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A. BEGRÜNDUNG 

I. PLANUNGSGEGENSTAND UND ENTWICKLUNG DER PLANUNGSÜ BERLEGUNGEN 

1. Veranlassung und Erforderlichkeit 

Der Bezirk Mitte hat beschlossen, die nördlich des Hauptbahnhofs gelegenen ehemaligen 
Bahnflächen und ihre Randbereiche einer neuen Nutzung zuzuführen und in diesem Zu-
sammenhang das Gebiet städtebaulich neu zu ordnen. Hierzu zählen neben den Flächen 
beiderseits der Heidestraße auch Flächen nordöstlich der Lehrter Straße. Diese Flächen 
zwischen der Lehrter Straße und der bestehenden Bahntrasse, die die nordwestliche Zu-
fahrt zum Hauptbahnhof herstellt, sind Teile des ehemaligen „Hamburg-Lehrter-
Güterbahnhofs“, die nach dessen Zerstörung im 2. Weltkrieg auf Grund unterschiedlicher, 
nie realisierter Planungen für diesen Bereich im Wesentlichen durch temporäre, überwie-
gend gewerbliche Nutzungen geprägt waren.  
 
Für diese Flächen (ehemals Lehrter Straße 23-26, jetzt Lehrter Straße 23 und 25) wurden 
im Zuge der geplanten städtebaulichen Entwicklung in den Jahren 2009 und 2013 von 
den jeweiligen Grundstückseigentümern ein kooperatives und konkurrierendes Gutachter-
verfahren sowie ein Workshopverfahren durchgeführt. Die wesentlichen Ergebnisse des 
Workshopverfahrens aus dem Jahr 2013 wurden vom Grundstückseigentümer und jetzi-
gen Vorhabenträger (Groth u-invest Neunte GmbH & Co. Lehrter Straße KG) in enger Ab-
stimmung mit dem Bezirk Mitte zu einem Masterplan weiter entwickelt. Auf der Grundlage 
dieses abgestimmten Masterplans hat die Groth Gruppe im Juni 2014 einen Antrag ge-
stellt, das laufende Bebauungsplanverfahren 1-67 mit einem veränderten Geltungsbereich 
als vorhabenbezogenes Bebauungsplanverfahren neu einzuleiten. Ziel des Vorhabens ist 
die Errichtung eines Wohngebiets mit ergänzenden Nutzungen (Einzelhandel zur Nahver-
sorgung, gebietsbezogene Dienstleistungen und Gastronomie). 
 
In das vorhabenbezogene Bebauungsplanverfahren wurden gemäß § 12 Abs. 4 BauGB 
an den Vorhaben- und Erschließungsplan angrenzende Flächen einbezogen. Dies betrifft 
einerseits die zur Erschließung des Vorhabengebiets erforderliche Lehrter Straße bis zur 
Mitte ihrer gewidmeten Verkehrsfläche und andererseits die nördlich an das Vorhabenge-
biet angrenzenden Grundstücke Lehrter Straße 26 A und 26 B sowie 27-30 (teilweise). 
 
Das Plangebiet war bis zur Festsetzung des Bebauungsplans planungsrechtlich auf ver-
schiedenen Grundlagen zu beurteilen.  
Mit der Freistellung des Flurstückes 210/A (vordere Teile der Grundstücke Lehrter Straße 
23 und 25, heutiges Flurstück 262) von Bahnbetriebszwecken am 16.08.20111 waren die 
Flächen nach § 34 BauGB dem unbeplanten Innenbereich zuzuordnen. Hinsichtlich der 
Art der Nutzung hätten sich sowohl gewerbliche Nutzungen aller Art als auch Wohnnut-
zung, Sportanlagen sowie Büro- und Verwaltungsgebäude in die Eigenart der näheren 
Umgebung eingefügt. Einer städtebaulichen Entwicklung des Plangebiets in Richtung ei-
nes Wohngebiets standen hier insbesondere die Zulässigkeit von potentiell störenden 
gewerblichen oder sportlichen Nutzungen entgegen. Das dem Bebauungsplan zu Grunde 
liegende Vorhaben wäre zwar hinsichtlich der geplanten Nutzungsart auf Grundlage des 
geltenden Planungsrechts genehmigungsfähig gewesen, nicht jedoch u. a. hinsichtlich 
des geplanten Maßes der baulichen Nutzung und der geplanten Gebäudestellung. Daher 
war für die Umsetzung des Vorhabens die Durchführung eines vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanverfahrens erforderlich, das darüber hinaus auch die bestehende Immissi-
onsschutzproblematik einer Lösung zuführen musste. 
 
Die ergänzenden Teile des Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
waren bis zur Festsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans auf Grundlage des 

                                                
1  Bekanntmachung vom 29.08.2011, Amtsblatt für Berlin (ABl. S. 2133) 
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als verbindlichen Bauleitplan übergeleiteten Baunutzungsplans2 von 1960 (beschränktes 
Arbeitsgebiet, Baustufe V/3) zu beurteilen. Die hier zulässigen Nutzungen entsprachen 
weder dem Bestand aus Wohnbebauung und einzelnen gewerblichen Nutzungen, noch 
waren sie Planungsziel für diese Teilbereiche. Darüber hinaus hätte sich aus der Beibe-
haltung des bestehenden Planungsrechts auf den dem Vorhaben benachbarten Grund-
stücken ein Konfliktpotential ergeben, falls der Grundstückseigentümer die bestehenden 
Rechte hätte ausnutzen wollen. Daher wurden die benachbarten Grundstücke zur Umset-
zung des Planungsziels einer Sicherung und Weiterentwicklung des Bestands als Ergän-
zungsflächen einbezogen. 
 
Um eine geordnete städtebauliche Entwicklung des Gebiets zu gewährleisten, wurde der 
Antrag des Vorhabenträgers angenommen und ein vorhabenbezogener Bebauungsplan 
mit Ergänzungsflächen aufgestellt. 
 
 

2. Beschreibung des Plangebiets 

2.1 Stadträumliche Einbindung / Gebietsentwicklung 

Das ca. 4,6 ha große Plangebiet des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 1 – 67 VE 
liegt im Bezirk Mitte im Ortsteil Moabit, nördlich des Hauptbahnhofs. Es liegt östlich an der 
Lehrter Straße im Bereich zwischen Kruppstraße und Seydlitzstraße und erstreckt sich 
auf einem Geländestreifen, der auf seiner Ostseite von einer bestehenden Bahntrasse, 
die die nordwestliche Zufahrt zum Hauptbahnhof herstellt, begrenzt wird. Das Grundstück 
befindet sich in einer innerstädtischen, gut erschlossenen Lage, in fußläufiger Entfernung 
zum Hauptbahnhof. 
 
In der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde das Plangebiet landwirtschaftlich genutzt. Aller-
dings waren zu diesem Zeitpunkt im Umfeld bereits militärisch genutzte Anlagen (Kaser-
nen, Exerzierplatz, Artillerielaboratorium), das Zellengefängnis Moabit und der Hamburger 
Bahnhof entstanden.  
 
Mit dem Bau der Berlin-Lehrter-Eisenbahn zwischen 1868 und 1871 wurde das Plange-
biet zu einem Teil der umfangreichen Anlagen des Lehrter Personen- und Güterbahnhofs 
zwischen der Lehrter Straße und dem Spandauer Schifffahrtskanal. Östlich an die Lehrter 
Straße angrenzend entstanden zwei Ringlokschuppen, eine Wagenreparaturwerkstatt 
sowie weitere Einrichtungen der Bahn. Südlich des Plangebietes wurde parallel in bahn-
typischer Backsteinbauweise ein Block mit Wohnungen für Eisenbahnbeamte errichtet 
(Lehrter Straße 6-10). Nördlich des Grundstücks entstanden mit den Berliner Granit- und 
Marmorwerken mit repräsentativem Doppelmietshaus (Lehrter Straße 27-30) und dem 
Wertheim-Haus (Lehrter Straße 35) weitere, noch heute das Gebiet prägende Bauten. Im 
Jahre 1927 wurde westlich des Plangebietes auf dem ehemaligen Exerzierplatz der Kom-
plex des Poststadions eröffnet. 
 
Die Anlagen des Lehrter Bahnhofs im Plangebiet wurden im 2. Weltkrieg schwer beschä-
digt, 1951 stillgelegt und in der Folgezeit abgerissen. 
 
Durch die in die Darstellungen des Flächennutzungsplans von 1965 eingeflossenen Pla-
nungen zum Bau eines Stadtautobahnnetzes, das östlich der Lehrter Straße die Führung 
eines Teils des nördlichen Abschnitts der sogenannten „Westtangente“ vorsah, war eine 
Entwicklung der Flächen über temporäre Zwischennutzungen hinaus blockiert. Es siedel-
ten sich daher Kleingewerbe sowie Gärten der Eisenbahnlandwirtschaft an. 
 

                                                
2  Baunutzungsplan von Berlin vom 28. Dezember 1960, ABl. 1961, S. 742 
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Der Wandel der städtebaulichen Leitbilder führte zur Aufgabe der Autobahnpläne für die-
sen Bereich, so dass im Rahmen der Stadterneuerung insbesondere im nördlichen Teil 
der Lehrter Straße Erfolge zu verzeichnen waren. Zu dieser Zeit wurde auch die „Kultur-
fabrik“ gegründet und bestehende Brachen östlich der Lehrter Straße mit öffentlich geför-
derten Wohnungen bebaut. 
 
 

2.2 Geltungsbereich und Eigentumsverhältnisse 

Der ca. 4,6 ha große Geltungsbereich wird  
- im Südwesten von der Mitte der Verkehrsfläche der bestehenden Lehrter Straße 

sowie im weiteren Verlauf von der hinteren Grenze der Grundstücke Lehrter Straße 
20 - 22,  

- im Nordwesten von der nordwestlichen Grundstücksgrenze des Grundstücks Lehr-
ter Straße 27-30,  

- im Nordosten von der geplanten südwestlichen Grenze des geplanten bahnbeglei-
tenden Grünzugs, 

- im Südosten von der von der nordwestlichen Grundstücksgrenze des Grundstücks 
Lehrter Straße 20 – 22 und im weiteren Verlauf von der nordwestlichen Grund-
stücksgrenze des Grundstücks Lehrter Straße 17 begrenzt. 

 

 
 

Abbildung 1: Übersichtsplan Lage, Abgrenzung und stadträumliche Einbindung des Plangebiets, ohne 
Maßstab, eigene Darstellung (Grundlage: FIS-Broker, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Umwelt, K5) 
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In öffentlichem Eigentum befindet sich die Straßenverkehrsfläche der Lehrter Straße. Die 
restlichen Grundstücke des Plangebiets befinden sich in privatem Eigentum. Die Grund-
stücke Lehrter Straße 23 und 25 befinden sich im Eigentum des Vorhabenträgers, die 
Grundstücke Lehrter Straße 26A – 30 wurden einer gemeinnützigen Gesellschaft übertra-
gen, mit dem Ziel die Versorgung der Bedarfsgruppen Jugend-, Familie- und Sozialhilfe 
mit Wohnraum zu sichern. 
 
 

2.3 Städtebauliche Situation und Bestand 

Der Bestand im Plangebiet und dessen Umgebung ist zum Zeitpunkt der Planaufstellung 
heterogen geprägt. Im nordwestlichen Teil des Geltungsbereichs (Lehrter Straße 26A bis 
30) befindet sich eine gründerzeitliche Wohnbebauung mit einzelnen Büro- und Dienst-
leistungsnutzungen sowie zwei kleineren gastronomischen Betrieben (Restaurant, Eisdie-
le). Nach Aussage des Grundstückseigentümers befinden sich im Bestand 60 Wohnein-
heiten und 5 Gewerbeeinheiten. 
 
Südöstlich angrenzend befinden sich auf den Grundstücken Lehrter Straße 23 und 25 die 
Flächen des ehemaligen Bahnbetriebswerks und Güterbahnhofs der Berlin-Lehrter-
Eisenbahn. Die Flächen sind einerseits durch größere zusammenhängende Brachflächen 
geprägt, andererseits befanden sich dort zum Zeitpunkt der Erhebung eine gewerbliche 
Nutzung (Handel mit historischen Bauelementen) und einzelne leerstehende Gebäude. 
Die Flächen sind von der Lehrter Straße durch eine historische Backstein-/Klinkermauer 
getrennt und im Wesentlichen vom Straßenraum aus nicht einsehbar. 
 
Der nordwestliche Teil der Lehrter Straße ist auf der dem Plangebiet gegenüberliegenden 
Straßenseite (Hausnummern 47 bis 56C) durch überwiegend gründerzeitliche Bebauung 
geprägt, während sich auf der Seite des Plangebiets (Hausnummern 36 bis 46) neben 
gründerzeitlichen Gebäuden eine größere Wohnanlage aus den 1990er Jahren mit einem 
öffentlich zugänglichen begrünten Innenhof und einer Kindertagesstätte befindet. Südlich 
davon liegen die „Kulturfabrik“ (Lehrter Straße 35) als alternatives Kultur- und Kunstpro-
jekt mit Konzerten, Theater, Kino, Ausstellungen usw. und eine Freifläche (Lehrter Straße 
31) mit dem neu ausgebauten und erweiterten öffentlichen Klara-Franke-Kinderspielplatz 
sowie weiteren Freiflächen für die öffentliche Nutzung. 
 
Im mittleren Bereich der Lehrter Straße ist die dem Geltungsbereich gegenüberliegende 
Straßenseite (Hausnummer 57 bis 65) durch eine starke Mischung unterschiedlicher Nut-
zungen aus verschiedenen Epochen der Stadtentwicklung geprägt. Neben ehemaligen, 
durch Neubauten ergänzten und heute gewerblich genutzten Kasernenanlagen im Be-
reich der Kruppstraße befinden sich dort ein Supermarkt (Discounter) mit Kundenpark-
platz, Sportanlagen und der Eingangs- bzw. Kassenbereich des denkmalgeschützten 
Poststadions mit einem der Hauptzugänge zum SportPark Mitte. Im weiteren Verlauf be-
finden sich Backstein-/ Klinkergebäude des Amtsgerichts Tiergarten und Gebäude des 
Justizvollzugs, deren Nutzung – bis auf temporäre Zwischennutzungen – aufgegeben 
wurde sowie mehrgeschossige Wohngebäude aus den 1920er Jahren in offener Bauwei-
se. Im Bereich der Seydlitzstraße wurden kürzlich eine Teilfläche des Döberitzer Grün-
zugs hergestellt und Wohngebäude errichtet. 
 
Jenseits der südöstlichen Grenze des Plangebiets liegen an einer von der Lehrter Straße 
abgehenden privaten Erschließungsstraße weitere gründerzeitliche Gebäude (Hausnum-
mern 20 bis 22 mit ebenfalls gemischter Nutzung. Im weiteren Verlauf ist die Lehrter Stra-
ße (Hausnummern 6 bis 19) auf dieser Straßenseite in diesem Bereich durch straßenbe-
gleitende gründerzeitliche Bebauung mit Hofstrukturen und gemischter Nutzung geprägt, 
die durch Neubauten in Baulücken und Umbauten im Bestand (Lehrter Straße 17) ergänzt 
wurde. Die letzte noch vorhandene Baulücke wurde durch ein Neubauprojekt (Hostel) ge-
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schlossen. Im weiteren Verlauf der Lehrter Straße befinden sich auf dieser Seite Kleingär-
ten sowie der Beamtenfriedhof des ehemaligen Zellengefängnisses Lehrter Straße. 
 
 

2.4 Geltendes Planungsrecht 

Bis zur Festsetzung dieses Bebauungsplans war im Plangebiet nachfolgend beschriebe-
nes Planungsrecht anzuwenden: 
 
Baunutzungsplan 1958/60  

Der Baunutzungsplan von 1958, ein für das damalige West-Berlin aufgestellter verbindli-
cher Plan für die bauliche Nutzung, wurde gemäß § 173 Bundesbaugesetz (BBauG) von 
1960, dem Vorläufer des heutigen Baugesetzbuchs (BauGB), übergeleitet, jedoch nur, 
wenn der Bebauungsplan zusammen mit sonstigen baurechtlichen Vorschriften die im 
seinerzeitigen § 30 BBauG (heute § 30 Abs. 1 BauGB) angeführten Mindestanforderun-
gen erfüllt. 
 
Ausweisung von Baugebieten im Plangebiet 
Der Baunutzungsplan weist das Plangebiet (i.V.m. der Bauordnung 1958 und dem „A-
Bebauungsplan“) als beschränktes Arbeitsgebiet mit der Baustufe V/3 (GRZ 0,3, fünf Ge-
schosse, GFZ 1,5, BMZ 6,0, geschlossene Bauweise) aus. Hinsichtlich der Nutzungsart 
entspricht dies in etwa dem heutigen Gewerbegebiet.  
Das Maß der zulässigen Nutzung wird ebenfalls im Baunutzungsplan 1958/60 geregelt. 
Hierzu erfolgte in den „A-Bebauungsplänen“ vom 9. Juli 1971 eine Überleitung auf die Be-
stimmungen der Baunutzungsverordnung von 1968 (BauNVO 68). Die Bestimmungen des 
Baunutzungsplans sowie des A-Bebauungsplans lassen eine fast vollständige Versiege-
lung durch Haupt- und Nebenanlagen auf den geplanten Bauflächen zu. 
 
Die Ausweisungen des Baunutzungsplans konnten innerhalb des Geltungsbereichs des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans nur im Ergänzungsbereich auf den Grundstücken 
Lehrter Straße 26A-B und 27-30 wirksam werden. Die Vorhabengrundstücke Lehrter 
Straße 23 und 25 unterlagen als planfestgestellte Eisenbahnflächen nicht der Planungs-
hoheit des Landes Berlin. 
 
Die bestehenden Festsetzungen als beschränktes Arbeitsgebiet des Baunutzungsplans 
stehen der Festsetzung eines allgemeinen Wohngebiets entgegen, da die geplante 
Wohnnutzung in einem beschränkten Arbeitsgebiet nicht zulässig ist.. 
 
Beurteilung gemäß §§ 34 und 35 BauGB 
Die vorderen Teile der Grundstücke Lehrter Straße 23 und 25 (heutiges Flurstück 262) 
sind nach der Freistellung von Eisenbahnbetriebszwecken am 16.08.20113 nach § 34 
BauGB dem unbeplanten Innenbereich zuzuordnen4. 
 
Hinsichtlich der Art der Nutzung fügen sich sowohl gewerbliche Nutzungen aller Art, als 
auch Wohnnutzung, Sportanlagen sowie Büro- und Verwaltungsgebäude in die Eigenart 
der näheren Umgebung ein. 
 
Im Hinblick auf das zulässige Maß der baulichen Nutzung ist eine weitere Differenzierung 
erforderlich. Während für die nördlichen und südlichen Teilbereiche B1 und B3 (vgl. nach-
folgende Abbildung) auf Grund der jeweils nördlich bzw. südlich anschließenden sowie 
der auf der gegenüberliegenden Seite der Lehrter Straße befindlichen Bebauung ein hö-
heres Nutzungsmaß nach § 34 Abs. 1 BauGB zulässig ist, reduziert sich das zulässige 

                                                
3  Bekanntmachung vom 29.08.2011, Amtsblatt für Berlin (ABl. S. 2133) 
4  Schreiben PG1 – 406 vom 10.02.2011, Bestätigt im Januar 2014 
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Maß der baulichen Nutzung im mittleren Bereich (B2), dem eine Anschlusswirkung an die 
südlich und nördlich angrenzende Bebauung nicht mehr zugesprochen werden kann und 
dem zudem auf der gegenüberliegenden Seite der Lehrter Straße der Eingangsbereich 
des Poststadions sowie die Stellplatzanlage eines eingeschossigen Einzelhandelsgebäu-
de gegenübersteht. 
 
Für die Bereiche B1 und B3 kann bei einer GRZ von ca. 0,6 von höchstzulässigen fünf bis 
sechs Vollgeschossen (je nach Geschosshöhe) ausgegangen werden. Durch Nebenanla-
gen, Stellplätze und Zufahrten ist ein Versiegelungsgrad von ca. 80 % erreichbar. Die zu-
lässige (abstrakte) GFZ dürfte bei ca. 2,5 (B1) und 3,0 (B3) liegen. Für den Bereich B2 
kann bei einer zulässigen GRZ von ca. 0,3 (Gesamtversiegelung 0,45) und einer GFZ von 
ca. 0,6 von maximal zwei- bis dreigeschossigen Gebäuden (je nach Geschosshöhe) aus-
gegangen werden. 
 

 
 
Straßen- und Baufluchtlinien 
Im Geltungsbereich befinden sich parallel zur Lehrter Straße festgesetzte Straßenfluchtli-
nien aus den Jahren 1862 bzw. 1872 und eine Baufluchtlinie aus dem Jahr 1879, die bis 
zur Festsetzung des Bebauungsplans rechtswirksam waren. 
 

2.5 Verkehrserschließung 

Die Erschließung des Plangebiets für den motorisierten Verkehr erfolgt über die Lehrter 
Straße. Die Lehrter Straße ist durch die Invalidenstraße und die Perleberger Straße an 
das übergeordnete Verkehrsnetz angebunden. 
 
Eine Anbindung des Plangebiets an den öffentlichen Personennahverkehr wird durch eine 
in der Lehrter Straße verkehrende Buslinie (Haltestellen Poststadion und Kruppstraße) 
und eine an der Seydlitzstraße endende Buslinie hergestellt. Bei einem Einzugsbereich 
von Bushaltestellen von 300 m (Nahverkehrsplan 2014-2018) für Wohngebiete decken die 
beiden Haltestellen den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans ab. Der S- und 
U-Bahnhof „Hauptbahnhof“ befindet sich in einer Entfernung von 800 – 1.300 m und ist 
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über die genannten Buslinien erreichbar. Eine direkte Anbindung an das Nachtliniennetz 
ist nicht vorhanden. Auf der Invalidenstraße verkehrt seit 2014 die Straßenbahnlinie M5 
bis zum Hauptbahnhof. 
 
 

2.6 Technische Infrastruktur / Leitungen 

Die Grundstücke des Geltungsbereichs sind durch den Leitungsbestand in der Lehrter 
Straße vollständig erschlossen.  
 
Die Trinkwasserversorgung ist gewährleistet, jedoch ist die Kapazität der vorhandenen 
Leitungen gegebenenfalls dem tatsächlichen Wasserbedarf anzupassen. Für den An-
schluss an die Mischwasserkanalisation ist für die bislang nicht angeschlossenen Grund-
stücke mit Einschränkungen bei der abzunehmenden Abflussmenge zu rechnen. Dies be-
deutet, dass zwar anfallendes Schmutzwasser ohne Einschränkungen in die vorhandene 
Kanalisation abgeleitet werden kann, jedoch Regenwasser von den Dach- und Hofflächen 
zurückgehalten und dosiert auf eine Gesamtmenge von 10 l/s und ha in die Kanalisation 
abgeleitet5 oder auf dem Grundstück versickert werden muss. 
 
Innerhalb des Plangebiets befindet sich eine Übergabestation der Vattenfall Europe 
GmbH. 
 
Einzelne Grundstücke im Geltungsbereich sind bereits an die Fernwärmeversorgung an-
geschlossen. Es besteht ausreichende Kapazität, auch die übrigen Grundstücke mit 
Fernwärme zu versorgen. 
 
Eine Versorgung mit Erdgas ist durch Niederdruckgasleitungen in den Gehwegen der 
Lehrter Straße sichergestellt. 
 
 

2.7 Denkmalschutz 

Innerhalb des Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen Bebauungsplans befinden sich 
folgende Anlagen die Bestandteil der Berliner Denkmalliste sind: 
• Lehrter Straße 27-30 (OBJ-Dok-Nr.: 09050332, Mietshaus und Hofgebäude, Werk-

statt- und Wohngebäude der ehemaligen „Berliner Granit- und Marmorwerke“) 
 
Im näheren und weiteren Umfeld des Plangebiets befinden sich weitere Baudenkmale. Im 
öffentlichen Verzeichnis der Denkmale in Berlin (Denkmalliste Berlin) sind folgende Eintra-
gungen vorhanden: 
 
Gesamtanlagen / Ensembles 
• Kruppstraße (OBJ-Dok-Nr.: 09050323, Kasernen des 1. Garde-Feld-Artillerie-Re-

giments) 
• Lehrter Straße 59 (OBJ-Dok-Nr.: 09050275, Poststadion) 
• Lehrter Straße 5B, 5C, 5D (OBJ-Dok-Nr.: 09050274, ehemaliges Zellengefängnis Mo-

abit und Beamtenwohnhäuser) 
• Lehrter Straße 6-10 (OBJ-Dok-Nr.: 09050389, Miethausgruppe) 
 
Baudenkmale 
• Lehrter Straße 35 (OBJ-Dok-Nr.: 09050403, Fabrik und Lagerhaus, „Wertheim-Haus“) 
• Lehrter Straße 48B (OBJ-Dok-Nr.: 09050404, Mietshaus) 
• Lehrter Straße 60 (OBJ-Dok-Nr.: 09097772, Gefängnis & Militäreinrichtung & Wohn-

haus & Gerichtsgebäude 

                                                
5  Entwässerungskonzept Lehrter Straße, PST GmbH, Berlin, Mai 2014 
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Gartendenkmale 
• Lehrter Straße 5B, 5C, 5D (OBJ-Dok-Nr.: 09050316, Friedhof) 
 
 

2.8 Soziale Infrastruktur  

Schulen 
Die nächstgelegene Grundschule mit einer fußläufigen Entfernung von rund 700 Metern 
ist die vierzügige Kurt-Tucholsky-Grundschule in der Rathenower Straße 18 mit insge-
samt 634 Plätzen. Wie in einer Prognoseberechnung der Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Wissenschaft (Stand Juni 2015) für den gesamten Einschulungsbereich 5 zu 
entnehmen ist, ist davon auszugehen, dass im Jahre 2020/21 die Kapazität an den öffent-
lichen Schulen komplett erschöpft ist und sogar mit einem Defizit von 392 Grundschul-
plätzen zu rechnen sein wird. 
Die nächstgelegene Oberschulen sind die Integrierte Sekundarschule Hedwig-Dohm-
Oberschule in der Stephanstraße 27 und die zum Schuljahr 2010/11 gebildete Erste Ge-
meinschaftsschule Berlin Mitte in der Stephanstraße 2. Beide Schulen liegen in einer Ent-
fernung von rund 1.000 m vom Projektgebiet. 
 
Die nächstgelegene gymnasiale Oberstufe wird in der Theodor-Heuss-Oberschule in der 
Quitzowstraße 141 (mit der 1. Gemeinschaftsschule fusioniert) angeboten, die aus-
schließlich 320 Schulplätze in der gymnasialen Oberstufe anbietet. 
 
Kindertagesstätten 
Für die Versorgung mit Kindertagesstätten wird eine wohnortnahe Versorgung angestrebt.  
Es bestehen mehrere Einrichtungen (Lehrter Straße 39 und 46., Rathenower Straße 15 
sowie in der Quitzow- und der Wilsnacker Straße). Nach Auskunft des Bezirksamts Berlin-
Mitte sind alle Kindertagesstätten zu 100% ausgelastet und es bestehen Wartelisten.  
 
Jugendfreizeiteinrichtungen 
Die nächstgelegenen Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen liegen in der Rathenower 
Straße 17 in einer Entfernung von rund 800 Meter. Der vom freien Träger Ev. Klubheim 
für Berufstätige e.V. geführte Einrichtung Zille-Club befindet sich im Fachvermögen des 
Jugendamts und verfügt über 280 Plätze. 
  
In einer Entfernung von 1.600 Metern liegt in der Kirchstraße 4 die vom freien Träger Fre-
cher Spatz e.V. getragene Einrichtung KiezKidsKlub K3 mit 128 Plätzen. 
 
Pädagogisch betreute Spielplätze 
Der Moabiter Kinderhof, ein von der Stadtteilgruppe Moabit e.V. getragener pädagogisch 
betreuter Abenteuerspielplatz mit 34 Plätzen, liegt in der Seydlitzstraße 12 in einer Entfer-
nung von rund 1.000 Meter. 
 
 

2.9 Geologie 6 / Altlasten 

Boden 
Die Fläche des Plangebiets liegt auf anthropogenen Bodengesellschaften. Es handelt sich 
dabei um die Kategorien „Innenstadt auf Aufschüttungen“, „dichte Innenstadtbebauung, im 
Krieg nicht zerstört, auf Aufschüttung“, „Industrie, auf Aufschüttungs- bzw. Abtragungsflä-
che“ sowie „Siedlungsfläche auf Talsand, zum Teil auf Aufschüttung“. 
 

                                                
6 Umweltatlas Berlin - Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz Berlin, Karten 01.01, 02.05 und 

02.07 
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Ober- und Unterboden setzen sich aus Mittelsand, Feinsand und mittel-lehmigem Sand 
zusammen. In Teilgebieten ist mit eckig-kantigen Steinen im Ober- bzw. Unterboden zu 
rechnen. 
 
Grundwasser 
Der Grundwasserflurabstand im Geltungsbereich liegt zwischen 2 und 4 Metern. Die 
Wasserdurchlässigkeit der Böden wird als äußerst hoch und das Filtervermögen als ge-
ring eingestuft. 
 
Altlasten 
Im Bodenbelastungskataster des Landes Berlin sind folgende Flächen und damit große 
Teile des Plangebiets verzeichnet: 
• Nr. 10170 (ehemalige Spedition mit Betriebstankstelle, Maschinenbau, Wagenlackie-

rerei) 
• Nr. 15027 (ehem. Bahngelände mit diversen Betriebseinrichtungen) 
 
Siehe hierzu auch die Darstellung der Altlastensituation im Geltungsbereich unter II. Um-
weltbericht, 2.1.4 und 2.1.5. 
 
 

2.10 Ökologie / Freiflächen 

Das Plangebiet liegt östlich des mittleren Abschnitts der Lehrter Straße im Osten der Mo-
abiter Insel zwischen der Lehrter Straße und der Bahntrasse. Es war zum Zeitpunkt der 
Erhebung (2011) gekennzeichnet durch bahntrassenbegleitende und sonstige Brachflä-
chen, einzelne Restgebäude aus vormaliger Nutzung, teilweise kleingewerblichen Ge-
bäude- sowie Freiflächennutzungen und einer auf den ehemaligen Bahngewerbeflächen 
entstandenen Gartenkolonie.  
 
Zur Einschätzung der ökologischen Folgen der Planumsetzung ist im Aufstellungsverfah-
ren ein Umweltbericht gemäß § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB angefertigt worden (siehe Kap. 
II.). 
 
 

2.11 Klima 

Nach Aussagen des Umweltatlas7 werden wesentliche Teile des Geltungsbereichs als 
klimatisch weniger günstiger Siedlungsraum (Belastungsbereich) bezeichnet. Die Flächen 
der ehemaligen Eisenbahnlandwirtschaft werden als Kaltluftentstehungsgebiete mit Zu-
ordnung zu belasteten Siedlungsräumen dargestellt. Das Plangebiet befindet sich nicht im 
Einflussbereich von Kaltluftleitbahnen oder großräumigen Luftleit- und Ventilationsbah-
nen. 
 
Klimatisch liegt der Geltungsbereich in einer Art „Insel“, die gegenüber den Freilandver-
hältnissen eine mäßige Veränderung aufweist. Das Zentrum dieser „Insel“ wird durch den 
Fritz-Schloß-Park bzw. das Poststadion gebildet. Außerhalb dieser „Insel“ weist das 
Stadtklima eine hohe Veränderung gegenüber den Freilandverhältnisse auf.8 
 
Das bodennahe Windfeld bzw. der Luftaustausch im Geltungsbereich ist so ausgeprägt, 
dass pro Stunde mit 3-9 Luftaustauschen zu rechnen ist9. 
 

                                                
7  FIS-Broker Kartenanzeige „Klimamodell Berlin: Planungshinweise Stadtklima 2005 (Umweltatlas)“, Zugriff am 

17.09.2013. 
8  FIS-Broker Kartenanzeige „Stadtklimatische Zonen (Umweltatlas)“, Zugriff am 17.09.2013. 
9  FIS-Broker Kartenanzeige „Bodennahes Windfeld und Luftaustausch (Umweltatlas)“, Zugriff am 17.09.2013. 
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3. Planerische Ausgangssituation 

Wesentliche Teile des Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 1 - 67 
VE waren in der Vergangenheit durch die Nutzung als planfestgestellte Bahnfläche be-
lastet und damit der kommunalen Planungshoheit entzogen.  
 
 

3.1 Ziele und Grundsätze der Raumordnung 

Die Verordnung über den Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) vom 
31. März 2009 hat am 15. Mai 2009 Rechtskraft erlangt, die Verordnung wurde jedoch für 
das Land Brandenburg vom Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit Urteil vom 
16.06.2014 (OVG 10 A 8.10) für unwirksam erklärt. Der beanstandete Fehler wurde auf 
Basis des Raumordnungsrechts behoben und der Landesentwicklungsplan von der Lan-
desregierung rückwirkend neu erlassen.  
 
Die Festlegungskarte 1 der Verordnung über den Landesentwicklungsplan Berlin - Bran-
denburg (LEP B-B) stellt den Geltungsbereich als Gestaltungsraum Siedlung dar, in dem 
eine Siedlungsentwicklung zulässig ist und in dem die Kommunen große Spielräume zur 
Binnendifferenzierung haben. So ist z. B. die Entwicklung von Wohnsiedlungsflächen ge-
mäß Ziel 4.5 Abs. 1 Nr. 2 LEP B-B ohne quantitative Beschränkung möglich. 
 
Nach der Festlegungskarte 2 des LEP B-B liegt das Plangebiet am nördlichen Rand des 
städtischen Kernbereichs „Gebiet / Umfeld Hauptbahnhof“.  
 
Mit Schreiben vom 02. Oktober 2014 stellt die gemeinsame Landesplanungsabteilung der 
Länder Berlin und Brandenburg (GL5) fest, dass die beabsichtigte Planung zum derzeiti-
gen Planungsstand keinen Widerspruch zu den Zielen der Raumordnung erkennen. 
 
 
Der Flächennutzungsplan in seiner Funktion als Raumordn ungsplan  trifft keine Aus-
sagen bezüglich der Raumordnung für den Geltungsbereich. 
 
 

3.2 Flächennutzungsplan (FNP) 

Im Flächennutzungsplan (FNP) von Berlin in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
5. Januar 2015, zuletzt geändert am 17. November 201510 ist der Geltungsbereich des 
Bebauungsplans 1 - 67 VE wie folgt dargestellt: 
 

- nördlichster Teil (nördlich Kruppstraße) – Wohnbaufläche W1 (GFZ über 1,5) 
- restlicher Teil – Gemischte Baufläche M2 

 
Die Planungsziele des Bebauungsplans zur Entwicklung eines allgemeinen Wohngebietes 
sind aus den Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelbar (siehe hierzu Pkt 
III.2). 

                                                
10  ABl. S. 2674 
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Abbildung 2: FNP Berlin, rechtsgültige Fassung (Ausschnitt, ca. 1:15.000) 
 
Das Plangebiet befindet sich im Vorranggebiet für Luftreinhaltung. 
 
 

3.3 Landschaftsprogramm (LaPro 94) 

(s. Pt. II. Umweltbericht, 1.2: In Fachgesetzen und -plänen festgelegte Ziele des Umwelt-
schutzes und deren Berücksichtigung im Bebauungsplan). 
 
 

3.4 Stadtentwicklungsplanung (StEP) 

3.4.1 StEP Wohnen 2025 

Der Stadtentwicklungsplan Wohnen 2025 wurde vom Berliner Senat am 08. Juli 2014 be-
schlossen. Mit dem Stadtentwicklungsplan (StEP) Wohnen wird die Planungsgrundlage 
für die Neubau- und Bestandsentwicklung von Wohnungen in Berlin bis zum Jahre 2025 
erarbeitet. Er benennt die raumbezogenen wohnungspolitischen Leitbilder, Ziele, Instru-
mente und Maßnahmen für den geplanten Neubau von Wohnungen und für die Bestand-
entwicklung von Wohnungen. Die Herausforderung für das Land Berlin besteht aktuell da-
rin, der steigenden Wohnungsnachfrage durch zusätzliche Angebote zu begegnen und 
die Mieten sozialverträglich zu gestalten. Er zeigt daher die größeren Flächenpotentiale in 
der Stadt, auf denen Wohnungsneubau stattfinden kann, trifft Aussagen zum erforderli-
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chen Umfang des Wohnungsneubaus und zu seiner Verteilung in der Stadt. Der StEP 
Wohnen ist Grundlage für alle weiteren wohnungsbezogenen Planungen in der Stadt und 
bildet einen Orientierungsrahmen für die Bauleitplanung. 
 
Im Plan „Große Wohnungsneubaustandorte - Realisierungseinschätzung“ ist das Plange-
biet Teil des Neubaubereiches „Europacity / Lehrter Straße“. Es ist als Einzelstandort mit 
einer Wohnungsmenge von 500 und mehr Wohnungen mit einem Realisierungshorizont 
bis 2020 gekennzeichnet. 
 
Zur Umsetzung des StEP hat die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt das 
„Berliner Modell zur kooperativen Wohnbaulandentwicklung“ entwickelt, dessen Leitlinien 
vom 14.04.2015 eine berlinweit einheitliche Praxis zur Schaffung preisgünstigen Wohn-
raums und die Schaffung eines Anteils mietgünstiger Wohnungen vorsehen. 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan entspricht diesen Zielen durch die Festsetzung 
eines allgemeinen Wohngebiets sowie Regelungen zur Realisierung eines Anteils förder-
fähiger Mietwohnungen im Durchführungsvertrag. 
 

3.4.2 StEP Industrie und Gewerbe  

Der StEP Industrie und Gewerbe von 2011 enthält für das Plangebiet keine Darstellun-
gen. 
 

3.4.3 StEP Zentren 3 

Der Senat von Berlin hat 2011 den Stadtentwicklungsplan Zentren 3 (StEP Zentren 3) be-
schlossen. Das Plangebiet liegt außerhalb der städtischen Zentren des StEP Zentren 3. 
Die nächstgelegenen Zentren sind das Stadtteilzentrum Turmstraße und das Hauptzent-
rum an der Müllerstraße. 
 

3.4.4 StEP Verkehr 2025 

Im Stadtentwicklungsplan Verkehr von 2011 ist die Lehrter Straße in der fortgeschriebe-
nen Karte „Übergeordnetes Straßennetz, Bestand 2014“ nicht verzeichnet. Gleiches gilt 
für die fortgeschriebene Karte „Übergeordnetes Straßennetz, Planung 2025“. Die Lehrter 
Straße ist im Norden und im Süden an das übergeordnete Straßennetz angebunden, 
denn die Perleberger Straße und die Invalidenstraße sind sowohl im Bestand, als auch in 
der Planung (2025) im StEP Verkehr als übergeordnete Straßenverbindungen der Stufe II 
dargestellt. In der Karte „Konzept Parkraumbewirtschaftung“ ist das Plangebiet Teil der 
„Gebietskulisse für potenzielle Erweiterungen“. In der Zielkarte „Netz des öffentlichen Per-
sonennahverkehrs (ÖPNV 2025)“ ist östlich des Plangebiets die Trasse der bereits im 
Bau befindlichen S-Bahnlinie 21 mit einem neuen S-Bahnhof „Perleberger Brücke“ ver-
zeichnet. Ebenso ist die Verlängerung der Straßenbahnlinie in der Invalidenstraße über 
den Hauptbahnhof hinaus bis zur Turmstraße als Planung eingetragen. In der Karte „Rad-
verkehrsnetz“ liegt das Plangebiet innerhalb des Gebietes „Fahrradfreundliches Regie-
rungsviertel“. 
 

3.4.5 StEP Klima 

Der Senat von Berlin hat am 31. Mai 2011 den Stadtentwicklungsplan Klima beschlossen. 
Der StEP Klima liefert einen räumlichen Orientierungsrahmen, der eine Hilfestellung für 
die Anpassung von gesamtstädtischen Planungen an den Klimawandel liefern soll. Damit 
stellt er keine „detaillierte Gebrauchsanweisung“ zur Lösung konkreter Fragestellungen 
dar, sondern soll eher Abwägungs- und Steuerungsaufgaben wahrnehmen. Das Plange-
biet liegt im südwestlichen Randbereich des Aktionsplanprojektes Nr. 6 „Heidestraße / Eu-
ropacity“.  
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In der Karte „Maßnahmenplan Bioklima“ ist das Plangebiet als „Siedlungsraum mit über-
wiegender Arbeitsplatznutzung und aktuell prioritärem Handlungsbedarf“ gekennzeichnet. 
Ziele für diese Gebiete sind u. a. Erhaltung und Pflanzung von Stadtbäumen, Entsiege-
lung von Flächen, Begrünung von Fassaden und Dächern, Schaffung kleinerer vernetzter 
Grün- und Freiflächen, Kaltluftentstehungsgebiete und –ströme sichern und verbessern. 
 
In der Karte „Maßnahmenplan Grün- und Freiflächen“ ist das Plangebiet als übriger Sied-
lungsraum dargestellt, in dem sich kein Handlungsbedarf ergibt. Südlich an das Plange-
biet grenzt ein Bereich an, der als „Grün- und Freiflächen mit prioritärem Handlungsbe-
darf“ gekennzeichnet ist. 
 
In der Karte „Maßnahmenplan Gewässerqualität und Starkregen liegt das Plangebiet im 
„Handlungsraum Mischsystem“ und im Handlungsbereich „Stauraum in der Mischkanali-
sation erweitern und optimal bewirtschaften“. Hier soll u. a. das Überlaufen der Mischka-
nalisation in die Gewässer durch dezentrale Regenwasserbewirtschaftung verhindert oder 
zumindest verringert werden. 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan berücksichtigt die Ziele des StEP Klima durch 
verbindlichen Regelungen zur Dach- und Hofbegrünung und eine Bewirtschaftung des an-
fallenden Regenwassers einschließlich seiner teilweisen Versickerung. 
 

3.4.6 StEP Ver- und Entsorgung 

Die Teilpläne Elektroenergieversorgung, Gasversorgung, Wärmeversorgung, Wasser-
versorgung, Abwasserentsorgung und Regenwasserableitung treffen für das unmittelbare 
Plangebiet folgende Aussagen: 

- Einzugsbereich Mischkanalisation 
- mit Niederdruckgas versorgtes Gebiet 
- im Randbereich von mit Fernwärme versorgten Gebieten befindlich. 

 
Leitungsbestand wird im unmittelbaren Plangebiet nicht ausgewiesen, in der angrenzen-
den Lehrter Straße ist einzelner Leitungsbestand dargestellt. 
 
 

3.5 Sonstige vom Senat beschlossene städtebauliche Planungen 

3.5.1 Planwerk Innere Stadt 

Mit dem Planwerk Innere Stadt wird ein komplexer Planungsansatz verfolgt, bei dem es 
um die Berücksichtigung der Dynamik der Stadt(entwicklung) geht, die ihren Ausdruck 
auch, aber nicht allein in Städtebau und Architektur findet. Das Planwerk Innere Stadt be-
ruht auf dem 1999 vom Senat beschlossenen Planwerk Innenstadt, das sowohl räumlich 
als auch methodisch erweitert und ergänzt wurde. 
 
Das Planwerk Innere Stadt übernimmt als städtebauliche Entwicklungsziele für das Plan-
gebiet im Wesentlichen die Ergebnisse des Gutachterverfahrens aus dem Jahr 2009 so-
wie die geplanten Grünflächen. Es ist davon auszugehen, das die überarbeitete und in 
dem Bebauungsplan festgesetzte Planung in das Planwerk Innere Stadt übernommen 
werden. 
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Abbildung 3: Planwerk Innere Stadt 2010, Fortschreibung mit Stand vom 10. November 2010 (Ausschnitt)11 
 
 

3.5.2 Gebiete mit Quartiersmanagement / Fördergebie te Stadtumbau West 

Die im Geltungsbereich befindlichen Grundstücke Lehrter Straße 26a – 30 sind Bestand-
teil des Quartiersmanagementgebiets „Moabit-Ost“. 
 
Das gesamte Plangebiet ist Teil des Fördergebiets Stadtumbau West „Tiergarten-
Nordring / Heidestraße“. Im Rahmen dieser Förderung wurden mehrere Planungsprozes-
se mit intensiver Bürgerbeteiligung in einer „Zukunftswerkstatt“ begleitet. 
 
 

3.5.3 Lärmminderungsplanung / Lärmaktionsplan 

Da Verkehr der Hauptverursacher von Lärm ist, soll mit der Entwicklung und Umsetzung 
der Lärmminderungsplanung (2009) diese hohe Umweltbelastung vermindert werden. Der 
Lärmaktionsplan bereitet Maßnahmen vor, die durch Anordnungen oder sonstige Ent-
scheidungen der zuständigen Träger öffentlicher Verwaltung nach den jeweilig geltenden 
Rechtsvorschriften durchzusetzen sind. Es sollen vertiefend kurz-, mittel- und langfristige 
Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung ausgearbeitet werden. 
 

                                                
11  http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/planwerke/pix/innere_stadt/planwerk_innere_stadt_2010.jpg 
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Das Plangebiet liegt außerhalb der in der Lärmaktionsplanung konkretisierend dargestell-
ten 12 Konzeptgebiete und ist nicht Teil der acht ausgewählten Konzeptstrecken. Es sind 
daher – mangels konkreter Maßnahmenvorschläge – die rahmensetzend für die gesamt-
städtische Ebene genannten Lärmminderungsstrategien zu beachten. Hier ist u. a. der in 
§ 50 BImSchG genannte „Trennungsgrundsatz“ zu nennen: Hiernach sind Flächen (z. B. 
Wohnen und Verkehr) so einander zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen 
(z. B. Schallbelästigungen) so weit wie möglich vermieden werden. Sofern sich der Tren-
nungsgrundsatz nicht einhalten lässt, soll eine künftige Bebauung „lärmrobust“ errichtet 
werden. Als Beispiel für lärmrobuste Bebauung wird z. B. die Schaffung von ruhigen, 
schallabgewandten Bereichen genannt. 
 
Die Lehrter Straße ist als Teil des bezirklichen Straßennetzes nicht in den strategischen 
Lärmkarten des Landes Berlin enthalten. 
 
Der Senat von Berlin hat am 06.01.2015 den Lärmaktionsplan 2013 – 2018 beschlossen, 
der die vorangegangene Planung fortschreibt. Er trifft keine konkreten Aussagen für das 
Plangebiet. 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan bzw. das Vorhaben berücksichtigen die Ziele der 
Lärmminderungsplanung durch eine „lärmrobuste“ Bebauung. 
 
 

3.5.4 Luftreinhalteplan 2011 – 2017 

Der Luftreinhalteplan wurde vom Senat im Juni 2013 beschlossen und damit fortgeschrie-
ben. Im Luftreinhalteplan 2011 bis 2017 wurde ein Maßnahmenpaket entwickelt, das so-
wohl die Fortführung zahlreicher bereits laufender Maßnahmen, als auch zusätzliche neue 
Konzepte zur Reduzierung des Schadstoffausstoßes und der Verbesserung der Luftquali-
tät umfasst. Es enthält Maßnahmen aus den fünf Bereichen Raum-, Stadt- und Land-
schaftsplanung, Verkehr, Wärmeversorgung, Bauen sowie Anlagen in Industrie und Ge-
werbe. Als Maßnahmen im Bereich der Raum-, Stadt- und Landschaftsplanung (Pla-
nungsinstrumente) werden insbesondere die Berücksichtigung der Stadtklimatologie und 
des Luftaustauschs, die Vermeidung neuer Belastungsschwerpunkte, der Erhalt sowie die 
Entwicklung von Grün in der Straße, die immissionssensitive Entwicklung der Standorte 
des StEP Industrie und Gewerbe, die Berücksichtigung der Ziele des StEP Zentren sowie 
die verkehrssparende Raumentwicklung genannt. Der wichtigste lokale Verursacher ho-
her Luftbelastung in Berlin ist jedoch weiterhin der Straßenverkehr, so dass sich die Maß-
nahmenbündel vor allem auf diesbezügliche Maßnahmen konzentrieren. In den Karten 
(Szenarien NO2 Kfz-Verkehr 2015 und PM10 Kfz-Verkehr 2015) zum Luftreinhalteplan 
2011-2017 ist die Lehrter Straße nicht verzeichnet. 
 
 

3.6 Räumliche Bereichsentwicklungsplanung (BEP) mit  sektoralen Fachplänen 

Das von der Bezirksverordnetenversammlung Mitte am 18. November 2004 beschlossene 
Nutzungskonzept der Bereichsentwicklungsplanung (BEP) für den Bezirk Mitte stellt für 
das Plangebiet und seine unmittelbar angrenzenden Flächen ein Mischgebiet mit einem 
hohen Wohnanteil dar. Nördlich der Kruppstraße wird für eine Fläche östlich der Lehrter 
Straße eine Grünfläche mit dem Symbol „Spielplatz“ dargestellt, an die sich östlich und 
nördlich ein Mischgebiet anschließen, wobei das nördliche Mischgebiet zusätzlich ein 
Symbol „Kultur“ aufweist. Entlang der bestehenden Bahnanlage zum Hauptbahnhof wird 
ein Grünzug dargestellt, der im Süden des Plangebiets eine Verbindung in Richtung Hei-
destraße und Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal aufweist. 
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Der Fachplan Grün- und Freiflächen des Bezirks Mitte von Berlin (Bezirksamtsbeschluss 
vom 02.12.2008, BVV-Beschluss vom 18.06.2009) als ergänzender sektoraler Fachplan 
zur Bereichsentwicklungsplanung beinhaltet für das Plangebiet folgende Darstellungen: 

• Lehrter Straße 23 und 25 (jeweils Teile der Grundstücke): Kleingartenanlage (Be-
stand); 

• im Randbereich entlang der bestehenden, in Betrieb befindlichen Bahnanlage: be-
zirkliche Grünverbindung (geplant). 

 
In der Legende des sektoralen Fachplans wird dazu erläutert, dass der Kleingartenbe-
stand und die Friedhofsentwicklung auf der Grundlage der entsprechenden Entwicklungs-
pläne der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung berücksichtigt wurden. Der Kleingarten-
entwicklungsplan der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung mit Bearbeitungsstand 
01/2010 stellt die Anlage als ungesicherte Kleingartenanlage der DB AG dar, bei der es 
sich im Übrigen nicht um Kleingärten im Sinne des Bundeskleingartengesetzes, sondern 
um Flächen der Eisenbahn-Landwirtschaft handelte. 
 
Die Bereichentwicklungsplanung einschließlich des sektoralen Fachplans Grün- und Frei-
flächen werden im Rahmen ihrer geplanten Fortschreibung nachträglich an die Festset-
zungen des Bebauungsplans angepasst. 
 
 

3.7 Andere / angrenzende / umgebende Bebauungspläne  

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 1 - 67 VE beinhaltet Flä-
chen, die bereits Teil der Geltungsbereiche anderer Bebauungsplanverfahren waren. Die-
se Bebauungspläne (II - 177, II - 178 und II - 179), deren Planungsziele aus den 90er Jah-
ren als überholt galten, wurden nicht weiter verfolgt und parallel zum Beschluss über die 
Aufstellung des Bebauungsplans 1 - 67 eingestellt sowie ihre Aufstellungsbeschlüsse auf-
gehoben.  
 
Nördlich des Plangebiets gilt der rechtskräftige Bebauungsplan II – 136, der ein allgemei-
nes Wohngebiet, ein Mischgebiet und Straßenverkehrsflächen festsetzt. 
 
Südlich an das Plangebiet angrenzend, befindet sich der Bebauungsplan I - 91B im Auf-
stellungsverfahren. Ziel des Verfahrens ist, die vorhandene Nutzungsmischung von Woh-
nen und gewerblichen Nutzungen unter Gewährleistung der allgemeinen Anforderungen 
an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse dauerhaft zu sichern und hierbei die im Be-
stand vorhandene Wohnnutzung erstmals planungsrechtlich zulässig zu machen. Die Öf-
fentliche Auslegung ist 2014 durchgeführt worden. Der Bebauungsplan wurde von der 
Bezirksverordnetenversammlung im Dezember als Rechtsverordnung beschlossen. In der 
nachfolgenden Rechtsprüfung durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Um-
welt wurde der Plan beanstandet. Hierdurch werden weitere Verfahrensschritte notwen-
dig. Das Planungsziel eines Mischgebiets besteht unverändert fort. 
 
Östlich des Plangebiets grenzt der Geltungsbereich des im Aufstellungsverfahren befindli-
chen Bebauungsplans 1 – 88 C an. Ziel dieses Bebauungsplanverfahrens ist die pla-
nungsrechtliche Sicherung einer Brückenverbindung über die Bahnanlagen zwischen dem 
Quartier an der Lehrter Straße und dem zukünftigen neuen Quartier beiderseits der Hei-
destraße. Die Festsetzungen dieses Bebauungsplanes berücksichtigen die geplante Brü-
cke durch die Sicherung einer öffentlichen Rad- und Fußwegeverbindung im direkten An-
schluss an den Bebauungsplan 1-88C sowie die Sicherung eines Fahrrechtes für Fahr-
zeuge, die der Brückenunterhaltung dienen. 
 
Im Bereich der Heidestraße wird derzeit auf der Grundlage eines städtebaulichen Ent-
wicklungskonzepts (Senatsbeschluss 2009) die „Europacity“ geplant und teilweise bereits 
realisiert. Zu den Planungszielen gehört u.a. die Entwicklung von Kern-, Misch- und 
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Wohngebieten, Einrichtungen für Kunst- und Kultur und öffentliche Grünflächen.  Zu die-
sem Zweck befinden sich sechs Bebauungspläne im Aufstellungsverfahren, drei weitere 
Bebauungspläne haben bereits Rechtskraft erlangt. 
 
 

3.8 Angrenzende Planfeststellungen 

Planfeststellungsänderungsverfahren zur „Umlegung d es Döberitzer Grünzuges“ 
Mit dem Planfeststellungsbeschluss zu den Verkehrsanlagen im Zentralen Bereich Berlin 
(VZB) vom 12.09.1995 wurde zur Kompensation der vom Vorhaben verursachten Eingriffe 
in den Naturhaushalt u. a. auch die Ausgleichs- und Gestaltungsmaßnahme (AGM) Döbe-
ritzer Grünzug als Maßnahme 2.2 planfestgestellt. Für die Realisierung der Maßnahme 
waren Flächen nördlich der Minna-Cauer-Straße vorgesehen. 
 
Im Zuge der Weiterentwicklung und Konkretisierung der Planungsziele für die Flächen 
nördlich des Hauptbahnhofes wurde 2009 vom Senat des Landes Berlin ein städtebauli-
ches Entwicklungskonzept beschlossen und durch den Bezirk Mitte von Berlin die Bebau-
ungsplanverfahren 1 - 62 und 1 - 67 bzw. von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
das Bebauungsplanverfahren 1 - 63 eingeleitet. Hierdurch und durch weitere Änderungen 
an anderen Planfeststellungsverfahren (S-Bahnlinie 21) sollen Teile der geplanten Aus-
gleichs- und Gestaltungsmaßnahme anderen Nutzungen zugeführt werden.  
 
Daher ist im Zuge eines Änderungsverfahrens die Lage der Ausgleichs- und Gestal-
tungsmaßnahme Döberitzer Grünzug neu bestimmt worden12. Die Maßnahme soll zukünf-
tig westlich der bestehenden Bahntrasse auf einem durchschnittlich 30 m breiten Gelän-
destreifen entlang der Bahnanlagen realisiert werden. Zu den geplanten Einzelmaßnah-
men zählen insbesondere die Pflanzung von Hochstämmen, Sträuchern und Heistern, die 
Freihaltung von Sukzessions- und Ruderalflächen sowie die Ansaat von Landschaftsra-
sen. Diese Maßnahmen bleiben unverändert bestehen und können auf der geänderten 
Fläche vollständig realisiert werden. Darüber hinaus kann auch die mit dem Döberitzer 
Grünzug angestrebte Verbindungsfunktion zwischen den Wohnquartieren an der Lehrter 
Straße und den künftigen Nutzungen östlich der unterirdischen Eisenbahn- und U-
Bahntrassen an der Heidestraße bis zum Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal umgesetzt 
werden. Die mit der Ausgleichs- und Gestaltungsmaßnahme geplanten Einzelmaßnah-
men werden auf der geänderten Fläche vollständig realisiert. Die Verteilung der Einzel-
maßnahmen kann auf einer größeren, als der ursprünglich geplanten Fläche erfolgen und 
damit schlüssiger gestaltet werden. 
 
Die Fläche grenzt unmittelbar nordöstlich an den Geltungsbereich des Bebauungsplans 
1 – 67 VE an. Die Festsetzungen des Bebauungsplans berücksichtigen die geplante 
Grünfläche durch die Sicherung von insgesamt drei öffentlich nutzbaren Fuß- und Rad-
wegverbindungen die durch das Vorhabengebiet hindurch eine Vernetzung des geplanten 
Grünzugs mit der Lehrter Straße und dem Sportpark Mitte herstellen. 
 
Planfeststellungsverfahren für die Verbindung Nordb ahnhof – Hauptbahnhof 
Für die Verlängerung der Straßenbahntrasse vom Nordbahnhof zum Hauptbahnhof wurde 
von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung ein Planfeststellungsverfahren für den 
entsprechenden Aus- und Umbau der Invalidenstraße durchgeführt und im Januar 2010 
abgeschlossen. Die entsprechenden Umbaumaßnahmen sind zwischenzeitlich weitge-
hend abgeschlossen und die Straßenbahntrasse wurde Ende 2014 in Betrieb genommen. 
Seit August 2015 ist auch die Haltestelle am Hauptbahnhof in Betrieb. 
 
 

                                                
12  Plangenehmigung des Eisenbahnbundesamts vom 20.02.2015 
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3.9 Städtebaulich-hochbauliches Konzept 

Mit der städtebaulichen Entwicklung des seit dem 19. Jahrhundert als Eisenbahnfläche 
dienenden Geländes zwischen dem Mittelabschnitt der Lehrter Straße und der neu ge-
bauten Bahntrasse wird das Ziel verfolgt, die Quartiere im Norden und im Süden der Lehr-
ter Straße zu ergänzen und zu verbinden. Ziel ist die Entwicklung eines lebendigen und 
urbanen Wohnquartiers, das durch im Wesentlichen gebiets- und umfeldbezogene Han-
dels- und Dienstleistungsnutzungen ergänzt wird. Das Gebiet wird in ein Freiraumsystem 
mit einem geplanten bahnbegleitenden Grünzug sowie grünen Wegeverbindungen einge-
bettet und langfristig mittels einer Brücke an das Gebiet Heidestraße angebunden. Nörd-
lich des Plangebiets ist mit der Freiraumentwicklung bereits durch den Ausbau des Klara-
Franke-Spielplatzes begonnen worden, die die Erweiterung des vorhandenen Spielplatzes 
und die Fortführung des bahnbegleitenden Grünzugs beinhaltet. Südlich des Plangebiets 
soll der geplante bahnbegleitende Grünzug an den Döberitzer Grünzug angeschlossen 
werden. 
 
Für das Vorhabengebiet (Grundstück Lehrter Straße 23/25) wurde im Jahr 2013 ein 
Workshopverfahren mit dem Ziel durchgeführt, eine hochwertige städtebauliche Lösung 
für den Standort zu finden. Das Entscheidungsgremium des Workshopverfahrens sieht 
das Plangebiet als eine Fläche an, „die auf Grund der historischen Entwicklung Teil einer 
sehr heterogenen Stadtstruktur ist. Durch die differenzierten und z.T. gegensätzlichen 
Nutzungen und Strukturen der Umgebung wird keine klare Prägung vorgegeben.“  
 
Im Ergebnis des Workshopverfahrens wurde der Entwurf des Büros Sauerbruch Hutton 
vom Entscheidungsgremium ausgewählt und auf Grundlage der ausgesprochenen Emp-
fehlungen zu einem Masterplan weiterentwickelt Der Masterplan bildete auch die Grund-
lage für das dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan zu Grunde liegende Vorhaben. Der 
Masterplan sieht vor, die vorhandenen Blockstrukturen im Norden und Süden des Plan-
gebiets zu komplettieren. In diese quasi als „Widerlager“ fungierenden Blockschließungen 
wird eine Sonderform eingesetzt. Sie besteht aus einer gegenüber der Ausrichtung der 
Straße und der Bahn um 45° verdrehten Anordnung von durch verglaste Fugen miteinan-
der verbundenen Einzelbaukörpern, die im Innern Höfe ausbilden. Das Entscheidungs-
gremium hebt hervor, „dass der Entwurf durch seine „verräumlichte Moderne“ abwechs-
lungsreiche fließende Räume schafft, die entlang der Straße interessante Raumfolgen 
entstehen lassen, welche durch die in großen Teilen zu erhaltende Mauer geschützt wer-
den und zur Bahn und dem bahnbegleitenden Grünzug eine hohe Varianz und Großzü-
gigkeit bewirken. Die gewählte Anordnung der Gebäude lässt geschützte, durch einen 
Wechsel zwischen Klein- und Großräumigkeit doppelt erlebbare und funktional unter-
schiedlich gestaltete Hofräume entstehen. Die unterschiedlichen Gebäudetypen können 
differenzierte Qualitäten schaffen und eignen sich in vielfältiger Art und Weise für eine 
Vergabe an unterschiedliche Architekten“. Die Bebauung wird entlang der Bahnanlage 
achtgeschossig und entlang der Lehrter Straße sechsgeschossig ausgebildet. Die Block-
schließungen im Norden und Süden werden sieben- bzw. achtgeschossig ausgeführt. In 
der Mitte des Gebiets sieht das städtebauliche Konzept die Anlage eines doppelten, je-
weils dreiecksförmigen Stadtplatzes vor, der sich sowohl zur Lehrter Straße, wie auch zur 
Bahn mit dem Fuß der geplanten Fußgängerbrücke über die Bahnanlagen hin öffnet. An 
der entstehenden Engstelle des Platzes wird einerseits zur Betonung des Platzes und an-
dererseits als weithin sichtbare Markierung des an dieser Stelle entstehenden Knoten-
punkts des Fuß- und Radwegnetzes ein vom Entscheidungsgremium angeregtes Hoch-
haus mit 18 Geschossen entstehen. Der Entwurf sieht ebenfalls vor, den straßenseitigen 
Teil des zweigeschossigen ehemaligen Bahngebäudes an der Lehrter Straße zu erhalten.  
 
Die gewählte Stadtfigur ermöglicht durch die zahlreichen offenen Hausecken in vielen Fäl-
len selbst in kleinen Wohnungen Orientierungen in zwei Richtungen, vielfache Schrägbli-
cke in die entstehenden Stadträume und insbesondere an der Bahn auch den Fernblick. 
Darüber hinaus ermöglicht die gegenüber der Lehrter Straße gedrehte Ausrichtung der 
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Baukörper eine optimale Ausrichtung zur Sonne sowie die Orientierung aller Wohnungen 
mit wenigstens einer Seite zu den ruhigen Innenhöfen und entspricht damit den Anforde-
rungen an einen „lärmrobusten Städtebau“. 
 
Entlang der Lehrter Straße bildet die städtebauliche Figur eine Abfolge von Offen- und 
Geschlossenheit und ermöglicht unter Einbeziehung der historischen Klinkermauer eine 
Neuinterpretation der die Lehrter Straße prägenden Vorgärten. Zwischen der durch Öff-
nungen für die Hauszugänge durchbrochenen Mauer und den Gebäuden entstehen drei-
eckige Vorhöfe, die unterschiedlich gestaltet und genutzt werden können.  
 
Entlang des geplanten bahnbegleitenden Grünzugs ergibt sich jenseits der parallel zum 
Grünzug geführten privaten Erschließungsstraße ein ähnliches Bild von aufeinander fol-
genden dreieckigen Höfen. 
 
Innerhalb der geplanten Bebauung im mittleren Grundstücksbereich werden die entste-
henden großen Höfe durch die versetzte Abfolge der Gebäude gegliedert und sollen 
durch die Freiraumgestaltung weiter differenziert werden, so dass sich eine Reihe von in-
timen Höfen bildet. Schallgeschützt und in den Sommermonaten gut belichtet können sie 
einen ruhigen Freiraum für die zukünftigen Bewohner bilden. 
 
Das auf dem Masterplan basierende Projekt des Vorhabenträgers, dessen Errichtung 
durch Verpflichtung des Vorhabenträgers im Durchführungsvertrag gesichert ist, sieht vor, 
im Vorhabengebiet insgesamt 758 Wohnungen verschiedener Größe als Miet- und Eigen-
tumswohnungen zu realisieren. Davon sollen im nördlichsten Baufeld 158 Wohnungen als 
Wohnungen mit günstigem Mietpreis angeboten werden. Im Hochhaus am Stadtplatz ein-
schließlich des Sockelgebäudes werden weitere ca. 295 Kleinstwohnungen für studenti-
sches Wohnen entstehen. Insgesamt sind im Vorhabengebiet damit ca. 1.053 Wohnun-
gen geplant. 
 
Gewerblich nutzbare Flächen, insbesondere für Einzelhandel, sollen in den Erdgeschoss-
zonen im Bereich des Stadtplatzes angesiedelt werden. Zusätzlich sind das Bestandsge-
bäude und das Erdgeschoss des Gebäudes nördlich der Planstraße A für wohnverträgli-
che gewerbliche Nutzung vorgesehen. 
 
Im Südosten des Vorhabengebiets ist ein Gebäudeteil alternativ zur Wohnnutzung auch 
als mögliche Kindertagesstätte eingeplant. Die Inanspruchnahme hängt von der endgülti-
gen Festlegung des Standorts einer Kindertagesstätte außerhalb oder innerhalb des Vor-
habengebiets ab, wobei die Errichtung einer Kindertagesstätte auf einem Grundstück in 
der Seydlitzstraße die Vorzugsvariante darstellt. Im Falle einer Nutzung als Kindertages-
stätte würde sich die Anzahl der geplanten Wohnungen geringfügig reduzieren. 
 
 

3.10 Erschließungskonzept 

Das Plangebiet ist grundsätzlich über die Lehrter Straße erschlossen.  
 
Das Erschließungskonzept sieht für die Bestandsbereiche des Geltungsbereichs keine 
Änderungen der bisherigen Grundstückserschließung vor. 
 
Für das Vorhabengebiet wird die Binnenerschließung über ein privates Erschließungssys-
tem gesichert. Die innere Erschließung der Flächen erfolgt über zwei Zufahrten von der 
Lehrter Straße, die im Norden und Süden liegen und ringförmig entlang des zukünftigen 
bahnbegleitenden Grünzugs miteinander verbunden sind. Sie sollen als Mischverkehrsflä-
che ausgebildet werden und die geplante bahnseitige Bebauung anbinden.  
 



Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 1 – 67 VE Stadtentwicklungsamt Mitte   

 

 

 
 

26 

Die Abwicklung des ruhenden Verkehrs ist überwiegend in Tiefgaragen mit insgesamt ca. 
350 Stellplätzen geplant. Die Erschließung der Tiefgaragen erfolgt über eine Zufahrt an 
der Lehrter Straße, alle weiteren Zu- bzw. Ausfahrten liegen im Bereich des festgesetzten 
privaten Erschließungsrings.  
 
Die Erschließung für die Feuerwehr innerhalb der entstehenden Höfe wird durch entspre-
chende Zufahrtsmöglichkeiten im Norden und Süden vom Erschließungsring erfolgen, 
entsprechende Zufahrts- und Aufstellflächen in den Höfen sind in der Vorhabenplanung 
berücksichtigt. 
 
Im Zentrum des Vorhabengebiets befindet sich der Stadtplatz, der einerseits vernetzen-
des Element der Fuß- und Radwegeverbindungen ist und andererseits als Quartiersmit-
telpunkt dienen soll. 
 
Innerhalb des Vorhabengebiets werden neben den bereits vorhandenen Zugängen zum 
geplanten bahnbegleitenden Grünzug über den Spielplatz an der Lehrter Straße 31 und 
die Döberitzer Straße insgesamt drei weitere Verbindungen zwischen der Lehrter Straße 
und dem geplanten Grünzug gesichert.. Diese erfolgen über die privaten Erschließungs-
straßen (Wegerechte) und den öffentlichen Teil des Stadtplatzes. Die Eintragung als Bau-
last der öffentlichen Durchwegung wird im Durchführungsvertrag zum vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan geregelt. 
 
 

3.11 Verkehrsgutachten 

Im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahrens wurde eine verkehrspla-
nerische Untersuchung13 beauftragt. Diese ermittelt einerseits die durch das Vorhaben 
entstehenden zusätzlichen Verkehre und andererseits die zukünftigen Gesamtverkehrs-
mengen auf der Lehrter Straße, die auch von der Entwicklung weiterer Projekte im Umfeld 
des Plangebiets beeinflusst sind. Darüber hinaus sind die Auswirkungen auf die überge-
ordneten Knotenpunkte an der Perleberger Straße und der Invalidenstraße geprüft wor-
den. 
 
Die Lehrter Straße ist nach den Straßenklassifikationen des Stadtentwicklungsplan Ver-
kehr (StEP Verkehr) sowohl im Bestand als auch in der Planung 2025 nicht dem überge-
ordneten Straßennetz zugeordnet. Dementsprechend betrugen die Verkehrsbelastungen 
in der Lehrter Straße im Jahr 2009 laut den Straßenverkehrszählungen der Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung und Umwelt zwischen 5.800 Kfz/24 h und 6.200 Kfz/24 h. Diese 
Größenordnung ist für untergeordnete Straßen plausibel und wurde 2010 durch das Büro 
SHP Ingenieure im Rahmen einer Verkehrsuntersuchung bestätigt. In Vorbereitung der 
verkehrlichen Begutachtung des Bebauungsplans 1-67 VE hat die FPB im Jahr 2013 eine 
Plausibilisierung dieser Werte mittels einer Kurzzeitzählung vorgenommen. Durch Hoch-
rechnung des ermittelten Verkehrsaufkommens in der aus dem SHP-Gutachten resultie-
renden nachmittäglichen Spitzenstunde zwischen 15.45 Uhr und 16.45 Uhr mit dem gän-
gigen Spitzenstundenfaktor von 8 % ergab sich eine Tagesbelastung von 5.900 Kfz/24 h, 
womit die vorhergehenden Werte bestätigt wurden. Die Werte aus der Verkehrszählung 
2012 im Knotenpunkt Lehrter Straße/Perleberger Straße, wonach die Lehrter Straße mit 
8.000 Kfz/24 h belastet ist, sowie diejenigen aus der Verkehrszählung 2014 im Knoten-
punkt Lehrter Straße/Invalidenstraße mit 12.500 Kfz/24 h für die Lehrter Straße wurden in 
Abstimmung mit der zuständigen Fachbehörde, der Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung und Umwelt, Abt. VII als baustellenbedingte Verkehre durch die laufenden Baumaß-
nahmen in der Invalidenstraße sowie in der Heidestraße eingeschätzt. Als für die Bewer-
tung des Verkehrsablaufs „maßgebender Fall“ wurde daher entsprechend der Netzfunkti-

                                                
13 „Verkehrsgutachten Lehrter Straße“, Freie Planungsgruppe Berlin, März 2015, ergänzt durch gutachterliche 

Stellungnahme vom  03. Juli 2015 
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on der Lehrter Straße der letzte „ungestörte“ Zustand der Lehrter Straße, d. h. der von 
SHP dargestellte Zustand aus dem Jahr 2010 zzgl. dem aus dem Vorhaben, aus den 
Entwicklungen im Einzugsbereich der Lehrter Straße sowie aus den Entwicklungen im 
weiteren Gebiet resultierenden Neuverkehr, definiert. Es wird erwartet, dass sich das Ver-
kehrsaufkommen in der Lehrter Straße spätestens mit Fertigstellung des leistungsfähigen 
Endzustands der parallel verlaufenden Heidestraße (Kategorie StEP II, übergeordnete 
Straßenverbindung) wieder auf das Maß von 2010 (+ Neuverkehr) einpendeln wird. So-
fern dies nicht geschieht und die Lehrter Straße ihrer politisch definierten Netzfunktion 
nicht gerecht wird, sind die in der Verkehrsuntersuchung von SHP aufgezeigten Instru-
mente zur Verkehrsberuhigung weiter zu qualifizieren und gegebenenfalls anzuwenden. 
 
Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans wird diese Verkehrsmenge von 5.900 bis 
6.000 KfZ pro Tag um 2.356 Fahrten je Tag erhöht, die sich auf jeweils 1.178 Quell- und 
Zielfahrten verteilen. Durch die im Umfeld des Plangebiets befindlichen, teilweise zwi-
schenzeitlich bereits realisierten Projekte (Vabali Spa, Hostel in der Kulturfabrik, Wohn- 
und Geschäftshaus Lehrter Straße 57 und SOS-Kinderdorf/Stadtmission) werden prog-
nostisch ca. 1.140 weitere Fahrten erzeugt. Für die gesamte Verkehrsumlegung des Neu-
verkehrs des dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan zu Grunde liegenden Vorhabens 
wurde vom Gutachter eine Gewichtung hin zur Invalidenstraße (53 zu 47 %) festgelegt, da 
sich mit dem Hauptbahnhof das Zentrum des Stadtquartiers im Süden befindet. In der ab-
schließenden Verkehrsumlegung erhöht sich die Verkehrsbelastung im am stärksten be-
lasteten Querschnitt zwischen der südlichen Quartierszufahrt und Seydlitzstraße um ca. 
2.000 Kfz von rund 6.000 Kfz auf maximal etwa 8.000 Kfz pro Tag (entspricht einer Stei-
gerung von rund 33 %). Der Anteil des Schwerverkehrs am Gesamtverkehr erhöht sich 
von 277 auf ca. 423 Lkw-Fahrten, wodurch sich der prozentuale Anteil von 4,6 % auf 
5,3 % erhöht. 
 
Bezüglich der Knotenpunkte im Bereich des Plangebiets (zwei Zufahrten der privaten 
Ringerschließungsstraße, eine Tiefgaragenzufahrt an der Lehrter Straße) kommt das 
Gutachten zu dem Ergebnis, dass die Verkehrsqualität der Zufahrten als gut bis sehr gut 
zu bezeichnen ist. Es treten in alle Fahrtrichtungen nur geringe Wartezeiten auf. 
 
Das Ergebnis bestätigt die Resultate des Gutachtens der FGS14, das vor dem damaligen 
Hintergrund eines stärkeren Gewerbestandorts (geplantes Mischgebiet) von einer Ver-
kehrserzeugung ausging, die um etwa 76 % höher lag. Insgesamt wurde bereits damals 
davon ausgegangen, dass es zu keinen Beeinträchtigungen auf der Lehrter Straße kom-
men wird. 
 
Für die Knotenpunkte an der Perleberger Straße und der Invalidenstraße verringern sich  
durch die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebiets gegenüber dem vorher geplanten 
Mischgebiet die prognostizierten zusätzlichen Belastungen (Gutachten der FGS) deutlich. 
Infolge des geringeren Ansatzes der verkehrlichen Erzeugung bleibt das Stadtquartier 
Lehrter Straße wie in der Planung von 2011 ohne größere Auswirkung auf die Verkehrs-
qualität der Perleberger Straße und Invalidenstraße.  
 
Darüber hinaus sollte weiterhin der Ansatz verfolgt werden, den ortsfremden Verkehr 
durch verkehrsberuhigende Maßnahmen entsprechend der Netzfunktion der Lehrter Stra-
ße fernzuhalten. 
 
In Abstimmung mit der Verkehrsabteilung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Umwelt ist durch den Verkehrsgutachter für die Knotenpunktsbelastungen an der Perle-
berger Straße und der Invalidenstraße ein Planfall als „worst-case“ gerechnet worden, der 
für die Verkehrsbelegung der Lehrter Straße vom bisherigen Planfall ausgeht, aber für die 

                                                
14  Verkehrsplanerischer Beitrag zur Bebauung Lehrter Straße am Poststadion, FGS, November 2011 
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Verkehre in den Hauptrichtungen der Perleberger und der Invalidenstraße eine Steige-
rung in Anlehnung an die aktuelle Verkehrsprognose 2025 (Qualifiziertes Verkehrsmodell 
Berlin) annimmt. Im Ergebnis der Prognose ist für beide Knotenpunkte zu erwarten, dass 
sie in der Lage sind, die Verkehrsströme mit ausreichender Verkehrsqualität abzuwickeln. 
Dazu ist auf der Invalidenstraße ggf. das Signalprogramm der Lichtsignalanlage anzupas-
sen. 
 
 

3.12 Schallgutachten 

Im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahrens ist für das Plangebiet ei-
ne schalltechnische Untersuchung15 durchgeführt worden, die zu dem Ergebnis kommt, 
dass als maßgebliche Geräuschquellen im Umfeld des Plangebiets der Verkehrslärm von 
der Lehrter Straße und den angrenzenden Bahnanlagen, Gewerbelärm („Supermarkt“ mit 
Anlieferung und Parkplatz) und der Sportanlagenlärm aus dem Bereich des Sportparks 
Mitte sowie der Tennisplätze des Tennisclubs Schwarz-Weiß Tiergarten e.V. zu betrach-
ten sind. Darüber hinaus sind die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung 
innerhalb des Plangebiets ergebenden Auswirkungen auf die Umgebung zu betrachten. 
 
Die Grundlage für die Ermittlung der Immissionsprognosen für das Plangebiet bilden die 
Verkehrsprognosen für die Lehrter Straße aus dem im vorigen Kapitel erläuterten Ver-
kehrsgutachten zu diesem Bebauungsplan sowie die aktuell verfügbaren Betriebspro-
gramme der Deutschen Bahn AG für das Jahr 2025 und die Prognosedaten des Planfest-
stellungsbeschlusses zur S21. Die Berechnung der Emissionen der Bahn wurde ohne 
Schienenbonus durchgeführt und es wurde die aktuelle Fassung der Richtlinie zur Be-
rechnung der Schallimmissionen von Schienenwegen („Schall03“) berücksichtigt. Hin-
sichtlich des Sportparks wurden Nutzungsszenarien mit dem Sportamt des Bezirks Mitte 
abgestimmt und der Immissionsprognose zu Grunde gelegt. 
 
Zur Beurteilung der Schallemissionen des Verkehrs ist die DIN 18005 (Schallschutz im 
Städtebau) heranzuziehen. Die DIN 18005 enthält keine Grenzwerte, sondern schalltech-
nische Orientierungswerte als eine empfohlene Grundlage für die in der Planung zu be-
rücksichtigenden Ziele des Schallschutzes, ohne dass diese rechtliche Bindungswirkung 
entfalten. Die Orientierungswerte der DIN 18005 für ein allgemeines Wohngebiet liegen 
tags bei 55 dB(A) und nachts bei 45 dB(A). Ergänzend kann für eine Beurteilung der Im-
missionssituation auch die 16. BImSchV herangezogen werden. Zwar gilt die 16. BIm-
SchV nur für den Neubau von Straßen und nicht für an bestehende Verkehrswege heran-
rückende schutzbedürftige Nutzungen, jedoch sind ihre Grenzwerte beim Nebeneinander 
von Verkehrsweg und Baugebiet ein gewichtiges Indiz dafür, wann mit schädlichen Aus-
wirkungen der Geräusche zu rechnen ist. Die Grenzwerte der 16. BImSchV liegen bei 59 
dB(A) am Tag und bei 49 dB(A) in der Nacht. 
 
Die Orientierungswerte der DIN 18005 und auch die Grenzwerte der 16. BImSchV werden 
gemäß den Ergebnissen der schalltechnischen Untersuchung zum Teil deutlich über-
schritten. Bei Betrachtung der Situation unter Berücksichtigung der neuen Schall-03 
(2015) und ohne den Ende 2014 ausgelaufenen Schienenbonus treten im Vorhabengebiet 
an den zur bestehenden Bahnanlage ausgerichteten Baugrenzen Beurteilungspegel von 
64 bis 71 dB(A) tagsüber und 61 bis 68 dB(A) in der Nacht auf, was einer Überschreitung 
um 9 bis 16 dB am Tag und 16 bis 23 dB in der Nacht entspricht. An den zur Lehrter 
Straße ausgerichteten Baugrenzen ergeben sich Beurteilungspegel zwischen 57 und 64 
dB(A) am Tag und 46 bis 55 dB(A) in der Nacht, was Überschreitungen um 2 bis 9 dB(A) 
tagsüber und 1 bis 10 dB(A) nachts entspricht. Im Bereich der Ergänzungsflächen (Be-
standsgebiet) treten an den Gebäuden Lehrter Straße 26 bis 30 entlang der straßenseiti-
gen Fassaden bis zu 64 dB(A) am Tag und 57 dB(A) in der Nacht auf. An den bahnseiti-

                                                
15  Bebauungsplan 1-67, Schalltechnische Untersuchung, Müller-BBM GmbH, Berlin, Juni 2015 
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gen Fassaden treten Immissionsbelastungen von 57 bis 67 dB(A) tagsüber (Überschrei-
tung von 2-12 dB) und bis zu 64 dB(A) zur Nachtzeit (Überschreitung von 19 dB) auf, so-
fern die Gebäude des Vorhabens noch nicht errichtet sind.  
 
In den Teilgebieten WA 1.4 des allgemeinen Wohngebietes liegen in den durch die ge-
plante Randbebauung abgeschirmten Innenhöfen die Beurteilungspegel am Tag zwischen 
50 und 54 dB(A) und damit innerhalb der Orientierungswerte der DIN 18005. In der Nacht 
betragen die Pegel 45 bis 49 dB(A), in einzelnen obersten Geschossen der bahnbeglei-
tenden Bebauung bis zu 51 dB(A) und überschreiten damit den Orientierungswert der DIN 
18005. Die ergänzend herangezogenen Richtwerte der 16. BImSchV von 49 dB(A) nachts 
werden an den Rückseiten der straßenseitigen Bebauung immer und an den Rückseiten 
der bahnseitigen Bebauung bis auf zwei Einzelfälle eingehalten. Zu einem ganz überwie-
genden Anteil handelt es sich damit um „ruhige Seiten“ im Sinne der Handreichung16 zur 
Berücksichtigung der Umweltbelange in der räumlichen Planung der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt (nachts ≤49 dB(A)).   
 
Eine weitere Besonderheit stellt das Hochhaus südlich des Stadtplatzes dar. Hier sind 
nächtliche Beurteilungspegel auf der bahnabgewandten Seite von bis zu 57 dB(A) zu er-
warten, da das Gebäude auf Grund seiner Höhe aus dem schallgeschützten Innenhof 
herausragt. 
 
Im Teilgebiet WA 1.3 des allgemeinen Wohngebietes sind, da keine geschlossene Hof-
ausbildung erfolgen kann, an den lärmabgewandten Fassaden nachts Beurteilungspegel 
von 55 bis zu 57 dB(A) zu erwarten, wobei die Pegel mit zunehmender Gebäudehöhe 
steigen.  
 
Im Teilgebiet WA 1.5 ragt das Gebäude mit seiner Süd-Ost-Fassade über das benachbar-
te Gebäude hinaus, so dass in den oberen Geschossen ebenfalls keine vollständig lärm-
abgewandten Fassadenbereiche entstehen können. Im obersten Geschoss (8. Geschoss) 
liegen die nächtlichen Pegel bei maximal 55 dB(A), im sechsten und siebenten Geschoss 
bei bis zu 52 dB(A). In den ersten fünf Geschossen werden die Grenzwerte der 16. BIm-
SchV ganz überwiegend eingehalten, aber die Orientierungswerte der DIN 18005 deutlich 
überschritten.  
 
 

                                                
16  Handreichung zur Berücksichtigung der Umweltbelange in der räumlichen Planung – Aspekt Lärmminderung, 

LK Argus GmbH im Auftrag der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin, Berlin März 2013, 
S. 23 f  
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Durch die Entwicklung im Plangebiet kommt es gemäß den Berechnungen des Verkehrs-
gutachtens zu einem zusätzlichen KfZ-Verkehr von bis zu ca. 2.400 KfZ pro Tag. Dies 
führt im Bereich der Lehrter Straße außerhalb des Plangebiets zu einer Erhöhung der 
Straßenverkehrsgeräuschbelastung um ca. 1,0 dB(A), damit ist eine wesentliche Verän-
derung der vorhandenen Situation nicht zu befürchten. Die Schwellenwerte der Lärmmin-
derungsplanung von 65 dB(A) am Tag und 55 dB(A) in der Nacht werden noch nicht er-
reicht. Von den Tiefgaragenzufahrten sind keine nachteiligen Folgen für angrenzende 
Nutzungen außerhalb des Plangebiets zu erwarten. Auswirkungen durch eine Reflexion 
des Schienenlärms in Richtung Osten zur geplanten „Europa-City“ an der Heidestraße 
sind ebenfalls nicht zu erwarten. 
 
Für die Beurteilung der Emissionen gewerblicher Nutzungen ist die TA Lärm als Beurtei-
lungsgrundlage heranzuziehen. Diese sieht für allgemeine Wohngebiete Grenzwerte von 
55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts vor. Unter der Voraussetzung, dass die Öffnungszei-
ten des Lebensmittelmarktes Lehrter Straße 58 (7 bis 21 Uhr) nicht verändert werden, 
kommt es im gesamten Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans nicht 
zu einer Überschreitung der Grenzwerte durch gewerbliche Nutzungen. Dies gilt auch 
hinsichtlich kurzzeitiger Pegelspitzen (erreichter Maximalpegel 67 dB(A), Grenzwert TA 
Lärm 85 dB(A)). Hierbei wurde bereits vorsorglich eine Ausweitung der Öffnungszeiten 
von derzeit 07:00 – 21:00 Uhr auf 07:00 – 21:30 Uhr berücksichtigt. Eine Ausweitung der 
Öffnungszeiten bis 22:00 Uhr ist ebenfalls möglich, erfordert aber, dass die genehmigen-
de Behörde den für die Beurteilung relevanten Nachtzeitraum (regulär ab 22:00 Uhr) ge-
mäß Ziffer 6.4 der TA Lärm um 30 Minuten hinausschiebt, damit das Verlassen der Stell-
plätze beurteilungsmäßig noch im Tag-Zeitraum erfolgt. 
 
Auch von möglichen gewerblichen Anlagen, die im Plangebiet errichtet werden (wie z. B. 
ein Supermarkt an der Südseite des Stadtplatzes (EG des Geb. E2)), sind keine schädli-
chen Umweltauswirkungen zu erwarten, da diese im Zuge der Erteilung von Betriebsge-
nehmigungen (auch mittelbar über Baugenehmigungen) geprüft werden. Geplant ist die 
Sicherung eines allgemeinen Wohngebiets, so dass sich bereits aus der Baunutzungs-
verordnung nur die Ansiedlung von nicht-störendem Gewerbe ergibt. Dementsprechend 
ist auch keine Notwendigkeit zur Festsetzung von Regelungen zum Schallschutz vor Ge-
räuschen aus gewerblichen Anlagen im Bebauungsplan erkennbar. 
 
Für den von den Sportanlagen verursachten Lärm ist die 18. BImSchV maßgeblich. 
Für allgemeine Wohngebiete gelten folgende Richtwerte: 

- tags, außerhalb der Ruhezeiten:  55 dB(A) 
- tags, innerhalb der Ruhezeiten: 50 dB(A) 
- ungünstigste Stunde während der Nacht: 40 dB(A). 

 
Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf die in der folgenden Tabelle genannten Beur-
teilungszeiträume. 
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Eine Überschreitung der jeweiligen Immissionsrichtwerte um bis zu 10 dB ist für soge-
nannte „seltene Ereignisse“ zulässig. Überschreitungen der Immissionsrichtwerte durch 
besondere Ereignisse oder Veranstaltungen gelten als selten, wenn sie an höchstens 18 
Kalendertagen eines Jahres in einer Beurteilungszeit oder mehreren Beurteilungszeiten 
auftreten. Dies gilt unabhängig von der Zahl der einwirkenden Sportanlagen. 
 

 
Abbildung 4: Übersicht über die Sportanlagen im Umfeld des Plangebiets (Sportpark mit Angabe der Platz-

nummern); © Open Street Map contributors, Quelle: Bebauungsplan 1-67, Schalltechnische Un-
tersuchung, Müller-BBM GmbH, Berlin, Juni 2015 
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In die schalltechnische Untersuchung wurden in Abstimmung mit dem Sportamt eine Rei-
he verschiedener Nutzungsszenarien17 für die unterschiedlichen Anlagen des Sportparks 
Mitte untersucht. Dabei wurden alle Anlagen einschließlich der Inline-Skaterbahn und der 
angrenzend gelegenen Tennisplätze in die Untersuchung mit einbezogen.  
 
Es ist festzustellen, dass normaler Trainingsbetrieb sowie der privilegierte Schul- und 
Hochschulsport auch unter Berücksichtigung der Ruhezeiten im Wesentlichen nicht zu 
Überschreitungen der Richtwerte im allgemeinen Wohngebiet führt, d.h. Schulsport, Trai-
ning und Veranstaltungen ohne größere Zuschauerzahlen sind auf allen Freiplätzen ein-
schließlich Stadion möglich, allerdings kann es bei gleichzeitigem Trainingsbetrieb auf al-
len Freiplätzen und im Stadion in den Ruhezeiten zu geringfügigen Richtwertüberschrei-
tungen von 2 dB kommen. Dies schließt die Nutzung der Tennisanlagen ein.  
 
Eine parallele Nutzung der Inline-Skateranlage zum Rollschuhlaufen ist außerhalb der 
Ruhezeiten jederzeit möglich. Bei einer Nutzung innerhalb der Ruhezeiten mit eher ge-
räuschärmeren Veranstaltungen (z. B. freies Rollschuhfahren) kommt es zu Überschrei-
tungen der Richtwerte um mehr als 3 dB. Eine parallel zum Trainingsbetrieb auf den 
Sportplätzen stattfindende Nutzung für (geräuschintensivere) Wettkampfveranstaltungen 
(z. B. Inline-Skaterhockey) ist ebenfalls kritisch, da dies ohne aktive Schallschutzmaß-
nahmen zu erheblichen Überschreitungen der Richtwerte auch außerhalb der Ruhezeiten 
führt. 
 
Eine Nutzung des Platzes 5 zu Wettkampfzwecken innerhalb der Ruhezeiten kann zu Ü-
berschreitungen der Richtwerte führen, außerhalb der Ruhezeiten ist eine entsprechende 
Nutzung uneingeschränkt möglich.  
 
Ebenfalls zu Überschreitungen der Richtwerte der 18. BImSchV kann es bei der Wett-
kampfnutzung des Stadions mit einer Zuschauerzahl von 1.200 Zuschauern kommen. Bei 
der Ausnutzung der Möglichkeiten der 18. BImSchV können bis zu 18 Ereignisse jährlich 
als sogenannte „seltene Ereignisse“ und damit mit höheren Immissionsrichtwerten durch-
geführt werden. Unter Inanspruchnahme dieser Regelung sind die o.g. Ereignisse auch in 
den Ruhezeiten möglich. Wettkämpfe im Stadion mit mehr als 1.200 Zuschauern bei 
gleichzeitiger Nutzung der Freiplätze 1 und 2 sind sowohl in den Ruhezeiten, wie auch zur 
Tagzeit nur als „seltenes Ereignis“ durchführbar. Sportliche Großveranstaltungen im Sta-
dion mit mehr als 1.800 Zuschauern sind ausschließlich außerhalb der Ruhezeiten und 
als „seltenes Ereignis“ möglich. 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass prinzipiell sämtliche Sportveranstaltungen 
durchführbar sind. Für einzelne Szenarien kann jedoch eine Beschränkung auf insgesamt 
18 Ereignisse im Jahr notwendig werden, Großereignisse (als seltenes Ereignis) sind zu-
dem auf die Tagzeiten der 18. BImSchV beschränkt. Der Bedarf für eine Inanspruchnah-
me der Regelungen zum „seltenen Ereignis“ kann allerdings durch ein Platz- bzw. Zeit-
management hinsichtlich der Veranstaltungen insbesondere in Bezug auf den Freiplatz 
Nr. 5 minimiert werden. Dies kann einerseits durch eine Verschiebung von Spielzeiten, die 
eine Überschreitung der Richtwerte vermuten lassen auf weiter entfernt gelegene Plätze 
oder die Verschiebung der Termine auf Zeiträume außerhalb der Ruhezeiten erreicht 
werden. Für die besonders kritischen Veranstaltungen mit höherer Zuschauerzahl im 
Poststadion ist zudem anzumerken, dass in der Vergangenheit Spiele mit mehr als 1.200 
Zuschauern nicht stattgefunden haben, sondern mit Zuschauerzahlen von i.d.R. maximal 
500 bis 900 zu rechnen ist. Die entsprechenden Ligaspiele finden auch nicht ausschließ-
lich Sonntags in der Mittagszeit statt und erfüllen für sich allein auch noch nicht das Krite-
rium einer sonntäglichen Nutzungszeit von mehr als vier Stunden mit relevanten Emissio-

                                                
17  vgl. Anlage  6 
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nen, die für das Eintreten der mittäglichen Ruhezeit von 13:00 bis 15:00 am Sonntag er-
forderlich ist. Ein solcher Einwirkzeitraum von mehr als vier Stunden ist wiederum nur 
durch die sonntägliche Nutzung weiterer Sportanlagen mit relevanten Emissionen (z. B. 
Turniere) zu erreichen, die jedoch durch Platzbelegungen steuerbar sind. Relevante wer-
den Emissionen wenn sie am Immissionsort zu Pegeln führen, die einen Wert von 5 dB 
unterhalb des jeweils anzusetzenden Richtwerts erreichen. Daher ist nicht zu erwarten, 
dass allein die Ligaspiele im Poststadion bereits einen wesentlichen Anteil der 18 mögli-
chen seltenen Ereignisse in Anspruch nehmen, sondern dass darüber hinaus eine rele-
vante Anzahl von seltenen Ereignissen für Großveranstaltungen oder andere kritische 
Nutzungskombinationen von Sportanlagen zur Verfügung steht. Um eine uneingeschränk-
te Nutzbarkeit der Inline-Skateranlage sicherzustellen, wird im Durchführungsvertrag ver-
bindlich geregelt werden, dass im Bereich der Anlage ein Monitoring mit 10 Messungen 
innerhalb eines Jahres in Abstimmung der Messtermine mit dem Sportamt stattfindet. Bei 
einer Überschreitung der Richtwerte soll in Absprache mit dem Sport- und dem Stadtpla-
nungsamt sowie der Unteren Denkmalschutzbehörde durch den Vorhabenträger eine 
Schallschutzwand vor Inbetriebnahme der betroffenen Wohnungen errichtet werden (Ab-
sicherung über eine verbindliche Regelung im Durchführungsvertrag). 
 
Die Betrachtungen decken mögliche Geräuschbelastungen durch Zuschaueräußerungen 
bzw. Kfz-Fahrten (von bzw. zu den ca. 100 Stellplätzen) auf dem Gelände des Sportparks 
mit ab. In der schalltechnischen Untersuchung wurde ebenfalls dargelegt, dass auch 
durch den Zu- und Abgang auf öffentlichen Verkehrswegen keine schädlichen Umwelt-
einwirkungen im Sinne der 18. BImSchV zu befürchten sind und damit keiner vertieften 
Untersuchung bedurften. 
 
 

3.13 Erschütterungsgutachten 

Für das Plangebiet sind im Rahmen eines Erschütterungsgutachtens18 die von den beste-
henden und geplanten Bahnanlagen ausgehenden Erschütterungen untersucht worden.  
 
Die Ergebnisse des Gutachtens sind dem Umweltbericht, S. 72 zu entnehmen. 
 
 

4. Entwicklung der Planungsüberlegungen 

Wesentliche Teile des Geltungsbereichs dieses Bebauungsplans waren auf Grund der 
planungsrechtlichen Widmung als Eisenbahnflächen bislang der Planungshoheit des Be-
zirks Mitte entzogen, obwohl sie bereits seit Jahrzehnten nicht mehr als Betriebsflächen 
genutzt wurden. Mit dem Bau des Hauptbahnhofs und der damit verbundenen Neuord-
nung der Bahnflächen wurde deutlich, dass die Flächen auch zukünftig nicht wieder für 
den Bahnbetrieb benötigt werden und einer städtebaulich angemessenen Entwicklung 
zugeführt werden können. 
 
Dabei standen die Flächen durch die veränderten Rahmenbedingungen im Umfeld 
(Hauptbahnhof und Umgebung, geplantes Stadtquartier an der Heidestraße) unter einem 
hohen Entwicklungsdruck, der eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit den Entwick-
lungszielen an der Lehrter Straße erforderte. Zu diesem Zweck wurde auf der Grundlage 
eines Beschlusses der BVV Mitte vom Dezember 2008 im Februar 2009 eine „Zukunfts-
werkstatt Lehrter Straße / Kruppstraße“ in Leben gerufen, „um mit den Bürgerinnen und 
Bürgern über die Entwicklungskonzepte und Planungsprozesse in einen Dialog einzutre-
ten“. Ziel sollte eine „nachhaltige Bürgerbeteiligung und die Sicherung des Wohnanteils in 
der Lehrter Straße“ sein. 
 

                                                
18  GuD Geotechnik und Dynamik GmbH, Berlin, 30.05.2013 
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Im Rahmen dieser Zukunftswerkstatt wurde für die Entwicklung des Mittelabschnitts der 
Lehrter Straße auf Grundlage einer Vereinbarung zwischen der Vivico Real Estate GmbH 
als damalige Eigentümerin einer Fläche von ca. 5,3 ha innerhalb des Plangebiets und 
dem Bezirksamt Mitte von Berlin ein kooperatives und konkurrierendes Gutachterverfah-
ren mit der Zielstellung der Entwicklung eines Mischgebiets durchgeführt. 
 
Auf der Grundlage der Ergebnisse des Gutachterverfahrens wurde ein Bebauungsplan-
entwurf entwickelt, der die wesentlichen Ergebnisse des im Gutachterverfahren favorisier-
ten städtebaulichen Konzepts planungsrechtlich sichern sollte. Das Bebauungsplanver-
fahren wurde bis einschließlich des Verfahrensschritts der Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB durchgeführt und danach vorläufig gestoppt, da das zentrale 
Grundstück des Plangebiets durch die CA Immo GmbH als Rechtsnachfolger der Vivico 
Real Estate GmbH an die Groth Gruppe veräußert wurde. 
 
Der neue Grundstückseigentümer ist in der Folge an das Bezirksamt Mitte mit der Bitte 
herangetreten, die bisherigen Planungsziele hinsichtlich der Entwicklung eines Mischge-
biets dahingehend zu überprüfen, inwieweit alternativ auch die Entwicklung eines allge-
meinen Wohngebiets verbunden mit einem neuen städtebaulichen Konzept möglich ist. 
 
Im Ergebnis dieser Abstimmungen des Eigentümers mit dem BA Mitte wurde die Durch-
führung eines Workshopverfahrens im 1. Halbjahr 2013 beschlossen, in dessen Rahmen 
8 Architekturbüros mit der Entwicklung von Konzepten für ein Wohngebiet beauftragt wor-
den sind. 
 
Im Rahmen des Workshopverfahrens wurde vom Entscheidungsgremium ein städtebauli-
ches Konzept ausgewählt, das nachfolgend auf Basis der Empfehlungen des Entschei-
dungsgremiums in Form eines städtebaulichen Masterplans zum dem dem vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan zu Grunde liegenden Vorhaben weiter entwickelt worden ist. 
 
Auf Antrag des Vorhabenträgers ist das weitere Bebauungsplanverfahren als vorhaben-
bezogenes Bebauungsplanverfahren mit Ergänzungsflächen durchgeführt worden. Der 
vorliegende Bebauungsplan schafft die planungsrechtliche Grundlage für das Vorhaben 
und sichert die bestehenden Nutzungen auf angrenzenden Grundstücken planungsrecht-
lich . 
 
Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 1 - 67 VE ist erforderlich, da 
das Vorhaben und die Nutzungs- und Entwicklungsziele für die Ergänzungsbereiche auf 
Grundlage des bestehenden Planungsrechts nicht realisierbar sind und zur Gewährleis-
tung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung des Gebiets die Durchführung eines 
verbindlichen Bauleitplanverfahrens erforderlich ist. 
 
 

4.1.1 Planungsalternative 

Zu den Planungsalternativen vgl. Umweltbericht, Kapitel II.2.4.  
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II. UMWELTBERICHT NACH ANLAGE 1 ZU § 2 ABS. 4, § 2A  BAUGB 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist bei der Aufstellung von verbindlichen Bauleitplänen im Re-
gelverfahren eine Umweltprüfung durchzuführen, bei der die durch den Bebauungsplan 
hervorgerufenen Wirkungen hinsichtlich möglicher Beeinträchtigungen untersucht und 
bewertet werden.  
 
Die Festsetzungen des Bebauungsplanes begründen keine Verpflichtung zur Durchfüh-
rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung bzw. zur Vorprüfung des Einzelfalles gemäß § 3 
in Verbindung mit Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung. Die in 
Anlage 1 zum UVPG unter den Punkten 18.8 unter Bezugnahme auf 18.7 genannten 
Grenzwerte werden nicht erreicht. 

 
Die Umweltprüfung wird in Form eines Umweltberichts durchgeführt. In ihm werden die 
voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen im Hinblick auf die Belange des Um-
weltschutzes gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1 a BauGB ermittelt, beschrieben und bewer-
tet. 
 
 

1. Einleitung 

1.1 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des Bebau ungsplans 

Ziele und Inhalte des Bebauungsplans 
Auf der Grundlage eines im Rahmen eines Workshopverfahrens ausgewählten städtebau-
lichen Konzepts hat der Grundstückseigentümer der Grundstücke Lehrter Straße 23 und 
25 ein Vorhaben für die Realisierung von Wohnungsbau und mit dem Wohnungsbau ver-
bundenen ergänzenden Nutzungen (Nahversorgung, gebietsbezogene Dienstleistungen, 
Gastronomie) entwickelt. Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan 1 - 67 VE werden 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Umsetzung des Vorhabens auf bislang 
städtebaulich ungeordneten Flächen mit geringer Nutzungsintensität geschaffen. Es wer-
den ein allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO, private Straßenverkehrsflächen 
sowie öffentliche und private Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung festgesetzt. 
Darüber hinaus werden Festsetzungen zu überbaubaren Grundstücksflächen, den zuläs-
sigen Mindest- und den maximalen Gebäudehöhen, der Anzahl der zulässigen Vollge-
schosse und Geh-, Fahr- und Leitungsrechten, Festsetzungen zum Immissionsschutz und 
Grünfestsetzungen getroffen. 
 
In das vorhabenbezogene Bebauungsplanverfahren sind gemäß § 12 Abs. 4 BauGB an 
den Vorhaben- und Erschließungsplan angrenzende Flächen einbezogen. Dies betrifft ei-
nerseits die zur Erschließung des Vorhabengebiets erforderliche Lehrter Straße bis zur 
Mitte ihrer gewidmeten Verkehrsfläche und andererseits die nördlich an das Vorhabenge-
biet angrenzenden Grundstücke Lehrter Straße 26 A und 26 B sowie 27-30 (teilweise). 
Für diese Grundstücke sichert der Bebauungsplan den kommunalen Entwicklungszielen 
entsprechend die heute bereits vorhandene Nutzung planungsrechtlich. Es wird ein all-
gemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO und öffentliche Verkehrsflächen festgesetzt. 
Darüber hinaus werden Festsetzungen zu überbaubaren Grundstücksflächen, dem Nut-
zungsmaß, den zulässigen Gebäudehöhen und zum Immissionsschutz getroffen. 
 
Angaben zum Standort 
Das ca. 4,6 ha große Plangebiet des Bebauungsplans 1 – 67 VE liegt im Bezirk Mitte im 
Ortsteil Moabit, nördlich des Berliner Hauptbahnhofs, östlich der Lehrter Straße. Das Ge-
biet umfasst Teile des ehemaligen „Hamburg-Lehrter-Güterbahnhofs“, die nach dessen 
Zerstörung im 2. Weltkrieg im Wesentlichen durch temporäre, überwiegend gewerbliche 
Nutzungen geprägt waren.  
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Im nordwestlichen Teil des Geltungsbereichs sind gründerzeitliche Gebäude und angren-
zend außerhalb des Plangebiets ein öffentlicher Kinderspielplatz vorhanden.  
 
Südöstlich angrenzend befinden sich die Flächen des ehemaligen Bahnbetriebswerks und 
Güterbahnhofs der Berlin-Lehrter-Eisenbahn. Die Flächen sind einerseits durch größere 
zusammenhängende Brachflächen geprägt, andererseits befanden sich dort zum Zeit-
punkt der Erhebung eine gewerbliche Nutzung (Handel mit historischen Bauelementen) 
und einzelne leerstehende Gebäude. Die Flächen sind von der Lehrter Straße durch eine 
historische Backstein-/Klinkermauer getrennt und im Wesentlichen vom Straßenraum aus 
nicht einsehbar.  
 
Jenseits der südöstlichen Grenze des Plangebiets befinden sich an einer von der Lehrter 
Straße abgehenden privaten Erschließungsstraße weitere gründerzeitliche Gebäude mit 
ebenfalls gemischter Nutzung. 
 
Für einen großen Teil des Plangebietes wurde ein städtebauliches Konzept entwickelt, 
das im Rahmen eines Workshopverfahrens ausgewählt und auf Grundlage der Empfeh-
lungen des Auswahlgremiums in einem Masterplan weiter konkretisiert wurde. Der Mas-
terplan bildet wiederum die Grundlage für das vom Grundstückseigentümer für die Grund-
stücke Lehrter Straße 23 und 25 geplante Vorhaben.  
 
Westlich der Bahntrasse sollen in Randlage zum Geltungsbereich auf einem durchschnitt-
lich 25-30 m breiten Geländestreifen entlang der Bahnanlagen Maßnahmen zur Kompen-
sation von erfolgten Eingriffen durch die Verkehrsanlagen im Zentralen Bereich Berlin 
durchgeführt werden. 
 
Festsetzungen des Bebauungsplans 
Im Bereich des Vorhaben- und Erschließungsplans werden ein allgemeines Wohngebiet 
gemäß § 4 BauNVO, öffentliche Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, private 
Straßenverkehrsflächen und private Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung fest-
gesetzt. Darüber hinaus werden Festsetzungen zu überbaubaren Grundstücksflächen, 
den zulässigen Mindest- und den maximalen Gebäudehöhen, der Anzahl der zulässigen 
Vollgeschosse und sowie Grünfestsetzungen getroffen. 
 
Im Ergänzungsbereich werden ein allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO und öf-
fentliche Verkehrsflächen festgesetzt. Darüber hinaus werden Festsetzungen zu über-
baubaren Grundstücksflächen, dem Nutzungsmaß, den zulässigen Gebäudehöhen und 
zum Immissionsschutz getroffen. 
 
Die grünordnerischen Festsetzungen erfolgen auf der Grundlage des vorliegenden Um-
weltberichts mit Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung.  
 
Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden 
Das Plangebiet umfasst 45.900 m². Davon werden 35.030 m² als allgemeines Wohngebiet 
festgesetzt. Die zulässige Überschreitung der Grundflächenzahl (GRZ) für Flächen von 
Garagen, Stellplätzen, Zufahrten und Nebenanlagen im Sinne des § 14 der Baunutzungs-
verordnung sowie baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche wird mit einer GRZ 
von 0,8 festgesetzt.  
 
Im mittleren Teil des Plangebiets ist die Anlage eines Stadtplatzes vorgesehen, der ein-
schließlich einer öffentlichen Fuß- und Radwegeverbindung 2.400 m² umfasst. Die Platz-
gestaltung ist nicht Bestandteil der Festsetzungen des Bebauungsplans. Um eine einheit-
liche Gestaltung in Zusammenhang mit durch den Bezirk geplanten Gestaltungsmaßnah-
men im Bereich der Lehrter Straße sowie des Eingangsbereiches Poststadion zu gewähr-
leisten, hat sich der Vorhabenträger bereit erklärt, die Kosten für eine Vorplanung zu ü-
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bernehmen. Entsprechende Regelungen sind in Abstimmung mit den Fachämtern in den 
Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit aufgenommen wor-
den. Anhand allgemeiner Erfahrungswerte und eines Entwurfs zum Freianlagenkonzept 
wird eine Versiegelung von 80 % angenommen. 
 
Das Vorhabengebiet wird durch eine private Erschließungsstraße mit einer Fläche von 
3.470 m² erschlossen. 
 
Die übrige Fläche (5.000 m²) entfällt auf die in den Geltungsbereich einbezogene Teilflä-
che der Lehrter Straße.  
 
Tabelle 1: Flächenübersicht Planung 
 
Geplante Nutzung Flächengröße  

(m²) 
Versiege-

lungsgrad  
Versiegelte 

Fläche (m²)*  
Allgemeines Wohngebiet 35.030 80 % 28.025 
Stadtplatz (einschließlich öffentlichem Fuß- 
und Radweg) 2.400 

80 % 1.920 

Öffentliche Verkehrsfläche  5.000 100 %  5.000 

Private Verkehrsfläche 3.470 100 %  3.470 

  45.900  38.415 

* Zahlen gerundet 
 

Auf der Grundlage von § 34 Abs. 1 BauGB ist im Plangebiet bereits eine Bebauung zuläs-
sig. Dies ist hinsichtlich der Inanspruchnahme von Grund und Boden und speziell bei der 
Bewertung des Eingriffs zu berücksichtigen. Für das Maß der bereits zulässigen Nutzung 
sind dabei einzelne Teilflächen des Geltungsbereichs differenziert zu betrachten. Nach 
der planungsrechtlichen Gebietseinschätzung19 sind im Hinblick auf das Maß der bauli-
chen Nutzung im Bebauungsplangebiet folgende Teilbereiche zu differenzieren: B1 (nörd-
licher Bereich) GRZ 0,6 / B2 (mittlerer Bereich) GRZ 0,3 / B3 (südlicher Bereich) GRZ 0,6 
(vgl. nachfolgende Abbildung).  

 
 

                                                
19  PG1 – 406 vom 10.02.2011, Bestätigt Januar 2014 
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Durch Nebenanlagen, Stellplätze und Zufahrten können die Flächen insgesamt maximal 
zu 80 % (B1 und B3) bzw. 45 % (B2) versiegelt werden. In den verbleibenden Teilflächen 
des Plangebietes, die in der Vergangenheit nicht als Bahnfläche der Planfeststellung un-
terlagen, gilt der Baunutzungsplan von 1958/60 als übergeleiteter Bauleitplan. Dieser 
sieht eine zulässige GRZ von 0,5 vor. Da die Bauordnung (BO) 58 bezüglich der Anrech-
nung der Flächen für Stellplätze, Zufahrten und Nebenanlagen auf die GRZ keine Rege-
lungen getroffen hat, ist eine vollständige Versiegelung der Grundstücksfläche durch sol-
che Anlagen zulässig.  
 
Tabelle 2: Flächenübersicht Bestand und zulässige Bebauung nach § 34 Abs. 1  
 
Baugebiet/ Bestand GRZ Zulässige Ge-

samtversiegelung  
  

Flächengröße  
(m²) 

zul. Versiegelung  
(m²)* 

B1 – nördlicher Bereich 0,6 0,8 8.340 6.672 

B2 - mittlerer Bereich  0,3 0,45 15.840 7.128 

B3 - südlicher Bereich 0,6 0,8 13.250 10.600 

Bebaute Gebiete  0,5 1,0 3.470 3.470 

Lehrter Straße   5.000 5.000 
Geltungsbereich    45.900 32.870 
* Zahlen gerundet 
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1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen u nd Fachplänen festgelegten Ziele 
des Umweltschutzes, die für den Bauleitplan von Bed eutung sind, und der Art, wie 
diese Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstellu ng berücksichtigt wurden 

Fachgesetze und -verordnungen 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)20: Hinsichtlich der Eingriffsregelung gemäß § 1 a 
Abs. 3 BauGB i.V.m. § 18 Abs. 1 des BNatSchG ist zu beachten, dass auf die Verände-
rungen abzustellen ist, die sich gegenüber dem geltenden Planungsrecht ergeben, soweit 
nicht weitergehende fachgesetzliche Bestimmungen zum Arten- und Biotopschutz beste-
hen. Das BNatSchG ist außerdem Rechts- und Handlungsgrundlage zur Verwirklichung 
der allgemeinen Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege. Da die Länder in 
bestimmten Bereichen ergänzende bzw. abweichende Regelungen treffen können, ist das 
Berliner Naturschutzgesetz (NatSchG Bln)21 zu berücksichtigen, soweit das Bundesrecht 
keine abschließende Regelung trifft.  
 
Baumschutzverordnung (BaumSchVO)22: Alle Laubbäume, die Nadelgehölzart Waldkiefer 
und die Obstbaumarten Walnuss und Baumhasel mit einem Stammumfang ab 80 cm, 
gemessen in einer Höhe über 1,30 m über dem Erdboden, sind geschützt. Mehrstämmige 
Bäume sind geschützt, wenn mindestens einer der Stämme einen Mindestumfang von 
50 cm aufweist. Der Verlust von Einzelbäumen soll im Rahmen der Baugenehmigungen 
geregelt werden.  
 
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)23: Gemäß § 50 Bundes-Immissionsschutzge-
setz (BImSchG) sind die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so 
zuzuordnen, „dass schädliche Umwelteinwirkungen und von schweren Unfällen im Sinne 
des Artikels 3 Nr. 5 der Richtlinie 96/82/EG in Betriebsbereichen hervorgerufene Auswir-
kungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie 
auf sonstige schutzbedürftige Gebiete [...] soweit wie möglich vermieden werden“. Die 
Beurteilung der Schallimmissionen erfolgt auf der Grundlage eines Schalltechnischen 
Gutachtens nach DIN 18005 Teil 1. 
 
Das Bundes-Bodenschutzgesetz24 i. V. mit dem Berliner Bodenschutzgesetz25 und die 
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung26 schaffen die Voraussetzungen für einen 
Bodenschutz und die Sanierung von schädlichen Bodenveränderungen. Im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes 1 – 67VE liegen Flächen, die im Bodenbelastungskataster 
Berlin (BBK) registriert sind und unter Altlastenverdacht stehen. Es wurden Erkundungen 
und Untersuchungen durchgeführt, deren Ergebnisse im Bebauungsplan Berücksichti-
gung finden.  
 

                                                
20  Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz BNatSchG) vom 29. Juli 2009 

(BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 421 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geän-
dert worden ist. 

21  Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege von Berlin (Berliner Naturschutzgesetz – NatSchGBln) vom 29. 
Mai 2013 (GVBl. S. 140) 

22  Verordnung zum Schutze des Baumbestandes in Berlin (Baumschutzverordnung – BaumSchVO) vom 4. Januar 
1982 (GVBl. S 250), zuletzt geändert durch Verordnung vom 05. Oktober 2007 (GVBl. S. 558)  

23  Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütte-
rungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz – BImSchG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 17.Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), das zuletzt durch Artikel 76 der Verordnung vom 31. August 2015 
(BGBl. I S. 1474) geändert worden ist. 

24  Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-
Bodenschutzgesetz – BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. S. 502), das zuletzt durch Artikel 101 der Verord-
nung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist. 

25  Gesetz zur Ausführung des Bundes-Bodenschutzgesetztes (Berliner Bodenschutzgesetz, Bln BodSchG) vom 
24. Juni 2004 (GVB. S. 250), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Mai 2011 (GVBl. S. 209) 

26  Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung, BBodSchV vom 12. Juli 1999 (BGBl. 9 S. 1554), die zuletzt 
durch Artikel 102 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist. 
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Berliner Wassergesetz27: Bezüglich des Umgangs mit Niederschlagswasser und Grund-
wasser sind die §§ 36 und 37 des BWG zu beachten.  
 
Denkmalschutzgesetz Berlin28: Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes  
1 – 67VE und in dessen unmittelbarer Umgebung befinden sich Denkmalstrukturen, die 
nach dem DSchG Bln geschützt sind. Die Belange des Denkmalschutzes werden in der 
Planung berücksichtigt.  
 
Fachplanungen 
 
Landschaftsprogramm 
Im Landschaftsprogramm einschließlich des Artenschutzprogramms für Berlin (LaPro)29 
werden in den einzelnen Programmplänen die landschaftsplanerischen Ziele dargestellt. 
Auf den Geltungsbereich des Bebauungsplans bezogen sind folgende Ziele relevant, de-
ren Realisierbarkeit zu überprüfen ist:  
 
Im Teilplan Biotop- und Artenschutz ist der gesamte Geltungsbereich als städtisch ge-
prägter Raum in der Kategorie „Innenstadtbereich“ dargestellt. Daraus ergeben sich u. a. 
folgende Ziele und Maßnahmenvorschläge:  
- Erhalt von Freiflächen und Beseitigung unnötiger Bodenversiegelungen in Straßen-

räumen, Höfen und Grünanlagen 
- Schaffung zusätzlicher Lebensräume für Flora und Fauna (Hof-, Dach-, Wandbegrü-

nung) 
- Verwendung standortgerechter Wildpflanzen bei der Grüngestaltung. 
 
Im Teilplan Naturhaushalt / Umweltschutz erfolgt für den Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans die Darstellung als Siedlungsgebiet, wobei der nördliche und der südliche Teil 
mit dem Schwerpunkt Entsiegelung gekennzeichnet ist. Folgende Anforderungen werden 
u. a. an dieses Gebiet gestellt:  
- Erhöhung der naturhaushaltswirksamen Flächen (Entsiegelung sowie Hof-, Dach- und 

Wandbegrünung) 
- Kompensatorische Maßnahmen bei Verdichtung 
- Berücksichtigung des Boden- und Grundwasserschutzes 
- Dezentrale Regenwasserversickerung 
- Förderung emissionsarmer Heizsysteme. 
 
Darüber hinaus ist der Geltungsbereich als Mischgebiet mit dem Überwachungs- und Sa-
nierungsschwerpunkt „Immissionsschutz“ gekennzeichnet. 
 
Im Teilplan Erholung und Freiraumnutzung findet der Geltungsbereich des Plangebiets 
Berücksichtigung als Grünfläche / Parkanlage mit folgenden Zielen:  
- Entwicklung und Neuanlage mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten  
Auslagerung störender und beeinträchtigender Nutzungen und Verbesserung der Aufent-
haltsqualität. 
 

                                                
27  Berliner Wassergesetz (BWG) in der Fassung vom 17. Juni 2005 (GVBl. S. 357, ber. GVBl. 2006 S. 248, ber. 

GVBl. 2007 S. 48), zuletzt geändert durch Art. III des Gesetzes vom 20. Mai 2011 (GVBl. S. 209)  
28  Gesetz zum Schutz von Denkmalen in Berlin (Denkmalschutzgesetz Berlin – DSchG Bln) vom 24. April 1995 

(GVBL. S. 274), zuletzt geändert durch Art. II d. Gesetzes vom 8. Juli 2010 (GVBL. S. 396) 
29  Landschaftsprogramm einschließlich Artenschutzprogramm für Berlin in der Fassung der Bekanntmachung vom 

29. Juli 1994 (ABl. S. 2331), zuletzt geändert am 28. Juni 2006 (ABl. S. 2350)  
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Im Teilplan Landschaftsbild wird der Planbereich als städtisch geprägter Raum der Kate-
gorie „Innenstadtbereich“ ausgewiesen. Als Anforderungen ergeben sich u. a.:  
- Erhalt und Entwicklung begrünter Straßenräume; Wiederherstellung von Alleen, Pro-

menaden, Stadtplätzen und Vorgärten  
- Betonung von Block- und Platzrändern durch Baumbepflanzung; Begrünung von Hö-

fen, Wänden und Dächern 
- Betonung landschaftsbildprägender Elemente (historische Elemente, gebietstypische 

Pflanzenarten) bei der Gestaltung von Freiflächen 
- Schaffung qualitativ hochwertig gestalteter Freiräume bei baulicher Verdichtung 
 
Nordöstlich des Geltungsbereiches verläuft eine historische / vegetationsgeprägte Bahn-
trasse. 
 
Landschaftspläne II-L-4, II-L-5 und II-L-6 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans überlagerte sich mit den Geltungsbereichen 
der Entwürfe der Landschaftspläne II-L-4 (teilweise), II-L-5 (teilweise) und II-L-6 (teilwei-
se).  
 
Die wesentlichen Ziel der Landschaftspläne finden sich im Bebauungsplan wieder. Die 
Verfahren wurden durch Beschluss des Bezirksamtes Mitte vom 31. Mai 2011 eingestellt.  
 

 
2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkunge n 

2.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands, 
einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete die v oraussichtlich erheblich be-
einflusst werden 

2.1.1 Untersuchungsgebiet und Methodik  

Räumliche Abgrenzung des Untersuchungsgebiets 
 
Der Untersuchungsraum wird je nach Reichweite der Wirkungen des Bebauungsplans 
schutzgutbezogen abgegrenzt, so dass er Eingriffsraum und Wirkraum einschließlich der 
Kompensationsflächen umfasst. 
 
Grundlage für den Untersuchungsraum für das Schutzgut Mensch bilden die stadtplaneri-
schen Fachplanungen und das schalltechnische Fachgutachten unter Berücksichtigung 
der Reichweite der schutzgutspezifischen Wirkungen.  
 
Für das Schutzgut Tiere / Pflanzen wurde der unmittelbare Geltungsbereich flächende-
ckend kartiert. Darüber hinaus bestehende faunistische Funktionsbeziehungen werden für 
einzelne betroffene Tierarten/Tiergruppen (Zielarten) berücksichtigt. 
 
Die Grenze des Geltungsbereichs entspricht dem Eingriffs- und Wirkraum für die Schutz-
güter Boden und Wasser. Dabei werden mögliche Schadstoffverfrachtungen berücksich-
tigt, die bspw. für das Grundwasser und den Niederschlagsabfluss nicht räumlich, son-
dern nur funktional abgegrenzt werden können.  
 
In den Untersuchungsraum für das Schutzgut Klima / Luft werden die an das Bebauungs-
plangebiet angrenzenden Funktionsräume einbezogen.  
 
Bezüglich des Schutzgutes Landschafts- / Stadtbild werden die an den Geltungsbereich 
angrenzenden stadtstrukturellen Beziehungen sowie Sichtbeziehungen berücksichtigt. 
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Hinsichtlich der Wirkungen auf Kultur- und Sachgüter wird die unmittelbare Umgebung 
des Geltungsbereichs in den Untersuchungsraum einbezogen.  
 
Methodik 
Die Analyse und Bewertung basiert auf den im Rahmen des Verfahrens erarbeiteten 
Fachgutachten und den Daten und kartografischen Darstellungen des Umweltatlas Berlin 
und des Landschafts- und Artenschutzprogramms (LaPro).  
 
Im Rahmen der Erarbeitung des Umweltberichts wird zunächst das komplexe Wirkungs-
geflecht „Umwelt“ nach den einzelnen Schutzgütern Mensch / Gesundheit / Bevölkerung, 
Tiere / Pflanzen / biologische Vielfalt, Boden, Wasser, Luft / Klima, Landschaft, Kultur- 
und sonstige Sachgüter getrennt erfasst und bewertet. Hierbei wird eine flächendeckende 
Bestandsanalyse der Ist-Situation im Bebauungsplangebiet durchgeführt, in der die Flä-
chen gleicher Eigenschaften sachlich und räumlich definiert wurden. Aufgrund ihrer Ei-
genschaften lässt sich die Bedeutung dieser Flächen und ihre Empfindlichkeit gegenüber 
der Planung bestimmen.  
 
Zur Bewertung der Auswirkungen werden Bedeutung und Empfindlichkeiten der Flächen 
analysiert und gutachterlich mit den Planungswirkungen verknüpft und hinsichtlich ihrer 
Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern überprüft. Weiterhin wurde die Erheblich-
keit der Auswirkungen auf Natur und Landschaft im Sinne der gesetzlichen Eingriffsrege-
lung geprüft.  
 
Die medienübergreifende Bewertung erfordert eine die Umweltauswirkungen zueinander 
in Beziehung setzende Gesamtbeurteilung. Da eine quantitative Saldierung von Umwelt-
auswirkungen prinzipiell nicht möglich ist, erfolgt die Gesamtbeurteilung verbal-
argumentativ. In der Gesamtbewertung wird sowohl die Entwicklung des Umweltzustands 
bei Durchführung der Planung als auch bei Nichtdurchführung prognostiziert.  
 
 

2.1.2 Schutzgut Mensch  

Als wesentliche Auswirkungsparameter auf Leben, Gesundheit und Wohlbefinden des 
Menschen sind Immissionen im Sinne des BImSchG sowie Boden- und Wasserverunrei-
nigungen zu nennen, wobei Schadstoffe direkt oder über die Belastungspfade Boden, 
Wasser und Luft indirekt einwirken können.  
 
Sensible Nutzungen im Plangebiet 
Im nordwestlichen Teil des Geltungsbereichs befindet sich eine vorhandene Wohnbebau-
ung. 
 
Angrenzende sensible Nutzungen  
Wohngebäude befinden sich nördlich des Plangebiets im Anschluss an das Gelände der 
Kulturfabrik, auf der dem Plangebiet gegenüberliegenden Seite und am südöstlichen Teil 
der Lehrter Straße.  
 
Nordwestlich angrenzend an den Geltungsbereich befindet sich ein öffentlicher Kinder-
spielplatz. 
 
Im mittleren Bereich der Lehrter Straße ist die dem Geltungsbereich gegenüberliegende 
Straßenseite durch eine starke Mischung unterschiedlichster Nutzungen aus verschiede-
nen Epochen der Stadtentwicklung geprägt, darunter befinden sich mehrgeschossige 
Wohngebäude. Im Bereich der Seydlitzstraße wurden neue Wohngebäude errichtet.  
 
Die südöstliche Seite der Lehrter Straße ist in diesem Bereich durch eine straßenbeglei-
tende gründerzeitliche Bebauung mit Hofstrukturen geprägt, die durch Neubauten in Bau-



Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 1 – 67 VE Stadtentwicklungsamt Mitte   

 

 

 
 

45 

lücken ergänzt wurde. Im weiteren Verlauf der Lehrter Straße befinden sich auf dieser 
Seite Kleingärten.  
 
Vorbelastungen 
 
Lärm  
Im Rahmen eines Schalltechnischen Gutachtens30 wurden alle im Untersuchungsraum 
befindlichen relevanten Lärmquellen erfasst. Diese setzen sich aus dem Straßenverkehr 
auf der Lehrter Straße und aus dem Schienenverkehr der DB-Fernbahn- und S-
Bahnstrecken entlang des Plangebiets zusammen. Eine weitere Lärmquelle besteht auf-
grund eines Supermarkts auf der gegenüberliegenden Seite der Lehrter Straße. Darüber 
hinaus bestehen mehrere Lärmquellen (Sportplätze) im Bereich des Sportparks Mitte. 
 
Luftschadstoffbelastung 
Das Bebauungsplangebiet befindet sich gemäß Flächennutzungsplan im Vorranggebiet 
für Luftreinhaltung. Eine Vorbelastung ist hauptsächlich aufgrund der verkehrsbedingten 
Schadstoffimmissionen vorhanden.  
 
Altlasten 
Große Teile des Plangebiets sind aufgrund früherer Nutzung mit Schadstoffkonzentratio-
nen belastet, die durch den direkten Kontakt oder über die Wirkungspfade Boden – Luft 
und Boden – Grundwasser die Gesundheit von Menschen beeinträchtigen können (s. 
u. a. Kap. 2.1.4 und 2.1.5).  
 

2.1.3 Schutzgut Pflanzen, Tiere und die biologische  Vielfalt 

Die nachfolgenden Ermittlungen beruhen auf den Ergebnissen einer Erhebung der Biotop-
typen im Jahr 2010 / 2011. Auf dem Gelände wurden zwischenzeitlich Veränderungen 
vorgenommen. So wurden u. a. die Flächen mit Gärten der Eisenbahnlandwirtschaft und 
einzelne gewerblich genutzte Bereiche nach fristgemäßer Kündigung der Pachtverhältnis-
se und damit verbundener Aufgabe der Flächen durch die Nutzer beräumt. Weitere Ver-
änderungen sind im Rahmen der Vorbereitung von Altlastensanierungsarbeiten erfolgt. 
Daher stimmen die Ergebnisse der damaligen Untersuchung teilweise nicht mehr mit der 
heutigen örtlichen Situation überein. Maßgeblich für die Bewertung bleibt jedoch die ur-
sprüngliche Situation zum Zeitpunkt der Erhebung, sie wird allerdings auf den noch ver-
bleibenden Geltungsbereich des vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplans 1-67 
VE reduziert. 
 

2.1.3.1 Kurzcharakterisierung des Untersuchungsgebi ets 

Das lang gestreckte Untersuchungsgebiet wird überwiegend von Brachflächen mit trocke-
nen ruderalen Staudenfluren geprägt. Eine Anlage der Eisenbahnlandwirtschaft, kleinge-
werbliche Gebäude- und Freiflächennutzungen sowie einzelne leer stehende Restgebäu-
de bilden den übrigen, für Tiere und Pflanzen bedeutenden Bestand.  
 

2.1.3.2 Vegetation 

Im Bereich der Kolonie der Eisenbahnlandwirtschaft wachsen vor allem Obstbäume wie 
Zwetschge und Kirsche sowie Ziergehölze. Außerdem finden sich hier Rasenflächen und 
Blumenrabatten, sowie kleinere Gartenhäuschen. Im nordwestlichen Teil der Kolonie 
stockt eine Baumreihe mit älteren Säulenpappeln (Populus nigra „Italica“). Die Kleingärten 
sind durch eine Backsteinmauer von der Lehrter Straße getrennt. 
 
Die große Brachfläche im südöstlichen Teil besteht aus einer trockenen ruderalen Stau-
denflur mit Gehölzaufwuchs. Die Kanadische Goldrute (Solidago canadensis) und Land-

                                                
30  Bebauungsplan 1-67, Schalltechnische Untersuchung, Müller-BBM GmbH, Berlin, Juni 2015 
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reitgras (Calamagrostis epigejos) sind stark verbreitet. Weitere kennzeichnende und häu-
fig vorkommende Stauden und Gräser sind Weißer Steinklee (Melilotus alba), Bastard-
Luzerne (Medicaco x varia), Dachtrespe (Bromus tectorum), Platthalm-Rispengras (Poa 
compressa), Nachtkerze (Oenothera spec.). Wilde Möhre (Daucus carota), Gemeiner Bei-
fuß (Artemisia vulgaris), und Hopfen-Klee (Medicago lupulina). Außerdem kommen stel-
lenweise Natternkopf (Echium vulgare), Weiß- und Rotklee (Trifolium repens, T. praten-
se), Felsen-Fetthenne (Sedum rupestre), Weiße Fetthenne (Sedum album) und Spros-
sendes Nelkenköpfchen (Petrorhagia prolifera) vor. In Kap. 1 des faunistischen Gutach-
tens (Beschreibung des Untersuchungsgebiets)31 wird u. a. vereinzeltes Vorkommen der 
Sand-Strohblume (Helichrysum arenarium) beschrieben. Diese gefährdete Pflanzenart 
(Rote Liste Deutschland, Gefährdungsgrad 3) konnte jedoch im Rahmen der Begehungen 
zur Biotoptypenkartierung nicht erfasst werden, obwohl bei der Begehung am 8. Septem-
ber 2010 (also in der Blütezeit der Sand-Strohblume, die sich von Juli bis Oktober er-
streckt) an den potenziell geeigneten Standorten besonderes Augenmerk auf eventuelle 
Vorkommen der Pflanze gerichtet wurde. 
 
Der teilweise vorhandene meist niedere Gehölzbewuchs besteht vor allem aus Robinie 
(Robinia pseudoacacia), Pappel (Populus spec.) und Sanddorn (Hippophae rhamnoides). 
 
Die vor allem im mittleren Teil des Untersuchungsgebietes ausgebildeten Kleingewerbe-
flächen bestehen vor allem aus teilweise versiegelten Lagerflächen mit abgelagerten 
Baustoffen und einem Kohlelager. Teilweise sind auf diesen Flächen einzelne meist klei-
nere niedrige Gebäude vorhanden.  
 
Im Untersuchungsbereich treten nur wenige ältere Einzelbäume auf. So finden sich z. B. 
im Nordwesten eine Stieleiche (Quercus robur) und eine Kastanie (Aesculus hippocasta-
num) mit jeweils über 2 Meter Stammumfang.  
 
Die Lehrter Straße wird von einer Allee gesäumt mit vorwiegend Spitz-Ahorn (Acer plata-
noides) und Silber-Ahorn (Acer saccarinum) mit Beimischung von Platanen (Platanus ace-
rifolia). Die wohl ältesten Bäume im Gebiet sind vier stattliche Platanen an einer kleinen 
Seitengasse der Lehrter Straße gegenüber dem Gefängnis. 

 
2.1.3.3 Biotoptypen 

Untersuchungsmethode und Bewertungskriterien  
Zur Ersteinschätzung der Biotopfunktionen wurde am 6. April 2010 eine Biotoptypenkar-
tierung32 durch flächendeckende Begehung des Plangebiets durchgeführt. Diese wurde 
durch eine weitere Begehung am 8. September 2010 überprüft und ergänzt. Bei der Be-
standsbewertung wurden die Ergebnisse der faunistischen Untersuchungen berücksich-
tigt. Die Abgrenzung und Zuordnung der Biotoptypen erfolgt nach der aktuellen Biotopty-
penliste des Landes Berlin. Die naturschutzfachliche Bewertung wird entsprechend der 
Berliner Handlungsanleitung33 nach folgenden Kriterien durchgeführt:  
• Hemerobie (Naturnähe als Maß anthropogener Eingriffe und die daraus resultierenden 

Veränderungen der Vegetation) 
• Vorkommen gefährdeter Arten (Pflanzen und Tiere) 
• Vielfalt von Pflanzen- und Tierarten 

 

                                                
31  Büro Alnus GbR Linge & Hoffmann: Faunistische Erhebungen im Bereich des Bebauungsplans 1-67 Lehrter 

Straße, Oktober 2012, Fortschreibung September 2014 
32  Stauch, J.: Bebauungsplan 1 - 67 im Bezirk Mitte von Berlin, Ersteinschätzung des Biotopbestandes im Rahmen 

des Umweltberichts zur frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung, April 2010 
33  Senatsverwaltung für Stadtentwicklung: Verfahren zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Land Ber-

lin, Fassung Dezember 2005 
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Nach diesen Kriterien wird der Grundwert eines Biotoptyps beurteilt. Die Bewertung der 
Bedeutung der Biotoptypen für den Artenschutz wird mit zwei weiteren Kriterien ergänzt, 
um eine Bewertung des Risikos, das mit einer Wiederherstellung zerstörter Biotope ver-
bunden ist, zu berücksichtigen:  

• Dauer der Wiederherstellung der Lebensgemeinschaft des Biotoptyps  
• Wiederherstellbarkeit der abiotischen Standortbedingungen 

 
Zusätzlich ist der lageabhängige Wert eines Einzelbiotops – der Biotopverbund - zu be-
rücksichtigen. Die jeweiligen Biotoptypen werden einer fünfstufigen Wertskala zugeordnet, 
wobei der jeweils höchste Wert eines Einzelkriteriums den Gesamtwert bestimmt.  
 
Im Plangebiet wurden folgende Biotoptypen kartiert (vgl. Biotoptypenkarte auf der folgen-
den Seite):  

Tabelle 3: Biotoptypen im Geltungsbereich 

Biotopcode  Kürzel Gruppe, Biotoptyp Wertstufe 

  Anthropogene Rohbodenstandorte und Ruderal-
fluren,  

 

03242 RSBD zwei- und mehrjährige ruderale Stauden und Distelflu-
ren (Möhren-Steinkleefluren), z. T mit Solidago cana-
densis-Beständen und ruderalen Landreitgrasfluren 

mittel 

03249 RSBXG sonstige ruderale Staudenfluren mit Gehölzaufwuchs 
(Gehölzdeckung 10-30 %, auf teilversiegeltem Boden) 

mittel 

  Alleen, Baumreihen, Baumgruppen und mehr-
schichtige Gehölzbestände auf sekundären 
Standorten 

 

0714151 BRADA Allee, mehr oder weniger geschlossen, ältere Bestän-
de (älter 10 Jahre, überwiegend älter) 

hoch 

07152 BEA Solitärbäume, sonstige Einzelbäume mittel - hoch 
073112 BMHJ mehrschichtige Gehölzbestände aus überwiegend 

heimischen Arten, jung (> 80 Jahre) 
mittel 

  Grün- und Freiflächen  
10151 PKA Alte Kleingärten (> 30 Jahre) mittel 
1027x1 PHxO gärtnerisch gestaltete Freiflächen (unterschiedlicher 

Gestaltung, außer Rasen- und Baumbestandsflächen) 
gering 

  Bebaute Gebiete, Verkehrsanlagen und Sonderflä-
chen 

 

12222 OSBH halboffene Blockbebauung sehr gering 
122223 OSBHR Innenhöfe (der halboffenen Blockbebauung), z. T. be-

grünt, z. T. mit Spontanvegetation 
gering 

12260 OSR Einzelhausbebauung sehr gering 
12312 OGGV Industrie-, Gewerbe-, Handels- und Dienstleistungs-

flächen (in Betrieb), mit geringem Grünflächenanteil 
sehr gering - 

gering 
1261221 OVSBOB Straße mit Asphaltdecke (einschl. Gehweg), ohne be-

wachsenen Mittelstreifen, mit regelmäßigem Baumbe-
stand (s. Allee mit gesonderter Bewertung) 

sehr gering 

12831 OKSR Ruinen sehr gering 
12835 OKSM Alte Mauern mit zerfallendem Mörtel, einseitig mit 

Klettergehölzen bewachsen 
mittel 

12830 OKS sonstige Bauwerke sehr gering 
 
 



Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 1 – 67 VE Stadtentwicklungsamt Mitte   

 

 

 
 

48 

 
 
Abbildung 5: Biotoptypenkarte 2011 mit Geltungsbereichsgrenze 1-67 VE  
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2.1.3.4 Geschützte Teile von Natur und Landschaft  

Gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG sind im Plangebiet nicht vorhan-
den. Geschützte Landschaftsbestandteile gem. § 29 BNatSchG sind die unter die Be-
stimmungen der Berliner Baumschutzverordnung fallenden Bäume. Alle Laubbäume, die 
Nadelgehölzart Waldkiefer und die Obstbaumarten Walnuss und Baumhasel mit einem 
Stammumfang ab 80 cm, gemessen in einer Höhe über 1,30 m über dem Erdboden, sind 
geschützt. Mehrstämmige Bäume sind geschützt, wenn mindestens einer der Stämme ei-
nen Mindestumfang von 50 cm aufweist.  
 

2.1.3.5 Erläuterungen zum Baumbestand  

Die Erfassung des planungsrelevanten Baumbestandes erfolgte im Rahmen eines geson-
derten Gutachtens 200934. Dieses wurde im Mai 2014 aktualisiert, wobei neben der Ak-
tualisierung der Baumbestandsaufnahme auch die Kontrolle der aktuellen Stammumfänge 
und die Aufnahme weiterer Baumschäden erfolgte35. Nachfolgende Angaben basieren auf 
den Ergebnissen der aktuellen Erfassung im Jahr 2014.  
 
Auf den Grundstücken Lehrter Straße 23 – 30 kommen folgende Baumarten vor: 
- Ahorn (Acer negundo, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus) 
- Götterbaum (Ailanthus altissima) 
- Birke (Betula pendula) 
- Esche (Fraxinus excelsior) 
- Walnuss (Juglans regia) 
- Kiefer (Pinus-Arten) 
- Pappel (Populus nigra ‘Italica’) 
- Weide (Salix-Arten) 
- Robinie (Robinia pseudoacacia) 
- Ulme (Ulmus glabra) 
- Weißdorn (Crataegus monogyna) 
 
Von den im Gutachten innerhalb des Geltungsbereichs erfassten 62 Bäumen wurden nur 
14 Bäume als erhaltenswert (Wertkategorie II) eingestuft. 
 
In der Biotoptypenkartierung werden zusätzlich 4 ältere Platanen auf dem Grundstück 
Lehrter Straße 20-22 (unmittelbar südlich an das Plangebiet angrenzend) als planungsre-
levante Bäume dargestellt. 
 

2.1.3.6 Biotopverbund 

Aufgrund der zentralen Lage des Plangebiets und der Zerschneidung durch Verkehrsan-
lagen und Bebauung ist der Biotopverbund stark eingeschränkt.  
 
Nördlich des Plangebiets verengt sich der Vegetationsstreifen zwischen Bahntrasse und 
Neubau-Wohnbebauung auf einen äußerst schmalen, stark verschatteten und stark be-
einträchtigten Streifen, der sich erst an der Perleberger Brücke wieder aufweitet. Die süd-
lich an das Gebiet angrenzenden Ruderalflächen über dem Bahntunnel bis zur Minna-
Cauer-Straße sind noch stark von den Bautätigkeiten der vergangen Jahre geprägt und 
sehr strukturarm.  
 

                                                
34  Gast D./Leyser, Th. (im Auftrag von Vivico Real Estate GmbH): Projekt: BP.018.99 Standort Lehrter Straße 23-

26. Erfassung und Bewertung des planungsrelevanten Baumbestandes. 7. Juli 2009  
35  Gast D. (im Auftrag der GROTH GRUPPE GmbH & Co. KG): Erfassung und Bewertung des geschützten 

Baumbestandes auf dem Grundstück Standort Lehrter Straße 23-26, 25. Mai 2014  
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Westlich bildet die Lehrter Straße eine Barriere für die meisten Tier- und Pflanzenarten. 
Die Alleebäume fungieren jedoch als Trittstein und Vernetzungsbiotop für diverse Vogel-
arten und Insekten. Lediglich am südwestlichen Rand des Plangebiets grenzen struktur-
reichere Grünflächen mit Kleingärten und Parkbaumbestand (Friedhof) an. Durch die Wei-
terführung des Döberitzer Grünzugs soll die Verbindung zwischen Lehrter Straße und 
Heidestraße hergestellt werden.  
 

2.1.3.7 Fauna 

Faunistische Untersuchungen wurden im Rahmen des Verfahrens zu den Ar-
ten/Artengruppen Fledermäuse, Vögel, Reptilien (Zauneidechse), Stechimmen und sons-
tigen Insektenarten durchgeführt36. Die Kartierungsergebnisse sind in der Karte des Gut-
achtens 2010 dargestellt. Die Ergebnisse der damaligen Untersuchung wurden im Laufe 
des Jahres 2014 hinsichtlich der Fledermäuse, der Brutvögel sowie der Zauneidechse 
überprüft und angepasst37. Nachfolgend werden die Ergebnisse der Untersuchungen von 
2010 bzw. 2014 erläutert. 
 
Untersuchungsmethoden 
Die Erfassung der Fledermausfauna erfolgte im Rahmen von fünf Begehungen im Zeit-
raum von Mitte April bis Ende August. Die Begehungen wurden am 17.04., 02.06., 02.07., 
07.08. und am 26.08.2014 durchgeführt. Bei den Detektorbegehungen wurden der Ge-
bäude- und Baumbestand auf einen Ausflug von Fledermäusen kontrolliert und mit einem 
Zeitdehner-Ultraschalldetektor des Modells Pettersson D 240 x Aufnahmen von Fleder-
mäusen im Jagdgebiet/Flugraum erstellt, die nachträglich mit einer speziellen Analyse-
software ausgewertet wurden. Die Nachbestimmung der Arten anhand der Rufaufnahmen 
erfolgt unter Verwendung von Skiba 2009 „Europäische Fledermäuse - Kennzeichen, E-
choortung und Detektoranwendung“. Der Baum- und Gebäudebestand wurde auf Spuren 
von Fledermäusen untersucht. Das Sommer- und Winterquartierpotenzial wurde beglei-
tend eingeschätzt. Bei der Beschreibung und Bewertung der Erfassungsergebnisse wur-
den auch Begehungen aus den Jahren 2010 und 2011 berücksichtigt.  
 
Die insgesamt 9 Begehungen zur Erfassung der Vogelarten wurden in den frühen Mor-
genstunden zwischen 6 und 9 Uhr bei sonnigem Wetter und geringer Windstärke durch-
geführt, da unter diesen Bedingungen Vögel ihre Aktivität am besten entfalten. Nur am 
13.06. erfolgte eine abendliche Begehung. Zur Einstufung als Brutvogel dienten als 
hauptsächliches Kriterium der Reviergesang eines Männchens bei mindestens zwei auf-
einanderfolgenden Begehungen sowie direkte Nachweise von besetzten Brutplätzen bzw. 
Nestern. Die Begehungen fanden am 11.03., 21.03., 03.04., 17.04., 30.04., 12.05. 16.05., 
31.05. und 13.06. im Jahr 2014 statt. Die Begehungen ab Mitte Mai dienten insbesondere 
den möglichen Vorkommen von Brachpieper und Steinschmätzer. 
 
An sechs Begehungsterminen von April bis August im Jahr 2014 (17.04., 16.05., 23.05., 
18.06., 17.07. und 19.08.) wurde das Gebiet zur Erfassung der in Berlin sowie auch bun-
desweit gefährdeten und nach Anhang IV FFH-RL streng geschützten Zauneidechse per 
Sicht langsam abgegangen. Relevante Strukturen wie z.B. Sonnenplätze wurden dabei 
gezielt abgesucht. Die Begehungen fanden bei überwiegend sonnigem Wetter vormittags 
statt, weil die meisten Tiere dann ihre Nachtverstecke verlassen haben um sich zu son-
nen und somit am besten sichtbar sind, bevor sie sich nach dem Jagen bei Eintritt der Mit-
tagshitze wieder im Schutz der Vegetation aufhalten.  
 

                                                
36  Büro ALNUS GbR Linge & Hoffmann (im Auftrag von Vivico Real Estate): Faunistische Erhebungen im Bereich 

des Bebauungsplans 1 - 67 Lehrter Straße Mittelbereich, Oktober 2010 
37  Büro ALNUS GbR Linge & Hoffmann (im Auftrag von Groth u-invest Neunte GmbH & Co Lehrter Straße KG): 

Faunistische Erhebungen im Bereich des  Bauvorhabens Lehrter Straße in Berlin Mitte, September 2014 
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An 5 Begehungsterminen (29.04., 17.05., 08.06., 02.07. und 02.08.2010) wurden bei son-
nigem und windarmem Wetter die Bienen (Apoidea), Grabwespen (Sphecidae), Wegwes-
pen (Pompilidae) und Faltenwespen (Vespidae) durch gezielten Sichtfang erfasst. Außer-
dem wurden potenzielle Nistplätze abgesucht. Schwerpunkt der Erfassung war die große 
südöstliche Brachfläche.  
 
Für sonstige Insektenarten wurden zwei Begehungen des Untersuchungsgebietes vor al-
lem der großen Brachfläche im Südosten des Gebietes im Juli und August durchgeführt, 
mit dem Ziel einer orientierenden Erfassung von geschützten bzw. gefährdeten sonstigen 
thermophilen Insekten einschließlich des nach Anhang IV der FFH-Richtlinie streng ge-
schützten Nachtkerzenschwärmers.  

 
Für Heldbock und Eremit als weitere Arten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie wurde im 
Untersuchungsgebiet nach Hinweisen für ein Vorkommen der Arten gesucht und eine Po-
tentialabschätzung durchgeführt. Die Alleebäume an der Lehrter Straße einschließlich der 
alten Platanenbäume in der Seitengasse wurden hierbei nicht berücksichtigt, da für diese 
Bäume keine Gefährdungen durch eine Baumaßnahme zu erwarten sind. Begutachtet 
wurden jedoch die zwei Eichen am Gehweg bei Haus Nr. 30 in der Nähe der Einmündung 
der Kruppstraße. Gesucht wurde nach Fraßlöchern am Stamm, sowie Bohrmehl-Auswurf, 
Kotpillen bzw. Ektoskelett-Resten am Stammfuß. Darüber hinaus wurde durch visuelle 
Begutachtung nach Mulmhöhlen größerer Dimensionierung als mögliches Entwicklungs-
habitat des Eremiten gesucht.  
 
Fledermäuse 
Sommer- und Winterquartiere: 
Fledermaussommerquartiere konnten innerhalb des Gebietes nicht nachgewiesen wer-
den. Relevante Spuren einer vorangegangenen Quartiernutzung konnten ebenfalls nicht 
festgestellt werden.  
Der Baumbestand ist höhlenarm, vereinzelt treten ausgefaulte Nischen an Astabbrüchen 
auf. Insgesamt weist der Baumbestand ein geringes Sommerquartierpotenzial für Fleder-
mäuse auf. Es besteht kein Fledermauswinterquartierpotenzial.  
Der Gebäudebestand hat ebenfalls ein geringes Fledermaussommerquartierpotenzial. 
Das Fachwerkhaus (Nummer 23) wird aktuell saniert, ein Teil des Gebäudes wurde abge-
rissen. Bei der Begehung des Gebäudes im April 2014 konnten im Außen- und Innenbe-
reich keine Spuren von Fledermäusen festgestellt werden. Das Gebäude ist beispielswei-
se über Maueröffnungen für Fledermäuse zugänglich. Der spaltenarme Dachboden bietet 
lediglich in den Zapfenlöchern der Dachbalken passende Quartiermöglichkeiten für Fle-
dermäuse. Das Raumklima ist zugluftgeprägt. Aufgrund von starken Feuchteschäden ist 
die Eignung des gesamten Gebäudes als Quartierstandort für Fledermäuse bereits einge-
schränkt. Das Sommerquartierpotenzial für Fledermäuse ist als gering einzuschätzen. 
Das Sommerquartierpotenzial des restlichen Gebäudebestandes, insbesondere Blech-
schuppen, ist auch als gering zu bewerten.  
Die unterirdische Anlage im Untersuchungsgebiet ist als Gangsystem aufgebaut. Die 
Längsausdehnung ausgehend vom Eingang beträgt etwa 15 Meter, zwei abzweigende 
Gänge sind etwa 10 Meter lang. Der Zugang für die Artengruppe Fledermäuse ist über ein 
defektes Fenstergitter gewährleistet. Geeignete Hangplätze sind im ausreichenden Maß 
vorhanden. Der Boden ist vollständig mit einer ausgehärteten Schlammschicht bedeckt. 
Im Januar 2011 fand eine Begehung des Bunkers zur Kontrolle auf winterschlafende Fle-
dermäuse statt. Es konnte keine Winterquartiernutzung durch die Artengruppe Fleder-
mäuse ermittelt werden. Spuren einer vorangegangenen Besiedlung konnten ebenfalls 
nicht festgestellt werden. 
 



Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 1 – 67 VE Stadtentwicklungsamt Mitte   

 

 

 
 

52 

Nachgewiesene Fledermausarten im Jagdhabitat/Flugraum: 
Bei den Detektoruntersuchungen konnte eine streng geschützte Fledermausart (Anhang 
IV FFH-Richtlinie) ermittelt werden. Die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) nutzt 
das Gebiet als Jagdhabitat. Der Schwerpunkt der Detektornachweise liegt im mittleren 
Gebietsabschnitt. Das Untersuchungsgebiet besitzt eine geringe Bedeutung für Fleder-
mäuse. Bei einer Begehung im September 2010 konnte zusätzlich zur Zwergfledermaus 
die streng geschützte Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) mit dem Detektor erfasst 
werden. Bei der fernziehenden Rauhautfledermaus ist neben der Jagdaktivität im Gebiet 
ein zum Untersuchungszeitpunkt vorliegendes Zuggeschehen wahrscheinlich. 
 
Die Zwergfledermaus ist eine äußerst anpassungsfähige Art, die in unterschiedlichsten 
Lebensraumtypen vorkommt. Sie ist in Siedlungen ebenso wie in geschlossenen Waldge-
bieten anzutreffen. Bei der Wahl der Sommerquartiere sind Zwergfledermäuse sehr varia-
bel. An Gebäuden sind die Quartiere hinter Fensterläden, losen Putzflächen und Firmen-
schildern. In Gebäuden werden Spalten in der Dachkonstruktion und zwischen Dämmma-
terialien aufgesucht. An Bäumen werden Stammrisse bevorzugt als Quartier gewählt. Zur 
Überwinterung werden teilweise die gleichen Quartiere an und in Gebäuden wie im Som-
mer genutzt. Die Zwergfledermaus konnte innerhalb des Untersuchungsgebietes bei 
Jagdaktivitäten beobachtet werden. Bei jeder Begehung konnten jagende Exemplare im 
mittleren Gebietsabschnitt registriert werden. 
 
Die Rauhautfledermaus gilt als ausgesprochener Fernzieher. Die Überwinterungsgebiete 
liegen in bis zu über 1000 km Entfernung in südwestlicher Richtung vom Sommerlebens-
raum. Der Detektornachweis der Rauhautfledermaus stammt aus dem September 2010. 
Bei einer Begehung konnte die Art jagend im Gebiet ermittelt werden. 
 
Zusammenfassung der Ergebnisse und Fazit:  
Innerhalb des Untersuchungsgebietes konnte bei den Begehungen im Jahr 2014 die 
Zwergfledermaus ermittelt werden. Sie nutzt das Gebiet als Transfergebiet und Jagdhabi-
tat. Aus dem Jahr 2010 liegt der Detektornachweis einer Rauhautfledermaus vor.  
 
Die nachgewiesenen Fledermausarten sind im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführt 
und streng geschützt. Die Zwergfledermaus und die Rauhautfledermaus sind in der Roten 
Liste von Berlin (Klawitter, J. et al. 2005) als gefährdet geführt. In der Roten Liste von 
Deutschland (Bundesamt für Naturschutz 2009) ist die Zwergfledermaus als ungefährdete 
Art eingestuft, bei der Rauhautfledermaus ist eine Gefährdung der Bestände anzuneh-
men.  
 
Die Nachweishäufigkeit bei der Zwergfledermaus lässt ein Sommerquartier im Gebäude-
bestand der näheren Umgebung vermuten. Bei der fernziehenden Rauhautfledermaus ist 
neben der Jagdgebietsnutzung ein zum Untersuchungszeitpunkt vorliegendes Zugge-
schehen wahrscheinlich.  
 
Das Untersuchungsgebiet weist insgesamt ein geringes Quartierpotenzial für Fledermäu-
se auf. Der Gebäude- und Baumbestand bietet lediglich in einem geringen Maß passende 
Sommerquartiermöglichkeiten für Fledermäuse. Die unterirdische Bunkeranlage wird nach 
einer Begehung im Januar 2011 nicht durch winterschlafende Fledermäuse genutzt. Nach 
der Beseitigung der Gartenanlagen und weiterer Gebäude ist das Gebiet strukturärmer 
geworden. Dennoch ist es aufgrund des noch vorhandenen Gehölzbestandes als Jagd-
gebiet für Fledermäuse geeignet. In Anbetracht der Untersuchungsergebnisse besitzt das 
Gebiet eine geringe Bedeutung als Fledermauslebensraum. 
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Vögel 
Im Untersuchungsgebiet wurden im Jahre 2014 insgesamt 23 Vogelarten nachgewiesen. 
11 Arten wurden als Brutvögel eingestuft, 12 Arten traten als Nahrungsgäste auf (s. 
Tab. 4). Die Brutstandorte bzw. Reviere sind in der Karte des Fachgutachtens (2014) ein-
getragen. Die meisten Brutvögel sind in Berlin häufig vertreten. Der mit einem Revier im 
Untersuchungsgebiet nachgewiesene Girlitz steht auf der Roten Liste von Berlin auf der 
Vorwarnliste (Witt 2005). Für den möglicherweise auf der anderen Seite der Bahnlinie brü-
tenden, bundesweit vom Aussterben bedrohten Steinschmätzer bildet das Untersu-
chungsgebiet wahrscheinlich ein Nahrungshabitat. 
 
Im Bereich des Pappel-Robinienaufwuchses mit Sanddorn im südöstlichen Teil des Ge-
bietes wurden zwei Amselreviere und ein Revier des Fitis nachgewiesen. Am südöstlichen 
Rand des Untersuchungsgebietes befanden sich außerdem jeweils ein Revier des Haus-
rotschwanzes und des Gartenrotschwanzes. Die eigentlichen Brutstandorte beider Arten 
liegen wahrscheinlich außerhalb des Untersuchungsgebietes bzw. des Eingriffsbereiches, 
da der Hausrotschwanz wahrscheinlich im Bereich der östlich angrenzenden Gebäude 
brütet und der Gartenrotschwanz in einer außerhalb des Bauvorhabens gelegenen alten 
Platanenbaumreihe (s. Karte des Fachgutachtens (2014)). Im straßennahen südöstlichen 
Teil des Untersuchungsgebietes fand sich auf einer Weymouthskiefer das Nest einer Rin-
geltaube. Im südlichen Teil des Fachwerkhauses an der Lehrter Straße wurden zwei Brut-
stätten des Haussperlings nachgewiesen. Im wenige Meter nordwestlich stockenden ge-
büschreichen Ahorn-Robiniengehölz wurden jeweils ein Revier von Amsel und Mönchs-
grasmücke festgestellt. Ein weiteres Mönchsgrasmücken-Revier lag außerdem im mittle-
ren Teil des Untersuchungsgebietes im Bereich eines kleinen Eschen-Ahorngehölzes. Ei-
ne Kohlmeise hatte ein Revier im Bereich der Säulen-Pappelbaumreihe. Im kleinen stra-
ßennahen Gebäudekomplex mit Blechschuppen und Gehölzen im nordwestlichen Teil des 
Untersuchungsgebietes befanden sich Reviere von Grünfink, Blaumeise und Girlitz. Als 
Nahrungsgäste wurden Elster, Gartenbaumläufer, Heckenbraunelle, Klappergrasmücke, 
Mauersegler, Mehlschwalbe, Nebelkrähe, Rotkehlchen, Star, Stieglitz, Zaunkönig und 
Steinschmätzer festgestellt. Der in Berlin stark gefährdete und bundesweit vom Ausster-
ben bedrohte Steinschmätzer wurde jedoch lediglich einmal beobachtet.  

 
Tabelle 4: Nachgewiesene Vogelarten im Untersuchungsgebiet 
(Brutvögel sind fett gedruckt)  
 

Dt. Name Lat. Name Rote-Liste 
Berlin 

BNatSchG Status 

Amsel Turdus merula  besonders geschützt B (3 Rev.)  
Blaumeise Parus caeruleus  besonders geschützt B (1 Rev.) 
Elster Pica pica  besonders geschützt Ng 
Fitis Phylloscopus trochilus  besonders geschützt B (1 Rev.) 
Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla  besonders geschützt Ng 
Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicu-

rus 
 besonders geschützt B (1 Rev.) 

Girlitz Serinus serinus Vorwarnliste besonders geschü tzt B (1 Rev.) 
Grünfink Carduelis chloris  besonders geschützt B ( 1 Rev.) 
Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros  besonders gesch ützt B (1 Rev.) 
Haussperling Passer domesticus  besonders geschützt B (2 Nester) 
Heckenbraunelle  Prunella modularis  besonders geschützt Ng 
Klappergrasmücke  Sylvia curruca  besonders geschützt Ng 
Kohlmeise Parus major  besonders geschützt B (1 Rev. ) 
Mauersegler Apus apus  besonders geschützt Ng 
Mehlschwalbe Delichon urbica  besonders geschützt Ng 
Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla  besonders gesch ützt B (2 Rev.) 
Nebelkrähe Corvus corone cornix  besonders geschützt Ng 
Ringeltaube Columba palumbus  besonders geschützt B  (1 Nest) 
Rotkehlchen Erithacus rubecula  besonders geschützt Ng 
Star Sturnus vulgaris  besonders geschützt Ng 
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Dt. Name Lat. Name Rote-Liste 
Berlin 

BNatSchG Status 

Steinschmätzer Oenanthe oenanthe Stark gefährdet besonders geschützt Ng 
Stieglitz Carduelis carduelis  besonders geschützt Ng 
Zaunkönig Troglodytes troglodytes  besonders geschützt Ng 

 
B: Brutvogel, Bv: Brutverdacht, Ng: Nahrungsgast, Dz:Durchzügler 
Rote Liste Berlin: Rote Liste und Liste der Brutvögel (Aves) von Berlin, 2. Fassung (17.11.2003) 
BNatSchG: nach dem Bundesnaturschutzgesetz (2009) geschützte Art  

 
Reptilien - Zauneidechse 
Im Untersuchungsgebiet konnten keine Zauneidechsen nachgewiesen werden. Für die 
Zauneidechse sind teilweise geeignete Lebensräume vor allem im Bereich der südöstlichen 
Brachfläche und an den Gleisanlagen am östlichen Gebietsrand ausgebildet, jedoch sind 
diese nicht besiedelt. 
 
Stechimmen 
Die große sandige Brache an der Bahnlinie im südöstlichen Teil des Untersuchungsgebie-
tes – außerhalb des Geltungsbereiches - bildet einen bedeutenden Lebensraum für Stech-
immen. Von Ende April bis August wurden hier bei 5 Begehungen insgesamt 54 Stechim-
menarten nachgewiesen (34 Bienenarten, 3 Wegwespenarten, 15 Grabwespenarten und 2 
Faltenwespen). Die blütenreichen sandigen Ruderalfluren in Kombination mit vegetations-
armen besonnten Sandoffenflächen stellen für die meisten nachgewiesenen Stechimmen-
arten sowohl geeignete Pollen- Nektarquellen und Beutetiere für die Brut und zur Selbst-
versorgung als auch geeignete Nistmaterialien und Nistmöglichkeiten zur Verfügung.  
 
Von den nachgewiesenen Arten stehen 14 Arten in der Roten Liste von Berlin. Eine Art ist 
vom Aussterben bedroht, drei Arten sind stark gefährdet, vier Arten gefährdet und sechs 
Arten stehen auf der Vorwarnliste. Alle Bienenarten mit Ausnahme der Honigbiene sowie 
die Geschnäbelte Kreiselwespe sind nach der Bundesartenschutzverordnung besonders 
geschützt. Da im Rahmen einer Untersuchung nicht alle Arten erfasst werden können, sind 
weitere Rote-Liste-Arten zu erwarten.  
 
Tabelle 5: Stechimmen 
 

 Deutscher Name Rote Liste 
Berlin 

Rote Liste 
Deutschland 

BArt 
SchV 

Ökol. 
Typ  

Apidae (Bienen)  
Anthidium oblonga-
tum 

Wollbiene gefährdet Vorwarnliste § en/hy 

Andrena barbilabris Sandbiene  Vorwarnliste § en 
Andrena chrysosce-
les 

Sandbiene Vorwarnliste  § en 

Andrena flavipes Sandbiene   § en 
Andrena labiata Sandbiene Vorwarnliste  § en 
Anthophora quadri-
maculata 

Pelzbiene Vorwarnliste Vorwarnliste § en 

Apis mellifera Honigbiene    hy 
Bombus hypnorum Hummel    § en/hy 
Bombus lapidarius Steinhummel   § en/hy 
Bombus pascuorum Ackerhummel   § en/hy 
Coelioxys afra Kegelbiene stark gefährdet gefährdet § par 
Coelioxys conica Kegelbiene  Vorwarnliste § par 
Colletes cunicularius Frühlings-Seidenbiene   § en 
Colletes daviesanus Gemeine Seidenbiene   § en 
Colletes fodiens Seidenbiene  gefährdet § En 
Epeolus variegatus Filzbiene  Vorwarnliste § Par 
Halictus subauratus Goldglänzende Fur-

chenbiene 
Vorwarnliste  § en 

Lasioglossum pauxil- Furchenbiene   § en 
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 Deutscher Name Rote Liste 
Berlin 

Rote Liste 
Deutschland 

BArt 
SchV 

Ökol. 
Typ  

lum 
Lassioglossum zonu-
lum 

Furchenbiene gefährdet  § en 

Megachile rotundata Blattschneiderbiene   § en/hy 
Megachile willugh-
biella 

Blattschneiderbiene   § en/hy 

Melitta leporina Sägehornbiene   § en 
Nomada alboguttata Wespenbiene   § par 
Nomada fulvicornis Wespenbiene   § par 
Nomada zonata Wespenbiene  Vorwarnliste § par 
Osmia adunca Mauerbiene  Vorwarnliste § en/hy 
Osmia anthocopoi-
des 

Natternkopf-
Mauerbiene 

Vorwarnliste gefährdet § hy 

Osmia bicornis Rote Mauerbiene   § hy 
Osmia truncorum  Mauerbiene   § hy 
Sphecodes albilabris Große Rote Blutbiene   § par 
Sphecodes ephip-
pius 

Blutbiene   § par 

Sphecodes miniatus  Blutbiene   § par 
Sphecodes pelluci-
dus 

Blutbiene  Vorwarnliste § par 

Sphecodes reticula-
tus 

Blutbiene   § par 

Pompilidae (Wegwespen) 
Arachnospila trivialis Wegwespe    en 
Anoplius concinnus Wegwespe    en 
Pompilius cinnereus Wegwespe Vorwarnliste   en 
Sphecidae (Grabwespen)  
Ammophila sabulosa Gemeine Sandwespe    en 
Bembix rostrata Geschnäbelte Kreisel-

wespe 
stark gefährdet gefährdet § en 

Cerceris quinquefas-
ciata 

Knotenwespe    en 

Cerceris ruficornis Knotenwespe vom Aussterben 
bedroht 

gefährdet  en 

Cerceris rybyensis Bienenjagende Kno-
tenwespe 

   en 

Crabro peltarius Silbermundwespe    en 
Crossocerus we-
smaeli 

Grabwespe    en 

Dryudella stigma Grabwespe  gefährdet  en 
Diodontus tristis Grabwespe    en 
Lindenius albilabris Grabwespe    en 
Mimesa bruxellensis Grabwespe stark gefährdet   en 
Philanthus triangu-
lum 

Bienenwolf    en 

Podalonia hirsuta Sandwespe    en 
Tachysphex helveti-
cus 

Heuschreckenwespe gefährdet gefährdet  en 

Tachysphex psam-
mobius 

Heuschreckenwespe gefährdet gefährdet  en 

Vespidae (Faltenwespen) 
Vespula vulgaris Gemeine Wespe    en 
Polistes dominulus Französische Feld-

wespe 
   hy 

Rote Liste Berlin: Saure, C. (2005), Rote Liste und Gesamtartenliste der Bienen und Wespen (Hymenoptera part.) von Ber-
lin mit Angaben zu den Ameisen (Bearbeitungsstand Sept. 2004) 
Rote Liste Deutschlands: Bienen: Westrich et al. (2008), Wespen: Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.) (1998): Rote Liste ge-
fährdeter Tiere Deutschlands 
BArtSchV: Bundesartenschutzverordnung (2009), § = besonders geschützt  
Ökol.Typ:  
en (endogäisch) = nestbauende Arten, die ihre Nester in selbstgegrabenen oder vorgefundenen Hohlräumen im Erdboden 
anlegen; hy (hypergäisch) = nestbauende Arten, die ihre Nester oberirdisch in Totholz, in dürren Pflanzenstängeln, in Mau-
erspalten in leeren Schneckenhäusern u.ä. anlegen oder freistehende Nester bauen;  
par = Arten mit schmarotzender Lebensweise   
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Sonstige Insektenarten, thermophile Insektenarten  
Die nachgewiesenen besonders geschützten sonstigen Insektenarten sind in Tabelle 6 
aufgelistet. Diese wurden ausschließlich auf der großen südöstlichen Brachfläche gefun-
den. In schütter bewachsenen Bereichen wurde stellenweise die Blauflügelige Ödland-
schrecke (Oedipoda caerulescens) beobachtet. Diese Feldheuschrecke gilt nach Bundes-
artenschutzverordnung als „besonders geschützt“ und wird bundesweit als gefährdet ein-
gestuft. In Berlin ist sie eine Art der Vorwarnliste.  
 
In vegetationsarmen sandigen Bereichen der südöstlichen Brachfläche Brachfläche – au-
ßerhalb des Geltungsbereiches - wurde außerdem der Braune Sandlaufkäfer (Cicindela 
hybrida) häufig angetroffen, der ebenfalls besonders geschützt ist. Die trockenwarmen 
sandigen Ruderalböden wie im Untersuchungsgebiet bilden nicht nur das Nahrungshabi-
tat sondern mit großer Sicherheit auch das Bruthabitat.  
 
Als weitere besonders geschützte Tierarten wurden die beiden Tagfalter Hauhechel-
Bläuling (Polyammatus icarus) und Kleines Wiesenvögelchen (Coenonympha pamphilus) 
– teilweise außerhalb des Geltungsbereiches - beim Blütenbesuch beobachtet. Die Rau-
pen des Hauhechelbläulings fressen an verschiedenen Kleearten und die des mehrbrüti-
gen Kleinen Wiesenvögelchens an Gräsern. Da die entsprechenden Raupenpflanzen zu-
mindest teilweise auf der Brachfläche vorkommen, ist eine Reproduktion der beiden all-
gemein noch relativ häufigen Tagfalterarten möglich.  
 
Der Nachtkerzenschwärmer (Proserpinus proserpina) der nach Anhang IV der FFH-
Richtlinie streng geschützt ist, wurde im Untersuchungsgebiet nicht nachgewiesen. Auch 
die Larvensuche an Nachtkerzen der Brache im Juli und August erbrachte keine Nach-
weise.  
 
Tabelle 6: Sonstige geschützte oder gefährdete Insekten im Untersuchungsgebiet  

 
 Deutscher Name BArtSchV RL B RL D 

Acrididae Feldheuschrecken    

Oedipoda caerulescens Blauflügelige Ödlandschre-
cke 

besonders geschützt Vorwarnliste gefährdet 

Lepidoptera  Schmetterlinge    

Coenonympha pamphi-
lus 

Kleines Wiesenvögelchen besonders geschützt   

Polyommatus icarus Hauhechel Bläuling besonders geschützt   

Carabidae Laufkäfer    

Cicindela hybrida Brauner Sandlaufkäfer besonders geschützt   

RL B: DER LANDESBEAUFTRAGTE FÜR NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE / SENATSVERWALTUNG FÜR 
STADTENTWICKLUNG (Hrsg.) (2005): Rote Listen der gefährdeten Pflanzen und Tiere von Berlin. CD-ROM. (für Heu-
schrecken und Laufkäfer); Gerstenberger, M.,Stiesy,L., Theimer,F & Wollky, M.(1991): Standardliste und Rote Liste der 
Schmetterlinge von Berlin (West): Großschmetterlinge & Zünsler. In Rote Liste der gefährdeten Pflanzen und Tiere in Berlin. 
- Landschaftsentwicklung und Umweltforschung S6: 207-218 (für Schmetterlinge)  
RL D: INGRISCH, S. & KÖHLER, G. (1998): Rote Liste der Geradflügler (Orthoptera s.l.). - In: Rote Liste gefährdeter Tiere 
Deutschlands. – Schriftenr. Landschaftspflege und Naturschutz 55: 252-254. Münster. 
BArtSchV: Bundesartenschutzverordnung (2009), §: besonders geschützt  

 
Holzbewohnende Käferarten: Heldbock und Eremit  
Das Habitatpotenzial für ein Vorkommen des Heldbock (Cerambyx cerdo) wird im fau-
nistischen Gutachten als „eher gering“ beurteilt. Als potenzielle Brutbäume kommen im 
Untersuchungsgebiet lediglich zwei Eichen, davon eine mit entsprechend hohem Stamm-
umfang näher in Betracht. Bei beiden Bäumen wurde kein Hinweis auf entsprechende 
Schadstellen bzw. Nachweis durch ausrieselndes Holzmehl, Fraßspuren oder Ausschlupf-
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löcher erbracht. Nach Literaturangaben38 können zwar diese charakteristischen Merkmale 
bei noch nicht lange besetzten Brutbäumen fehlen, da aber die Besiedlung durch den Kä-
fer in der Regel von benachbarten Brutbäumen ausgeht und es keine Anhaltspunkte auf 
Vorkommen der Art in der näheren Umgebung des Plangebiets gibt39, kann ein Vorkom-
men des Heldbock nach vertretbarem Untersuchungsaufwand im Plangebiet ausge-
schlossen werden.  
 
Jedes großwüchsige Laubgehölz hat das Potenzial zur Großhöhlenbildung und damit die 
potenzielle Eignung als Brutraum für den Eremit (Osmoderma eremita). Die potenzielle 
Eignung für solche Brutstätten ist im Untersuchungsgebiet gering. An den begutachteten 
älteren Bäumen wurden keine größeren Mulmkörper, Kotpillen oder Exoskelett-Reste ge-
funden, so dass nach derzeitigem Kenntnisstand ein Vorkommen dieser Art im Plangebiet 
ebenfalls hinreichend sicher ausgeschlossen werden kann.  
 

                                                
38   z. B. Schaffrath, U: Artensteckbrief Heldbock 2003 
39  Nach Schaffrath sind in Berlin nur drei Vorkommen des Heldbock bekannt: Grunewald, Schlosspark Nieder-

schönhausen, Spandauer Forst. 
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Abbildung 6: Ergebnisse der faunistischen Untersuchungen 2014 
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Abbildung 7: Ergebnisse der faunistischen Untersuchungen 2010 (aktuell hinsichtlich nachgewiesener Insekten) 



Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 1 – 67 VE Stadtentwicklungsamt Mitte   

 

 

 
 

60 

2.1.4 Schutzgut Boden 

Geologie 
Das Plangebiet befindet sich regionalgeologisch im Berliner Urstromtal südwestlich der 
Barnimhochfläche. Die oberflächennahen Ablagerungen werden durch Talsande der letz-
ten Eiszeit, der Weichsel-Eiszeit, gebildet. In weiten Bereichen des Gebiets werden die 
Talsande durch holozäne Torf- und Faulschlammbildungen überlagert. Zwischen Lehrter 
Straße und Heidestraße wurden im Rahmen der Altlastenuntersuchungen der Deutschen 
Bahn Flachmoortorfbildungen über Faulschlamm auf Sand bzw. aus Flachmoortorf über 
Sand festgestellt.  
 
Bodenart, Bodengesellschaften 
Infolge der Eisenbahntrassierung und der Bebauung des Gebiets ab Mitte des 19. Jhdts. 
erfolgten zur Herstellung eines tragfähigen Untergrundes großflächige Auffüllungen aus 
humosem Sand, Sand und Bauschutt in wechselnden Anteilen. Natürliche und naturnahe 
Böden sind somit nicht mehr vorhanden.  
 
Die kleinmaßstäbliche Karte „Bodengesellschaften“ des Umweltatlasses Berlin verzeich-
net für den Bereich Lehrter Straße Rohböden, wie Syroseme und Humusregosole, sowie 
kalk- und steinhaltige Böden aus Trümmerschutt und Sanden (Pararendzinen), die basen-
reich sind und trockene, meist verdichtete Standorte darstellen. Für das Bahngelände 
werden Syroseme, Kalkregosole und Pararendzinen aufgeführt. Außerdem können sich 
im Bereich jahrzehntelanger Gartennutzung tiefhumose, lockere Böden (Hortisole) entwi-
ckelt haben.  
 
Bewertung der natürlichen Bodenfunktionen und der A rchivfunktion (gemäß Um-
weltatlas Berlin) 
Lebensraum für naturnahe und seltene Pflanzengesellschaften:  
- in der südlichen Hälfte entlang der Bahn mittel 
- sonst gering 
Ertragsfunktion für Kulturpflanzen:  
- im westlich-mittleren Bereich (Kleingärten) hoch 
- im westlich-südlichen Bereich mittel 
- sonst gering 
Puffer- und Filterfunktion:  
- im nördlichen und westlich-mittleren Bereich (Kleingärten) mittel 
- im übrigen Gebiet gering 
Regelungsfunktion für den Wasserhaushalt: 
- in der südlichen Hälfte Austauschhäufigkeit des Bodenwassers sehr hoch / Regelungs-

funktion für den Wasserhaushalt gering 
- südwestlicher Bereich Austauschhäufigkeit des Bodenwassers mittel / Regelungsfunk-

tion für den Wasserhaushalt mittel 
- im westlich-mittleren Bereich (Kleingärten) Austauschhäufigkeit des Bodenwassers ge-

ring / Regelungsfunktion für den Wasserhaushalt mittel 
- sonstige Flächen Austauschhäufigkeit des Bodenwassers hoch / Regelungsfunktion für 

den Wasserhaushalt gering 
Archivfunktion der Böden für die Naturgeschichte: im gesamten Gebiet gering 
 
Gesamtbewertung in Bezug auf die o.g. Bodenfunktionen:  
• im westlich-mittleren Bereich (Kleingärten) mittel 
• sonstige Flächen gering 
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Versiegelungsgrad 
Zum Zeitpunkt der Erhebung sind in dem 45.900 m² umfassenden Plangebiet ca. 8.125 
m² durch Straße und Bebauung versiegelt. Die gewerblich genutzten Flächen sind teilver-
siegelt. Der Versiegelungsgrad dieser Flächen (insgesamt 11.950 m²) beträgt schät-
zungsweise mindestens 50 % (5.975 m²). Der Versiegelungsgrad auf den Flächen der Ei-
senbahnlandwirtschaft (ca. 11.825 m²) beträgt etwa 10 % (1.183 m²). Daraus ergibt sich 
ein Versiegelungsanteil von ca. 33 % (8.125 m² + 5.975 m² + 1.183 m² = ca. 15.283 m²). 
 
Vorbelastung / Altlasten 
Das Plangebiet (bzw. Teilbereiche des Plangebiets) wurde seit Ende der 1980er Jahre 
durch eine Reihe von Gutachten und Untersuchungen im Hinblick auf die Altlastensituati-
on untersucht, da sich auf Grund der historischen Nutzungsentwicklung eine Reihe von 
Anhaltspunkten für Bodenverunreinigungen ergeben haben. Im Bodenbelastungskataster 
des Landes Berlin sind folgende Flächen und damit große Teile des Plangebiets ver-
zeichnet:  
• Nr. 15027 (ehem. Bahngelände mit diversen Betriebseinrichtungen, ehemals Lehrter 

Straße 23 - 26)  
• Nr. 10170 (ehemalige Spedition mit Betriebstankstelle, Maschinenbau, Wagenlackiere-

rei) 
 
Für alle Flächen liegen vom Umweltamt erstellte detaillierte historische Recherchen zur 
ehemaligen Nutzungsgeschichte vor. Für den Bereich der Lehrter Str. 23-26 wurden ori-
entierende Untersuchungen vom Umweltamt Mitte seit 1994 durchgeführt, die ab 2005 
durch einzelne Detailuntersuchungen ergänzt wurden. Auf vier der fünf Flächen wurden 
zunächst orientierende Untersuchungen durchgeführt, wodurch auf diesen Flächen 
schädliche Bodenveränderungen nachgewiesen wurden. Im Rahmen des Bebauungs-
planverfahrens wurden in Abstimmung mit dem Sachgebiet Bodenschutz/Altlasten des 
bezirklichen Amts für Umwelt und Natur weitere Untersuchungen durchgeführt.  
 
Lehrter Straße 23 und 25 (Nr. 15027, ehemals Grundstück Lehrter Straße 23 – 26) 
Auf den Flächen Lehrter Straße 23 und 25 wurden mehrere umfangreiche Boden-, Boden-
luft und Grundwasseruntersuchungen durchgeführt. Bei einer 1993 durchgeführten Re-
cherche wurden folgende altlastverdächtige Flächen ausgewiesen:  
- Fläche 1: Ehem. Wagenreparaturwerkstatt 
- Fläche 2: Ehem. Lokschuppen, Fasshandel und Fassreinigung 
- Fläche 3: Fläche zwischen ehem. Wagenreparaturwerkstatt und ehem. Schmiede/ 

Dreherei 
- Fläche 4: Ehem. Mitropa-Wäscherei 
- Fläche 5: Ehem. Kohlenbansen, Ölschuppen usw. 
- Fläche 6: Ehem. Betriebsgelände und Holzlager vor Wagenreparaturwerkstatt 
- Fläche 7: Ehem. Stallgebäude des Viehhofs, Garagen und Wagenwäsche 
- Fläche 8: Ehem. Viehtränke, Lagerplatz 
- Fläche 9: Ehem. Viehrampen 
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In der Auffüllung des Untersuchungsgebietes wurden verbreitet erhöhte Konzentrationen 
an Schwermetallen und polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) nach-
gewiesen. Lokal liegen außerdem nutzungsbedingte Bodenverunreinigungen durch Mine-
ralölkohlenwasserstoffe (MKW), leichtflüchtige aromatische (BTEX) und leichtflüchtige Ha-
logenkohlenwasserstoffe (LHKW) vor.  
 
Auf der Fläche 2 (ehem. Lokschuppen, Fasshandel und Fassreinigung) wurden im Unter-
grund erhöhte Konzentrationen an MKW, BTEX und LHKW festgestellt.  
 
Flächenübergreifend liegt eine Grundwasserbelastung durch leichtflüchtige Halogenkoh-
lenwasserstoffe (LHKW) vor, wobei der kanzerogene Einzelstoff Vinylchlorid (VC) domi-
niert.  
 
Aufgrund der Bodenuntersuchungen zu den Kleingärten Ende der 80iger Jahre und der 
Bodenuntersuchungen des Umweltamtes Mitte der 90iger Jahre ist bekannt, dass der Auf-
füllungsbereich im nördlichen Bereich der Lehrter Str. 23-25 stark mit Schwermetallen und 
PAK belastet ist. Es ist daher im Rahmen des Baugrubenaushubs in vielen dieser Berei-
che mit Bodenbelastungen > LA-GA Z 2 zu rechnen, so dass dieser Aushub beseitigt 
werden muss. 
 
Nach den orientierenden Untersuchungen bestand weiterer Untersuchungsbedarf in vier 
unterschiedlichen Belastungs- und Untersuchungskomplexen sowie hinsichtlich des 
Stadtplatzes zur Eigentumsübertragung an das Land Berlin. Zur Schließung der Kenntnis-
lücken erfolgten in Abstimmung mit dem Amt für Umwelt und Natur im Jahr 2011 Untersu-
chungen des Bodens, der Bodenluft und des Grundwassers. Die Ergebnisse der früheren 
und der aktuellen Untersuchung40 zeigen, dass im gesamten Untersuchungsgebiet 
(Grundstück Lehrter Straße 23 und 25 ) eine meist 1,5 – 2,5 m mächtige Auffüllung vor-
liegt, die verbreitet erhöhte Konzentrationen an den auffüllungstypischen Schadstoffen 
poycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und Schwermetallen aufweist. Stel-
lenweise liegen auch erhöhte Konzentrationen an weiteren Schadstoffen, wie z. B. Mine-
ralölkohlenwasserstoffe vor. Diese Belastungen sind größtenteils nicht sanierungsbedürf-
tig, führen aber bei Baumaßnahmen zu erhöhten Entsorgungskosten. Auf Grundlage der 
aktuellen Untersuchungen entsprechen die Belastungen meist den LAGA-Zuordnungs-
klassen Z 0 bis Z 2. Stellenweise und gehäuft im Bereich des ehemaligen Fasshandels 
wurden auch Belastungen über Z 2 festgestellt.  
 
Im Bereich des neuen Stadtplatzes wurde bei den durchgeführten Untersuchungen im 
Jahr 2011 in einem Schurf ein sehr hoher Schwermetallgehalt (Quecksilber) gemessen. In 
diesem Bereich waren Detailuntersuchungen zur betroffenen Fläche und zur Tiefenaus-
dehnung erforderlich, ferner war die Eluierbarkeit zu prüfen. Insgesamt ist der Bereich des 
Stadtplatzes im hohen Umfang auch außerhalb des Bereichs der Fa. Rausch kontami-
niert.  
 
Im Lagerbereich der Fa. Rausch wurden hohe LHKW-Feststoffgehalte im Boden festge-
stellt. Diese korrespondieren mit den Bodenluftwerten der Untersuchungen der vorange-
henden Jahre. Es handelt sich um den Bereich östlich und südlich des alten Trafogebäu-
des und um die ehemalige Lackierhalle der Fa. Rausch bis in den geplanten Grünstreifen. 
Unterhalb der Lackierhalle konnten seinerzeit keine Bodenluftbelastungen festgestellt 
werden. Eine genaue Abgrenzung ist noch nicht gelungen. Der Bereich wird zum größten 
Teil von einem geplanten Gebäude eingenommen.  
 

                                                
40  BoSS consult (im Auftrag der CA Immo Deutschland GmbH): Untersuchungsbericht Ergänzende Untersuchun-

gen auf der Fläche Lehrter Straße 23, Berlin, Datum: 03.01.2012 
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Bereits 2005/2006 sind im westlichen Bereich der ehem. Lackierhalle der Fa. Rausch 
MKW, BTXE und PAK-Kontaminationen festgestellt worden. Für diese beiden Schäden 
wäre nach einer Feineingrenzung der vorgeschlagene Bodenaushub als Sanierung ge-
eignet. 
 
Im Bereich der östlich an das Grundstück angrenzenden Fläche des geplanten bahnbe-
gleitenden Grünzugs wurden bei einer Sondierung im 1. Bodenmeter sehr hohe Cyanid-
gehalte festgestellt.  
 
Ferner wurden noch Konkretisierungen zur weiteren Untersuchung des Stadtplatzes und 
im Bereich der ehem. Betriebsfläche der Fa. Rausch gemacht. Hinsichtlich zweier ober-
flächennaher Kontaminationen mit Quecksilber und Cyaniden in den Bodenstoffproben, 
werden die Schadensbereiche flächenmäßig näher eingegrenzt. Da hier möglicherweise 
Prüfwerte der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung überschritten sind, müssen 
ggf. Sanierungs- oder Sicherungsmaßnahmen nach der Abgrenzung ergriffen werden. Ei-
ne großflächige Belastung ist aber nicht zu erwarten.  
 
Zwischenzeitlich wurden die notwendigen Untersuchungen abgeschlossen und Sanie-
rungsvereinbarungen mit den beiden betroffenen Grundstückseigentümern geschlossen. 
Diese wurden bereits teilweise umgesetzt, aber noch nicht abgeschlossen. Insgesamt ist 
bei der der Bodensanierung nachlaufenden Grundwasserreinigung ein guter Sanierungs-
fortschritt zu erkennen. Es ist aber auch erkennbar, dass neben den leichtflüchtigen chlo-
rierten Kohlenwasserstoffen, im Einzugsbereich der Absenkbereichs bahntypische Kon-
taminationen, wie Mineralölkohlenwasserstoffe, Monoaromaten (BTXE) und polyzyklische 
aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in der Grundwasserreinigungsanlage mit abgerei-
nigt werden.  
 
Der Schaden im Bereich des ehem. Fasshandels Rausch ist im September 2015 erfolg-
reich gemäß Sanierungsvertrag saniert worden. Die bereits in der Behördenbeteiligung 
erwähnte Zunahme an bahntypischen Schadstoffen im Förderwasser, nämlich MKW, 
BTXE und PAK hielt bis zum Sanierungsende an. Eine Sanierungsnotwendigkeit im Be-
stand ist dafür nicht gegeben. Die Situation wird aber im Hinblick auf die bevorstehende 
Wasserhaltung im Rahmen des Bau der S 21 zu beobachten sein.  
 
Nach den Unterlagen des Umweltamts ist davon auszugehen, dass der Quecksilberscha-
den ordnungsgemäß beseitigt wurde.  
 
Lehrter Str. 27 – 35 (Nr. 10170) 
Nach Untersuchungen im Jahr 2008 wurden Oberbodenbelastungen auf dem nördlichen 
Teil des Grundstücks Lehrter Str. 27 - 30 nachgewiesen, die die Prüfwerte der Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung für Blei und Benzo(a)pyren überschreiten.  
 
Die Oberbodenbelastung wurden auf Grundstücksteilen festgestellt, die nicht Bestandteil 
des Geltungsbereichs sind (Flurstück 161, Flurstück 163 (jetzt 336 teilweise)). Die betrof-
fenen Flächen wurden im Herbst 2011 saniert. 
 
Im Rahmen der Sanierungsvereinbarungen für die Grundstücke Lehrter Straße 23 und 25 
wird auch ein Grundwassermonitoring durchgeführt. Dabei wurde im Februar 2015 fest-
gestellt, dass der durch LHKW verursachte Grundwasserschaden mit hoher Wahrschein-
lichkeit aus dem Grundstücksbereich Lehrter Straße 27-30 stammt. Im ehemals gewerb-
lich genutzten Teil der Grundstücke, die bereits untersucht wurden, ergaben die Boden- 
und Bodenluftuntersuchungen bisher keine belastbaren Hinweise, dass dort ein Eintrag 
erfolgt ist. Es ist aber nicht auszuschließen, dass im bisher nicht untersuchten Teilbereich 
(Flurstücke 164 (jetzt 337), 166, 189 190 und 191) ein Eintrag erfolgt ist. Daher wurden im 
Juni 2015 in Abstimmung mit dem Umweltamt weitere Boden und Bodenluftuntersuchun-
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gen in diesem Bereich durchgeführt. Die Bodenuntersuchungen ergaben keinen Nach-
wies von LHKW-Belastungen im Boden. In den Bodenluftproben wurde hingegen in gerin-
ger Konzentration LHKW festgestellt, alle gemessenen Werte lagen jedoch deutlich un-
terhalb des Eingreif- bzw. Gefahrenwertes der Berliner Liste.  
 
Da die Gebäude auf dem Grundstück Lehrter Str. 26/27 nicht bis ins Grundwasser rei-
chen, ist selbst bei zunehmender Konzentration mit LHKW im Grundwasser und dem Ni-
veau der Bodenluftbelastungen keine Gefährdung der Nutzungen in der Lehrter Str. 27 
anzunehmen.  
 
Im Rahmen der Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange 
hat das Umweltamt in seiner Stellungnahme vom 05.03.2015 mitgeteilt, dass insgesamt 
bei der der Bodensanierung nachlaufenden Grundwasserreinigung ein guter Sanierungs-
fortschritt zu erkennen ist.  
 
 

2.1.5 Schutzgut Wasser  

Oberflächengewässer 
 
Oberflächengewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden.  
 
Grundwasser 
Das Plangebiet liegt im Berliner Urstromtal südwestlich der Barnimhochfläche. Die weich-
selkaltzeitlichen Sande werden durch Sedimente der Saale-Kaltzeit unterlagert und bilden 
mit diesen zusammen ein ca. 40 bis 55 m mächtiges unbedecktes Grundwasserstock-
werk.  
 
Der Grundwasserflurabstand beträgt im Geltungsbereich des Bebauungsplans gemäß 
Umweltatlas ca. 2 m (in zwei kleinen Bereichen 1,5 – 2 m) bis 4 m. Die Verschmutzungs-
empfindlichkeit des Grundwassers ist aufgrund des geringen Flurabstands (bis 3 m) und 
des hohen Anteils der nicht bindigen Deckschicht auf der überwiegenden Fläche des 
Plangebiets hoch, ansonsten mittel.  
 
Entwässerung  
Das Planungsgebiet liegt im Einzugsbereich des Mischwasserpumpwerkes Berlin VIII, Alt 
- Moabit. Für dieses Einzugsgebiet wurde gemäß der Sanierungserlaubnis für die Misch-
wassereinleitungen ein seitens der Berliner Wasserbetriebe erstelltes Sanierungskonzept 
umgesetzt41.  
 
Bei den Entwässerungsanlagen handelt es sich um Anlagen der Berliner Wasserbetriebe, 
die im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zur Verfügung stehen. Anschlussmöglichkeiten für 
Schmutz- und Regenwasser bestehen in der Lehrter Straße. Das Gelände des ehemali-
gen Hamburg-Lehrter-Güterbahnhofs ist bisher nicht an die Mischwasserkanalisation an-
geschlossen. Deshalb wird gemäß Stellungnahme der Berliner Wasserbetriebe42 von den 
anliegenden Grundstücken nur eine reduzierte Abflussmenge abgenommen. Für zukünfti-
ge Hausanschlussanträge ist mit einer Beschränkung der abzunehmenden Regenab-
flussmenge von Dachflächen und gering verschmutzten Hofflächen in Höhe von maximal 
10 l je Sekunde und Hektar in die Kanalisation zu rechnen. Von den neu zu erschließen-
den Grundstücken anfallendes Schmutzwasser kann ohne Beschränkung in die vorhan-
dene Mischwasserkanalisation abgeleitet werden.  
 

                                                
41  Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz II D, Stellungnahme vom 19.05.2010 
42  Berliner Wasserbetriebe - GI - G/B, Stellungnahme vom 10.05.2010 
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Trinkwasserversorgung 
Das Plangebiet befindet sich nicht in einer Trinkwasserschutzzone. Die Trinkwasserlei-
tungen in der Lehrter Straße sowie die innere Erschließung müssen gemäß Stellungnah-
me der Berliner Wasserbetriebe43 gegebenenfalls dem tatsächlichen Wasserbedarf ange-
passt werden.  
 
Vorbelastungen / Altlasten 
Auf dem Grundstück Lehrter Str. 23 und 25 (Katasterfläche 15027) wurde nach ersten Un-
tersuchungen eine flächenübergreifende Grundwasserbelastung durch leichtflüchtige Ha-
logenkohlenwasserstoffe (LHKW) angenommen, wobei der kanzerogene Einzelstoff Vi-
nylchlorid (VC) dominierte. Im östlichen Teil des Grundstücks liegen die schadstoffbelas-
teten Auffüllungen über mächtigen organogenen Sedimenten, die in Richtung Osten in der 
Tiefe zunehmen. Diese organogenen Schichten schützen in diesem Bereich tiefere 
Grundwasserschichten vor der Tiefenverlagerung der Kontaminationen. Bei der im Jahr 
2011 durchgeführten Untersuchung44 wurden verbreitet Schwermetalle (insbesondere 
Blei) und teilweise auch polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) nachgewie-
sen, die wahrscheinlich aus der Auffüllung stammen. Die festgestellten Konzentrationen 
liegen allerdings deutlich unter dem Sanierungsschwellenwert, so dass für eine Grund-
wassersanierung keine Notwendigkeit besteht. Aufgrund der baubedingten Entfernung ei-
nes Teils der Auffüllung ist hier durch die Umnutzung mit einer Verbesserung der Ge-
samtsituation zu rechnen.  
 
Im Bereich des ehemaligen Fasshandels (ebenfalls Grundstück Lehrter Straße 23 und 25) 
wurde in der aktuellen Untersuchung ein Eintrag von LHKW in das Grundwasser nachge-
wiesen. In Verbindung mit den Ergebnissen früherer Untersuchungen ist davon auszuge-
hen, dass hier auch Mineralölkohlenwasserstoffe (MKS) und die aromatischen Kohlen-
wasserstoffe Benzol, Toluol, Ethylbenzol und die Xylole (BTEX) in das Grundwasser ein-
getragen wurden. Die früher im Grundwasser festgestellten Schadstoffe MKW und BTEX 
sind aber nicht mehr oder nur noch in geringer Konzentration nachweisbar. Dennoch ha-
ben sich die LHKW im Grundwasser über die Umgrenzung des Fasshandels nach Süden 
bis Südwesten ausgebreitet. Deshalb wird vom Umweltamt eine Sanierung des Scha-
densherdes im Bereich des Fasshandels vorzugsweise durch Bodenaustausch mit einer 
begleitenden Grundwasserreinigung für erforderlich erachtet, die zwischenzeitlich bereits 
durchgeführt worden ist.  
 
Die flächenübergreifende Grundwasserbelastung durch LHKW speist sich außer dem Ein-
trag im Bereich des ehemaligen Fasshandels aus weiteren Schadensherden, die nördlich 
und nordöstlich des Grundstücks Lehrter Str. 23 und 25 liegen. Dank der im Grundwasser 
vorliegenden Milieuverhältnisse werden die Schadstoffe zunehmend abgebaut. In vielen 
Grundwassermessstellen dominiert das Abbauprodukt VC. Die Konzentrationen sind im 
Vergleich zu früheren Untersuchungen insgesamt deutlich zurückgegangen. Außerhalb 
der Grundstücksfläche wurden bei den aktuellen Untersuchungen LHKW im oberflächen-
nahen Grundwasser (bis 10 m Tiefe) nicht mehr oder nur noch in Spuren festgestellt. In 
zwei neu eingerichteten tieferen Grundwassermessstellen (je 17 m tief) waren allerdings 
LHKW nachweisbar. Hierbei handelte es sich ausschließlich um VC. Der Einschätzung 
der Gutachter, dass bei den festgestellten LHKW-Konzentrationen einschließlich des Vi-
nylchlorids bei den geplanten Gebäudekörpern ein Eindringen durch technische Siche-
rungsmaßnahmen zu verhindern ist, wurde vom Umweltamt bestätigt. 
 
In diesem Zusammenhang wird auch auf die Orientierungswerte für leichtflüchtige Verbin-
dungen im Feststoff und in der Bodenluft des Ständigen Ausschuss Altlasten der 

                                                
43  ebd.  
44  BoSS consult (im Auftrag der CA Immo Deutschland GmbH): Untersuchungsbericht Ergänzende Untersuchun-

gen auf der Fläche Lehrter Straße 23, Berlin, Datum: 03.01.2012 
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Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO) mit Stand vom Juni 2009 hinge-
wiesen, für die ein Transferfaktor 1 . 1.000 für den Übergang Boden – Gebäude zugrunde 
liegt. Für den direkten Kontakt von Gebäudeteilen mit dem Grundwasser ergeben sich 
andere Ableitungen. 
 
Ein Monitoring über die Entwicklung der LHKW-Belastung im Grundwasser ist nach Ein-
schätzung des Umweltamtes jedoch notwendig, zumal die Konzentrationen sich seit der 
letzten Messung im Jahr 2006/2007 deutlich verändert haben. Von einem zwischenzeitlich 
wesentlichen Abbau über das Vinylchlorid hinaus wird nicht ausgegangen. 
 
Ein Konzept für zusätzliche Untersuchungen inkl. eines LHKW-Grundwassermonitoring 
vom 11.05.12 (aufgestellt durch BoSS consult) wurde mit Schreiben UmNat 315 vom 
30.05.2012 aus Sicht der Bodenschutzbehörde weiter konkretisiert. Inhaltlich wird in die-
sem Schreiben der Bodenschutzbehörde das zunächst auf drei Jahre ausgelegte Grund-
wassermonitoring konkretisiert. Sowohl für den Bereich des LHKW-Schadens als auch für 
den Grundstückübergreifenden LHKW-Schaden im Norden des B-Plans wird das Grund-
wassermonitoring gemäß den Sanierungsplänen fortgeführt. Auf den Bauflächen vorhan-
dene Messstellen, müssen ggf. im Einvernehmen mit der Bodenschutzbehörde versetzt 
werden. 
 
Zu den jüngsten Ergebnissen des Grundwassermonitorings vgl. Kapitel II.2.1.4, letzter 
Absatz zu den Grundstücken Lehrter Straße 23 und 25.. 
 
Lehrter Str. 27 – 35 (Nr. 10170) 
Im Rahmen der jüngsten Untersuchungen wurden die zwei bereits bestehenden Grund-
wassermessstellen um eine weitere Messstelle im Hofbereich des Gebäudes Lehrter 
Straße 26 A/B ergänzt, die eine deutlich geringere LHKW-Belastung aufweist, als die wei-
ter nördlich gelegenen bisherigen Messstellen. Damit scheidet der südliche und der west-
liche Teil der Grundstücke (Flurstücke 165, 166, 189, 190 und 191) als Eintragsbereich für 
das LHKW aus. Da die Gebäude auf dem Grundstück Lehrter Str. 26/27 nicht bis ins 
Grundwasser reichen, ist selbst bei zunehmender Konzentration mit LHKW im Grundwas-
ser und dem Niveau der Bodenluftbelastungen keine Gefährdung der Nutzungen in der 
Lehrter Str. 27 anzunehmen.  
 
 

2.1.6 Schutzgut Klima/Luft  

Gemäß Umweltatlas Berlin (Karte: Planungshinweise Stadtklima 2005, Ausgabe 2009) ist 
das Planungsgebiet (mit Ausnahme des Bereichs der Flächen der Eisenbahnlandwirt-
schaft, die derzeit als Kleingärten genutzt werden) den Siedlungsräumen mit geringer, in 
Einzelfällen mäßiger bioklimatischer Belastung zuzuordnen. Diese Siedlungsräume haben 
eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Nutzungsintensivierung. Für Planungen gelten fol-
gende Anforderungen:  
• keine weitere Verdichtung,  
• Verbesserung der Durchlüftung und Erhöhung des Vegetationsanteils,  
• Erhalt aller Freiflächen, 
• Entsiegelung und ggf. Begrünung der Bockinnenhöfe. 
 
Die Flächen der Eisenbahnlandwirtschaft sind als Grün- und Freiflächen mit sehr hoher 
stadtklimatischer Bedeutung dargestellt, da sie hier als Kaltluftentstehungsgebiet mit Zu-
ordnung zu belasteten Siedlungsräumen fungieren. Es besteht höchste Empfindlichkeit 
gegenüber Nutzungsintensivierung. Austauschbarrieren gegenüber bebauten Randberei-
chen sollen vermieden und Emissionen reduziert werden. Die Flächen sollen mit benach-
barten Freiflächen vernetzt werden.  
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Das Bebauungsplangebiet ist im Flächennutzungsplan als Vorranggebiet für Luftreinhal-
tung dargestellt. Das Vorranggebiet Luftreinhaltung im Programmplan umfasst mit 100 
Quadratkilometern Fläche im Wesentlichen die Berliner Innenstadtbezirke mit ihrer hohen 
Emissionsdichte. Mit dieser Darstellung sollen räumliche Prioritäten für die Einschränkung 
von Emissionen durch Verkehr, Hausbrand und Industrie gesetzt werden.  
 
 

2.1.7 Schutzgut Landschaftsbild / Ortsbild 

Im Teilplan Landschaftsbild des Landschaftsprogramms Berlin wird der Planbereich als 
städtisch geprägter Raum der Kategorie „Innenstadtbereich“ ausgewiesen. Das Ortsbild 
kann hinsichtlich der Stadtstruktur nach folgenden Bereichen differenziert werden:  
• Dichte Wohnbebauung im Nordwesten und Südwesten mit überwiegend gründerzeitli-

cher Bebauung und Hinterhöfen,  
• Gewerbegebiet mit geringer Bebauung,  
• Kleingartenanlage mit niedrigem Erschließungsflächenanteil,  
• Brachflächen.  
 
Zu den wesentliche ortsbildprägende Elementen im Geltungsbereich des Bebauungsplans 
gehören  
• das in der Fluchtlinie der Kruppstraße stehende Doppelmietshaus mit stattlicher Fas-

sade im Stil der norddeutschen Renaissance (Baudenkmal, vgl. Kap. I.2.8),  
• die historische Klinkermauer entlang der Lehrter Straße,  
• der ältere Baumbestand.  
 
Die Umgebung des Plangebiets ist durch folgende Nutzungen geprägt: 
• nördlich durch dichte Wohnbebauung mit gründerzeitlichen Gebäuden und Neubauten 

mit Innenhöfen,  
• östlich durch die Bahnanlagen,  
• südlich zunächst durch dichte Bebauung mit gemischter Nutzung, danach durch Grün-

flächen mit den an das Plangebiet anschließenden Brachflächen, mit Kleingärten und 
dem Beamtenfriedhofs des ehemaligen Zellengefängnisses Lehrter Straße,  

• westlich durch heterogene Bebauung einschließlich Sportanlagen.  
 
Das Schutzgut Landschaft/Landschaftsbild schließt die naturgebundene Erholungsfunkti-
on ein. Hinsichtlich dieser Funktion haben die Gärten der Eisenbahnlandwirtschaft beson-
dere Bedeutung. Die derzeitigen Brachflächen sind zwar an einigen Stellen zugänglich, 
sie sind aber im Prinzip nicht für die Erholungsnutzung erschlossen und somit ohne be-
sondere Erholungsfunktion.  
 
Vorbelastung 
Die städtebaulich ungeordnete gewerbliche Nutzung stellt eine Beeinträchtigung des 
Ortsbildes dar. Die an das Plangebiet angrenzende Bahnanlage kann als technisch über-
prägter Bereich als störend wahrgenommen werden.  
 
Die Wahrnehmung der Landschaft und des Ortsbilds ist auch mit nicht visuellen sinnlichen 
Wahrnehmungen und Störungen verbunden. Die verkehrsbedingten Lärm- und Schad-
stoffbelastungen sind daher als Vorbelastung zu berücksichtigen.  
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2.1.8 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans befindet sich ein Baudenkmal: 
• Mietshaus und Hofgebäude Lehrter Straße 27 – 30.  
 
Das Doppelmietshaus mit stattlicher Fassade und Durchfahrtsportal mit Granitsäulenein-
fassung Lehrter Straße 27 – 30 (OBJ-Dok-Nr. 09050332 des Denkmalverzeichnisses) 
wurde in den Jahren 1887 – 1888 erbaut. Laut Topographietext des Denkmalverzeichnis-
ses siedelten sich östlich der Lehrter Straße aufgrund der verkehrsgünstigen Lage unmit-
telbar neben dem Werkstättenbahnhof und Viehhof der Berlin-Lehrter-Eisenbahn mehrere 
Unternehmen an, darunter Lagergesellschaften und Steinmetzwerkstätten mit eigenem 
Gleisanschluss. Erhalten sind die Werkstatt- und Wohngebäude der Berliner Granit- und 
Marmorwerke von M. L. Schleicher auf dem Grundstück Lehrter Straße 27-30, der durch 
die Verbreitung des Marmors in Berlin bekannt wurde. Die Werkstattgebäude auf dem 
weiträumigen Hofgelände, das bis hinter das Wertheim-Haus reicht, wurden größtenteils 
abgebrochen. Erhalten blieb aber eine Remise, ein kleines Backsteingebäude im Villen-
stil.  
 
Im näheren und weiteren Umfeld des Plangebiets befinden sich weitere Denkmale. Im öf-
fentlichen Verzeichnis der Denkmale in Berlin (Denkmalliste Berlin) sind folgende Eintra-
gungen vorhanden:  
• das Ensemble der Kasernen des 1. Garde-Feld-Artillerie-Regiments (OBJ-Dok-Nr. 

09050323), Kruppstraße 3, 4, 13A, 14, 14A, 15, 16, 17 und 18, Lehrter Straße 57 und 
58, Perleberger Straße 62 und 62A,), 

• die Gesamtanlage Poststadion (OBJ-Dok-Nr. 09050275, Poststadion), Lehrter Straße 
59, 

• das Baudenkmal Lehrter Straße 35 (OBJ-Dok-Nr.: 09050403, Fabrik und Lagerhaus, 
„Wertheim-Haus“) 

• der Denkmalbereich (Gesamtanlage) der Mietshausgruppe Lehrter Straße 6-10 (OBJ-
Dok-Nr. 09050389), 

• das Baudenkmal des Mietshaus Lehrter Straße 48B (OBJ-Dok-Nr. 09050404),  
• das Baudenkmal Lehrter Straße 60 (OBJ-Dok-Nr.: 09097772, Gefängnis & Militärein-

richtung & Wohnhaus & Gerichtsgebäude, 
• der Denkmalbereich (Gesamtanlage) des ehemaligen Zellengefängnisses Moabit und 

Beamtenwohnhäuser Lehrter Straße 5B, 5C, 5D (OBJ-Dok-Nr. 09050274),  
• das Gartendenkmal des Beamtenfriedhofs Lehrter Straße 5B, 5C, 5D (Gartendenkmal 

OBJ-Dok-Nr. 09046316). 
 
 

2.1.9 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirku ngen 

2.1.9.1 Auswirkungen auf den Menschen 

Auswirkungen durch Lärm  

Die für das Plangebiet maßgeblichen Schallemissionen gehen in erster Linie vom Verkehr 
auf der angrenzenden Lehrter Straße sowie von der Bahn aus.  
Die schalltechnische Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass sowohl im Bestands- 
wie auch im Vorhabengebiet an den der Bahn sowie der Lehrter Straße zugewandten Sei-
ten der geplanten Bebauung die Orientierungswerte der DIN 18005 für allgemeine Wohn-
gebiete (55 dB(A)tags, 45 dB(A)nachts) deutlich überschritten werden. Überschritten werden 
danach auch die vergleichsweise herangezogenen Immissionsgrenzwerte der 
16. BImSchV (59 dB(A)tags, 49 dB(A)nachts). 
 
Andererseits wird im Vorhabengebiet durch die Anordnung der Bebauung, die bahnseitig 
größere Gebäudehöhe und die Anordnung von Lärmschutzelementen als Lückenschluss 



Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 1 – 67 VE Stadtentwicklungsamt Mitte   

 

 

 
 

69 

zwischen den Gebäuden erreicht, dass die Innenhöfe und die dortigen Gebäudefassaden 
relativ gut gegen Verkehrslärm geschützt sind. Allerdings können die nächtlichen Orientie-
rungswerte der DIN 18005 in den Innenhöfen nicht eingehalten werden. Die Grenzwerte 
der 16. BImSchV werden jedoch, mit Ausnahme von zwei kleinen Bereichen entlang der 
bahnbegleitenden Bebauung eingehalten, so dass immer noch von einer im Vergleich zu 
den zu den Lärmquellen ausgerichteten Fassaden, auch im Sinne der Lärmminderungs-
planung des Landes Berlins, ruhigen Seite gesprochen werden kann.  
 
Überschreitungen ergeben sich auch in den Baufeldern A, E1 (Hochhausteil) und G.   
Am Baufeld A liegt der Beurteilungspegel in Teilen des Hofbereichs bei bis zu 
57 dB(A)nachts, was im Wesentlichen aus der hier nicht geschlossenen Hofausbildung re-
sultiert. Größere Lärmimmissionen ergeben sich ferner auch an dem 18-geschossigen 
Hochhaus im Baufeld E1 (bis zu 57 dB(A)nachts), welches aufgrund seiner Höhe aus dem 
lärmgeschützten Hofbereich der umgebenden Bebauung herausragt. Das geplante Ge-
bäude im Baufeld G ragt mit seiner Südostfassade über das benachbarte Gebäude hin-
aus, so dass  ebenfalls keine vollständig lärmabgewandten Fassadenbereiche entstehen 
können. Die zu erwartenden Beurteilungspegel liegen bei bis zu 55 dB(A)nachts.  
 

 
Abbildung 8: Lage und Bezeichnung der Baufelder 
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Durch die Emissionen der gewerblichen Lärmquellen kommt es im direkten Nahbereich 
der Anlieferungszone des Netto Marktes zu Immissionspegeln von bis zu 54 dB(A) im 
Tagzeitraum. Eine Überschreitung der Grenzwerte der TA-Lärm [55/ 45 dB(A)] liegt je-
doch nicht vor. Im Nachtzeitraum liegen keine Emissionen vor, da der Markt lediglich in 
der Zeit von 7:00 – 21:00 Uhr geöffnet ist.  
 
Durch die vom Sportpark Mitte einwirkenden Schallereignisse sind keine negativen Aus-
wirkungen auf das Plangebiet zu erwarten. Die dem Schallgutachten zu Grunde gelegten 
und mit dem Sportamt Mitte abgestimmten Nutzungsszenarien führen, bei nur minimalen 
Einschränkungen des Sportbetriebs, nicht zu Überschreitungen der Richtwerte der 18. 
BImSchV für allgemeine Wohngebiete. Die uneingeschränkte Nutzbarkeit der Inline-
Skateranlage soll durch ein Monitoring (vgl. Seite 35) überprüft werden. Sollte eine Über-
schreitung der Richtwerte nachgewiesen werden, verpflichtet sich der Vorhabenträger in 
Abstimmung mit dem Sport- und dem Stadtplanungsamt sowie der unteren Denkmal-
schutzbehörde eine Schallschutzwand vor Inbetriebnahme der betroffenen Wohnung zu 
errichten. Dies wird im Durchführungsvertrag gesichert. 
 
Durch die Entwicklung im Plangebiet kommt es gemäß den Berechnungen des Verkehrs-
gutachtens zu einem zusätzlichen KfZ-Verkehr von bis zu ca. 2.400 KfZ pro Tag. Dies 
führt im Bereich der Lehrter Straße außerhalb des Plangebiets zu einer Erhöhung der 
Straßenverkehrsgeräuschbelastung um ca. 1,0 dB(A) (vgl. auch Schallgutachten, S. 32). 
Damit ist eine wesentliche Veränderung der vorhandenen Situation nicht zu befürchten. 
 
 
Zusammenfassende Bewertung und Schlussfolgerungen aus den Untersuchungsergeb-
nissen 
 
Aufgrund der direkten Nähe der Lehrter Straße und der Bahnanlagen des nördlichen Teils 
des Hauptbahnhofes weisen namentlich die diesen Verkehrsflächen zugewandten Au-
ßenkanten der vorhandenen und der geplanten Wohnbebauung erhebliche Überschrei-
tungen der Orientierungswerte der DIN 18005 sowohl im Tag-, als auch im Nachtzeitraum 
auf, wobei die höheren Schallimmissionen vom Schienenverkehr verursacht werden.  
 
Im Vorhabengebiet werden mit der vorgesehenen Anordnung der Bebauung im Sinne ei-
nes schallrobusten Städtebaus aber zugleich zwei großräumig lärmgeschützte Innenhof-
bereiche in den Baufeldern nördlich und südlich des Stadtplatzes geschaffen. Im Zusam-
menhang damit empfiehlt die schalltechnische Untersuchung zusätzlich den Lücken-
schluss zwischen den Gebäuden mit Lärmschutzelementen entlang der Bahn. Durch eine 
zeitliche Regelung der Baureihenfolge (bahnseitige Bebauung vor straßenseitiger Bebau-
ung) und die Festsetzung von Mindest- und Maximalhöhen der Bebauung soll die ab-
schirmende Wirkung sichergestellt werden.  
 
Empfohlen wird auch eine Orientierung schutzwürdiger Nutzungen (Schlafräume, Kinder-
zimmer, etc.) auf die lärmquellenabgewandten Seiten der Gebäude. Damit können insbe-
sondere Lärmbelastungen im Nachtzeitraum in den Gebäuden reduziert werden. Verblei-
bende Aufenthaltsräume auf den den Lärmquellen zugewandten Gebäudeseiten sollen 
mit schallgedämmten Lüftungseinrichtungen versehen werden. Die Gebäudefassaden zu 
den Lärmquellen sollen baulich so ausgeführt werden, dass sie die in der schalltechni-
schen Untersuchung ermittelten bewerteten resultierenden Bau-Schalldämm-Maße errei-
chen. In Bereichen, in denen ein Schutz durch die Ausbildung entsprechender Grundrisse 
nicht möglich ist (z. B. Ecksituationen, vorgesehene Gebäudenutzung) oder alle Fassa-
denbereiche dem Schall ausgesetzt sind (Baufeld A, geplantes Hochhaus E1) sollen ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse durch schalldämmende Fassaden und/oder Lüf-
tungseinrichtungen gesichert werden. Eine entsprechende Sicherung soll auch in den 
Hofbereichen erfolgen, in denen ein nächtlicher Schallpegel von 49 dB(A) überschritten 
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wird. Die Verpflichtung zum Einbau schallgedämmter Lüftungseinrichtungen soll sich auf 
jeweils mindestens die Hälfte der Aufenthaltsräume einer Wohnung beziehen, wodurch 
ein hinreichendes Maß an ruhigen Schlafräumen gesichert werden kann. 
 
Außenwohnbereiche sollten vorzugsweise zu den schallabgewandten Seiten hin orientiert 
werden. Wo dies aus Gründen der Himmelsrichtung oder der Grundrissorganisation nicht 
sinnvoll oder nicht möglich ist, sollte ein Schallpegel von 65 dB(A) auf den Außenwohnbe-
reichen im Regelfall nicht überschritten werden, ggf. sind hierfür Maßnahmen des bauli-
chen Schallschutzes (z.B. Verglasungen, Prallscheiben usw.) erforderlich. 
 
Für die Bestandsbereiche (Ergänzungsflächen) sollen passive Lärmschutzmaßnahmen in 
Form von schalldämmenden Außenbauteilen mit schallgedämmten Lüftungseinrichtungen 
bei Umnutzungen festgeschrieben werden. Die derzeitigen Nutzungen unterliegen dem 
Bestandsschutz. Zusätzliche Festsetzungen zum Schutz der Außenwohnbereiche sind in 
Teilbereichen sowohl bahnseitig, als auch straßenseitig notwendig, da dort ein Schallpe-
gel von 65 dB(A) einschließlich der Eigenreflexion der Fassade überschritten wird. 
 

Auswirkungen durch Luftschadstoffe 

Die Erforderlichkeit zur Erstellung eines Fachgutachtens zur Luftschadstoffbelastung ist 
im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens nicht gegeben. Es werden daher Aussagen 
auf der Grundlage allgemeiner Erfahrungswerte getroffen.  
 
Es ist davon auszugehen, dass neben der allgemeinen Luftbelastung, die in der Innen-
stadt vorhanden ist, speziell die durch den Kfz-Verkehr der Lehrter Straße bewirkten Luft-
schadstoffe auf das Plangebiet einwirken. Im Umweltatlas (Datengrundlage 2009) ist die 
Lehrter Straße in der Karte „Verkehrsbedingte Luftbelastung“ ebenso wenig verzeichnet, 
wie in der Karte „Verkehrsmengen“. Sie ist damit nicht Bestandteil des übergeordneten 
Straßennetzes, sondern ist von den Verkehrsmengen den „sonstigen Straßen“ zuzuord-
nen. Eine stichprobenartige Überprüfung der Verkehrsbelastung im Rahmen des für den 
Bebauungsplan erstellten Verkehrsgutachtens hat Ende 2013 eine zu den Zahlen der 
Verkehrszählung 2009 vergleichbare tendenziell sogar leicht geringere Verkehrsbelastung 
ergeben. Die Aussagen sind folglich auch unter Heranziehung aktueller Zahlen weiterhin 
zutreffend. 
 
Die Schadstoffausbreitung an Straßen hängt von zahlreichen Faktoren ab. Analog zu den 
Ergebnissen des schalltechnischen Gutachtens ist davon auszugehen, dass durch die 
künftige Bebauung der Kernbereich und die östlichen Teile des Plangebiets von der un-
mittelbaren Schadstoffausbreitung aus der Lehrter Straße relativ abgeschirmt sein wer-
den. Von der östlich angrenzenden, bis zu 11-gleisigen Bahntrasse gehen keine wesentli-
chen Luftschadstoffbelastungen aus.  
 
Infolge der Nutzung des Grundstücks Lehrter Straße 23/25 als allgemeines Wohngebiet 
entsteht zusätzlicher Kfz-Verkehr im Plangebiet, in den restlichen Flächen des Geltungs-
bereichs wird im Wesentlichen der Bestand gesichert, neue Verkehre werden nur in ge-
ringem Umfang erzeugt. Unter Berücksichtigung der Lage, der Dichte der Bebauung, der 
relativ günstigen Anbindung des Gebietes an den öffentlichen Personennahverkehr und 
des anhaltenden Trends zur Fahrradbenutzung ist analog zu den Ergebnissen des Ver-
kehrsgutachtens von einem vergleichsweise niedrigen Kfz-Anteil bei den Fahrzeugbewe-
gungen auszugehen.  
 
Das Plangebiet liegt im Vorranggebiet für Luftreinhaltung. Mit der Darstellung im Flächen-
nutzungsplan und im Landschaftsprogramm Berlin wird eine räumliche Priorität für Pla-
nungen und Maßnahmen zur Emissionsminderung der Verursachergruppen Hausbrand, 
Verkehr, Industrie und Gewerbe gesetzt. Auf diese Anforderung wird im Bebauungsplan 
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mit einer textlichen Festsetzung zur Verwendung von emissionsarmen Brennstoffen rea-
giert. Auf der Grundlage des § 49 Abs. 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes besteht 
die Möglichkeit, durch Verordnungen zur Beschränkung und zum Ausschluss bestimmter 
Brennstoffe und Anlagen die Emissionen aus nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen 
(Haushalte und Kleingewerbe) mittelfristig zu reduzieren.  
 
Bewertung 
Auf der Grundlage der o. g. Betrachtungen ist im Plangebiet eine vergleichsweise geringe 
Luftschadstoffbelastung zu erwarten. Verglichen mit einer möglichen Zusatzbelastung 
durch Nutzungen, die auf der Grundlage des bisher geltenden Planrechts möglich sind, ist 
bei Realisierung des Bebauungsplans von einer geringeren zusätzlichen Belastung aus-
zugehen.  
 

Auswirkungen durch Erschütterungen 

Westlich der in Richtung Nord-Süd verlaufenden Bahntrasse mit bestehenden Regional- 
und Fernbahngleisen sowie vorhandenen Rangiergleisen für den Güter-Verkehr von und 
zum Gelände der BEHALA GmbH am Westhafen und der zukünftigen S-Bahn-Linie S21 
sind Grundstücksflächen für die bauliche Nutzung als allgemeines Wohngebiet vorgese-
hen.  
 
Bereits im Jahr 2011 wurden für das o.a. Bauvorhaben messtechnische Untersuchungen 
zur Erschütterungs- und Sekundärluftschallimmissionen aus dem Eisenbahnverkehr 
durchgeführt. 
 
Hierzu wurden ausgehend von Schwingungsmessungen auf der freien Geländeoberfläche 
im Jahr 2011 die Erschütterungs- und Sekundärluftschallimmissionen aus dem bestehen-
den und zukünftigen Bahn-Verkehr in die geplanten Neubauten untersucht. Aus den vor 
Ort aufgezeichneten Schwinggeschwindigkeiten wurden Schwingschnelle Spektren ermit-
telt. Zur Berechnung der Schwingungsübertragung vom Baugrund auf die Geschossde-
cken der Neubauten wurden frequenzabhängige Übertragungsfunktionen nach den Emp-
fehlungen der Deutschen Bahn AG für die Erschütterungsprognose an Gleisstrecken an-
gesetzt. Im Ergebnis liegen Prognosedaten für KB-Werte auf Geschossdeckenfeldern und 
für mittlere Pegel des sekundären Luftschalls im Rauminneren vor. 
 
Im Jahr 2012 wurde hinsichtlich des S-Bahn-, Güter-, Fern- und Nahverkehrs (inkl. Flug-
hafen Express) die Betriebsprognose der Deutschen Bahn für das Jahr 2025 neu heraus-
gegeben. Auf Basis der aktuellen Verkehrsprognose ist das Gutachten aktualisiert wor-
den.45 Für die Beurteilung der Prognoseergebnisse wird die Nutzung als reines Wohnge-
biet berücksichtigt.  
 
Hinsichtlich der aus dem zukünftigen S-Bahn-Verkehr erzeugten Geschossdecken-
schwingungen wurden aus einem vergleichbaren Projekt Prognosewerte herangezogen, 
die knapp über den unteren Anhaltswerten Au der DIN 4150-2 für reine Wohngebiete (Ta-
belle 1, Zeile 4) liegen. Für die anderen Zugarten sind die unteren Anhaltswerte eingehal-
ten. Die unter Berücksichtigung der Einwirkungszeiten ermittelten Beurteilungswerte 
KBFTm für den gemischten Zugverkehr liegen somit genau auf dem Niveau der Anhalts-
werte Ar der DIN 4150-2. Die Normanforderungen für reine Wohngebiete sind demnach 
für die herangezogenen Prognosewerte erfüllt. 
 
Für die Sekundärluftschallimmissionen wurden mittlere Maximalwertpegel und Mittelungs-
pegel in den geplanten Neubauten prognostiziert, die für alle Zugarten unter den Anhalts-

                                                
45  Gutachten zur Erschütterungs- und Sekundärluftschallprognose aus dem Bahnverkehr für das Projekt 

BP.018.99 Lehrter Straße in Berlin-Moabit, GuD  GEOTECHNIK und DYNAMIK CONSULT GmbH, Mai 2013 
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werten der VDI 2719 und der 24. BImSchV liegen und somit erwarten lassen, dass die 
Anforderungen dieser Richtlinien erfüllt werden.  
 
Grundsätzlich wird darauf hingewiesen, dass das Prognoseverfahren tendenziell eine 
„Worst-Case“- Abschätzung liefert. Im Falle einer Übereinstimmung der Zuganregung mit 
der Eigenfrequenz von Innenausbauten (wie Fußbodenaufbaus, leichter Trennwände, ab-
gehängter Decken) können jedoch höhere Resonanzeffekte auftreten, als die, die im vor-
liegenden Gutachten untersucht wurden. 
 

Auswirkungen durch Licht 

Der Sportplatz 3 im benachbarten Sportpark Mitte ist mit einer Beleuchtungsanlage aus-
gestattet. Nach Einschätzung des Umweltamts gehen hiervon keine wesentlichen Belästi-
gungen aus. Nicht völlig ausgeschlossen werden können hingegen physiologische und 
psychologische Effekte, die durch den großen Leuchtdichteunterschied zwischen der Be-
leuchtungsanlage und dem Umgebungslicht auftreten können. Im Durchführungsvertrag 
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan ist eine Regelung hinsichtlich der Errichtung 
eventuell notwendiger Lichtblenden durch den Vorhabenträger mit aufgenommen. 
 

Auswirkungen durch Bodenbelastungen 

Lehrter Straße 23 und 25  
Im Rahmen der Umnutzung ist der Wirkungspfad Boden – Mensch betroffen. Die in der 
Auffüllung festgestellten Belastungen sind bei einer Entsorgung von Bodenmaterial im 
Rahmen von Baumaßnahmen abfallrechtlich relevant. Die bahntypischen Auffüllungen 
sind auch außerhalb der untersuchten Flächen vorhanden.  
 
Bei den im Jahr 2011 durchgeführten Untersuchungen wurden nur vereinzelt in der Auffül-
lung Überschreitungen der Prüfwerte der BBodSchV für den Wirkungspfad Boden – 
Mensch (Kinderspielflächen und Wohngebiete) bei Schwermetallen und dem PAK-
Einzelstoff Benzo(a)pyren nachgewiesen. Durch die stellenweise Entfernung der Auffül-
lung im Rahmen der Umnutzung wird dort das Risikopotenzial auch für den Wirkungspfad 
Boden – Mensch beseitigt. Im Bereich von Gebäuden und Wegen erfolgt außerdem durch 
die Oberflächenbefestigung und im Bereich von Grünanlagen durch die Überdeckung mit 
unbelastetem Oberbodenmaterial eine Unterbrechung des Wirkungspfads. Durch die vom 
Umweltamt geforderte Abschiebung des Oberbodens auf den verbleibenden Freiflächen 
und die Herstellung einer 0,35 m starken unbelasteten Schicht gemäß Sanierungsvertrag 
im Bereich von Gärten wird auch in diesen Bereichen eine Gefährdung ausgeschlossen. 
 
Im Hinblick auf eine mögliche Gefährdung der menschlichen Gesundheit durch aus dem 
Grundwasser ausgasendes Vinylchlorid (VC) ist auf Grundlage der früheren und der aktu-
ellen Untersuchungsergebnisse davon auszugehen, dass die geplante Folgenutzung oh-
ne Sicherungsmaßnahmen möglich ist. Es wird jedoch eine Überprüfung dieser Einschät-
zung durch ergänzende Bodenluftuntersuchungen im Rahmen der Umnutzung empfohlen. 
Sofern noch relevante Konzentrationen an leichtflüchtigen Schadstoffen im Untergrund 
messbar wären, kann der Wirkungspfad Boden – Mensch durch technisch einfache Siche-
rungsmaßnahmen unterbrochen werden. Ein Grundwassermonitoring wird weiterhin 
durchgeführt.  
 
Die Sanierung der Altlasten ist durch Sanierungsverträge zwischen dem Land Berlin und 
den Grundstückseigentümern abgesichert und teilweise bereits abgeschlossen, so dass 
dem Vollzug der Festsetzungen des Bebauungsplans nichts entgegensteht. 
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Lehrter Str. 27 – 30 (Nr. 10170) 
Die gesamte untersuchte Freifläche wurde im Herbst 2011 um mindestens 40 cm abge-
schoben und mit unbelastetem Material aufgefüllt. Im Bereich der geplanten Mietergärten 
wurde gemäß Forderung der Bodenschutzbehörde der Boden 60 cm tief ausgetauscht, so 
dass damit insgesamt keine Gefährdung der geplanten Oberflächennutzungen bestehen.  
Auf Grund jüngster Erkenntnisse aus dem Grundwassermonitoring erfolgen verfahrens-
begleitend ergänzende Boden- und Grundwasseruntersuchungen im vorderen Bereich 
der Grundstücke Lehrter Straße 27-30.  
 
Zusammenfassende Bewertung 
Auf Flächen des Grundstücks Lehrter Straße 23 und 25 ist die Sanierung der Bodenbelas-
tungen durch öffentlich-rechtliche Verträge abgesichert und teilweise bereits abgeschlos-
sen. 
 
Auf den untersuchten Flächen des Grundstücks Lehrter Straße 27 – 30 wurde die Ge-
fährdung durch Sanierungsmaßnahmen beseitigt, aus den jüngst ermittelten erhöhten  
Bodenluftkonzentrationen ergibt sich keine Gefährdung für die festgesetzte Nutzung.. 
 

Auswirkungen durch die strukturelle Einpassung der geplanten Nutzungen 

Mit der Festsetzung des Bebauungsplans werden die Voraussetzungen für die Errichtung 
von Wohnungen an einem innerstädtischen Standort mit hoher Lagegunst geschaffen.  
 
Die Entwicklung der Flächen wird für den Bereich des Vorhabens dazu führen, dass die 
zum Zeitpunkt der Erhebung vorhandenen langjährigen Zwischennutzungen (gewerbliche 
Nutzungen und Eisenbahnlandwirtschaft) aufgegeben bzw. verlagert werden müssen.  
 
Durch die mit den Festsetzungen des Bebauungsplans vorbereiteten Wohnungsbaupo-
tenziale entsteht zusätzlicher Bedarf an Grün- und Erholungsflächen sowie Kinderspiel-
plätzen. Die im Randbereich des Plangebiets vorhandenen und entstehenden öffentlichen 
Grünflächen sind geeignet, zumindest die Anforderungen als wohnungsnahe Grünflächen 
zu erfüllen. Bei Realisierung des geplanten bahnbegleitenden Grünzugs entstehen auf 
anderer Rechtsgrundlage (Planfeststellung) benachbart weitere 16.700 m² neue Grünflä-
chen, die darüber hinaus durch ihre Vernetzung mit einem übergeordneten Fuß- und 
Radwegesystem weitere Grün- und Erholungsflächen abseits öffentlicher Straßen für die 
zukünftigen Bewohner erreichbar machen. Die Plangenehmigung für die Änderung des 
Planfeststellungsbeschlusses des Eisenbahn-Bundesamtes für den Döberitzer Grünzug 
liegt zwischenzeitlich vor. Die darüber hinausgehenden Bedarfe für siedlungsnahe Grün-
flächen können mit dem Fritz-Schloss-Park (ca. 300-500 m Entfernung) sowie in den Frei-
flächen entlang der Spree (ca. 1,2 km Entfernung) und dem großen Tiergarten (ca. 1,8 km 
Entfernung) gedeckt werden. 
 
Als öffentlicher Spielplatz steht einerseits der neu gestaltete Spielplatz auf dem soge-
nannten „Schleicher-Areal“ zur Verfügung. Dieser ist allerdings bereits heute durch die 
Bewohner aus der Umgebung des Plangebiets stark frequentiert. Darüber hinaus erfolgt 
durch den Vorhabenträger die Erweiterung / Qualifizierung des vorhandenen Spielplatzes 
auf dem Gelände des Geschichtsparks Moabit im südlichen Teil der Lehrter Straße. 
 
Bewertung 
Das Vorhaben konkretisiert die vorhandenen Planungen und übergeordneten stadtplane-
rischen Ziele und hat durch die Anlage neuer öffentlicher Spielplatzflächen im Bereich des 
Geschichtsparks positive Auswirkungen auf die Wohn- und Erholungsqualität der lokalen 
Bevölkerung. 
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2.1.9.2 Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen 

Biotopverluste durch Flächeninanspruchnahmen 

Durch die zukünftige Nutzung werden für die Wohngebiete, Verkehrsflächen und den 
Stadtplatz Biotopflächen in folgender Qualität beansprucht (Tabelle 7): 
 
Tabelle 7: Flächeninanspruchnahme von Biotoptypen in den Baugebieten 

 

Biotop-
code 

Kürzel Gruppe, Biotoptyp Wertstu-
fe 

Flächen-
größe (m²)* 

03242 RSBD zwei- und mehrjährige ruderale Stauden und 
Distelfluren (Möhren-Steinkleefluren), z. T mit 
Solidago canadensis-Beständen und rudera-
len Landreitgrasfluren 

mittel 12.220 

03249 RSBXG sonstige ruderale Staudenfluren mit Gehöl-
zaufwuchs (Gehölzdeckung 10-30 %, auf teil-
versiegeltem Boden) 

mittel 165 

073112 BMHJ mehrschichtige Gehölzbestände aus über-
wiegend heimischen Arten, jung (< 80 Jahre) 

mittel 475 

10151 PKA alte Kleingärten (> 30 Jahre) mittel 11.825 
insgesamt   24.685 

* Zahlen gerundet 

 
Ein Teil der Flächen wird im Rahmen der künftigen Nutzung neu gestaltet und wieder be-
grünt (s. Tabelle 8) und ist bei der Ermittlung des Biotopverlustes abzuziehen. 
 
Tabelle 8: Grünflächen in den künftigen allgemeinen Wohngebieten einschließlich Stadt-
platz 

 
Geplante 
Nutzung 

Flächengröße  
(m² 

Versiegelungsgrad  neu zu gestaltende 
Grünflächen (m²)*  

Allgemeines 
Wohngebiet 35.030 

 
80 % 

 
7.000 

Stadtplatz 
(einschließlich 
öffentlicher 
Fuß- und 
Radweg)  2.400 

 
 
 
 

80 %46 

 
 
 
 

480 

insgesamt  7.480 

* Zahlen gerundet 
 

Bei Realisierung der Planung ist somit in den allgemeinen Wohngebieten einschließlich 
Stadtplatz ein dauerhafter Verlust von ca. 17.205 m² Biotopflächen mit mittler er Be-
deutung  als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu erwarten. Von den Flächeninan-
spruchnahmen sind ggf. auch Einzelbäume betroffen. Die nicht vermeidbaren Baumver-
luste sind nach den Bestimmungen der Berliner Baumschutzverordnung zu ersetzen.  
 
Bei der naturschutzrechtlichen Eingriffsbewertung ist der Verlust von Pflanzen- und Tier-
lebensräumen zu berücksichtigen, der nach bisher geltendem Planrecht zulässig wäre (s. 
Kapitel II.1.1). Gemessen an der bereits zulässigen Bebaubarkeit ergibt sich ein eingriffs-
relevanter Flächenverlust von 38.415 m² - 32.870 m² = 5.545 m². 
 

                                                
46 Sicherung über eine verbindliche Regelung im Durchführungsvertrag. 
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Der erforderliche naturschutzrechtliche Ausgleich wird durch die Herstellung extensiver 
Begrünung auf den Dachflächen in den allgemeinen Wohngebieten WA 1.3, WA 1.4 und 
WA 1.5 geschaffen. Dafür stehen im Vorhabengebiet geplante Dachflächen von ca. 
12.000 m² (ohne das Bestandsgebäude) zur Verfügung. Davon sind 69 % zu begrünen, 
so dass eine begrünte Dachfläche von ca. 8.300 m² entstehen kann. Darüber hinaus sind 
nicht überbaute Flächen von Tiefgaragen gärtnerisch anzulegen, soweit es sich nicht um 
Wege, Zufahrten und Nebenanlagen handelt. 
 
Nachfolgend werden die Auswirkungen auf die untersuchten Tierarten erläutert. Die ar-
tenschutzrechtliche Beurteilung gemäß § 44 BNatSchG erfolgt in Kapitel II.2.3.5.  
 
Auswirkungen auf Fledermäuse 
Die Zwergfledermaus nutzt das Gebiet zur Jagd und als Transfergebiet. Sommerquartiere 
der Zwergfledermaus wurden nicht nachgewiesen. Eine temporäre Sommerquartiernut-
zung noch vorhandener Gebäude mit zumindest geringem Quartierpotenzial und einzel-
ner Bäume ist unwahrscheinlich, jedoch nicht ganz auszuschließen. Ein Winterquartierpo-
tenzial besteht nicht. Die Rauhautfledermaus wurde im Jahre 2014 nicht nachgewiesen. 
Im Jahre 2010 konnte jedoch zumindest ein Exemplar der Rauhautfledermaus durch De-
tektornachweis jagend im Gebiet ermittelt werden. Die zeitweise Nutzung des Gebietes 
als Jagdgebiet erscheint immer noch möglich, trotz eines fehlenden Nachweises im Jahre 
2014. Eine temporäre Sommerquartiernutzung einzelner Bäume oder noch vorhandener 
Gebäude mit zumindest geringem Quartierpotenzial ist nicht ganz auszuschließen, ob-
wohl bisher keine Nachweise existieren. Ein Winterquartierpotenzial besteht für die Art 
ebenfalls nicht. 
 
Das Gebiet besitzt eine geringe Bedeutung als Fledermauslebensraum. Es weist insge-
samt ein geringes Quartierpotenzial auf. Der Gebäude- und Baumbestand bietet lediglich 
in einem geringen Maß passende Sommerquartiermöglichkeiten. Die unterirdische Bun-
keranlage wird nach einer Begehung im Januar 2011 nicht durch winterschlafende Fle-
dermäuse genutzt. Dennoch ist es aufgrund des noch vorhandenen Gehölzbestandes als 
Jagdgebiet für Fledermäuse geeignet. Nachgewiesene Quartiere gehen mit dem Abriss 
von Gebäuden und der Fällung von Bäumen nicht verloren. Der Verlust von Jagdhabita-
ten ist für beide nachgewiesene Arten nicht von existenzieller Bedeutung.  
 
Aufgrund der potenziellen Eignung für Sommerquartiere handelt es sich aber bei diesem 
Ergebnis um eine Momentaufnahme, da bis zur Realisierung des Bebauungsplans die 
Möglichkeit der Bildung von Sommerquartieren besteht. Die unmittelbar geltenden beson-
deren artenschutzrechtlichen Regelungen sind daher auch in den späteren Planungspha-
sen und bei der Realisierung zu beachten.  
 
Auswirkungen auf Vogelarten 
Im Untersuchungszeitraum wurden 11 Brutvogelarten und weitere 12 Arten nachgewie-
sen, die das Plangebiet als Nahrungsrevier nutzen. Die Biotopverluste sind mit einem Ver-
lust von Brutmöglichkeiten für diese Vogelarten und mit dem Verlust von Nahrungsrevie-
ren verbunden. Ein Teil dieser Flächen wird durch die künftigen Parkanlagen wieder als 
Bruthabitat und Nahrungsgebiet nutzbar sein, wobei sich je nach Gestaltung dieser Grün-
flächen Änderungen des Arteninventars ergeben können. Da die meisten der nachgewie-
senen Brutvögel in Berlin häufig vertreten sind, kann die Beeinträchtigung durch Verluste 
der Biotopstrukturen für diese Arten im Rahmen der Eingriffsregelung ausgeglichen wer-
den.  
 
Der in der Vorwarnliste der Roten Liste Berlin verzeichnete Girlitz, der mit einem Revier 
im Untersuchungsgebiet nachgewiesen wurde, weist in den letzten 25 Jahren einen 20-
50%-igen Bestandsrückgang auf. Die Habitate des Girlitzes sind offene, strukturreiche 
Landschaften mit Bäumen und Büschen, die von Krautflächen umgeben sind und dadurch 
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Versteckmöglichkeiten (besonders für den Nestbau), hohe Singwarten und eine ausrei-
chende Nahrungsgrundlage bieten. Als Kulturfolger besiedelt er auch abwechslungsreich 
bewirtschaftete Siedlungsräume, u. a. auch Bahndämme und Industriegelände mit Lager-
flächen. Es wird davon ausgegangen, dass außerhalb des Bebauungsplangebietes genü-
gend geeignete Brutplätze für die Art zur Verfügung stehen.  
 
Auswirkungen auf Insektenarten 
Für die Baugebiete werden mehrjährige ruderale Staudenfluren beansprucht, die bedeu-
tende Lebensräume für die Insektenfauna sind, obwohl dieser Biotoptyp hauptsächlich Ar-
ten beherbergt, die weniger stark spezialisiert sind und deren Artenbestände weniger ge-
fährdet sind. Insektenarten der Roten Listen wurden hier nicht nachgewiesen. Der Verlust 
der meist blütenreichen Ruderalfluren wirkt sich daher erheblich auf die Insektenfauna 
aus, mit der Verringerung des Nahrungsangebots für weitere planungsrelevante Arten-
gruppen (Fledermäuse, Vögel).  
 
Durch die Festsetzung zur extensiven Dachbegrünung in den Baugebieten werden Le-
bensräume für die Insektenfauna geschaffen. Die extensive Dachbegrünung bietet auch 
ein hohes Potenzial als Lebensraum für Insektenarten der trocken-warm geprägten Le-
bensräume und damit für spezialisierte und seltene Arten.  
 
Zusammenfassende Bewertung für Biotope und Arten 
Durch die festgesetzten Wohngebiete und den Stadtplatz gehen 24.685 m² Biotopflächen 
mit mittlerer Bedeutung für Pflanzen und Tiere verloren.  
 
Geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG sind von der Planung nicht betroffen. Das 
Plangebiet hat gegenwärtig Bedeutung als potenzieller Lebensraum und als Jagdgebiet 
für Fledermausarten, für diverse Vogelarten und für Insektenarten, die als Indikatorarten 
für spezielle Lebensraumansprüche gelten, darunter befinden sich seltene und gefährdete 
Arten.  
 
Ein Teil der beanspruchten Flächen wird im Rahmen der künftigen Nutzung neu gestaltet 
und wieder begrünt. Innerhalb der allgemeinen Wohngebiete verbleiben 20% der Grund-
stücksflächen, die gärtnerisch anzulegen sind. Bei dem geplanten Stadtplatz werden ge-
mäß Freiflächenplan zum Vorhaben ebenfalls mindestens 20% der Flächen als Vegetati-
onsflächen neu gestaltet. 
 
Insgesamt werden sich im Vergleich zum Bestand die Biotopflächen mit mittlerer Bedeu-
tung im Zuge der Durchführung der Planung um ca. 17.205 m² verringern. Unter Berück-
sichtigung der bereits zulässigen Bebaubarkeit nach bestehendem Baurecht sind davon 
allerdings nur 5.545 m² naturschutzrechtlich relevant und somit ausgleichspflichtig.  
 
Der erforderliche naturschutzrechtliche Ausgleich erfolgt gemäß Eingriffsbilanzierung (s. 
Kap. 2.3.3) durch extensive Begrünung von 69% der Dachflächen in den allgemeinen 
Wohngebieten WA 1.3, WA 1.4 und WA 1.5. Nach Ermittlung der zu begrünenden Dach-
flächen anhand der maximal zulässigen Grundfläche (GR) umfassen diese 8.300 m² (oh-
ne das Bestandsgebäude). Dieses wird sowohl über die textliche Festsetzung Nr. 22 im 
Bebauungsplan als auch über den Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan gesichert. 
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2.1.9.3 Auswirkungen auf den Boden  

Auswirkungen durch Flächeninanspruchnahme und Versi egelung 

Von den Böden des 45.900 m² umfassenden Plangebiets sind unter Berücksichtigung des 
Versiegelungsgrades der teilversiegelten Flächen ca. 15.283 m² versiegelt. Nach der Flä-
chenübersicht (s. Tabelle 1) wird durch den Bebauungsplan eine Versiegelung von ca. 
38.415 m² ermöglicht (einschließlich des im Plangebiet liegenden Anteils der Lehrter 
Straße). Im Vergleich zum Bestand wird somit die vorhandene Bodenfunktion mit geringer 
bis mittlerer Bedeutung durch zusätzliche Versiegelung um eine Fläche von ca. 23.102 m² 
reduziert.  
 
Im Vergleich zur bereits zulässigen Versiegelung nach geltendem Baurecht (32.620 m² 
zulässige Versiegelung gem. Tabelle 2) ergibt sich somit ein eingriffsrelevanter Verlust 
von 5.545 m² Boden. 
 
Durch die gesicherte Begrünung von Dachflächen im Umfang von ca. 8.300 m² werden 
multifunktional wirksame Flächen geschaffen und damit auch Teilfunktionen des Bodens 
hergestellt (Boden als Standort für die Vegetation, Puffer- und Regelungsfunktion). Dar-
über hinaus ist auf nicht überbauten Flächen von Tiefgaragen eine Erdschicht aufzutra-
gen. Je nach geplanter Nutzung oberhalb der Tiefgarage muss die Erdschicht eine Stärke 
von 0.8 m (20% der Flächen), 0,5 m bzw. 0,3 m (jeweils 40% der Flächen) aufweisen. 
 

Altlastenbedingte Auswirkungen 

Für das Vorhaben sind keine altlastenbedingten Auswirkungen zu erwarten, da zwischen 
dem Land Berlin und dem Grundstückseigentümer ein Sanierungsvertrag geschlossen 
wurde. Die Untersuchungen auf den Grundstücken Lehrter Straße 26A bis 30 haben kei-
ne Gefährdung für die festgesetzte Nutzung ergeben. Damit steht dem Vollzug der Fest-
setzungen nichts entgegen. 

 
 
2.1.9.4 Auswirkungen auf Grund- und Oberflächenwass er 

Auswirkungen durch Versiegelung 

Die Erhöhung des Versiegelungsgrades führt zu einer Verringerung der Niederschlags-
versickerung und damit zu einer Erhöhung des oberflächlich abfließenden bzw. abgeleite-
ten Wassers.  
 
Zum Ausgleich der Beeinträchtigung werden durch die festgesetzte Dachbegrünung und 
durch Erdauftrag auf nicht überbaubaren Tiefgaragenflächen Flächen geschaffen, die sich 
durch Verzögerung des Niederschlagsabflusses, Speicherung im Substrat und in der Ve-
getationsschicht sowie erhöhte Verdunstung günstig auf den Wasserhaushalt auswirken. 
 
Gemäß Stellungnahme der damaligen Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und 
Verbraucherschutz II D (obere Wasserbehörde) liegt das Planungsgebiet im Einzugsbe-
reich des Mischwasserpumpwerkes Berlin VIII, Alt - Moabit. Für dieses Einzugsgebiet 
wurde gemäß der Sanierungserlaubnis für die Mischwassereinleitungen ein seitens der 
Berliner Wasserbetriebe erstelltes Sanierungskonzept umgesetzt. Um die Sanierungs-
maßnahmen zur Reduzierung des Schadstoffeintrags aus den Regenüberläufen in die 
Gewässer aus diesem Gebiet nicht zu gefährden, ist die Niederschlagsentwässerung mit 
den Berliner Wasserbetrieben abzustimmen. Auf den Grundstücken anfallendes gering-
verschmutztes Niederschlagswasser, z. B. von Dachflächen, soll auf den Grundstücken 
direkt versickert werden. Die Reduzierung der Überlaufereignisse der Mischwasserkanali-
sation in die Gewässer ist für die Einhaltung der Zielvorgabe der Gewässergüteklasse 2 
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nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie zu berücksichtigen. Für auftretende Kapazitätseng-
pässe bei der Mischwasserkanalisation ist durch die Senatsverwaltung die Erarbeitung ei-
nes Entwässerungskonzepts und die Abstimmung mit der Wasserbehörde empfohlen 
worden.  
 
Für die Niederschlagsentwässerung des Grundstücks Lehrter Straße wurde daher parallel 
zum Bebauungsplanverfahren ein Entwässerungskonzept erarbeitet. Das Konzept sieht 
vor, den südlichen Teil der privaten Erschließungsstraße über einen Mischwasserkanal in 
die Lehrter Straße abzuleiten. Die für die Mischwasserkanalisation bestehende Einleit-
möglichkeit in Höhe von 37 l/s (Beschränkung auf 10 l/s und Hektar bei einer Grund-
stücksgröße von 3,7 ha) wird hiermit nahezu ausgeschöpft, da eine Einleitung von 33 l/s 
geplant ist. Demnach verbleiben ca. 4 l/s, die aus einer Füllkörper-Rigole am Stadtplatz 
gedrosselt über einen Notüberlaufschacht an den Bestandskanal der Berliner Wasserbe-
triebe abgegeben werden können. Vorgesehen ist die Errichtung von Rigolen in den Ne-
benbereichen der einzelnen Gebäude sowie am Tiefpunkt des südlichen Innenhofes 
(Tiefgaragen) und unter dem Stadtplatz. In der Anliegerstraße ist der Einbau von Rigolen 
im Hinblick auf die weiteren Versorgungsmedien begrenzt bzw. nicht möglich. Diese stark 
einschränkenden Platzverhältnisse erfordern eine Optimierung des Rückhaltevolumens in 
den Rigolen. Daher wird der Einbau von Füllkörperrigolen aus Kunststoff vorgesehen, die 
ein Maximum an Speichervolumen (bis 95%) ermöglichen. Aufgrund des daraus resultie-
renden geringen Flächenbedarfs der Versickerungsanlage kann auch der erforderliche 
Bodenaustausch in den belasteten Bereichen unterhalb der Versickerungsanlage mini-
miert werden. Für die Versickerung von Niederschlagswasser werden Anforderungen an 
die Qualität des Wassers gestellt. Entsprechend den gültigen Normen und Regelwerken 
ist für die Versickerung des Niederschlagswassers von Verkehrsflächen eine Vorreinigung 
erforderlich und vorgesehen. 47. Eine Entwässerung in den angrenzenden Döberitzer 
Grünzug ist nicht vorgesehen.  
 
Hinsichtlich der Regenwasserversickerung ist noch nicht überall erkundet, wo sich un-
durchlässige Torf- bzw. Muddeschichten befinden, die dem entgegenstehen. Außerdem 
muss bis ins Grundwasser der Boden um die Versickerungsrigolen eine Qualität von 
LAGA TR Boden Z 0 aufweisen. Der Boden wird also in diesen Bereichen ausgetauscht 
werden müssen. Der Vorhabenträger hat gegenüber dem Umweltamt zugesichert, dies im 
Bereich der geplanten Versickerungsanlagen vorzunehmen. Damit bestehen hinsichtlich 
der Mobilisation von Schadstoffen durch die geplante Regenwasserversickerung keine 
grundsätzlichen Bedenken mehr. Die einzelne technische Ausgestaltung wird im Rahmen 
der Genehmigung der Versickerungsanlagen erfolgen. 
 
Im Rahmen der Realisierung der Planung ist zu beachten, dass Grundwasserbenutzun-
gen, z. B. im Zusammenhang mit dem Bau von Tiefgaragen, einer wasserbehördlichen 
Erlaubnis gemäß §§ 8, 9 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) bedürfen. Allerdings ist für die 
Realisierung des Vorhabens nach derzeitigem Sachstand auch kein Eingriff in das 
Grundwasser erforderlich. Es wird aber notwendig sein, im Bereich der Bauflächen und 
Versickerungsflächen die Torf- und ggf. Muddeschichten auszukoffern. Ob dies ohne 
Grundwasser absenkende Maßnahme möglich sein wird, muss im Einzelfall gemäß Was-
serrecht unter Berücksichtigung der Schadstoffkonzentrationen, die freigesetzt werden 
können, geprüft werden. Die Maßnahmen sind nach Wasserrecht mindestens anzeige-
pflichtig, ggf. werden Auflagen erteilt. Die Bodenschutzbehörde wird über die Wasserbe-
hörde beteiligt, so dass eine fachliche Begleitung auf der Altlastenfläche gegeben ist.  
 

                                                
47  PST GmbH, Werder / Havel, 1. Fortschreibung Juni 2015  
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Altlastenbedingte Auswirkungen 

Durch die vorgesehenen Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen ist eine Verringerung 
der Grundwassergefährdung durch Altlasten zu erwarten.  
 
Bezüglich der Auswirkungen von Grundwasserförderungen und bei der Durchführung von 
Bohrungen werden im wasserrechtlichen Verfahren regelmäßig die zuständigen Altlas-
tenbehörden beteiligt. Die Erkundungsergebnisse zur Altlastensituation und die Ergebnis-
se von Sanierungen sind für nachfolgende wasserrechtliche Verfahren relevant. 
 
 

2.1.9.5 Auswirkungen auf Klima / Luft 

Durch die Planung werden im Geltungsbereich eine Zunahme der Baumassen, der Ver-
siegelung, der nutzungsbedingten Emissionen wie Heizungen, Klimaanlagen etc. und eine 
Erhöhung des Verkehrsaufkommens vorbereitet. Prinzipiell ist damit eine Zunahme der 
Luftbelastung und der bioklimatischen Belastung verbunden.  
 
Im Vergleich zum Bestand gehen in den Baugebieten ca. 23.102 m² lufthygienisch und 
klimatisch wirksame Freiflächen verloren. Im Vergleich zum bisher geltenden Baurecht 
verringert sich der Anteil der klimatisch wirksamen Flächen um 5.545 m². 
 
Durch die festgesetzte Dachbegrünung werden zusätzliche lufthygienisch und kleinklima-
tisch wirksame Flächen im Umfang von ca. 8.300 m² geschaffen. Die Luftbelastungen aus 
dem Hausbrand werden durch eine Festsetzung zugunsten wenig emittierender Brenn-
stoffe minimiert.  
 
Die an das Plangebiet angrenzenden bebauten Siedlungsräume mit vergleichbarem Nut-
zungsmaß sind in der Karte „Planungshinweise Stadtklima“ des Umweltatlas Berlin glei-
chermaßen wie das Plangebiet (mit Ausnahme der Flächen der Eisenbahnlandwirtschaft) 
als Siedlungsräume mit geringer, in Einzelfällen mäßiger Belastung, dargestellt. Aufgrund 
der Begrenzung des Nutzungsmaßes, das sich an der Umgebung orientiert, und der e-
missionsrelevanten Festsetzung wird die Planung nicht zu einer höheren Belastung als in 
den angrenzenden bebauten Gebieten führen.  
Die Flächen der Eisenbahnlandwirtschaft, die gegenwärtig als Grün- und Freiflächen mit 
sehr hoher stadtklimatischer Bedeutung dargestellt sind (ca. 11.825 m²), werden künftig 
als Siedlungsraum mit geringer bis mäßiger bioklimatischer Belastung eingestuft werden 
müssen. 
 
 

2.1.9.6 Auswirkungen auf das Landschafts- / Stadtbi ld und die Erholung 

Die Beeinträchtigung des Ortsbildes durch die städtebaulich ungeordnete gewerbliche 
Nutzung und durch Brachflächen in einem zentralen Stadtbereich wird beseitigt.  
 
Den Anforderungen gemäß Teilplan Landschaftsbild des Landschaftsprogramms wird 
entsprochen durch 
• Festsetzung einer Fläche mit der Zweckbestimmung „Stadtplatz“ 
• Begrenzung des Nutzungsmaßes in Verbindung mit zu begrünenden Freiflächen in den 

Baugebieten 
• Pflanzgebote auf nicht überbaubaren Flächen des allgemeinen Wohngebietes  
• Sicherung von öffentlichen Wegerechten zur Verbindung mit dem Döberitzer Grünzug 
 
Sowohl im Vergleich zum Bestand als auch im Vergleich zur bisher zulässigen Nutzung 
wird durch die Planung eine deutliche Aufwertung des Ortsbildes vorbereitet. Der Zugang 
zu einem vernetzten System aus Grün- und Freiflächen wird planungsrechtlich vorberei-
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tet. 
 
Durch den mit der Realisierung der Planung verbundenen Entfall der Gärten der Eisen-
bahnlandwirtschaft ergeben sich nachteilige Auswirkungen auf die Erholung. Der Verlust 
einer Brachfläche, die zwar von den Anwohnern genutzt wurde, die aber nicht offiziell als 
eine solche Fläche freigegeben war, wird im Hinblick auf die Erholung neutral bewertet. 
 
 

2.1.9.7 Auswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachg üter  

Negative Auswirkungen auf die vorhandenen denkmalgeschützten Gebäude und En-
sembles im Plangebiet und in dessen Umgebung sind durch die Planung nicht erkennbar. 
Im Zusammenhang mit der Neuordnung der Bebauungsstruktur und der Aufwertung der 
angrenzenden Grundstücke erfolgt indirekt auch eine Aufwertung der Baudenkmale.  
 
 

2.1.9.8 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

• Der aufgrund der vorhandenen Altlasten bestehende Sanierungsbedarf steht insbe-
sondere in Verbindung mit dem Schutzgut Grundwasser und der Niederschlagsversi-
ckerung. Dieser Aspekt ist bei der Versickerung von Niederschlagswasser zu berück-
sichtigen. Gemäß Niederschlagsfreistellungsverordnung (NWFreiV) vom 24.08.2001 
muss für eine erlaubnisfreie Versickerung von Niederschlagswasser der Versicke-
rungsraum unter der Versickerungsanlage frei von Altlasten sein und darf nicht aus 
Trümmer- oder Bauschutt oder Schuttbeimengungen bestehen. Bezüglich der vorge-
sehenen Rigolenentwässerung gelten daher besondere Anforderungen. Die noch nicht 
exakt darstellbaren Sanierungsmaßnahmen führen außerdem, unabhängig von der 
geplanten Bebauung, zu einem Verlust von Vegetationsbeständen. 

• Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen durch Verkehrslärm, sind neben einem 
„Schallrobusten Städtebau“ ausschließlich passive Schallschutzmaßnahmen vorgese-
hen. Überlegungen zur Errichtung einer Lärmschutzwand entlang der Bahntrasse füh-
ren unter Aspekten der Qualität des Landschafts-/ Ortsbildes zu einer negativen Ein-
schätzung eines solchen Bauwerks zwischen Bahntrasse und Parkanlage. Obwohl die 
bis zu 11-gleisige Bahntrasse einen technisch überprägten Landschaftsraum darstellt, 
ist diese ein ortsbildprägendes und damit identitätsstiftendes Element mit besonderer 
Bedeutung. Zudem wird eine weitläufige Blickbeziehung zum gegenüber liegenden 
Quartier ermöglicht, wohingegen eine Lärmschutzwand einen Tunneleffekt in dem 
bahnbegleitenden Freiraum erzeugen würde. Auch der Luftaustausch zwischen den 
Baugebieten und der Bahntrasse würde behindert werden. Entlang der Lehrter Straße 
hätte eine Schallschutzwand erheblich negative Auswirkungen auf das Ortsbild und 
würde darüber hinaus zu einer Abschottung des neuen Quartiers gegenüber der be-
stehenden Bebauung führen. 

 

2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustand s bei Durchführung und bei 
Nichtdurchführung der Planung 

2.2.1 Prognose bei Durchführung der Planung 

Strukturelle Einpassung der geplanten Nutzungen, Or tsbild  

Mit der Entwicklung des Plangebiets werden die Voraussetzungen für die Errichtung von 
Wohnungen und weiteren in einem allgemeinen Wohngebiet zulässigen Nutzungen an ei-
nem innerstädtischen Standort mit hoher Lagegunst geschaffen.  
 
Die zum Zeitpunkt der Erhebung vorhandenen langjährigen Zwischennutzungen (gewerb-
liche Nutzungen und Eisenbahnlandwirtschaft) werden verlagert oder aufgegeben.  
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Mit den durch die Festsetzungen des Bebauungsplans vorbereiteten Wohnungsbaupo-
tenzialen entsteht zusätzlicher Bedarf an Grün- und Erholungsflächen sowie Kinderspiel-
plätzen. Die benachbart des Plangebiets entstandenen und noch entstehenden öffentli-
chen Grünflächen sind geeignet, zumindest die Anforderungen als wohnungsnahe Grün-
flächen zu erfüllen. Die darüber hinausgehenden Bedarfe für siedlungsnahe Grünflächen 
können mit dem Fritz-Schloss-Park (ca. 300-500 m Entfernung) sowie in den Freiflächen 
entlang der Spree (ca. 1,2 km entfernt) und dem großen Tiergarten (ca. 1,8 km entfernt) 
gedeckt werden. Als öffentlicher Spielplatz steht der neu gestaltete Spielplatz auf dem so-
genannten „Schleicher-Areal“ zur Verfügung. Darüber hinaus erfolgt durch den Vorha-
benträger die Erweiterung / Qualifizierung des vorhandenen Spielplatzes auf dem Gelän-
de des Geschichtsparks Moabit im südlichen Teil der Lehrter Straße.  
 
Für den entstehenden Bedarf an gedeckten und ungedeckten Sportflächen wird davon 
ausgegangen, dass im gegenüberliegenden SportPark Mitte ausreichend Flächen zur 
Verfügung stehen.  
 
Die Beeinträchtigung des Ortsbildes durch die städtebaulich ungeordnete gewerbliche 
Nutzung und durch Brachflächen in einem zentralen Stadtbereich wird beseitigt. Sowohl 
im Vergleich zum Bestand als auch im Vergleich zur bisher zulässigen Nutzung wird 
durch die Planung eine deutliche Aufwertung des Ortsbildes und der Naherholungsfunkti-
on vorbereitet.  
 
Im Zusammenhang mit der Neuordnung der Bebauungsstruktur und der Aufwertung der 
angrenzenden Grundstücke erfolgt indirekt auch eine Aufwertung der Baudenkmale.  
 

Verkehrsbedingte Lärmbelastung  

Durch die Festsetzungen zum Immissionsschutz und die festgesetzten „lärmrobusten“ 
städtebaulichen Strukturen können gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewährleistet 
werden. Es entstehen in großen Teilen des Vorhabenbereichs in den Innenbereichen der 
geplanten Bebauung Ruhezonen, in denen die allgemeinen Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse ohne weitere Schutzmaßnahmen gewährleistet sind.  
 

Verkehrsbedingte Schadstoffbelastung 

Durch die künftige Bebauung werden der Kernbereich und die östlichen Teile des Plange-
biets von der unmittelbaren Schadstoffausbreitung aus der Lehrter Straße relativ abge-
schirmt sein.  
 
Durch zusätzlich erzeugten Kfz-Verkehr infolge der Nutzung des allgemeinen Wohnge-
biets kommt es nicht zu erheblichen Luftbelastungen.  
 
Insgesamt ist im Plangebiet eine für die Innenstadt vergleichsweise geringe Luftschad-
stoffbelastung zu erwarten.  
 

Altlasten 

Die Bodenbelastungen auf den Grundstücken Lehrter Straße 23 und 25 werden durch 
technische Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen ausgeräumt oder so weit verringert, 
dass über die Wirkungspfade Boden – Luft, Boden – Grundwasser und Boden - Mensch 
keine Gefährdungen entstehen.  
 
Im Ergänzungsbereich haben ergänzende Untersuchungen zwar erhöhte Bodenluftkon-
zentrationen ergeben, aus denen sich jedoch keine Gefährdung für die festgesetzte Nut-
zung ergibt. 
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Flächeninanspruchnahme und Versiegelung 

Die Realisierung der Planung führt durch die allgemeinen Wohngebiete, Verkehrsflächen 
und den Stadtplatz zu einem dauerhaften Verlust von ca. 17.205 m² Biotopflächen, die ei-
ne mittlere Bedeutung als Lebensräume für Pflanzen und Tiere haben. Im Vergleich zur 
bereits zulässigen Bebaubarkeit wird eine Minderung von Pflanzen-/ Tierlebensräumen im 
Umfang von 5.545 m² vorbereitet.  
 
Auf den privaten, gärtnerisch anzulegenden nicht überbaubaren bzw. mit Pflanzbindungen 
versehenen Flächen werden Habitatstrukturen geschafften, die geeignet sind, das vor-
handene Potenzial für Brutvögel und Fledermäuse auszugleichen bzw. wiederherzustel-
len. Durch extensive Dachbegrünung werden auf einer Fläche von ca. 8.300 m² neue Bio-
topstrukturen geschaffen, die auch spezialisierten und gefährdeten Insektenarten Lebens-
raum bieten.  
 
Im Vergleich zum Bestand wird der Versiegelungsgrad deutlich erhöht und Funktionen 
des Bodens mit geringer bis mittlerer Bedeutung gehen auf einer Fläche von ca. 
23.102 m² verloren. Dadurch wird gleichzeitig die Versickerung der Niederschläge ver-
mindert und der Abfluss des Niederschlagswassers erhöht. Allerdings sollen gemäß Ent-
wässerungskonzept erhebliche Teile des anfallenden Niederschlagswassers über ein Ri-
golensystem versickert werden. Im Vergleich zum bisher geltenden Baurecht wird die ma-
ximal zulässige Versiegelung um 5.545 m² erhöht.  
 
Durch die festgesetzte extensive Begrünung von Dachflächen und Bodenauftrag auf nicht 
überbaubaren Garagenflächen werden multifunktional wirksame Flächen zugunsten der 
Bodenfunktionen, des Wasserhaushalts und der kleinklimatischen Funktionen geschaffen. 
 
Die Zunahme der Baumassen, die zusätzliche Versiegelung und die nutzungsbedingten 
Emissionen führen zu einer geringen Zunahme der Luftbelastung und der bioklimatischen 
Belastung im Vergleich zum Bestand. Eine erhebliche bioklimatisch/lufthygienische Belas-
tung wird dadurch jedoch nicht vorbereitet. Die Flächen der Eisenbahnlandwirtschaft (ca. 
11.825 m²) die gegenwärtig im Umweltatlas Berlin als Grün- und Freiflächen mit sehr ho-
her stadtklimatischer Bedeutung dargestellt sind, entsprechen künftig den Darstellungen 
von Siedlungsräumen mit geringer bis mäßiger bioklimatischer Belastung. 
 
 

2.2.2 Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Nutzungs- und Stadtstruktur, Ortsbild 

Die übergeordneten Ziele der Planung und das Vorhaben werden nicht umgesetzt. Die 
derzeit noch vorhandenen Zwischennutzungen bleiben in ähnlicher Form erhalten oder 
könnten entsprechend der bisher zulässigen Bebaubarkeit erweitert werden. 
 
Die Flächen wären auf der Grundlage von § 34 BauGB bebaubar. Je nach Reihenfolge 
der baulichen Entwicklung wären ähnliche Dichten erreichbar, wie sie der Bebauungsplan 
vorsieht. Auf Grund des dann relativ großen zulässigen Nutzungsspektrums und fehlender 
steuernder Regelungen könnte es zu Konflikten mit den angrenzenden Nutzungen kom-
men. Die Beeinträchtigung des Ortsbildes durch die städtebaulich ungeordnete gewerbli-
che Nutzung und durch Brachflächen in einem zentralen Stadtbereich bliebe möglicher-
weise erhalten und könnte sogar zunehmen. Die Lagebeziehungen bezüglich der vorhan-
denen denkmalgeschützten Gebäude und Ensembles bleiben bestehen.  
 
Der geplante Stadtplatz und die zusätzlichen öffentliche Verbindungen zwischen der Lehr-
ter Straße und dem „Döberitzer Grünzug“ würde nicht entstehen. 
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Verkehrsbedingte Lärm-/Schadstoffbelastung  

Die derzeitige Belastung bleibt im Untersuchungsgebiet bestehen und sie kann im Rah-
men der derzeit zulässigen Nutzung zunehmen.  

Altlasten  

Die Bodenbelastung bleibt weiterhin als Belastungs- und Gefährdungsquelle für das 
Grundwasser bestehen. Im Rahmen der bestehenden Nutzung kann nicht ausgeschlos-
sen werden, dass durch nicht fachgerechten Umgang mit belasteten Böden Schadstoffe 
verfrachtet werden und der direkte Kontakt zu gesundheitlichen Belastungen von Men-
schen führt.  
 

Flächeninanspruchnahme und Versiegelung 

Im Rahmen der vorhandenen und darüber hinaus zulässigen Nutzung können die natur-
haushaltswirksamen Flächen der bereits zulässigen Bebaubarkeit entsprechend reduziert 
oder beeinträchtigt werden. 
 

Verkehrsbedingte Lärm-/Schadstoffbelastung  

Die derzeitige Belastung bleibt im Untersuchungsgebiet bestehen. Sie könnten bei emp-
findlichen Nutzungen, soweit diese baurechtlich genehmigungsfähig wären, zu gesund-
heitlichen Beeinträchtigungen der Nutzer führen.  
 
 

2.3 Vermeidung, Verringerung und Ausgleich nachteil iger Auswirkungen sowie Ein-
griffsbeurteilung und Ausgleichsentscheidung gemäß § 18 BNatSchG i.V.m. § 1a 
Abs. 3 BauGB 

2.3.1 Umweltschützende Maßnahmen 

2.3.1.1 Darstellungen und Festsetzungen im Bebauung splan  

Schutzgut Mensch 
Im allgemeinen Wohngebiet sind die ausnahmsweise zulässigen Tankstellen gemäß § 4 
Abs. 3 Nr. 5 BauNVO nicht Bestandteil der Festsetzungen, u. a. weil diese zusätzlichen 
Verkehr mit den damit verbundenen Belastungen für die geplante Wohnnutzung zur Folge 
hätten. 
 
Mit der Anordnung der Baukörper im Vorhabengebiet werden die Innenbereiche gegen-
über den einerseits durch Bahn, andererseits durch den Straßenverkehr verursachten 
Schalleinträgen abgeschirmt. Um dies zu gewährleisten, ist im Bebauungsplan festge-
setzt, dass die Nutzung der Gebäude entlang der Lehrter Straße erst nach vollständiger 
Errichtung der Gebäude entlang der Bahn erfolgt (textliche Festsetzungen Nr. 10 und 11). 
Eine zusätzliche Sicherung erfolgt über die Realisierungsverpflichtung im Durchführungs-
vertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Zur Sicherung der jeweils abschirmen-
den Wirkung der gegenüber liegenden Gebäude ist mittels zeichnerischer Festsetzung die 
Mindest- und die Maximalhöhe der Bebauung verbindlich geregelt. 
 
Jeweils zwischen den Gebäuden entlang der Bahn ist eine Lärmschutzwand mit einer 
Luftschall-Pegeldifferenz DLR nach DIN EN 1793-2, Ausgabe April 2013 von mindestens 
25 dB zu errichten, die die Höhe des niedrigsten angrenzenden Gebäudes um maximal 
0,6 m unterschreitet (textliche Festsetzung Nr. 12). 
 
Darüber hinaus sind entlang der Bahnanlagen und der Lehrter Straße Grundrissbindun-
gen, Festsetzungen zum Schalldämmmaß von Außenbauteilen, schallgedämmte Lüf-
tungseinrichtungen in schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen von Wohnungen oder gleich-
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wertige Maßnahmen vorgeschrieben und damit gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
gesichert (textliche Festsetzungen 13 bis15). 
 
Schutzgüter Mensch/Erholung, Landschafts-/Ortsbild, Klima/Luft 
Luftbelastungen sind durch eine Festsetzung zugunsten wenig emittierender Brennstoffe 
minimiert.  
 
Alle Schutzgüter des Naturhaushalts und Landschafts-/ Ortsbild 
Durch extensive Dachbegrünung und nicht überbaubare, gärtnerisch zu gestaltende Flä-
chen werden neue naturhaushaltswirksame Flächen geschaffen. 
 
 

2.3.2 Vorschriften und Maßnahmen, die in anschließe nden Planungsphasen und bei der 
Realisierung der Planung zu beachten sind  

Pflanzen/Tiere (Baumschutz / Artenschutz / Nist- und Brutstätten) 
 
Die Regelungen der Berliner Baumschutzverordnung sind anzuwenden.  
 
Gemäß § 39 BNatSchG Abs. 5 Satz 2 ist es generell verboten, Bäume (außerhalb des 
Waldes oder gärtnerisch genutzten Grundflächen), Hecken, lebende Zäune, Gebüsche 
und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden oder 
auf den Stock zu setzen. 
 
Folgende Maßnahmen zur Vermeidung sind im Rahmen der Bauvorbereitung durchzufüh-
ren, um Gefährdungen von europäischen Vogelarten und Fledermäusen zu vermeiden 
oder zu mindern. Im Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan er-
folgt die Sicherung der aufgeführten Maßnahmen. Die Ermittlung der Verbotstatbestände 
gem. § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter Berücksichtigung dieser beiden 
Maßnahmen. 
 

• V 1 Fledermausschutz 
Bisher existieren keine Sommerquartiernachweise von Fledermäusen im Gebiet Um 
jedoch die baubedingte Tötung von Fledermäusen in Bäumen und Gebäuden mit 
zumindest geringem Quartierpotenzial sicher auszuschließen, sind folgende Maß-
nahmen notwendig: 
- Erfassung von tatsächlichen und potenziellen Quartieren an den zu fällenden 

Bäumen mithilfe von visuellen und akustischen Methoden. 
- Verschluss von unbesetzten tatsächlichen und potenziellen Quartieren an den 

Bäumen außerhalb der Wochenstubenzeit (Mai-August), deren Innenräume ein-
deutig endoskopisch erfassbar sind. 

- Festlegung des Eingriffszeitraums mit Fällung der Bäume und Abräumen der Ge-
bäude auf die konfliktärmere Herbst- und Winterzeit (1. Oktober-30. März). Fällung 
der Bäume mit nachgewiesenen Quartieren unter der Aufsicht eines Fachmanns. 
Das Holz soll 24 Stunden am Ort der Fällung verbleiben und darf erst danach ab-
transportiert werden. 

Sollte die Rodung der Bäume und das Abreißen der Gebäude zwischen dem 
1.Oktober und dem 30.März nicht möglich sein, sind die Bäume und die Gebäude vor 
der Rodung auf Sommerquartiere zu untersuchen einschließlich abendlicher Aus-
flugsbeobachtungen. Sollten Quartiere gefunden werden, ist eine Beräumung bzw. 
Rodung erst nach dem Ende der Quartiernutzung möglich. Außerdem sind dann Er-
satzquartiere im Verhältnis 1:2 einzurichten. Für die Beseitigung geschützter Quartie-
re ist ein Ausnahmenantrag gemäß § 45 BNatSchG zu stellen. 
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• V 2  Vogelschutz (Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit von Vögeln) 
Die Rodung von Gehölzen und der Abriss der Gebäude im Rahmen der Baufeldfrei-
machung sind möglichst außerhalb der Brutzeiten der im Gebiet anzutreffenden Vö-
gel (15.03. bis 15.09) durchzuführen. 
Sollte die Baufeldfreimachung außerhalb des o. g. Zeitraumes vom 15.03. bis 15.09. 
nicht möglich sein, werden folgende Schutzmaßnahmen notwendig: 
- Erfassung von besetzten Niststätten vor der Baufeldfreimachung 
- Rodung der Gehölze bzw. Abriss der Gebäude erst nach Aufgabe der vorgefunde-

nen besetzten Niststätte 
Sollten ganzjährig geschützte Lebensstätten gefunden werden sind diese im Verhält-
nis 1: 1 zu kompensieren. Für deren Beseitigung ist ein Ausnahmenantrag gemäß § 
45 BNatSchG zu stellen. 

 
 

2.3.3 Eingriffsbilanzierung 

Auf der Grundlage von § 34 Abs. 1 BauGB ist im Vorhabengebiet bereits eine Bebauung 
zulässig. Für das Maß der bereits zulässigen Nutzung werden die einzelnen Teilflächen 
des Bereichs differenziert betrachtet. Nach der planungsrechtlichen Gebietseinschätzung 
(s. Kap. II.2.1, S. 9) sind im Hinblick auf das Maß der baulichen Nutzung drei Teilbereiche 
zu differenzieren: B1 (nördlicher Bereich) GRZ 0,6 / B2 (mittlerer Bereich) GRZ 0,3 / B3 
(südlicher Bereich) GRZ 0,6. 
 
Gemäß den Tabellen 1 und 2 (Kap. II.1.1) erfolgt durch die Planung eine zusätzliche Flä-
cheninanspruchnahme von 5.545 m² durch Nutzungsintensivierung im Vergleich zur be-
reits zulässigen Bebaubarkeit. Eine Funktionsbeeinträchtigung der nicht überbaubaren 
Freiflächen durch Umwandlung von derzeit relativ naturnahen Flächen in intensiv genutz-
te Grünflächen wäre aufgrund der zulässigen Nutzung ebenfalls jetzt schon zulässig. 
Nach Gegenüberstellung der zulässigen maximalen Überbauung und Versiegelung vor 
und nach der Planung ergibt sich daher ein eingriffsrelevanter Verlust von naturhaus-
haltswirksamen Flächen im Umfang von 5.545 m². Diesem Eingriff können rund 8.300 m² 
extensiv begrünte Dachflächen gegenübergestellt werden, die sich als Mindestfläche aus 
der textlichen Festsetzung zur Begrünung von 69% der Dachflächen in den Teilflächen 
WA 1.3, WA 1.4 und WA 1.5 ergeben. 
 
In der folgenden Tabelle erfolgt eine Gegenüberstellung von Eingriff und Ausgleich ge-
trennt für die einzelnen Schutzgüter von Natur und Landschaft. 
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Tabelle 10: Gegenüberstellung von Eingriff und Ausgleich 
 

Eingriff /Auswirkungen auf die Schutzgüter 
 
Eingriffsfläche nach Berücksichtigung der bereits 
zulässigen Überbaubarkeit und Versiegelung: 
5.545 m²  

Ausgleich  
 
 

 
Tiere/Pflanzen:  
Verlust von Lebensräumen für Tiere/Pflanzen durch 
allgemeine Wohngebiete und Stadtplatz und öffent-
liche Parkanlage mit Spiel- und Freizeitnutzungen: 
Ruderalfluren und alte Kleingartenflächen, Biotop-
wert überwiegend mittel 
 

 
 
Schaffen von Pflanzen- und Tierlebens-
räumen durch extensive Dachbegrü-
nung, insbesondere für spezialisierte Ar-
ten der trocken-warm geprägten Le-
bensräume (mit besonderer Bedeutung 
für die Insektenfauna), Biotopwert mittel 
bis hoch, 8.300 m² 

 
Boden: 
Verlust von Boden mit hohem bis sehr hohem anth-
ropogenem Einfluss und geringer Leistungsfähig-
keit,  
Minimierung durch Bodenauftrag auf nicht über-
baubaren Flächen der Tiefgaragen 

 
 
Herstellen von Teilfunktionen des Bo-
dens (Speicher-, Puffer- und Regelungs-
funktion und Standort für die Vegetati-
on), 8.300 m² 
 

 
Wasser: 
Funktionsverlust Abflussbildung und Wasserhaus-
halt,  
Minimierung durch Herstellung von Versickerungs-
anlagen im Rahmen der Bauausführung und Bo-
denauftrag auf nicht überbaubaren Flächen der 
Tiefgaragen  
 

 
 
Erhöhung der Leistungsfähigkeit des 
Wasserhaushalts durch Aufnahme von 
Niederschlägen und Verzögerung und 
Verringerung des Abflusses, 8.300 m²; 
die Notwendigkeit zur verbleibenden Ab-
leitung von Teilen des Niederschlags-
wassers bleibt jedoch bestehen.  

 
Klima/Luft:  
Funktionsverlust von Grün- und Freiflächen mit bis 
zu sehr hoher stadtklimatischer Bedeutung, Mini-
mierung durch Pflanzbindungen auf nicht überbau-
baren Flächen  

 
 
Schaffen von Grünflächen mit mittlerer 
stadtklimatischer und lufthygienischer 
Bedeutung, 8.300 m² 
 

 
Landschaftsbild/Erholung:  
Verlust von relativ naturnahen Grünflächen  
 

 
 
Das Landschaftsbild wird bei Realisie-
rung des Bebauungsplans neu gestaltet. 
Durch die planungsrechtliche Vorberei-
tung einer stadtgebietstypischen Nut-
zung einschließlich Anlage eines Stadt-
platzes sowie Dachbegrünung und 
Pflanzbindungen in den Baugebieten 
wird der Eingriff ausgeglichen.  
 
Durch die planungsrechtliche Sicherung 
der Anbindung eines Siedlungsgebiets 
an planfestgestellte Grün- und Erho-
lungsflächen wird ein künftiges Naher-
holungsgebiet erschlossen und somit 
die Erholungsfunktion verbessert.  
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Durch die extensive Dachbegrünung, deren Sicherung über die textliche Festsetzung Nr. 
22 erfolgen soll, werden multifunktional naturhaushaltswirksame Flächen geschaffen. Die 
Ausgleichswirkung stellt sich jedoch hinsichtlich der einzelnen Schutzgutfunktionen diffe-
renziert dar. Die Beeinträchtigung der Schutzgutfunktionen für Tiere/Pflanzen und Kli-
ma/Luft wird mit einem quantitativen Überschuss kompensiert, während für die Schutzgü-
ter Boden und Wasser, bedingt durch den fehlenden Anschluss zum natürlich anstehen-
den Boden, ein nur annähernd gleichwertiger Ausgleich erzielt werden kann.  
 
Die Anlage von Vegetationsflächen mit kleinklimatischer und durch Staubbindung luftrei-
nigender Funktion auf Dächern kann der eingriffsrelevanten Fläche bezüglich der Klima-
funktion gegenübergestellt werden.  
 
Mit der Dachbegrünung werden Biotopstrukturen geschaffen, die auch spezialisierten und 
gefährdeten Insektenarten Lebensraum bieten. Zum Erhalt der biologischen Vielfalt ist ei-
ne Herstellung entsprechender Habitatstrukturen anzustreben. Die zu begrünenden Dach-
flächen dienen aufgrund des zu erwartenden Insektenreichtums auch als Ausgleich für 
den Verlust von Nahrungsflächen für die im Plangebiet angesiedelten Vogelarten und ja-
gende Fledermäuse. 
 
Einzelbäume, die gefällt werden müssen, sind nach den Regelungen der Berliner Baum-
schutzverordnung zu ersetzen. Hierzu ist rechtzeitig vor den erforderlichen Fäll- bzw. Ro-
dungsarbeiten ein Antrag zu stellen.  
 
In Verbindung mit der Schaffung weiterer Verbindungen zu geplanten Grünflächen ent-
lang der Bahn werden bisher nicht vorhandene erholungsrelevante Freiräume erschlos-
sen. 
 
Der funktional nicht gleichartig und gleichwertig zu erzielende Ausgleich für die abioti-
schen Schutzgüter ist im vorliegenden Planfall durch die Wiedernutzbarmachung einer 
zentralen innerstädtischen Brachfläche in Verbindung mit der Aufwertung der Biotopfunk-
tion und durch die Vernetzung mit planfestgestellten Ausgleichs- und Naherholungsflä-
chen gerechtfertigt. 
 
 

2.3.4 Eingriffs- / Ausgleichsbewertung 

Bei der Bewertung der Eingriffe ist zwischen unterschiedlichen Bereichen des Plangebiets 
zu unterscheiden: 
 
1. Bestandsgebiete  
2. Entwicklungsflächen 
 
Zu 1.) 
In den Bestandsgebieten werden durch den Bebauungsplan keine Eingriffe vorbereitet. 
Die bestehende, in der Regel seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert vorhandene Bebau-
ung wird in ihrem Bestand gesichert, neue zu bebauende Flächen werden nicht geplant. 
Zwar ergibt sich gegenüber den Regelungen des Baunutzungsplanes von 1958/60 eine 
Erhöhung der zulässigen GRZ und GFZ, diese ist für den Eingriff jedoch ohne Belang, da 
sie der vorhandenen Substanz entspricht. Bei der zulässigen Gesamtversiegelung der 
Grundstücke nach § 19 Abs. 4 BauNVO wird durch die Festsetzungen des Bebauungs-
planes mit einem Wert, der einer GRZ von 0,8 entspricht, sogar eine Verringerung gegen-
über der geltenden planungsrechtlichen Situation mit einer zulässigen Gesamtversiege-
lung, die einer GRZ von 1,0 entspricht, erreicht. 
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Zu 2.) 
Im Bereich der Entwicklungsflächen, die nach der am 16.08.2011 erfolgten Entlassung 
aus der Planfeststellung nach § 34 BauGB zu beurteilen sind, ergibt sich durch die fest-
gesetzten Grund- und Geschossflächen bezüglich des Eingriffs ein differenziertes Bild.  
 
In den Bereichen B1 und B3 (vgl. Abbildung S. 40), in denen nach § 34 Abs. 1 BauGB ei-
ne GRZ von 0,6 und eine Gesamtversiegelung, die einer GRZ von 0,8 entspricht sowie 
eine GFZ von 2,5 zulässig ist, werden in den Baugebieten durch die geplante Bebauung 
(B1: GRZ – 0,43, B3: GRZ – 0,34,48) sowie die festgesetzte Überschreitung gemäß § 19 
Abs. 4 BauNVO bis zu einer Grundfläche, die einer GRZ von 0,8 entspricht, keine höhe-
ren Werte erreicht. Damit liegt in den Baugebieten kein Eingriff vor. Die vollständig versie-
gelte private Straße führt jedoch in die Bereichen B1 und B3 zu einem geringfügigen pla-
nungsbedingten Eingriff in Natur und Landschaft, der einen Ausgleich im Sinne der Vor-
schriften des § 1a Abs. 3 BauGB erforderlich macht. 
 
Im Bereich B2, in dem nach § 34 Abs. 1 BauGB eine GRZ von 0,3 und eine Gesamtver-
siegelung, die einer GRZ von 0,45 entspricht sowie eine GFZ von 0,6 zulässig ist, werden 
durch die geplante Bebauung höhere Werte (GRZ – 0,42,49) erreicht. Damit und mit der 
festgesetzten Überschreitung gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO bis zu einer Grundfläche, die 
einer GRZ von 0,8 entspricht sowie der vollständig versiegelten privaten Straße, wird in 
diesem Bereich durch den Bebauungsplan 1 - 67 ebenfalls ein planungsbedingter Eingriff 
in Natur und Landschaft vorbereitet, der einen Ausgleich im Sinne der Vorschriften des 
§ 1a Abs. 3 BauGB erforderlich macht. 
 
Zum Ausgleich der durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes vorbereiteten Eingriffe 
sollen 69% der Dachflächen in den Teilflächen WA 1.3, WA 1.4 und WA 1.5 des allgemei-
nen Wohngebietes begrünt und die Begrünung dauerhaft erhalten werden. Die festgesetz-
te Dachbegrünung entfaltet multifunktionale Wirksamkeit für die betroffenen Schutzgüter 
Boden, Wasser, Klima und Biotop- und Artenschutz und ist geeignet die vorbereiteten 
Eingriffe weitgehend zu kompensieren. 
 
 

2.3.5 Artenschutzrechtliche Prüfung 

Im vorliegenden Artenschutzbeitrag wird geprüft, ob artenschutzrechtliche Verbotstatbe-
stände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich 
geschützten Arten (alle europäischen Vogelarten und Arten des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie) infolge der Planung erfüllt werden können und wenn dies der Fall ist, ob die 
Voraussetzungen für eine Ausnahme von den Verboten bestehen.  
 
Wirkfaktoren, die zu relevanten Beeinträchtigungen und Störungen der europarechtlich 
geschützten Tierarten führen können, sind:  
 
• Flächeninanspruchnahme 
• Lärmimmissionen 
• Nähr- und Schadstoffimmissionen 
• Erschütterungen 
• Optische Störungen 
• Barrierewirkungen/Zerschneidung 
• Verkehrsbelastung 
 

                                                
48  Anmerkung: alle Angaben sind Durchschnittswerte bezogen auf die jeweilige Teilfläche 
49  Anmerkung: alle Angaben sind Durchschnittswerte bezogen auf die jeweilige Teilfläche 
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Relevanzprüfung 
Entsprechend der vorhandenen Biotopstruktur des Gebietes und den Vorgaben des Be-
zirksamtes Mitte wurden im Hinblick auf den Artenschutz die folgenden Arten bzw. Tier-
gruppen untersucht, die außerdem Grundlage des geforderten artenschutzrechtlichen Bei-
trags sind: 
• Fledermäuse 
• Vögel 
• Zauneidechse 
 
Die Zauneidechse wurde trotz intensiver Suche nicht nachgewiesen. In Bezug auf die 
Fledermäuse wurden zwei jagende Fledermausarten festgestellt. Quartiere wurden nicht 
ermittelt. Für die wenigen im Gebiet vorhandenen Bäume und Gebäude besteht höchs-
tens ein geringes Sommerquartierpotenzial. Ein Fledermauswinterquartierpotenzial be-
steht nicht. Im Untersuchungsgebiet wurden insgesamt 11 Vogelarten nachgewiesen, die 
im Bereich der Baumaßnahme brüten, so dass für diese Arten artenschutzrechtliche Ver-
botstatbestände möglich sind. An einer Säulenpappel wurde bodennah eine Mulmhöhle 
festgestellt. Die Untersuchung dieser Höhle und des Baumes ergab keine Hinweise auf 
ein Vorkommen des Eremiten als Art des Anhanges IV der FFH-Richtlinie. Kotpillen oder 
Käferreste wurden am Baum nicht nachgewiesen. Die anderen im Gebiet wachsenden 
Bäume weisen keine oder nur eine geringe Eignung für dieses Urwaldrelikt auf. Der nord-
westliche Randbereich, weitgehend außerhalb des geplanten Bauvorhabens, wurde im 
Jahre 2014 nicht erneut erfasst sondern es wird im Folgenden eine Potenzialabschätzung 
auf Grund der Kartierung von 2010 und einer einmaligen Begehung am 16.09.2014 
durchgeführt. Als Brutvögel bzw. potenzielle Brutvögel werden dort Haussperling, Amsel 
und Grünfink angenommen. Im Jahre 2010 wurden mehrere Niststätten des Haussper-
lings festgesellt, der dort vor allem in an einem Seitenhaus aufgehängten Nistkästen brü-
tete bzw. in den Nischen einer Hauswand. Auch 2014 ist dort von einer Besiedlung aus-
zugehen. Im Bereich der Zierhecken der Hinterhöfe wird außerdem jeweils ein Revier von 
Amsel und Grünfink angenommen. Fledermäuse wurden dort im Jahre 2010 nicht gefun-
den. 
 
Als artenschutzrechtlich relevante Tiergruppen bzw. Arten verbleiben daher Fledermäuse 
und Vögel.  
 
Alle weiteren Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie können aufgrund der Lage des 
Plangebiets und der vorhandenen Habitatstrukturen ausgeschlossen werden. 
 
Brutvögel 
Im Rahmen der erfolgten artenschutzrechtlichen Prüfung wurden für die im Gebiet nach-
gewiesenen Brutvogelarten folgende Verbotstatbestände artbezogen geprüft: 
- Verletzung, Tötung von Tieren oder Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwick-

lungsformen nach § 44 Abs. 1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG  
- Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 

Überwinterungs- und Wanderungszeiten nach § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG  
- Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nach § 44 

Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG  
 
Die Ermittlung der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG erfolgte 
unter Berücksichtigung der in Kapitel 2.3.2 dargelegten Vermeidungsmaßnahme V2. 
Da für europäische Vogelarten keine Verbotstatbestände erfüllt sind, ist die Darlegung der 
naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 
nicht erforderlich. 
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Fledermäuse 
Im Rahmen der erfolgten artenschutzrechtlichen Prüfung wurden für die im Gebiet nach-
gewiesenen Fledermausarten Zwerg- und Rauhautfledermaus die o. g. Verbotstatbestän-
de artbezogen geprüft. 
 
Die Ermittlung der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG erfolgte 
unter Berücksichtigung der in Kapitel 2.3.2 dargelegten Vermeidungsmaßnahme V1. 
Da für die nachgewiesenen Fledermausarten keine Verbotstatbestände erfüllt sind, ist die 
Darlegung der naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 
Abs. 7 BNatSchG nicht erforderlich. 
 
 

2.4 In Betracht kommende anderweitige Planungsmögli chkeiten 

Alternative Planungen liegen in Form weiterer städtebaulicher sowie Nutzungskonzepte 
vor, die im Rahmen des Gutachterverfahrens im Jahr 2009 und des Workshopverfahrens 
im Jahr 2013 erarbeitet wurden.  
 
Das ausgewählte, den Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans zu 
Grunde liegende Konzept wurde im Rahmen des Workshopverfahrens als am besten für 
den Standort geeignet ausgewählt. Das Entscheidungsgremium hebt die Idee, eine Son-
derform in die quasi als Widerlager komplettierten Blockstrukturen im Norden und Süden 
des Plangebiets einzusetzen, heraus. Der Entwurf schafft durch seine „verräumlichte Mo-
derne“ mit einer gegenüber der Ausrichtung der Straße und der Bahn verdrehten Anord-
nung von Einzelbaukörpern abwechslungsreiche fließende Räume, die entlang der Straße 
interessante Raumfolgen entstehen lassen, die durch die in großen Teilen erhaltene 
Mauer geschützt werden und zur Bahn und dem bahnbegleitenden Grünzug eine hohe 
Varianz und Großzügigkeit bewirken. Die gewählte Anordnung der Gebäude lässt ge-
schützte, durch einen Wechsel zwischen Klein- und Großräumigkeit doppelt erlebbare 
und funktional unterschiedlich gestaltete Hofräume entstehen. Die unterschiedlichen Ge-
bäudetypen können differenzierte Qualitäten schaffen und eignen sich in vielfältiger Art 
und Weise für eine Vergabe an unterschiedliche Architekten. Die in sich geschlossene 
Form schafft darüber hinaus in den Hofbereichen ruhige, vor den Emissionen der angren-
zenden Verkehrsträger geschützte Fassaden und Außenwohnbereiche. Das Konzept 
wurde auf Basis der Empfehlungen des Entscheidungsgremiums in einem Masterplan 
weiter konkretisiert und der Öffentlichkeit im Rahmen einer Bürgerversammlung präsen-
tiert und diskutiert. Die im Rahmen des Workshopverfahrens ausgeschiedenen Planungs-
alternativen kommen daher nicht mehr in Betracht. Weitere Nutzungs- oder Konzeptalter-
nativen sind derzeit nicht erkennbar. 
 
Für den Ergänzungsbereich wurde die Festsetzung als Mischgebiet geprüft und verwor-
fen. Der vorhandene Bestand entspricht in seinem Nutzungsrahmen mit überwiegender 
Wohnnutzung und nur geringen gewerblichen Nutzungsanteilen (Büros, Gastronomie mit 
Umgebungsbezug) dem Nutzungsspektrum eines allgemeinen Wohngebiets. Eine zukünf-
tig verstärkte gewerbliche Entwicklung und damit die mögliche Entwicklung zu einem 
Mischgebiet wird als nicht realistisch für den Standort eingeschätzt. 
 

3. Zusätzliche Angaben 

3.1 Verwendeten technischen Verfahren bei der Umwel tprüfung sowie Hinweise auf 
aufgetretene Schwierigkeiten bei der Erarbeitung de r Unterlagen 

Bezüglich der verwendeten technischen Verfahren bei der Untersuchung der Lärmauswir-
kungen, der Altlasten und der Fauna wird auf die entsprechenden Fachgutachten verwie-
sen. Weitere technische Verfahren wurden im Rahmen des Umweltberichts nicht ange-
wandt.  
 



Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 1 – 67 VE Stadtentwicklungsamt Mitte   

 

 

 
 

92 

Die Prognose der Umweltwirkungen ist aufgrund der Komplexität ökologischer Systeme 
nach derzeitigem Stand der Wissenschaft nicht mathematisch exakt und lückenlos mög-
lich. Insbesondere bei der Einschätzung der Entwicklung des Artenspektrums ist lediglich 
eine allgemeine Einschätzung nach Literatur und Erfahrungswerten möglich, da sich zahl-
reiche, auch von außen in das Plangebiets hinein wirkende, Faktoren ständig ändern 
können.  
 
Als Prognose bei Nichtdurchführung der Planung ist nur eine sehr grobe Einschätzung 
möglich, weil für diesen Fall die möglichen Nutzungen nur ungefähr auf der Grundlage der 
bereits zulässigen Bebaubarkeit definiert werden können.  
 
 

3.2 Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswi rkungen durch den Bebau-
ungsplan (Monitoring) 

Der Umgang mit den schadstoffbelasteten Böden wird von der zuständigen Bodenschutz-
behörde überwacht. Ein Grundwassermonitoring wird für zunächst drei Jahre durchge-
führt.  
 
Die Kontrolle der fachgerechten Ausführung der extensiven Dachbegrünung sollte im 
Rahmen der Ausführungsplanung und zum Zeitpunkt der Abnahme der Leistungen von 
der unteren Naturschutzbehörde begleitet werden.  
 

4. Allgemein verständliche Zusammenfassung 

In dem ca. 4,6 ha großen Plangebiet ist ein allgemeines Wohngebiet mit einer Fläche von 
ca. 3,5 ha festgesetzt. Im mittleren Bereich an der Lehrter Straße ist ein Stadtplatz ge-
plant. 
 
Im Umweltbericht werden die voraussichtlichen Auswirkungen des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans 1 – 67VE „Lehrter Straße Mittelbereich“ auf die Umwelt dargestellt.  
 
Auswirkungen auf Menschen 

Strukturelle Einpassung der geplanten Nutzungen 

Auf die Wohn- und Naherholungsqualität wirkt sich der Bebauungsplan überwiegend posi-
tiv aus, da die Voraussetzungen für einen zentral gelegenen Wohnstandort mit woh-
nungsnahen Grün- und Freiflächen geschaffen werden.  
 
Lärm / Erschütterungen 
Das Plangebiet ist durch Verkehrslärm der Lehrter Straße und durch Lärm durch den 
Bahnverkehr belastet. Die vorhandenen und zu erwartenden Lärmbelastungen wurden in 
einem schalltechnisches Gutachten ermittelt.  
 
Aufgrund der direkten Nähe der Lehrter Straße und der Bahnanlagen des nördlichen Teils 
des Hauptbahnhofes weisen namentlich die diesen Verkehrsflächen zugewandten Au-
ßenkanten der geplanten Wohnbebauung erhebliche Überschreitungen der Orientie-
rungswerte der DIN 18005 sowohl im Tag-, als auch im Nachtzeitraum auf, wobei die hö-
heren Schallimmissionen vom Schienenverkehr ausgehen.  
 
Mit der festgesetzten Anordnung der Bebauung werden aber zugleich zwei großräumig 
lärmreduzierte Innenhofbereiche in den Baufeldern nördlich und südlich des Stadtplatzes 
geschaffen. Im Zusammenhang damit empfiehlt die schalltechnische Untersuchung zu-
sätzlich den Lückenschluss zwischen den Gebäuden mit Lärmschutzelementen an der zur 
Bahnanlage ausgerichteten Seite, die durch Festsetzung im Bebauungsplan gesichert 
werden.  
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Durch die Festsetzungen zum Immissionsschutz (Errichtungsreihenfolge der Gebäude, 
Grundrissbindung, schallgedämmte Lüftungseinrichtungen sowie schalldämmende Au-
ßenbauteile von Gebäuden) können gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewährleis-
tet werden. Bei fortschreitender Bebauung entstehen durch die städtebauliche Figur im 
Vorhabengebiet Ruhezonen, in denen die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse auf den Grundstücksfreiflächen gewährleistet sind.  
 
Die Ergebnisse eines Gutachtens zu den von den Bahnanlagen ausgehenden Erschütte-
rungen weisen nach, dass die einschlägigen Grenzwerte nicht erreicht werden und somit 
keine störenden Wirkungen zu erwarten sind. 

Luftschadstoffe 

Das Plangebiet liegt in einem Vorranggebiet für Luftreinhaltung gemäß Flächennutzungs-
plan Berlin. Deshalb wird im Bebauungsplan festgesetzt, dass nur schadstoffarme Brenn-
stoffe im Bebauungsplangebiet verwenden werden dürfen.  
 
Von den verkehrsbedingten Luftbelastungen werden der Kernbereich und die östlichen 
Teile des Plangebiets durch die Bebauung relativ gut abgeschirmt.  
 
Die Lehrter Straße ist aufgrund der Verkehrsbelastung nicht als übergeordnete Straße im 
Straßennetz verzeichnet. Eine weitere Reduzierung der Schadstoffbelastung ist nach 
Konkretisierung und Umsetzung der Maßnahmenvorschläge der vom Bezirksamt Mitte 
von Berlin beauftragten Verkehrsstudie für den Bereich der Lehrter Straße zu erwarten, 
wodurch der Straßenzug und das angrenzende Quartier entlastet werden soll.  
 
Die künftigen Verkehrsmengen werden sich in den festgesetzten Teilflächen WA 1.1 und 
WA 1.2 des allgemeinen Wohngebiets wenig verändern, weil diese auch jetzt schon ent-
sprechend genutzt werden. In den restlichen Teilflächen des allgemeinen Wohngebiets 
entsteht zusätzlicher Kfz-Verkehr im Plangebiet. Aufgrund der Lage, der Dichte der Be-
bauung, der günstigen Anbindung des Gebiets an den öffentlichen Personennahverkehr 
und des anhaltenden Trends zur Fahrradbenutzung ist von einem vergleichsweise niedri-
gen Kfz-Anteil bei den Fahrzeugbewegungen auszugehen.  
 
Insgesamt ist im Plangebiet eine für das Stadtgebiet vergleichsweise geringe Luftschad-
stoffbelastung zu erwarten.  
 
Altlasten im Boden 
Im gesamten Plangebiet sind erhebliche Teile des Bodens durch Altlasten verunreinigt.  
 
Von den mit Schadstoffen belasteten Böden können gesundheitliche Gefährdungen für 
Menschen über den direkten Bodenkontakt, über die Luft und über das Grundwasser 
ausgehen, die in jedem Fall ausgeschlossen werden müssen.  
 
Für die Grundstücke Lehrter Straße 23 und 25 ist ein Sanierungsvertrag zwischen dem 
Land Berlin und dem Grundstückseigentümer geschlossen worden. 
 
Auf dem nördlichen Teil des Grundstücks Lehrter Str. 27 – 30 wurden im Jahr 2011 Sa-
nierungsmaßnahmen durchgeführt und die Gefährdung beseitigt. Kürzlich ergänzend 
durchgeführte Untersuchungen haben zwar erhöhte Bodenluftkonzentrationen ergeben, 
aus denen allerdings keine Gefährdung für die festgesetzte Nutzung resultiert. 
 
Dem Vollzug der Festsetzungen steht damit nichts entgegen. 
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Auswirkungen auf Pflanzen, Tiere und die biologisch e Vielfalt 
 

Verlust von Vegetationsflächen  
Die Bebauung in den festgesetzten allgemeinen Wohngebieten einschließlich Stadtplatz 
und Verkehrsflächen führt zu einem Verlust von ca. 17.205 m² Vegetationsflächen. Ge-
schützte Biotope und besonders geschützte Pflanzenarten sind nicht betroffen, aber die 
Biotopflächen haben eine mittlere Bedeutung als Lebensraum für Tiere und Pflanzen. 
Aufgrund der bereits zulässigen Nutzung sind davon jedoch lediglich 5.545 m² aus-
gleichspflichtig. 
 
Zum Ausgleich für die Biotopverluste sind ca. 8.300 m² Dachflächen zu begrünen. Die Si-
cherung der Dachflächenbegrünung erfolgt über die textliche Festsetzung Nr. 22. 
 
Im Plangebiet wurden faunistische Untersuchungen zur Erfassung von Fledermäusen, 
Brutvögeln, und der Bienen/Wespen und sonstiger besonders geschützter Insektenarten-
durchgeführt. Hinweise auf Vorkommen der streng geschützten holzbewohnende Käferar-
ten Heldbock und Eremit wurden nicht gefunden. Weiterhin wurde das Gebiet nach Vor-
kommen der streng geschützten Zauneidechse abgesucht, diese konnte ebenfalls nicht 
nachgewiesen werden. Für Fledermäuse, Brutvögel und Zauneidechse erfolgte im Laufe 
des Jahres 2014 eine Überprüfung und Aktualisierung der Ergebnisse der faunistischen 
Sonderuntersuchungen. 
 
Auswirkungen auf Fledermäuse  
Im Plangebiet wurden die Zwergfledermaus und die Rauhautfledermaus erfasst. Beide Ar-
ten gehören zu den streng geschützten Säugetierarten. Sommerquartiere (Fledermaus-
wochenstuben) oder Winterquartiere von Fledermäusen wurden nicht festgestellt. Durch 
die Nutzungsänderung und Überbauung gehen Nahrungsflächen für Fledermäuse verlo-
ren. Neue Nahrungsgebiete werden mit der Begrünung von Dachflächen entstehen.  
 
Auswirkungen auf Vögel 
Im Untersuchungsgebiet wurden insgesamt 23 Vogelarten nachgewiesen, davon brüteten 
im Jahr der Untersuchung 11 Arten in dem Gebiet. Die übrigen sind als Nahrungsgäste zu 
bezeichnen. Die meisten der nachgewiesenen Brutvögel sind in Berlin häufig vertreten, 
nur der mit einem Revier im Untersuchungsgebiet lebende Girlitz ist in der Vorwarnliste 
der Roten Liste Berlin verzeichnet.  
 
Die Biotopverluste sind mit einem Verlust von Brutmöglichkeiten für diese Vogelarten und 
mit dem Verlust von Nahrungsrevieren verbunden. Ein Teil dieser Flächen wird durch die 
künftigen Parkanlagen wieder als Bruthabitat und Nahrungsgebiet nutzbar sein. Die zu 
begrünenden Dachflächen werden das Nahrungsangebot für pflanzen-/samen- und insek-
tenfressende Vögel erhöhen.  
 
Auswirkungen auf Bienen/Wespen und sonstige geschützte Insektenarten 
Von den ca. 50 erfassten Bienen- und Wespenarten stehen 14 Arten in der Roten Liste 
von Berlin. Bei den übrigen Insektenarten wurde nur nach den besonders geschützten Ar-
ten gesucht. Nachgewiesen wurden: Die Blauflügelige Ödlandschrecke, das Kleine Wie-
senvögelchen, der Hauhechel-Bläuling und der Braune Sandlaufkäfer. Den höchsten In-
sektenreichtum weisen die an den Geltungsbereich angrenzenden Bracheflächen in Rich-
tung der Bahnanlagen auf. Hier erfolgten die meisten Nachweise gefährdeter und/ oder 
geschützter Insektenarten. 
Mit der festgesetzten extensiven Dachbegrünung in den Baugebieten werden neue Le-
bensräume geschaffen, die sich zu stabilen Pflanzen- und Tiergesellschaften entwickeln. 
Diese sind besonders für die Insektenfauna wertvoll, die wiederum in vielfacher Weise mit 
Pflanzen und anderen Tierarten in Verbindung steht. 
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Auswirkungen auf Boden und Wasser  
Die natürlichen Bodenverhältnisse im Plangebiet wurden infolge der Eisenbahntrassie-
rung und der Bebauung des Gebiets bereits ab Mitte des 19. Jhdts. durch großflächige 
Auffüllungen stark verändert. Im Bereich der Flächen der Eisenbahnlandwirtschaft, die als 
Kleingärten genutzt wurden, haben die Böden eine mittlere Bedeutung für den Natur-
haushalt, auf den übrigen Flächen eine geringe.  
 
Zum Zeitpunkt der Erhebung 2011 sind in dem 45.900 m² umfassenden Plangebiet ca.  
8.125 m² durch Straße und Bebauung versiegelt. Die gewerblich genutzten Flächen und 
ein Teil der Brachflächen sind teilversiegelt. Der Versiegelungsgrad dieser Flächen (ins-
gesamt 11.950 m²) beträgt schätzungsweise mindestens 50%. Der Versiegelungsgrad auf 
den Flächen der Eisenbahnlandwirtschaft (ca. 11.825 m²) beträgt etwa 10%. Daraus er-
gibt sich ein Versiegelungsanteil von ca. 15.283 m² (ca. 33%) im Plangebiet.  
 
Infolge der künftigen Bebauung und Nutzung werden die vorhandenen Bodenfunktionen 
auf einer Fläche von ca. 23.102 m² verloren gehen, von denen 5.545 m² eingriffsrelevant 
sind. Dadurch wird der Versiegelungsgrad erhöht, die Versickerung von Niederschlägen 
verringert und der Anteil des an der Oberfläche abfließenden und von dort in die Kanalisa-
tion geleiteten Wassers erhöht.  
 
Die zu begrünenden Dachflächen werden Teilfunktionen für den Boden-Wasserhaushalt 
erfüllen.  
 
Die vorhandene, teilweise sehr starke Belastung der Böden durch Schadstoffe aus frühe-
ren Nutzungen wird bei Umsetzung der Planung, in Abhängigkeit von der geplanten Nut-
zung und der nachgewiesenen Schadstoffkonzentrationen, durch Sanierungsmaßnahmen 
deutlich verringert. Dadurch verringert sich auch die Gefahr der Grundwasserbeeinträchti-
gung, die im Untersuchungsgebiet aufgrund der überwiegend sandigen Böden und des 
nah an der Oberfläche anstehenden Grundwassers hoch ist.  
 
Auswirkungen auf das Klima/die Luft  
Im Vergleich zum Bestand gehen in den Baugebieten ca. 23.102 m² lufthygienisch und 
klimatisch wirksame Freiflächen verloren. Neu angelegt werden ca. 8.300 m² Vegetations-
flächen mit kleinklimatischer und durch Staubbindung luftreinigender Funktion auf Dä-
chern, die der eingriffsrelevanten Flächengröße von 5.545 m² gegenüberstehen.  
 
Die Luftbelastungen werden durch eine Festsetzung zugunsten wenig emittierender 
Brennstoffe minimiert. Aufgrund der Begrenzung des Nutzungsmaßes, das sich an der 
Umgebung orientiert, und durch die Festsetzung zum Ausschluss stark belastender 
Brennstoffe wird die Planung im Vergleich zu den angrenzenden bebauten Gebieten nicht 
zu einer höheren Luftbelastung führen. 
 
Auswirkungen auf das Landschafts-/Ortsbild und die Erholung  
Die Beeinträchtigung des Ortsbildes durch die städtebaulich ungeordnete gewerbliche 
Nutzung und durch Brachflächen in einem zentralen Stadtbereich wird beseitigt. Durch die 
Planung wird eine deutliche Aufwertung des Ortsbildes vorbereitet. Durch den mit der Re-
alisierung der Planung verbundenen Entfall der Gärten der Eisenbahnlandwirtschaft erge-
ben sich nachteilige Auswirkungen auf die Erholung. Der Verlust einer Brachfläche, die 
zwar von den Anwohnern genutzt wurde, die aber nicht offiziell als eine solche Fläche 
freigegeben war, wird im Hinblick auf die Erholung neutral bewertet. Die festgesetzten 
Baugebiete haben unmittelbaren Anschluss an eine planfestgestellte Ausgleichs- und Ge-
staltungsmaßnahme, die mit weiteren Grünflächen in der Umgebung vernetzt ist. 
 



Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 1 – 67 VE Stadtentwicklungsamt Mitte   

 

 

 
 

96 

Auswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachgüter  
Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans befinden sich ein Baudenkmal 
(Mietshaus und Hofgebäude Lehrter Straße 27 – 30).  
 
Im näheren und weiteren Umfeld des Plangebiets befinden sich weitere Denkmale:  
• Das Baudenkmal sog. Wertheim-Haus (Lehrter Straße 35),  
• das Ensemble der Kasernen des 1. Garde-Feld-Artillerie-Regiments,  
• die Gesamtanlage Poststadion,  
• der Denkmalbereich (Gesamtanlage) der Mietshausgruppe Lehrter Straße 6-10,  
• das Baudenkmal des Mietshauses Lehrter Straße 48B,  
• das Baudenkmal Lehrter Straße 60 (OBJ-Dok-Nr.: 09097772, Gefängnis & Militärein-

richtung & Wohnhaus & Gerichtsgebäude, 
• der Denkmalbereich (Gesamtanlage) des ehemaligen Zellengefängnisses Moabit und 

Beamtenwohnhäuser Lehrter Straße 5B, 5C, 5D,  
• das Gartendenkmal des Beamtenfriedhofs Lehrter Straße 5B, 5C, 5D.  
 
Im Zusammenhang mit der Neuordnung der Bebauungsstruktur und der Aufwertung der 
angrenzenden Grundstücke erfolgt indirekt auch eine Aufwertung dieser Baudenkmale.  
 
Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 
Da die Planung mit einem Eingriff im Sinne des Naturschutzrechts verbunden ist, wird im 
Umweltbericht dargestellt, wie die Eingriffsregelung bewältigt werden soll.  
 
Im Plangebiet wäre nach den Bestimmungen des Baugesetzbuchs unter bestimmten Vor-
aussetzungen eine Bebauung auch ohne den Bebauungsplan möglich. Deshalb wird ge-
mäß § 1a Abs. 3 BauGB der Ausgleichsbedarf nicht nach dem momentan im Plangebiet 
vorhandenen Bestand ermittelt, sondern nach der Bebaubarkeit, die auf der Grundlage 
des bestehenden Baurechts bereits zulässig ist.  
 
Der naturschutzrechtlich relevante Eingriff erfolgt auf Flächen in der Größenordnung von 
ca. 5.545 m². Dem stehen als Ausgleich rund 8.300 m² Dachbegrünung gegenüber. Der 
größere Flächenanteil für den Ausgleich ist gerechtfertigt, weil die Eingriffs- und Aus-
gleichswirkungen, bezogen auf die einzelnen Schutzgüter des Naturhaushalts und der 
Landschaft, unterschiedliche Bedeutung haben. Der funktional nicht gleichartig und 
gleichwertig zu erzielende Ausgleich für die abiotischen Schutzgüter ist im vorliegenden 
Planfall durch die Wiedernutzbarmachung einer zentralen innerstädtischen Brachfläche in 
Verbindung mit der Aufwertung der Biotopfunktion und in Verbindung mit der Naherho-
lungsfunktion der planfestgestellten Flächen gerechtfertigt.  
 
Die gemäß Baumschutzverordnung geschützten Bäume, die vor der Bebauung gefällt 
werden müssen, sind gesondert nach den Bestimmungen der Baumschutzverordnung zu 
ersetzen werden.  
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III. PLANINHALT UND ABWÄGUNG 

1. Ziele der Planung und wesentlicher Planinhalt 

Auf der Grundlage des im Rahmen eines Workshopverfahrens ausgewählten städtebauli-
chen Konzepts hat der Eigentümer der Grundstücke Lehrter Straße 23 und 25 ein Vorha-
ben für die Realisierung von Wohnungsbau und mit dem Wohnungsbau verbundenen er-
gänzenden Nutzungen (Nahversorgung, gebietsbezogene Dienstleistungen, Gastrono-
mie) entwickelt. 
 
Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan 1 - 67 VE werden die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Umsetzung des Vorhabens auf bislang städtebaulich ungeordne-
ten Flächen mit geringer Nutzungsintensität geschaffen. Die nördlich an diesen Teil des 
Geltungsbereichs anschließenden Flächen werden, den kommunalen Entwicklungszielen 
entsprechend, in ihrem Bestand langfristig planungsrechtlich gesichert. 
 
Es werden ein allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO, öffentliche und private Ver-
kehrsflächen sowie öffentliche und private Verkehrsflächen besonderer Zweckbestim-
mung festgesetzt. Darüber hinaus werden Festsetzungen zu überbaubaren Grundstücks-
flächen, zulässigen Grund- und Geschossflächenzahlen, den zu gewährleistenden Min-
dest- und/oder den zulässigen maximalen Gebäudehöhen, der Anzahl der zulässigen 
Vollgeschosse und Geh-, Fahr- und Leitungsrechten, Festsetzungen zum Immissions-
schutz und Grünfestsetzungen getroffen. 
 
 

2. Entwickelbarkeit aus dem Flächennutzungsplan 

Die Planungsziele des Bebauungsplans zur Entwicklung eines allgemeinen Wohngebietes 
sind aus den Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelt. Gemäß den Ausfüh-
rungsvorschriften zum Darstellungsumfang, zum Entwicklungsrahmen sowie zu Änderun-
gen des Flächennutzungsplans Berlin (AV – FNP) können „andere Baugebiete und ande-
re Flächen kleiner als drei Hektar sowie lokale Einrichtungen oder Anlagen des Gemein-
bedarfs und der Ver- und Entsorgung mit lokaler Bedeutung [können] entwickelt werden, 
wenn Funktionen und Wertigkeit der Baufläche sowie die Anforderungen des Immissions-
schutzes nach dem dargestellten städtebaulichen Gefüge gewahrt bleiben“50. Die AV FNP 
Punkt 3.2.2 (Entwicklungsfähigkeit aus gemischten Bauflächen M2) führt dazu aus: „We-
gen der heterogenen Nutzungsstruktur von dargestellten gemischten Bauflächen ist bei 
der Entwicklung von Bebauungsplänen zu berücksichtigen, dass die festzusetzenden 
Baugebiete und deren Gliederung mit der Umgebung vereinbar und negative stadtstruktu-
relle Auswirkungen auf die Nutzungsstruktur nicht zu erwarten sind.“ 
 
Bei geringfügiger Überschreitung des Orientierungswertes von 3,0 ha hat die Senatsver-
waltung für Stadtentwicklung im Rahmen der bezirklichen Unterrichtung über die neue 
Planungsabsicht (allgemeines Wohngebiet) mit Schreiben vom 29.10.2013 mitgeteilt, 
dass die Entwickelbarkeit des Baugebiets gegeben ist. Es bedarf einer entsprechenden 
städtebaulichen Begründung: 
 
Die früher vorgesehene Entwicklung eines Mischgebietes wird im Plangebiet nicht mehr 
weiter verfolgt. Angesichts des steigenden Bedarfs an innerstädtischem Wohnraum im 
Land Berlin soll der zentral gelegene und gut erschlossene Standort verstärkt zum Woh-
nungsbau genutzt werden. Die Vorbelastungen aus der näheren Umgebung, wie Straßen- 
und Schienenverkehrslärm, Emissionen aus den bestehenden und geplanten Anlagen 
und Einrichtungen des „Sportparks Mitte“ werden im Bebauungsplan einerseits durch die 
Entwicklung eines „lärmrobusten“ Städtebaus und andererseits durch entsprechende 
Festsetzungen zum Immissionsschutz berücksichtigt. Im Ergebnis der schalltechnischen 

                                                
50  AV FNP, Anlage: Grundsätze für die Entwicklung von Bebauungsplänen, Nr. 1, 2. Satz 
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Untersuchung ist in Abstimmung mit dem Sportamt nicht von wesentlichen Einschränkun-
gen des Sportbetriebs im Sportpark Mitte durch eine heranrückende Wohnbebauung aus-
zugehen. Damit sind die Anforderungen, die an eine Abweichung gestellt werden (Gliede-
rung mit der Umgebung vereinbar, keine negativen strukturellen Auswirkungen auf die 
Umgebung) erfüllt. 
 
Die für die vorbereitende Bauleitplanung zuständige Abteilung der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt hat im Rahmen der Beteiligung der Behörden mit Schreiben 
vom 31.03.2015 der Planung hinsichtlich der Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 
und der Beachtung der regionalplanerischen Festlegung zugestimmt. 
 
 

3. Begründung der Festsetzungen  

 
3.1 Art der baulichen Nutzung 

3.1.1 Allgemeines Wohngebiet 

Die Art der baulichen Nutzung wird als Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 der Baunut-
zungsverordnung festgesetzt. 
 
Die Abgrenzung des allgemeinen Wohngebiets umfasst in Übereinstimmung mit dem 
Nutzungskonzept des Vorhabens das Vorhabengebiet der Grundstücke Lehrter Straße 23 
und 25. Die im Bereich des Vorhabens außer dem Wohnen vorgesehenen einzelnen wei-
teren Nutzungen (Nahversorgung, Dienstleistungen in geringer Größenordnung, optiona-
ler Standort für Kindertagesstätte) sind Nutzungen, die in unmittelbarem Zusammenhang 
mit der Entwicklung im Vorhabengebiet und der auf den benachbarten Grundstücken vor-
handenen Wohnnutzung stehen und damit der Versorgung des Gebiets dienen. Die Ein-
richtungen zur Nahversorgung sind gemäß § 4 Abs. 2 BauNVO in einem allgemeinen 
Wohngebiet ebenso regelmäßig zulässig wie andere Wohnfolgeeinrichtungen (Kinderta-
gesstätten etc.) und bedürfen daher keinen weitergehenden Regelungen im vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan. Untergeordnete, gewerblich nutzbare Flächen sind als Aus-
nahme nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 ebenfalls zulässig, sofern die Betriebe das Wohnen nicht 
stören. 
 
Im Bereich des Vorhaben- und Erschließungsplans sind gemäß § 12 Abs. 3a BauGB aus 
dem Katalog der zulässigen Nutzungen nach § 4 BauNVO jedoch nur diejenigen Vorha-
ben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag 
verpflichtet (textliche Festsetzung Nr. 23 ). 
 
Für den bestandsgeprägten nördlichen Bereich des Plangebiets (Ergänzungsflächen) wird 
ebenfalls ein allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Die Festsetzung folgt den Darstellun-
gen des Flächennutzungsplans. Das Gebiet ist durch eine überwiegende Wohnnutzung 
geprägt, die durch einzelne Büro- und Dienstleistungsnutzungen (Nutzung durch Verbän-
de) sowie zwei kleinere, der Gebietsversorgung dienende gastronomische Einrichtungen 
ergänzt wird. Das vorhandene Nutzungsspektrum entspricht damit dem Zulässigkeitsrah-
men eines allgemeinen Wohngebiets. Trotzdem ändert die Festsetzung als allgemeines 
Wohngebiet jedoch den Zulässigkeitsrahmen des bis zur Festsetzung des Bebauungs-
plans noch bestehenden Planungsrechts (beschränktes Arbeitsgebiet nach Baunutzungs-
plan). Auf Grund der Tatsache, dass die ausgeübten Nutzungen auch in einem allgemei-
nen Wohngebiet zulässig wären, resultieren hieraus weder Nutzungsbeschränkungen für 
den Bestand, noch die Unzulässigkeit derzeit ausgeübter gewerblicher Nutzungen. 
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Ausschluss von Nutzungen 
Die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 Nr. 4 und 5, Gartenbaubetriebe und Tankstellen, sind im 
gesamten allgemeinen Wohngebiet nicht Bestandteil der Festsetzungen (textliche Fest-
setzung Nr. 1 ). Tankstellen entsprechen auf Grund ihres baulichen Charakters (einge-
schossig) und ihrer eher extensiven Flächennutzung nicht den Nutzungs- und Entwick-
lungszielen für das Plangebiet. Darüber hinaus ziehen sie zusätzlichen Verkehr an, der 
dem Schutzbedürfnis der vorhandenen und geplanten Wohnnutzung vor vermeidbarem 
Verkehr entlang der Lehrter Straße widerspricht. In der näheren Umgebung des Plange-
biets befinden sich mehrere Tankstellen (z. B. Rathenower Straße, Heidestraße, Ellen-
Epstein-Straße), so dass das Plangebiet als ausreichend mit Tankstellen versorgt zu be-
werten ist. Ein Entstehen von Versorgungsengpässen aufgrund des Ausschlusses im 
Plangebiet ist nicht zu befürchten. 
 
Gartenbaubetriebe entsprechen mit ihrer extensiven Nutzung und großen Freiflächen- 
bzw. Lageranteilen nicht den Nutzungs- und Entwicklungszielen für das innerstädtische 
Plangebiet. 
 
Durch den Ausschluss einzelner nur ausnahmsweise zulässiger Nutzungen bleibt die all-
gemeine Zweckbestimmung des Baugebiets gemäß § 4 BauNVO gewahrt. 
 
 

3.2 Maß der baulichen Nutzung 

3.2.1 Grund- und Geschossflächen 

Auf dem Vorhabengrundstück Lehrter Straße 23/25 wird das zulässige Maß der baulichen 
Nutzung im Wesentlichen durch die Kombination einer reinen Baukörperausweisung und 
der verbindlichen Regelung der maximal zulässigen Anzahl der Vollgeschosse gesichert. 
Die reine Baukörperausweisung legt zum einen die überbaubaren Grundstücksflächen im 
Sinne des § 23 BauNVO fest und zum anderen wird hiermit die zulässige Grundfläche 
gemäß § 16 BauNVO zeichnerisch bestimmt. Dies wird durch die textliche Festsetzung 
Nr.  2 nochmals konkretisiert. Die Festsetzung einer zulässigen Grund- und Geschossflä-
chenzahl ist daher in diesen Bereichen nicht erforderlich.  
 
In einem Teilbereich (WA 1.5) erfolgt die Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung 
über die Festsetzung der maximal zulässigen Grund- und Geschossflächen, da hier keine 
Baukörperausweisung erfolgt.  
 
Die im Bereich des Vorhabens  festgesetzten Grundflächen einschließlich der in die 
Baugrenzen einbezogenen Bereiche für Balkone, Erker, Vorbauten usw. von maximal 
13.170 m² entsprechen bei einer Größe des allgemeinen Wohngebiets von ca. 31.500 m² 
einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,42 (Durchschnitt). Sie überschreiten damit geringfü-
gig die zulässige Obergrenze für die GRZ aus § 17 Abs. 1 der Baunutzungsverordnung 
für allgemeine Wohngebiete von 0,4.  
 
Zur Sicherung der zu einer qualitativ hochwertigen Entwicklung erforderlichen privaten 
Tiefgaragen mit ihren Zufahrten und anderen erforderlichen Nebenanlagen, wie z. B. 
Fahrradabstellplätze und Müllsammelanlagen, wird im Vorhabengebiet ebenfalls be-
stimmt, dass das durch die Festsetzung von zulässigen Grundflächen bestimmte Maß 
durch diese Anlagen und Einrichtungen bis zu einer Grundfläche, die einer Grundflächen-
zahl von 0,8 entspricht, überschritten werden darf (textliche Festsetzung Nr. 3 ).  
 
Die in den Neuordnungsbereichen (Vorhabengebiet) des Plangebiets zulässigen Ge-
schossflächen von maximal ca. 86.975 m² entsprechen einer Geschossflächenzahl (GFZ) 
von 2,76 (Durchschnitt). Aufgrund der Abstandflächenproblematik und zugunsten der 
Planklarheit erfolgte die Entscheidung, Balkone, Erker und Vorbauten in die überbaubaren 
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Grundstücksflächen einzubeziehen. Die Konkretisierung des Vorhabens auch in Hinsicht 
auf die genannten Balkone, Erker und Vorbauten erfolgt in den Vorhabenplänen des 
Durchführungsvertrages verbindlich. Unter der unwahrscheinlichen Annahme, dass ent-
gegen der Vorhabenplanung, zu deren Durchführung der Vorhabenträger im Durchfüh-
rungsvertrag verpflichtet, alle für Balkone, Erker und Vorbauten in die Baugrenzen einbe-
zogenen Bereiche über alle Geschosse so ausgebildet werden (z.B. als Erker), dass sie in 
die Berechnung der Geschossfläche einzubeziehen sind, ergibt sich durch die Festset-
zungen des Bebauungsplans eine maximale zulässige Geschossfläche von ca. 91.800 
m². Hieraus leitet sich eine GFZ von 2,91 her. 
 
Das ursprüngliche Bauland des Grundstück Lehrter Straße 23/25 mit einer Größe von ca. 
37.300 m² wird durch die vom Land Berlin gewünschte Berücksichtigung eines Stadtplat-
zes gegenüber dem Hauptzugang zum Sportpark Mitte um ca. 2.400 m² verkleinert. Wei-
terhin sind bei der Berechnung der Nutzungsmaße die Flächen für die privaten Verkehrs-
flächen in Abzug zu bringen. Bezogen auf das ursprüngliche Grundstück würden die 
durchschnittlichen Werte für GRZ bei 0,35 und die GFZ bei 2,3 bzw. 2,5 liegen. 
 
Das Vorhaben erreicht gemäß Vorhabenplanung eine Grundfläche von ca. 12.900 m² und 
eine Geschossfläche von ca. 85.000 m². Bezogen auf das allgemeine Wohngebiet liegt 
damit die GRZ bei 0,41 und die GFZ bei 2,7; bezogen auf das ursprüngliche Baugrund-
stück liegen die Werte bei GRZ 0,35 und GFZ 2,28. 
 
Die Spannbreite der zulässigen Werte liegt einschließlich der Bereiche für Balkone, Erker 
und Vorbauten zwischen einer GRZ von 0,36 und einer GFZ von 2,5 (WA 1.4 nördlich des 
Stadtplatzes) sowie einer GRZ von 0,59 und einer GFZ von 4,4 (WA 1.3).  
 
Die festgesetzten Grund- und Geschossflächen überschreiten somit die Obergrenzen des 
§ 17 Abs. 1 der Baunutzungsverordnung für allgemeine Wohngebiete von 0,4 GRZ in 
Teilbereichen und von 1,2 GFZ im gesamten Vorhabengebiet. 
 
Die Obergrenzen des § 17 Abs. 1 BauNVO können gemäß § 17 Abs. 2 BauNVO aus 
städtebaulichen Gründen überschritten werden, wenn die Überschreitung durch Umstän-
de ausgeglichen ist oder durch Maßnahmen ausgeglichen wird, durch die sichergestellt 
ist, dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht 
beeinträchtigt werden und nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. 
 
Städtebauliche Gründe (Vorhabengebiet) 
Im Vorhabengebiet erfolgt die Überschreitung der Obergrenzen gemäß § 17 Abs. 2 
BauNVO aus folgenden städtebaulichen Gründen:  
 
• Zentrale Lage des Plangebiets / Nachhaltige Stadten twicklung / Übergeord-

nete Planungsziele 
Die Grundstücke des Vorhabengebiets befinden sich an einem innerstädtischen Standort 
mit hoher Lagegunst in der näheren Umgebung zentraler Einrichtungen der Bundes-
hauptstadt und des Hauptbahnhofs. In dieser Lage ist gemäß § 1a Abs. 1 BauGB aus 
Gründen des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden eine hohe Ausnutzung der zur 
Verfügung stehenden Baupotentiale geboten. Die Entwicklung eines verdichteten allge-
meinen Wohngebiets entspricht darüber hinaus den Zielstellungen des Landes Berlins 
und des Bundesgesetzgebers, die städtebauliche Entwicklung im Sinne der Innenentwick-
lung verstärkt im Innenbereich durchzuführen.  
 
Durch eine entsprechende Verdichtung in Bereichen hoher Lagegunst kann die Funktion 
der Innenstadt als Wohnstandort gestärkt und für einen weiten Personenkreis attraktiv ge-
staltet werden. Sie schützt im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung Flächen an der 
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Peripherie vor einer Inanspruchnahme durch die Siedlungsentwicklung und vermeidet 
gleichzeitig Verkehr. 
 
Dies spiegelt sich auch in den Darstellungen des Flächennutzungsplans, der die gesamt-
städtischen Ziele für den Bereich formuliert, wieder. Die Darstellungen einer Wohnbauflä-
che W1 und einer gemischten Baufläche M2 entsprechen gemäß Erläuterungen zum Flä-
chennutzungsplan Gebieten mit überwiegend traditioneller Block- und Blockrandbebau-
ung mit fünf und mehr Geschossen und einer Dichte oberhalb einer GFZ von 1,5 (W1) 
sowie im innerstädtischen Bereich gemischten Nutzungen mit einer vergleichsweise ho-
hen Verdichtung (M2). Auch der Stadtentwicklungsplan Wohnen 2025 kennzeichnet das 
Vorhabengebiet als Einzelstandort mit einer Wohnungsmenge von 500 und mehr Woh-
nungen und gibt damit Hinweise auf die aus gesamtstädtischer Sicht beabsichtigte Be-
bauungsdichte. 
 
• Orientierung am städtebaulichen Umfeld 
Der Bereich östlich der Lehrter Straße ist nördlich und südlich des Grundstückes Lehrter 
Straße 23/25 durch eine Bebauung aus unterschiedlichen Epochen der baulichen Ent-
wicklung Berlins geprägt, deren Gemeinsamkeit in einer hohen Nutzungsintensität der 
Grundstücke besteht. Die vorhandenen Baustrukturen sind durch eine große Bautiefe 
zwischen der bestehenden Lehrter Straße und der Bahnanlage geprägt. In der zwischen 
diesen Bereichen befindlichen „Lücke“ wird die städtebauliche Entwicklung der angren-
zenden Bereiche fortgeführt und die Prägungen der Umgebung hinsichtlich der Gebäude-
höhen und der Nutzungsmaße aufgenommen. 
 
• Ergebnis eines Workshopverfahrens 
Für das Plangebiet wurde im Jahr 2013 ein städtebaulich/ hochbauliches Workshopver-
fahren durchgeführt und das Ergebnis in der Folge auf Grundlage der Empfehlungen des 
Entscheidungsgremiums weiter entwickelt und zu einem Masterplan konkretisiert. Der 
durch das Entscheidungsgremium favorisierte Entwurf des Büros Sauerbruch Hutton, der 
auf Basis der gestellten Rahmenbedingungen eine Lösung abseits städtebaulicher Stan-
dardlösungen anbietet, bildet die Grundlage für das Vorhaben und die Festsetzungen des 
verbindlichen Bauleitplans. Der Masterplan sieht vor, die vorhandenen Blockstrukturen im 
Norden und Süden des Plangebiets zu komplettieren. In diese quasi als „Widerlager“ fun-
gierenden Blockschließungen wird eine Sonderform eingesetzt. Sie besteht aus einer ge-
genüber der Ausrichtung der Straße und der Bahn um 45° verschwenkten Anordnung von 
durch verglaste Fugen miteinander verbundenen Einzelbaukörpern, die im Innern Höfe 
ausbilden. Damit werden lärmrobuste städtebauliche Strukturen geschaffen, die auf den 
Innenseiten ruhige Außenwohnbereiche aufweisen, wobei gerade die entstehenden Höfe 
auch von der Höhe der angrenzenden Gebäude hinsichtlich der Lärmabschottung profitie-
ren, da sich die Lärmquellen (Bahn und Sportpark) teilweise oberhalb des Geländeni-
veaus des Plangebiets befinden. Der in der Gebietsmitte festgesetzte Stadtplatz und die 
in diesem Bereich liegende Schnittstelle mehrerer wichtiger Wegeverbindungen sollen 
nach Auffassung des Entscheidungsgremiums städtebaulich durch einen Hochpunkt weit-
hin sichtbar markiert werden. Der Entwurf schafft mit seiner Verteilung von verdichteten 
Bauflächen und Hofbereichen, in Kombination mit den zur Emissionsquelle ansteigenden 
Gebäudehöhen und der konsequenten Einbindung des Bestands bzw. der stadträumli-
chen Umgebung eine städtebauliche Sondersituation, für deren Umsetzung eine Über-
schreitung der Nutzungsobergrenzen erforderlich ist. 
 
• Schaffung von innerstädtischem Wohnraum 
Im Land Berlin sind bereits seit längerem sich weiter verschärfende Defizite bei der Woh-
nungsversorgung festzustellen, die auf dem Wohnungsmarkt zu steigenden Mietpreisen 
im Bestand führen. Es ist abzusehen, dass auf Grundlage der prognostizierten Bevölke-
rungsentwicklung und der Abnahme der Haushaltsgrößen hier auch mittelfristig keine 
Entspannung zu erwarten ist. Diese Entwicklung betrifft vor allem auch die Innenstadt. 
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Hier sind wegen steigender Mieten bereits Verdrängungseffekte zu beobachten. Im Plan-
gebiet bietet sich die Möglichkeit, durch verdichteten Wohnungsneubau eine erhebliche 
Anzahl neuer Wohnungen zur Verfügung zu stellen und damit auch die umliegenden 
Wohngebiete zu entlasten. 
 
• Emissionsschutz 
Entlang der Lehrter Straße leitet sich die festgesetzte Gebäudehöhe gemäß den städte-
baulichen Entwicklungszielen aus dem nördlich und südlich an den Neuordnungsbereich 
vorhandenen Gebäudebestand ab und erhält bzw. führt die weitgehende Höhenkontinuität 
der Bebauung auf der östlichen Straßenseite fort. Hierzu ist es erforderlich, entlang der 
Lehrter Straße die Realisierung von Gebäuden mit bis zu 6 Vollgeschossen zu ermögli-
chen. Diese Gebäudehöhe ermöglicht es darüber hinaus die dahinter gelegenen Grund-
stücksteile vor den Verkehrsemissionen der Lehrter Straße und den Schallemissionen aus 
dem Betrieb des höher gelegenen, westlich angrenzenden Sportparks Mitte weitgehend 
abzuschirmen. Zur Schaffung ruhiger Innenbereiche und zum Schutz der schallabge-
wandten Gebäudeseite der Bebauung an der Lehrter Straße ist eine zur Bahn hin anstei-
gende Gebäudehöhe erforderlich. Die abschirmende Bebauung entlang der Bahn soll da-
her gemäß den Ergebnissen der schalltechnischen Untersuchung 8 Geschosse zur 
Schaffung eines ausreichenden Schallschutzes aufweisen und ebenfalls verbindlich fest-
gesetzt werden. Diese sich gegenseitig bedingenden Erfordernisse aus dem Ortsbild und 
dem Emissionsschutz machen in Kombination mit der ebenfalls erforderlichen Ausbildung 
von geschlossenen Gebäudefronten zu den Schallquellen eine Überschreitung der Nut-
zungsmaße zur Schaffung eines lärmrobusten Städtebaus notwendig. 
 
• Schaffung eines Stadtplatzes 
Eine der zentralen Vorgaben für die städtebauliche Entwicklung im Plangebiet war seit 
Beginn der Planungsüberlegungen die Schaffung eines Stadtplatzes auf privaten Grund-
stücksflächen gegenüber dem Eingangsbereich des Poststadions. Der Stadtplatz soll ei-
nerseits zu einer Aufwertung des mittleren Abschnitts der Lehrter Straße beitragen und 
andererseits ein Verknüpfungselement für das bereits vorhandene und geplante umfas-
sende Fuß- und Radwegesystem zur Vernetzung von Grün- und Freiflächen im zentralen 
Bereich und dem Südosten Moabits sein, das u. a. mit Mitteln des Stadtumbaus West fi-
nanziert wird. Mit der geplanten Errichtung einer Brücke über die Bahnanlagen im Osten 
des Plangebiets wird der Stadtplatz zu einem Kreuzungspunkt der in Nord-Süd- bzw. Ost-
West-Richtung verlaufenden Wege. Die Festsetzung eines Stadtplatzes verringert die für 
das allgemeine Wohngebiet vorhandene Fläche und führt damit zu einer Erhöhung der 
Nutzungsmaße.  
 
• Grünverbindung/ Parkanlage 
Das städtebauliche Konzept berücksichtigt die geplante Freiraumvernetzung durch die In-
tegration des geplanten bahnbegleitenden Grünzugs (separates Planfeststellungsverfah-
ren). Folge der geplanten qualitätsvoll dimensionierten öffentlichen Parkanlage mit einer 
durchgängig gewährleisteten Tiefe von ca. 25 m ist die Reduzierung der westlich angren-
zenden Bauflächen mit einer dadurch bewirkten Erhöhung der Dichte. 
 
• Partielle Herabzonung von Baurechten nach § 34 BauG B bei Einhaltung der 

Obergrenzen nach § 17 BauNVO 
Der Vorhabenbereich des Bebauungsplans 1 – 67VE wird hinsichtlich bestehender Bau-
rechte gem. § 34 BauGB nach bezirklicher Einschätzung in zwei Bereiche eingeteilt: Im 
zentralen Bereich gegenüber dem Hauptzugang zum Poststadion wird bzgl. des Maßes 
der baulichen Nutzung von einer zulässigen GRZ von ca. 0,3 und einer GFZ von ca. 0,6 
bei maximal zwei- bis dreigeschossigen Gebäuden (je nach Geschosshöhe) ausgegan-
gen. Für die nördlich und südlich davon gelegenen Bereiche des Vorhabengebiets mit 
Anschluss an den gründerzeitlichen Gebäudebestand kann dagegen eine GRZ von ca. 
0,6 sowie eine höchstzulässige Vollgeschosszahl von fünf bis sechs (je nach Geschoss-
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höhe) zugrundegelegt werden. Die zulässige GFZ wird bei ca. 2,5 eingeschätzt, so dass 
hier bei Einhaltung der Obergrenzen gem. § 17 BauNVO eine Herabzonung bestehender 
Baurechte erfolgen würde.  
 
 
Die Überschreitungen im Vorhabenbereich werden gemäß § 17 Abs. 2 Satz 1 durch Um-
stände und Maßnahmen ausgeglichen, durch die sichergestellt ist, dass die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt und nach-
teilige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden: 
 
Ausgleichende Umstände (Vorhabengebiet) 
Das Baugebiet hat über den gegenüber des Hauptzugangs des Sportparks Mitte gelege-
nen Stadtplatz unmittelbaren Anschluss an die benachbarten differenzierten Sport-, Spiel-
, Freizeit- und Erholungsangebote des Sportparks und des Fritz-Schloß-Parks. Es weist 
über die entlang der Bahnanlage in einem Planfeststellungsänderungsverfahren geplante, 
öffentlich nutzbare Ausgleichs- und Gestaltungsmaßnahme des Döberitzer Grünzuges 
(bahnbegleitender Grünzug) weiteren Anschluss an ein vernetztes System bestehender 
und geplanter öffentlicher Freiflächen, Parkanlagen und Kinderspielplätze. 
 
Die verkehrsgünstige innerstädtische Lage und die bestehende Anbindung an einen Kno-
tenpunkt des öffentlichen Personennahverkehrs (Buslinie, Nähe zum Hauptbahnhof) er-
möglichen eine gute und direkte Abwicklung des durch die geplanten Nutzungen entste-
henden Verkehrs. 
 
Nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt werden z. B. durch die Abschirmung von Lärm-
quellen und die konzeptionelle Einbeziehung des geplanten Döberitzer Grünzuges auf 
bisher anders genutztem Gelände vermieden. 
 
Ausgleichende Maßnahmen (Vorhabengebiet) 
Die städtebauliche Figur und die festgesetzte Höhe der Randbebauung bilden die Vor-
aussetzung dafür, schallgeschützte Innenbereiche zu schaffen, die ruhige Wohnräume, 
Außenwohnbereiche und Freiflächen auch in einem durch Schall vorbelasteten Gebiet 
ermöglichen. Durch die Festsetzungen zur Dachbegrünung und die Sicherung gärtnerisch 
angelegter Innenhöfe über den Durchführungsvertrag können nachteilige Auswirkungen 
auf die Umwelt (Boden, Wasser, Klima) weitgehend ausgeglichen werden.  
Die ordnungsgemäße Belichtung, Besonnung und Belüftung ist gewährleistet (vgl. II.3.3). 
 
Damit sind die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
auch unter der Überschreitung der Nutzungsmaße gesichert. 
 
 
Im bestandsgeprägten Ergänzungsbereich  (Teilgebiete WA 1.1 und 1.2) wird das Maß 
der baulichen Nutzung in Abhängigkeit von der jeweiligen Bestandssituation geregelt. 
 
Auf den Grundstücken mit denkmalgeschützter Bebauung (Lehrter Straße 27-30) ist es 
durch die Kombination einer reinen Baukörperausweisung und der verbindlichen Rege-
lung der maximal zulässigen Gebäudehöhe (OK) gesichert. Die reine Baukörperauswei-
sung legt zum einen die überbaubaren Grundstücksflächen im Sinne des § 23 BauNVO 
fest und zum anderen wird hiermit die zulässige Grundfläche gemäß § 16 BauNVO zeich-
nerisch bestimmt. Dies wird durch die textliche Festsetzung Nr. 2 nochmals klargestellt. 
Die Festsetzung einer zulässigen Grund- und Geschossfläche oder GRZ / GFZ ist daher 
in diesen Bereichen nicht erforderlich.  
 
Für die Grundstücke Lehrter Straße 26A, 26B (Baufenster) wird es durch die Festsetzung 
der zulässigen Grund- und Geschossflächenzahl bestimmt. Da hier das städtebauliche 
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Ziel die Sicherung des Bestandes ist, entsprechen die Festsetzungen der GRZ mit 0,45 
und der GFZ mit 2,2 (Lehrter Str. 26B) sowie einer GRZ von 0,55 und einer GFZ von 2,8 
(Lehrter Straße 26A) den Nutzungsmaßen im Bestand. Auch im Falle einer Neubebauung 
der Grundstücke ist somit sichergestellt, dass die mögliche Geschossfläche nicht ober-
halb der bereits heute vorhandenen Geschossfläche liegt. Zwar sind auf Grund niedrige-
rer Geschosshöhen im Neubau innerhalb der zulässigen Gebäudehöhen auch mehr Voll-
geschosse als derzeit im Bestand realisierbar, durch die erfolgte Begrenzung der zulässi-
gen Geschossfläche auf das heutige Maß könnten dann aber nur geringere Teile der 
Grundstücksfläche überbaut werden 
 
 
Zur Sicherung der vorhandenen Nutzungsstrukturen und Hofbereiche wird bestimmt, dass 
die sich aus der reinen Baukörperausweisung ergebende Grundfläche bzw. die festge-
setzte Grundfläche durch entsprechende Anlagen bis zu einer Grundfläche, die einer 
Grundflächenzahl von 0,8 entspricht, überschritten werden darf (textliche Festsetzung 
Nr. 3). Dies kann hier im Einzelfall dazu führen, dass bestehende Nutzungsrechte auf Ba-
sis der Ausweisungen des Baunutzungsplans eingeschränkt werden, denn bisher war ei-
ne nahezu vollständige Versiegelung der Grundstücke auf der Grundlage des bestehen-
den Planungsrechts zulässig (vgl. S. 11).  
 
Mit den festgesetzten Grund- und Geschossflächenzahlen werden die Obergrenzen der 
GRZ von 0,4 und der GFZ von 1,2 für allgemeine Wohngebiete aus § 17 Abs. 1 BauNVO 
überschritten. 
 
Städtebauliche Gründe (Ergänzungsbereich) 
Die Überschreitung der Obergrenzen gemäß § 17 Abs. 2 BauNVO erfolgt auf den Be-
standsgrundstücken aus folgenden städtebaulichen Gründen: 
 
• Erhalt von Baudenkmalen 
Auf den Grundstücken Lehrter Straße 27-30 befindet sich denkmalgeschützte Bausub-
stanz. Bereits diese Tatsache schließt einen zur zukünftigen Einhaltung der Obergrenzen 
der Baunutzungsverordnung erforderlichen (Teil-)Abriss aus. 
 
• Herabzonung gegenüber dem Bestand bei Einhaltung de r Obergrenzen nach 

§ 17 BauNVO 
Die Gebäude auf den Grundstücken Lehrter Straße 26 A und B sowie 27 – 30 entspre-
chen den angrenzend vorzufindenden gründerzeitlichen Baustrukturen und setzen diese 
fort. Durch die vorhandene gründerzeitliche fünfgeschossige Bebauung werden die Nut-
zungsmaße bereits im Bestand überschritten. Darüber hinaus besteht entlang der Ostsei-
te der Lehrter Straße auf den bereits bebauten Grundstücken eine relativ einheitliche Hö-
henentwicklung im Rahmen der üblichen Berliner Traufhöhen im gründerzeitlichen Be-
stand, die auch bei ergänzenden bzw. neuen Bebauungen (z. B. nördlich gelegene 
Wohnbebauung der 90er Jahre, kürzlich errichtetes südlich gelegenes Hostel) aufge-
nommen wurden. Insofern wäre eine Reduzierung auf die Maße des § 17 BauNVO, die 
eine deutlich niedrigere Bebauung zur Folge hätte, im Ergebnis auch städtebaulich unan-
gemessen, da sie nicht dem Ortsbild entspricht. 
 
Ausgleichende Umstände (Ergänzungsbereich) 
Auch für den bestandsgeprägten Ergänzungsbereich wirken die in der unmittelbaren Um-
gebung vorhandenen differenzierten Sport-, Spiel-, Freizeit- und Erholungsangebote des 
Sportparks und des Fritz-Schloß-Parks sowie der benachbart gelegene „Klara-Franke-
Spielplatz“ (Lehrter Straße 31) und seine geplante Vernetzung über den bahnbegleiten-
den Grünzug ausgleichend, da eine wohnortnahe Versorgung mit Grün-, Aufenthalts- und 
Spielflächen für die Bewohner gewährleistet ist. 
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Ausgleichende Maßnahmen (Ergänzungsbereich) 
Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt sind durch die Überschreitung der 
Obergrenze des § 17 BauNVO im Ergänzungsbereich nicht zu erwarten, da nur eine Si-
cherung des Bestandes erfolgt. Auf den Grundstücken sind durch die Regelungen der 
textlichen Festsetzung Nr. 3 in ausreichendem Maß nicht überbaubare Grundstücksflä-
chen gesichert. Weitere ausgleichende Maßnahmen sind nicht erforderlich. 
 
Durch die Überschreitungen werden die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt. 
 
 

3.2.2 Festsetzung von Gebäudehöhen als Höchstmaß un d als Mindest- bzw. Höchstmaß 

Im Ergebnis des Workshopverfahrens, das 2013 für das Vorhabengebiet  durchgeführt 
worden ist, ist gemäß den Vorgaben entlang der Lehrter Straße eine Bebauung entwickelt 
worden, deren Höhe im Wesentlichen der bestehenden Bebauung nördlich und südlich 
des Vorhabengebiets entspricht. Gleichzeitig sollte auf Grund der von beiden Seiten auf 
das Plangebiet einwirkenden Schallquellen die Ausbildung einer städtebaulichen Figur im 
Sinne eines lärmrobusten Städtebaus erreicht werden. Damit kann gesichert werden, 
dass schallgeschützte, von der Lärmquelle abgewandte Fassaden und Außenwohnberei-
che sowie entsprechende private Freiflächen entstehen. Der Masterplan, als unter Einbe-
ziehung der Empfehlungen des Entscheidungsgremiums weitergeführtes Ergebnis des 
Workshopverfahrens, sieht hierzu entlang der Bahnanlage eine überwiegend zwei Ge-
schosse höhere Bebauung als an der Lehrter Straße vor, was auch den Empfehlungen 
des beratenden Schallgutachters für eine optimale Abschirmung vom Bahnlärm ent-
spricht. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan sichert zur Umsetzung des Workshoper-
gebnis diese geplante Höhenentwicklung. Hierzu werden im Bebauungsplan eine Siche-
rung von Mindest- und maximalen Gebäudehöhen, die dem Masterplan entsprechen, 
durch Festsetzungen gesichert.  
 
Da die jeweiligen Gebäudehöhen in einem unmittelbaren Verhältnis zueinander stehen, 
d.h. auch Abweichungen der Höhe von wenigen Metern auf der einen Seite bereits deutli-
che Veränderungen am Schallschutz für die andere Seite zur Folge haben können, sind 
lediglich geringe Höhenunterschiede im Bereich von 0,5 m hier als unschädlich zu Grunde 
zu legen. Daher muss die Festsetzung der Gebäudehöhen in Form der Festsetzung von 
sich um 0,5 m unterscheidenden Mindest- und Höchstmaßen der Gebäudehöhen erfol-
gen. Die festgesetzten Maße folgen dabei in der Höhenentwicklung der in Richtung Süden 
leicht abnehmenden Höhenlage des Grundstücks und sichern damit gleichbleibende Ge-
bäudehöhen. Der mit dieser engen Festsetzung verbundene Eingriff in das private Grund-
stückseigentum ist gerechtfertigt, da nur auf diesem Weg die vom Vorhabenträger ange-
strebte Entwicklung eines allgemeinen Wohngebiets auf einem vorbelasteten Grundstück 
erfolgen und gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gesichert werden können. Im Be-
reich des geplanten Anbaus an die Bestandsgebäude der Grundstücke Lehrter Straße 
26A, 22 und Lehrter Straße 17 wird durch die Höhenstaffelung des geplanten Gebäudes 
im Vorhabengebiet erreicht, dass die Höhe der Bestandsgebäude im Anbaubereich im 
Rahmen der im Straßenverlauf üblichen Schwankungen angeglichen ist (zum Gebäude 
Nr. 26A max. +0,6 m, zum Gebäude Nr. 22 kein Unterschied, zum in der Aufstockung be-
findlichen rückwärtigen Gebäude auf dem Grundstück Nr. 17 –0,6 m) und damit städte-
baulich ohne Belang bleiben. 
 
Im Ergänzungsbereich  ist das Ziel, den Bestand zu sichern. Da allerdings nicht auszu-
schließen ist, dass langfristig einzelne Grundstücke neu bebaut werden, wird die derzeit 
auf den Grundstücken Lehrter Straße 26 A/B vorhandene, in der Straßenabwicklung in 
etwa dem Durchschnitt entsprechende und städtebaulich prägende Gebäudehöhe im Be-
bauungsplan durch Festsetzung gesichert. Diese Festsetzung hat auf den Gebäudebe-
stand und das Baudenkmal auf dem Grundstück Lehrter Straße 27-30 zunächst keine 
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Auswirkungen, sichert aber bei Abgang und Neubau von Gebäuden eine einheitliche Hö-
henentwicklung. 
 
Die maximalen Gebäudehöhen können sowohl im Vorhabengebiet, als auch im Ergän-
zungsbereich durch technische Dachaufbauten um maximal 2 m überschritten werden. 
Dies erleichtert die Anordnung z. B. von Aufzugs- oder Lüftungsanlagen, Schornsteinen 
oder ähnlichen Anlagen und Einrichtungen. Um die optische Wirkung auf die damit ver-
bundenen Gebäudeerhöhung zu mildern, wird festgesetzt, dass die Dachaufbauten min-
destens um 2,0 m hinter die festgesetzte Baugrenze zurücktreten müssen (textliche 
Festsetzung Nr. 4 ). Um im Einzelfall durch diese Regelung entstehende Härten zu ver-
meiden, wird durch die Aufnahme einer Ausnahmeregelung für Aufzugsanlagen bzw. bau-
liche Anlagen zu deren Einhausung eine geringfügige Überschreitungen der Gebäudehö-
he von maximal 0,5 m auch ohne ein Zurücktreten von der Baugrenze ermöglicht. Eine 
solche Abweichung im Einzelfall ist im Hinblick auf die Realisierung der aus städtebauli-
chen Gründen festgesetzten Höhenentwicklung insgesamt nicht von Belang.  
 
 

3.2.3 Festsetzung der zulässigen Anzahl der Vollges chosse 

Im Bereich des Vorhabens erfolgt die Festsetzung der zulässigen Anzahl der Vollge-
schosse zusätzlich zu den Festsetzungen der Gebäudehöhen. Die Festsetzung der Ge-
bäudehöhen ist hauptsächlich zum Emissionsschutz erfolgt. Die zulässigen Gebäudehö-
hen ermöglichen allerdings in Abhängigkeit von der jeweiligen Geschosshöhe unter Um-
ständen eine größere Anzahl von Vollgeschossen, als im Vorhabenplan vorgesehen. Da 
dies langfristig auch zu einer unerwünschten Erhöhung der zulässigen Geschossfläche 
führen könnte, soll die zulässige Anzahl der Vollgeschosse entsprechend den Vorgaben 
der zu Gunde liegenden Vorhabenplanung verbindlich festgesetzt werden. Für das Teil-
gebiet WA 1.5 des allgemeinen Wohngebiets ist eine Festsetzung nicht erforderlich, da für 
das Baufeld die zulässige Geschossfläche festgesetzt ist. 
 
 

3.3 Überbaubare Grundstücksflächen, Bauweise, Absta ndsflächen 

In den bestandsgeprägten Bereichen des Plangebiets (Ergänzungsflächen ) werden zur 
Sicherung des vorhandenen Gebäudebestands entsprechend den Planungszielen die ü-
berbaubaren Grundstücksflächen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB durch Baugrenzen be-
stimmt.  
 
Im Bereich der denkmalgeschützten Gebäudesubstanz (Lehrter Straße 27-30) erfolgt die 
Abgrenzung zur Bestandssicherung mittels einer reinen Baukörperausweisung.  
 
Für die Grundstücke Lehrter Straße 26A und 26B werden die überbaubaren Grundstücks-
flächen durch die Festsetzung einer von Baugrenzen umschlossenen Fläche (Baufenster) 
bestimmt. Die festgesetzte Tiefe der Bebauung orientiert sich an der Tiefe des auf dem 
Grundstück 26A bestehenden Seitenflügels sowie der Tiefe der Seitenflügel auf dem 
nordwestlich angrenzenden Grundstück Lehrter Straße 27-30 und sichert so eine flexible 
Bebaubarkeit der Grundstücke. 
 
Im Vorhabengebiet  wird eine Abgrenzung der überbaubaren Grundstücksflächen auf Ba-
sis der konkretisierten Planungsziele und der Ergebnisse des Workshopverfahrens (Mas-
terplan) vorgenommen. Hierzu erfolgt in den Teilgebieten 1.3 und 1.4 des allgemeinen 
Wohngebiets eine reine Baukörperfestsetzung mit Baugrenzen, um die spezielle städte-
bauliche Figur des Ergebnisses des Workshopverfahrens bzw. des Vorhabens und das 
Schallschutzkonzept im Grundsatz zu sichern. Die Baukörperfestsetzung beinhaltet zu-
dem die gemäß den Vorhabenplänen vorgesehenen Bereiche für Balkone, Erker, Vorbau-
ten usw. Im Teilbereich WA 1.5 des allgemeinen Wohngebiets werden die überbaubaren 
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Grundstücksflächen durch ein Baufenster bestimmt, da dies an dieser Stelle für die Zieler-
reichung ausreicht. 
 
Durch die Festsetzungen wird im Norden (Teilgebiet WA 1.3 des allgemeinen Wohnge-
biets) und im Süden (Teilgebiet WA 1.5 des allgemeinen Wohngebiets) des Vorhabenge-
biets ein Anbauen an die Grundstücksgrenzen ermöglicht. Die dem Geltungsbereich be-
nachbarten Grundstücke Lehrter Straße 17, 22 und 26A sind bereits grenzständig bebaut. 
Diese grenzständig errichteten Gebäude erzeugen gemäß § 6 Abs. 1 BauOBln keine Ab-
standsflächen. Daher darf im Vorhabengebiet ebenso ohne die Einhaltung von Abstands-
flächen an die Grenze gebaut werden. Eine Zustimmung der Eigentümer der im Norden 
bzw. im Süden angrenzenden Grundstücke ist in soweit nicht erforderlich. 
 
Im Teilgebiet WA 1.3 des allgemeinen Wohngebiets kommt es durch die parallel zur 
Bahnanlage geplante überbaubare Grundstücksfläche auf der Westseite zu einer Überla-
gerung der benachbarten Flurstücke 165 und 166 mit einer Abstandsfläche. Da die reine 
Baukörperfestsetzung eine ausdrückliche Festsetzung i. S. des § 6 Abs. 8 BauOBln ist, 
werden die Abstandsflächenforderungen der BauOBln aber durch diese ersetzt.  
 

 
 
Abbildung 9: Überlagerung von Nachbargrundstücken durch Abstandsflächen 
 
Ungeachtet der Zulässigkeit der Abstandsflächenüberschreitung durch die Festsetzungen 
des Bebauungsplans, ist die Überlagerung für den betroffenen Eigentümer auch zumut-
bar, da sie nur einen geringen Umfang von ca. 35 m² aufweist und einen Grundstücksbe-
reich überlagert in dem sich gemäß den Festsetzungen des Bebauungsplans 1-67 VE 
keine überbaubaren Grundstücksflächen befinden. Abstandsflächen bestehender Gebäu-
de auf dem betroffenen Grundstück Lehrter Straße 26 A/B werden ebenso wenig berührt, 
wie potentielle Abstandsflächen einer zukünftig denkbaren Neubebauung des Grund-
stücks auf der Grundlage der im Bebauungsplan für dieses Grundstück festgesetzten ü-
berbaubaren Grundstücksflächen. Mit der Überlagerung der Abstandsfläche wird folglich 
die Bebaubarkeit des Grundstücks nicht eingeschränkt. Gleiches gilt für die potentielle zu-
sätzliche Überlagerung des Vorhabengebiets bei Ausschöpfung der Bebauungspotentiale 
des Bebauungsplans durch den benachbarten Grundstückseigentümer (Lehrter Straße 
26A/B). 
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Aus dem geplanten Grenzanbau ergeben sich auch keine wesentlich nachteiligen Auswir-
kungen auf den benachbarten Gebäudebestand, da die geplanten Baukörper sowohl den 
Höhensprung des Bestandsgebäudes im rückwärtigen Bereich, als auch im Bereich des 
Höhensprungs vorhandene Fenster nebst einem Lichtschacht durch Freihalten des ent-
sprechenden Bereichs von einem Anbau berücksichtigen. Allerdings ist bei einer Realisie-
rung der Bebauung im Vorhabengebiet davon auszugehen, dass sich Veränderungen der 
Besonnungssituation der nördlich angrenzenden Grundstücksfreiflächen und Gebäude in 
den Morgen- und Vormittagsstunden ergeben werden. 
 
Untersucht wurde dies durch eine Ergänzung der Belichtungs- / Besonnungsstudie. Im 
Ergebnis ist festzuhalten, dass bei der Bestandsbebauung in den Bereichen, die nicht be-
reits durch eine Eigenverschattung betroffen sind, am 21.03. und 21.09. in den Morgen-
stunden hofseitig eine zusätzliche Verschattung auftritt. Je nach Gebäudeteil und Ge-
schoss ergibt sich eine zusätzliche Verschattungszeit von ca. 30 Minuten bis zu 2,5 Stun-
den. Für einige wenige Fassadenbereiche im Hof des Gebäudes Lehrter Straße 27-30 hat 
dies zur Folge, dass im Zusammenhang mit der in dem relativ engen Hof sehr früh auftre-
tenden Eigenverschattung keine Besonnung mehr erfolgt. Am 17. Januar bewirkt die im 
Vorhabengebiet geplante Bebauung ebenfalls eine zusätzliche Verschattung im Bereich 
der rückwärtigen Fassaden der Bebauung Lehrter Straße 26A/B, der Ostfassade des süd-
lichen Seitenflügels des Gebäudes Lehrter Straße 27-30 sowie der Remise auf dem 
Grundstück Lehrter Straße 27-30, die in Teilbereichen dazu führt, dass zukünftig keine 
Besonnung bisher zumindest kurzzeitig besonnter Fassadenbereich mehr erfolgt. Dies 
betrifft insbesondere die Ostfassade des südlichen Seitenflügels des Gebäudes Lehrter 
Straße 27-30 sowie die Remise auf dem Grundstück Lehrter Straße 27-30. Vormittägliche 
Einschränkungen der Besonnung ergeben sich darüber hinaus sowohl für die Freiflächen 
der Grundstücke Lehrter Straße 26A/B und 27-30, als auch für den im Norden angren-
zenden Döberitzer Grünzug, der östlich des Vorhabens zwar nicht am Vormittag, aber am 
Nachmittag betroffen ist. 
 
Demgegenüber ist anzuführen, dass die neu geplante Bebauung im Vorhabengebiet die 
Abstandsflächenvorschriften aus § 6 der Berliner Bauordnung gegenüber der bestehen-
den Bebauung nicht nur einhält, sondern sogar einen um gut 50 % größeren Abstand 
aufweist (vgl. Abb. 9). Auch unter Berücksichtigung der im Rahmen der Novellierung der 
Berliner Bauordnung verringerten Abstandsflächenmaße ist davon auszugehen, dass die 
landesrechtlichen Abstandsflächenvorschriften nach wie vor im Interesse der Wahrung 
sozialverträglicher Verhältnisse darauf abzielen, jedenfalls eine ausreichende Belichtung, 
Besonnung und Belüftung von Gebäuden und sonstigen Teilen des Nachbargrundstücks 
sicherzustellen. Daher kann im vorliegenden Fall auch im Hinblick auf eine Verringerung 
der Besonnungsdauer davon ausgegangen werden, dass gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse im Bereich der Bestandsgebäude weiterhin gewährleistet sind. Damit liegen 
keine Anhaltspunkte dafür vor, dass der geplanten Bebauung im Vorhabengebiet 
schwerwiegende Gründe entgegenstehen und die Entwicklung ist hinzunehmen.  
 
Im Teilgebiet WA 1.5 des allgemeinen Wohngebiets ergibt sich die Zulässigkeit des Her-
anbauens an die westliche und die südliche Grenze aus der vorhandenen grenzständigen 
Bebauung der Nachbargrundstücke Lehrter Straße 17 und Lehrter Straße 22. Diese er-
zeugen gemäß § 6 Abs. 1 BauOBln keine Abstandsflächen, ebenso darf im Vorhabenge-
biet ohne die Einhaltung von Abstandsflächen gemäß den festgesetzten Baugrenzen in 
diesen Bereichen an die Grenze gebaut werden. In den Bereichen, in denen nicht an be-
stehende Nachbargebäude angebaut wird bzw. werden darf, sind die Vorschriften der 
Berliner Bauordnung bezüglich der Abstandsflächen einzuhalten, da im Teilgebiet WA 1.5 
des allgemeinen Wohngebiets keine Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen 
mittels Baukörperfestsetzung erfolgt. Im südlichen Teil des Vorhabengebiets (WA 1.5) be-
findet sich der in diesem Bebauungsplan geplante Baukörper nördlich bzw. nordöstlich 
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der Bestandsbebauung, so dass Nachteile für die Belichtung des Bestands ausgeschlos-
sen werden können.  
 
Im Osten des Plangebiets ist ein Anbau von Gebäuden direkt an den benachbart außer-
halb des Geltungsbereichs geplanten bahnbegleitenden Grünzug geplant (Teilflächen WA 
1.3 und WA 1.5 des allgemeinen Wohngebiets). Für die überbaubare Grundstücksfläche 
im Teilgebiet WA 1.5 des allgemeinen Wohngebiets wird angenommen, dass die östliche 
Abstandsfläche gemäß § 6 BauOBln auf die angrenzende öffentliche Grünfläche fällt, so 
dass eine weitergehende Regelung im Bebauungsplan nicht erforderlich ist. Darüber hin-
aus fallen einzelne Abstandsflächen teilweise auf den geplanten Grünzug (Teilflächen WA 
1.4 des allgemeinen Wohngebiets). Der Grundstückseigentümer des geplanten bahnbe-
gleitenden Grünzugs und die für das Planfeststellungsverfahren zuständige Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung und Umwelt haben ihre Zustimmung zum Grenzanbau erteilt. 
Aus dem zulässigen Heranbauen ergeben sich in den Nachmittagsstunden Einschrän-
kungen der Besonnung auf dem Döberitzer Grünzug. Diese sind jedoch vor dem Hinter-
grund der Funktion des Grünzugs als Vernetzungselement bestehender Grünflächen in 
Abwägung aller Belange geringer zu bewerten, als andere öffentliche Belange, wie die er-
neute Nutzung einer innerstädtischen Bahn-/ Gewerbebrache, die Schaffung dringend 
benötigtem Wohnraums und die Verkehrsvermeidung. 
 
 
Unterschreitung von Abstandsflächen im Vorhabengebi et 
Im Ergebnis der Umsetzung des aus dem Workshopverfahren 2013 als Sieger hervorge-
gangenen städtebaulichen Entwurfes im Vorhaben- und Erschließungsplan ergeben sich 
punktuell Unterschreitungen der gemäß § 6 Abs. 5 der Berliner Bauordnung erforderlichen 
Abstandsflächen von mindestens 0,4 H.  
 
Zu Unterschreitungen des Abstandsmaßes kommt es (vgl. nachfolgende Abbildung): 
� zwischen dem geplanten 18-geschossigen Gebäude am Stadtplatz sowie der 

Südseite des nördlich angrenzenden 8-Geschossers, 
� zwischen dem geplanten 18-geschossigen Gebäude am Stadtplatz sowie der 

Nordseite des südlich angrenzenden 6-Geschossers, 
� punktuell im nördlichen Teil der Planstraße A zwischen den gegenüberliegenden 

Bauteilen entlang der Straße, 
� zwischen dem zweigeschossigen Bestandsgebäude (ehemaliges Bahngebäude) 

an der Lehrter Straße und dem östlich davon gelegenen sechsgeschossigen Ge-
bäude. 

 
Darüber hinaus stehen im nördlichsten Baufeld des Vorhabengebiets zwei Gebäudeflügel 
in einem Winkel von 86° zueinander (5). Hierdurch kommt es zu minimalen Überlagerun-
gen von Abstandsflächen mit anderen Gebäudeteilen, die jedoch auf Grund ihres gerin-
gen Umfangs keine negativen Auswirkungen auf gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
haben und zudem § 6 Abs. 3 BauO Bln nicht entgegenstehen, da sie in einem Winkel von 
mehr als 75° zueinander stehen. 
 
Bei Unterschreitung der Abstandsflächen im Bereich der reinen Baukörperfestsetzung 
entsteht kein Regelungsbedarf im Bebauungsplan, da die reine Baukörperfestsetzung ei-
ne ausdrückliche Festsetzung i. S. des § 6 Abs. 8 BauOBln ist, die die Abstandsflächen-
forderungen der BauOBln insoweit ersetzt.   
 
Im Bereich der festgesetzten öffentlichen Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 
„Fuß- und Radweg“ auf dem Stadtplatz überlagern die Abstandsflächen der Platzrandbe-
bauung auch die öffentliche Verkehrsfläche. Gemäß § 6 Abs. 2 Satz 2 BauOBln dürfen 
Abstandsflächen auch auf öffentlichen Verkehrs-, Grün- und Wasserflächen liegen, jedoch 
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nur bis zu deren Mitte, es sei denn ein Bebauungsplan trifft gemäß § 6 Abs. 8 BauOBln 
abweichende Festsetzung, was hier der Fall ist.  

 

 
 

Abbildung 10: Bereiche mit Unterschreitungen von Abstandsflächen 
 
Sozialabstand 
Bei den o.g. Fällen 3 und 4 handelt es sich nur um geringfügige Unterschreitungen. Die 
Sozialabstände bleiben gewahrt, denn die betroffenen Gebäude stehen nicht parallel zu-
einander und die Überlagerungsbereiche sind gering.  
 
Im Fall 2 handelt es sich ebenfalls nur um eine geringfügige Überlagerung in der Tiefe, die 
allerdings 2/3 der Gebäudefront betrifft. Die Überschneidung der Abstandsflächen wird je-
doch durch die große Höhe des Baukörpers am Stadtplatz verursacht, es verbleibt ein 
Gebäudeabstand von mehr als 30 m. Dies ist hinsichtlich des Sozialabstands unkritisch, 
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da niedrigere Gebäude deutlich dichter zusammenrücken dürften, ohne dass der Sozial-
abstand als nicht mehr als gewährleistet anzusehen wäre. 
 
Dies gilt analog für Fall 1. Zwar beträgt der Gebäudeabstand hier nur rund 20 m, dies ist 
jedoch ebenfalls noch als unkritisch einzuschätzen, da bei zwei gegenüberliegenden Ge-
bäuden in der Höhe des nördlichen Gebäudes die Abstandsflächen eingehalten würden.  
 
Im Fall 5 ergibt sich zwar eine gegenüber einer rechtwinkligen Anordnung eine sehr ge-
ringfügig erhöhte Einsichtmöglichkeit, die jedoch den Sozialabstand dennoch gewährleis-
ten. 
 
Belichtung und Belüftung 
Während bei Einhaltung der Abstandsvorschriften der Berliner Bauordnung grundsätzlich 
angenommen werden kann, dass gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sichergestellt 
sind, ist dies für Bereich mit Abstandsflächenunterschreitungen entsprechend zu überprü-
fen. Bei der Beurteilung der Besonnungssituation ist zu berücksichtigen, dass für städte-
bauliche Planungen keine rechtsverbindlichen Grenz- oder Richtwerte hinsichtlich der Be-
sonnungsdauer existieren. In Ermangelung verbindlicher gesetzlicher Vorgaben wird häu-
fig die DIN 5034-1 von 2011 als Orientierungswert genutzt: „Vor allem für Wohnräume ist 
die Besonnbarkeit ein wichtiges Qualitätsmerkmal, da eine ausreichende Besonnung zur 
Gesundheit und zum Wohlbefinden beiträgt. Deshalb sollte die mögliche Besonnungs-
dauer in mindestens einem Aufenthaltsraum einer Wohnung zur Tag- und Nachtgleiche 
4 h betragen. Soll auch eine ausreichende Besonnung in den Wintermonaten sicher ge-
stellt sein, sollte die mögliche Besonnungsdauer am 17. Januar mindestens 1 h betragen. 
Als Nachweisort gilt die Fenstermitte in Fassadenebene“ (DIN 5034-1:2011, S. 13). 
 
In der Rechtsprechung wurde vom OVG Berlin in einer Entscheidung vom 27.10.2004 (Az 
2 S 43.04) für eine verdichtete Bebauung in zentraler Lage eine Besonnung von mindes-
tens zwei Stunden zur Tag- und Nachtgleiche als ausreichend für die Einhaltung der all-
gemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse in diesem konkreten 
Einzelfall eingeschätzt. 
 
Es ist daher ein entsprechendes Gutachten51 erstellt worden, das einerseits die Orientie-
rungswerte der DIN 5034-1 
1. Belichtung von mindestens 4 h am 21.03 / 21.09 
2. Belichtung von mindestens 1 h am 17.01. 
und andererseits zusätzlich den Orientierungswert des OVG von 2 h am 21.03. / 21.09. 
für die Bereiche nachweist / untersucht, an denen eine Belichtung von 4 h nicht gegeben 
ist. 
 

                                                
51  Tageslichtuntersuchung: Nachweis der Besonnung für das Bauvorhaben Lehrter Straße, Berlin Moabit, Ingeni-

eurbüro Hausladen GmbH, Kirchheim, 22.07.2015; vgl. auch Anlage 6 
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Untersucht wurden folgende Fassadenbereiche: 
 

 
 
Abbildung 11: Untersuchte Fassaden 
 
Die Untersuchung kommt zu folgenden Ergebnissen: 
 
• Baufeld A 

Die Südfassade des Gebäudes A, die im mittleren Bereich Abstandflächenunter-
schreitungen aufweist ist sowohl am 21.03 / 21.09 mit mehr als 4 h, als auch am 
17.01. mit mehr als 1 h ausreichend besonnt. Bei den gegenüberliegenden Bau-
feldern B1 und B2 beziehen sich die Abstandsflächenunterschreitungen jeweils auf 
die Nordfassaden, so dass eine Beeinträchtigung der Besonnung nicht vorliegen 
kann. Die Fassaden an der Hofseite des Gebäudeteils parallel zur Planstraße A 
weisen durch ihre Nord- / Nordwestlage nur in geringen Teilen und dort auch nur 
kurze Besonnungszeiten auf, dies kann aber durch die gut belichtete Südfassade 
ausgeglichen werden. Die kleinen nach Nordosten ausgerichteten Fassadenteile 
erreichen nur in den oberen drei Geschossen in Teilbereichen Besonnungszeiten 
am 21.03. / 21.09. von mehr als 2 h und am sind am 17.01. praktisch unbesonnt ; 
auch hier kann aber ein Ausgleich über die Südfassade erfolgen. Die Hoffassade 
des Gebäudeteils parallel zur Bahn wird zu ca. 2/3 am 21.03 / 21.09 mit mehr als 4 
h besonnt. Weitere Teile erreichen eine Besonnungsdauer von 2 h. Lediglich ein 
kleiner Teil im Bereich der aneinanderstoßenden Gebäudeteile unterschreitet in 
den unteren beiden Geschossen diesen Wert. Dies kann aber durch die ausrei-
chende Besonnung der bahnseitigen Fassade ausgeglichen werden (vgl. entspre-
chende Fassade im Bauteil G). Dies sichert auch die einstündige Besonnung am 
17.01., die für dieses Gebäudeteil nur in etwa der Hälfte der Wohnungen über die 
Westfassade erreicht werden kann. 
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• Baufeld D3 
Bei diesem Baufeld ist die südliche Fassade von Abstandsflächenunterschreitung 
durch das südlich gelegene geplante Hochhaus (Baufeld E1) betroffen. Die Süd-
fassade unterschreitet in den ersten beiden Vollgeschossen eine Besonnungs-
dauer von 4 h am 21.03 / 21.09, erreicht jedoch Werte von mehr als 2 h. Im Winter 
wird die Besonnungsdauer von 1 h auf ca. 50 % der Fassade nicht erreicht. Da im 
Baufeld jedoch aus Immissionsschutzgründen durchgesteckte Wohnungen festge-
setzt werden sollen, kann dies jedoch insgesamt durch die ausreichende Beson-
nung der Ost- bzw. Westfassade, die in der Summe > 4 h beträgt kompensiert 
werden, auch wenn im Winter in kleineren Teilbereichen eine Belichtung von 1 h 
nicht erreicht werden kann.  
 

• Baufeld D4 
Dieses Baufeld ist nicht von Abstandsflächenunterschreitungen betroffen. Trotz-
dem ist überprüft worden, ob sich durch das geplante Hochhaus Belichtungsprob-
leme an der Südfassade ergeben. Hier weist das Gutachten nach, dass mit Aus-
nahme des EG an der östlichen Gebäudeecke alle Besonnungskriterien der DIN 
5034-1 erfüllt werden. Für den genannten Teilbereich kann lediglich die Beson-
nungsdauer von 1 h am 17.01. nicht erreicht werden. 

 
• Baufeld E1 

In diesem Baufeld ist der westliche Teil der nördlichen Fassade von Abstandsflä-
chenunterschreitungen betroffen (zum Baufeld D3). Daher wurde zunächst über-
prüft, inwieweit die südliche Fassade eine ausreichende Belichtung aufweist. Es 
konnte nachgewiesen werden, dass die Belichtung am 21.03. / 21.09. mit Aus-
nahme des angebauten Bereichs im Erdgeschoss mit über 4 h ausreichend gege-
ben ist. Am 17.01. liegen die Belichtungszeiten in Teilbereichen des Erd- und des 
1. Obergeschosses unterhalb 1 h. Dies ist durch die Baufelder E2 und E4 bedingt, 
zu denen die Abstandsflächen gemäß Berliner Bauordnung eingehalten bzw. ge-
ringfügig unterschritten werden. 

 
• Baufeld E2 

Dieses Baufeld ist nicht von Abstandsflächenunterschreitungen betroffen. Trotz-
dem ist überprüft worden, ob sich durch das geplante Hochhaus Belichtungsprob-
leme ergeben. Für die untersuchte Ostfassade des Gebäudes kommt es zu Beein-
trächtigungen der Besonnungsdauer, allerdings nicht durch den Schattenwurf des 
geplanten Hochhauses, sondern durch das südlich gelegene Baufeld E4. Eine 
ausreichende Besonnung kann jedoch über die unverbaute Westfassade gesichert 
werden. 

 
• Baufeld E3 

Dieses Baufeld ist nicht von Abstandsflächenunterschreitungen betroffen. Trotz-
dem ist überprüft worden, ob sich durch das geplante Hochhaus Belichtungsprob-
leme ergeben. Zwar können an Teilen der Westfassade nur Besonnungszeiten 
von weniger als 4 h und im südwestlichen Erdgeschoss von weniger als 2 h am 
21.03. und 21.09 nachgewiesen werden. Diese werden jedoch – wie sich aus den 
Verschattungsbildern ablesen lässt – nicht durch das Hochhaus am Stadtplatz 
sondern durch die südlich gelegenen Baufelder verursacht. Die Beeinträchtigun-
gen können darüber hinaus durch die Besonnung der Ostfassade zumindest in 
Teilbereichen minimiert werden. Am 17.01. ist eine Besonnung für die ersten vier 
Geschosse der Westfassade ebenfalls nicht gegeben. Ursache hierfür ist jedoch 
ebenfalls nicht das geplante Hochhaus, sondern die westlich des Baufelds E3 ge-
legenen Baufelder zu denen keine Unterschreitung von Abstandsflächen vorliegt.  
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• Baufeld F2 
Im Baufeld F2 kommt es im Verhältnis zum westlich gelegenen Bestandsgebäude 
(Baufeld H) zu Unterschreitungen der Abstandsflächen. Für die Westfassade des 
Baufelds F2 wird im mittleren Fassadenabschnitt der Wert von 4 h für den 21.03. / 
21.09. mit ca. 3 h nicht ganz erreicht. Eine Kompensation durch die Ostfassade ist 
jedoch möglich. Zwar erreicht auch die Ostfassade zum genannten Zeitpunkt kei-
ne Besonnungsdauer von 4 h, jedoch sind an den betroffenen westlichen Fassa-
denabschnitten gegenüberliegenden Ostfassaden Besonnungszeiten von > 1 h 
gewährleistet, so dass wohnungsbezogen ein Wert von 4 h in der Regel erreicht 
wird. Im Winter wird eine Besonnungsdauer von 1 h mit Ausnahme eines sehr 
kleinen Teilabschnitts der Westfassade im Erdgeschossbereich erreicht. 

 
• Baufeld H (Bestandsgebäude) 

Beim Bestandsgebäude wird in großen Teilen der westlichen Fassade eine Be-
sonnungsdauer von 4 h am 21.03. / 21.09. erreicht, eine mindestens zweistündige 
Besonnung ist sichergestellt. Darüber hinaus ist die Südfassade ebenfalls mindes-
tens 4 h besonnt. Auch die Anforderungen an eine Mindestbesonnung im Winter 
von 1 h sind sowohl an der West-, als auch an der Südfassade erreicht.  
 

• Baufeld G  
In die Untersuchung der Besonnung einbezogen wurde auch die geplante über-
baubare Grundstücksfläche südlich der Planstraße A. In diesem Bereich ist das 
südlich angrenzende Grundstück grenzständig bebaut. Für dieses grenzständige 
Gebäude ist nach Berliner Bauordnung keine Abstandsfläche erforderlich. Der ge-
plante Baukörper auf dem Grundstück Lehrter Straße 23/25 hält – in den Berei-
chen in denen kein Grenzanbau vorgesehen ist – den notwendigen Abstand zur 
südlichen Grundstücksgrenze ein. Obwohl hier planungsrechtlich keine Unter-
schreitung der Abstandsflächen vorliegt, ist der entsprechende Hofbereich doch 
kleiner als das „reguläre Maß“ von zweimal 0,4 h, welches ohne Grenzanbau gel-
ten würde. Insofern bedarf es einer Überprüfung, ob hier gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse gesichert sind. 
Für das Bauteil entlang der Bahn ist eine ausreichende Besonnung zu allen unter-
suchten Zeiten über die Ostfassade gewährleistet. Für die dem Hof zugewandte 
Südfassade ist eine Besonnung von mindestens 4 h am 21.03. / 23.09. für große 
Teile gegeben, lediglich in den Eckbereichen kann in den ersten drei Geschossen 
nur eine Besonnungsdauer von > 2 h nachgewiesen werden. Im Erdgeschoss an 
der Südwestecke der Fassade ist auch dieser Wert nicht erreichbar. Dort ist je-
doch über die Nordostfassade eine Besonnung von ca. 1,2 h erreichbar. Im Winter 
ist eine Besonnungsdauer von mindestens 1 h auf etwa der halben Länge der 
Südfassade im EG und im 1. OG nicht gewährleistet. 
 

 
Bewertung der Ergebnisse: 
In den von Abstandsflächenunterschreitungen gemäß § 6 der Berliner Bauordnung betrof-
fenen Baufeldern konnte durch das Gutachten eine ausreichende Besonnung im Wesent-
lichen nachgewiesen werden. Für den 21.03. / 21.09. werden Besonnungszeiten der 
Wohnungen von > 4 h erreicht. Lediglich im Winter (17.1.) kann eine Besonnungsdauer 
von 1 h in kleineren Fassadenabschnitten der Baufelder D3, E1, F2 und G nicht erreicht 
werden. Da von den Einschränkungen im Winter nur wenige einzelne Wohnungen betrof-
fen sein werden und die Besonnungsdauer von 1 h am 17.01. gemäß DIN 5034-1 ledig-
lich eine „Kann-Vorschrift“ darstellt, sind die gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
trotz der Unterschreitungen der Abstandsflächen gewährleistet und stehen dieser nicht 
entgegen. 
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In den auf Grund eventueller Beeinträchtigungen durch Verschattungen des Hochhauses 
untersuchten Baufeldern D4 und E2 konnte das Gutachten eine ausreichende Beson-
nungsdauer feststellen. Im Baufeld E3 kommt es ebenfalls nicht zu einer Beeinträchtigung 
der Besonnung durch das Hochhaus. Das Baufeld E4 ist nur mit einer ohnehin unbesonn-
ten Nordseite betroffen.  
 
Die unter Einhaltung der Abstandsflächen der Berliner Bauordnung durch das Gutachten 
aufgezeigte Besonnungsdauer entspricht der Situation in nahezu jeder Ecklage einer 
Blockbebauung und ist nur durch eine aufgelöste Bebauung aus Einzelbaukörpern zu lö-
sen. Eine solche städtebauliche Lösung scheidet aus Immissionsschutzgründen an die-
sem Standort jedoch aus. Darüber hinaus setzt der Bebauungsplan in weiten Teilen des 
Vorhabengebiets aus Immissionsschutzgründen durchgesteckte Wohnungen fest, so dass 
eine beidseitige Belichtung der Wohnungen sichergestellt ist. Im Bereich des Baufelds A, 
das von den Regelungen ausgenommen ist, weist die Vorhabenplanung ebenfalls ganz 
überwiegend mindestens zweiseitig belichtete Wohnungen auf. 
Einen Sonderfall stellt das am Stadtplatz gelegene Gebäude (E1) dar. Zwar weist die Be-
sonnungsstudie eine ausreichende Besonnung der Südseite nach, im Rahmen des Vor-
habens ist für das Gebäude (Hochhaus einschließlich Sockel) allerdings eine Nutzung für 
temporäres Wohnen vorgesehen. Durch die damit verbundene Planung von Kleinstwoh-
nungen ist eine einseitige Ausrichtung der geplanten Wohnungen unvermeidbar, so dass 
auch nach Norden ausgerichtete und damit unbesonnte Wohnungen entstehen. Gesunde 
Wohnverhältnisse sind dennoch gewahrt, da eine ausreichende Belichtung durch die Vor-
schriften der Berliner Bauordnung (§ 48 Abs. 2) und in großen Teilen der Nordfassade 
aufgrund der Weite der angrenzenden Bahnanlagen sowie eine Belüftung durch Zwangs-
belüftungen (Schallschutzmaßnahme) gewährleistet sind. Darüber hinaus ist davon aus-
zugehen, dass bei der Sonderwohnform Kleinstwohnungen die Bewohner nur für einen 
begrenzten Zeitraum dort ansässig sein werden und in der Regel tagsüber abwesend 
sind, so dass eine fehlende Besonnung in diesem speziellen Einzelfall insgesamt vertret-
bar ist (vgl. hierzu auch S. 131). 
 
Im Bereich des Baufeldes G, das durch die grenzständigen Gebäude auf den benachbar-
ten Grundstücken vorbelastet ist, kann eine ausreichende Besonnung in kleinen Teilbe-
reichen der Fassaden nur knapp erreicht werden. Da es aus städtebaulichen Gründen zur 
Fortführung der vorhandenen Bebauung und aus Immissionsschutzgründen (Lärmab-
schirmung zur Bahnanlage) erforderlich ist, an die bestehenden Gebäude anzubauen, 
sind diese Einschränkungen hinzunehmen. Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind 
gleichwohl gewährleistet. 
 
Balkone 
Hinsichtlich der geplanten Balkone kommt es an „Übereck“-Stellungen von Gebäuden e-
benfalls in einigen Bereichen zu Unterschreitung bzw. Überlagerung von Abstandsflächen 
zwischen benachbarten Gebäuden (vgl. nachfolgende Abbildung). Dies tritt vor allem dort 
auf, wo die Balkontiefen mit maximal 2,2 m ein Maß von 1,5 m übertreffen. Die Abstands-
flächenanforderungen für Balkone dienen in erster Linie dem Schutz der Grenznachbarn, 
die im vorliegenden Fall der Unterschreitungen im Binnenverhältnis des Vorhabens je-
doch nicht betroffen sind.  
 
Die gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse werden durch die geplanten Balkone nicht 
beeinträchtigt. Die Überlagerungen von Abstandsflächen bzw. die Unterschreitung des 
Abstandsflächenmaßes durch die Balkone betreffen jeweils nur kleine Abschnitte an den 
Gebäudeecken mit einer maximalen Breite/Tiefe von 0,7 m von der Gebäudeecke aus 
gesehen. Sie sind deshalb hinsichtlich der Besonnung und Belüftung in ihren Auswirkun-
gen von regelmäßig in den Abstandsflächen zulässigen Balkonen geringerer Tiefe prak-
tisch nicht zu unterscheiden. Auch die Sozialabstände bleiben gewahrt, da sich in den 
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Überschneidungsbereichen gemäß Vorhabenplanung keine Fenster befinden und deshalb 
mit den tieferen Balkonen keine Veränderung der Einsehbarkeit gegeben ist. 
 

 
 

 
 

Abbildung 12: Überlagerungen von Abstandsflächen bei Balkonen, Biermann + Heldt ÖbVI 
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3.4 Weitere Arten der Nutzung 

3.4.1 Öffentliche und private Verkehrsflächen 

Den verkehrlichen Belangen wird durch die Festsetzung öffentlicher Verkehrsflächen 
Rechnung getragen. Die Erschließung des Plangebiets erfolgt über die Lehrter Straße. 
Diese wird bis zur Straßenmitte gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB als öffentliche Verkehrs-
flächen mit Straßenbegrenzungslinien entsprechend ihrer Widmung und ihres vorhande-
nen Ausbauzustands festgesetzt und gesichert. Die Flächen befinden sich im Eigentum 
des Landes Berlin.  
 
Zur Binnenerschließung des Vorhabengebiets auf dem Grundstück Lehrter Straße 23/25 
sieht der Vorhabenplan die Anlage einer ringförmigen Erschließungsstraße parallel zum 
bahnbegleitenden Grünzug vor, welche im Norden und im Süden des Vorhabengebiets 
über Gehwegüberfahrten an die öffentliche Verkehrsfläche der Lehrter Straße anschließt. 
Diese Erschließungsstraße wird im Bebauungsplan als private Verkehrsfläche festgesetzt. 
Die Festsetzung einer öffentlichen Verkehrsfläche ist nicht erforderlich, da die Erschlie-
ßung keine örtliche bzw. überörtliche Funktion erfüllen wird. Aufgrund der Ausführung als 
parallele Ringstraße zur Lehrter Straße ist nicht zu erwarten, dass öffentlich gearteter mo-
torisierter Durchgangsverkehr stattfindet. Die Festsetzung einer privaten Verkehrsfläche 
setzt voraus, dass die Verkehrsfläche von einem bestimmten bzw. bestimmbaren Benut-
zerkreis in Anspruch genommen wird. Dies ist hier der Fall: Der Kreis der künftigen Be-
nutzer ist einerseits auf die Bewohner, Besucher und sonstige Nutzer des Vorhabens be-
schränkt und in den Teilbereichen mit Geh- und Radfahrrechten zugunsten der Allge-
meinheit und Fahrrechten für Fahrzeuge zum Unterhalt des angrenzenden Grünzugs bzw. 
zum Brückenunterhalt darüber hinaus auf Fußgänger und Radfahrer, die die Verbindung 
vom bzw. zum bahnbegleitenden Grünzug nutzen wollen beschränkt.  
 
Die Dimensionierung der privaten Verkehrsflächen ist für den vorgesehenen Nutzungs-
zweck ausreichend. Die vorgesehenen Breiten von 6,5 m bis 7,5 m reichen für den Be-
gegnungsfall PKW/LKW bei langsamer Geschwindigkeit aus, die durch die geplante Aus-
bildung als Mischverkehrsfläche ohnehin vorgegeben sein wird und durch Verengungen 
der Straße entlang des bahnbegleitenden Grünzugs zusätzlich gefördert werden soll. 
 
Die Einteilung der öffentlichen und privaten Verkehrsfläche gemäß § 9 Abs. 1 
Nr. 11 BauGB erfolgt nicht durch den Bebauungsplan (textliche Festsetzung Nr. 26 ). Im 
Rahmen der Ausführungsplanung muss die private Verkehrsfläche so geplant werden, 
dass die Erschließung der Grundstücke gesichert ist sowie die Belange des fließenden 
und ruhenden Verkehrs berücksichtigt werden. Für nähere Regelungen bezüglich der 
Straßenquerschnitte, Beschilderung und Tempolimits ist die Straßenverkehrsbehörde zu-
ständig. Die Zuständigkeit der Straßenverkehrsbehörde erstreckt sich dabei nicht nur auf 
die öffentliche Verkehrsfläche, sondern auch auf die private Verkehrsfläche. 
 
An der Nordkante des nicht zum Geltungsbereich gehörenden Grundstücks Lehrter Stra-
ße 20 bis 22 verspringt die Straßenbegrenzungslinie der Lehrter Straße um ca. 3,75 m. 
Zur Klarstellung der Straßenbegrenzungslinie wird festgesetzt, das in diesem Bereich 
(Punkte Z1 und Z2) die Geltungsbereichsgrenze zugleich Straßenbegrenzungslinie ist 
(textliche Festsetzung Nr. 25 ). 
 
 

3.4.2 Öffentliche Verkehrsflächen besonderer Zweckb estimmung 

Im Rahmen des Verfahrens zur Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange hat die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt dargelegt, 
dass für die öffentliche Anbindung der geplanten Brücke über die Bahnanlagen in Rich-
tung Heidestraße eine öffentliche Verkehrsfläche erforderlich ist und die früher geplanten 
Geh- und Radfahrrechte zu Gunsten der Allgemeinheit auf privaten Flächen nicht ausrei-
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chen. Daher wurden die Festsetzungen im Bereich des Stadtplatzes angepasst. Zur Si-
cherung der öffentlichen Anbindung wird im Bereich des Stadtplatzes eine öffentliche Ver-
kehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Fuß- und Radweg“ mit einer Breite von 
5,50 m festgesetzt. Der Bereich muss durch die Feuerwehr überfahrbar sein, dies bedarf 
jedoch keiner Regelung im Bebauungsplan, muss aber in der Ausführungsplanung be-
rücksichtigt werden. Die geplante Breite entspricht den Anforderungen an die zu erwar-
tende Verkehrslast. An der nordöstlichen Grenze quert die öffentliche Verbindung die ring-
förmige private Erschließungsstraße. Da die Verbindung an dieser Stelle vom KFZ-
Verkehr auf der Planstraße gequert werden muss, erfolgt die Festsetzung einer öffentli-
chen Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Verkehrsberuhigter Bereich“, um ei-
ne Befahrbarkeit für KFZ zu gewährleisten.  
 
 

3.4.3 Private Verkehrsflächen besonderer Zweckbesti mmung 

Eines der städtebaulichen Ziele des Bebauungsplanverfahrens war von Anfang an, der 
Aufweitung auf der westlichen Seite der Lehrter Straße, die sich durch den Eingangsbe-
reich des Poststadions mit seinen denkmalgeschützten Kassenhäuschen ergibt, eine kor-
respondierende Platzsituation auf dem Grundstück Lehrter Straße 23/25 gegenüberzu-
stellen. Durch die östlich des Vorhabengrundstücks langfristig geplante Brückenverbin-
dung über die Bahnanlagen (Bebauungsplan 1-88C), die eine Verbindung in die Europa-
City an der Heidestraße herstellt und die mit der Brücke entstehende Schnittstelle von 
Wegeverbindungen abseits öffentlicher Straßen, wird diesem Bereich zukünftig eine be-
sondere Bedeutung zukommen, die einer entsprechenden städtebaulichen Akzentuierung 
bedarf. 
 
Der Stadtplatz, an dem ergänzend zur Wohnnutzung zentrale Funktionen (Handel, Dienst-
leistungen) angesiedelt werden sollen, wird beiderseits des Bereichs des öffentlichen 
Fuß- und Radwegs als private Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Stadtplatz“ 
festgesetzt. Eine vollständige Festsetzung des Stadtplatzes als öffentliche Fläche ist zur 
Gewährleistung der beschriebenen städtebaulichen Funktion nicht erforderlich.  
 
 

3.5 Immissionsschutz 

3.5.1 Luftreinhaltung 

Nach den Darstellungen des Flächennutzungsplans Berlin und des Landschaftspro-
gramms Berlin liegt das Plangebiet im „Vorranggebiet für die Luftreinhaltung“. Dieses Ge-
biet umfasst im Wesentlichen die Innenstadtbezirke mit hohen Schadstoffemissionen, wo 
sich insbesondere die Emissionen von Kraftfahrzeugverkehr, Hausbrand und Industrie 
überlagern. Hier sollen räumliche Prioritäten für die Einschränkung von Emissionen dieser 
Verursachergruppen gesetzt werden, da wegen der geringen Ableitungshöhe eine geringe 
Ausbreitung und Verdünnung gegeben ist, so dass in der Nähe von Emissionen auch ho-
he Immissionen auftreten. Innerhalb dieses Gebiets wird daher zur Reduzierung der Luft-
belastung und zur Verbesserung der Lebensbedingungen die Verwendung wenig emittie-
render Brennstoffe vorgeschrieben (textliche Festsetzung Nr.  9 ). 
 
 

3.5.2 Immissionsschutz 

3.5.2.1 Angrenzende Nutzungen 

Nördlich des Plangebiets befindet sich auf dem Grundstück Lehrter Straße 35, das pla-
nungsrechtlich gemäß Baunutzungsplan 1958/60 als beschränktes Arbeitsgebiet zu beur-
teilen ist, die Kulturfabrik „Kufa“ als alternatives Kultur- und Kunstprojekt mit Konzerten, 
Theater, Kino, Ausstellungen usw. Die bestehenden und geplanten Nutzungen im Bereich 
der „Kulturfabrik Lehrter Straße“ (Freiluftkino, Hostel, Club, etc.) entsprechen in ihrer Di-
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mensionierung mischgebietstypischen Nutzungen und sind bezüglich der kulturellen Nut-
zungen und der Vergnügungsstätten überwiegend als Angebot an die nähere Umgebung 
gerichtet. Es ist daher davon auszugehen, dass hiervon keine die im Plangebiet angren-
zenden Nutzungen störenden Emissionen ausgehen. Aus der Vergangenheit sind dem 
Ordnungsamt und der Bauaufsicht des Bezirksamts Mitte von Berlin keine Beschwerden 
diesbezüglich bekannt. Darüber hinaus befindet sich zwischen der „Kufa“ und dem nächs-
ten schutzwürdigen Baugebiet im Plangebiet eine öffentliche Grünfläche mit einer Tiefe 
von 70 m. Des Weiteren grenzt nördlich an das Grundstück Lehrter Straße 35 ein im 
rechtskräftigen Bebauungsplan II-136 festgesetztes allgemeines Wohngebiet an, das für 
die Nutzungen auf dem „Kufa“-Gelände hinsichtlich der Höhe der zulässigen Emissionen 
relevant ist.  
 
Südlich des Plangebiets befinden sich ebenfalls Grundstücke, die planungsrechtlich ge-
mäß Baunutzungsplan 1958/60 als beschränktes Arbeitsgebiet zu beurteilen sind. Aller-
dings befindet sich für diese Flächen der Bebauungsplan 1-91 B im Aufstellungsverfahren 
der ein Mischgebiet festsetzen soll. Der Bebauungsplan wurde von der Bezirksverordne-
tenversammlung am 18.12.2014 als Rechtsverordnung beschlossen. In der nachfolgen-
den Rechtsprüfung durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt wurde 
der Plan wegen eines Abwägungsdefizits bezüglich der von außen auf das Plangebiet 
einwirkenden Belastungen durch Verkehrslärm beanstandet. Das Abwägungsdefizit soll 
bei der vorgesehenen Weiterführung des Bebauungsplanverfahrens durch Ergänzung und 
ggf. Neubewertung des Abwägungsmaterials geheilt werden, d.h. die Planungsziele für 
diesen Bereich gelten fort. 
 
Da zum jetzigen Zeitpunkt unklar ist, inwieweit das Bebauungsplanverfahren 1-91B vor 
der Festsetzung dieses Bebauungsplans abgeschlossen werden kann, ist für die benach-
barten Grundstücke das geltende Planungsrecht bzw. die tatsächliche Nutzung hinsicht-
lich der potentiellen Emissionsbelastung zu berücksichtigen.  
 
Auf den direkt an den Geltungsbereich dieses Bebauungsplans angrenzenden Grundstü-
cken Lehrter Straße 18, 19 und 20-22 befinden sich Gebäude, die außer im Erdgeschoss 
des Vorderhauses Lehrter Straße 18-19 ausschließlich zum Wohnen genutzt werden. Auf 
dem ebenfalls direkt angrenzenden Grundstück Lehrter Straße 17 erfolgt derzeit auf Basis 
einer Baugenehmigung nach § 33 BauGB die Umnutzung der bestehenden Gebäude zu 
Wohnzwecken sowie eine ergänzende Bebauung mit Wohngebäuden. Erst auf den süd-
lich daran angrenzenden Grundstücken befinden sich gewerbliche Nutzungen (Büros, 
Botschaft, Hostel), die aber insgesamt als mischgebietskonform einzuschätzen sind und 
deren Einschätzung auch bezüglich des großen Hostels (Lehrter Straße 12) im Rahmen 
des Verfahrens des Bebauungsplans 1-91B nicht in Frage gestellt wurde. Selbst wenn 
das Hostel als kerngebietstypisch einzuschätzen wäre, würden sich durch die Gebäude-
stellung und den Hauptbezug der Wege in Richtung Hauptbahnhof keine negativen Aus-
wirkungen auf das Plangebiet ergeben. Demnach ist auf Grund der bestehenden Nutzung 
und der kürzlich genehmigten zusätzlichen Wohnnutzung auf dem Grundstück Lehrter 
Straße 17 nicht davon auszugehen, dass sich im Einwirkungsbereich des beschränkten 
Arbeitsgebiets auf das Plangebiet zukünftig das Wohnen wesentlich störende Gewerbe-
betriebe ansiedeln können, da diese die bestehende, empfindliche Nachbarnutzung in-
nerhalb des beschränkten Arbeitsgebiets berücksichtigen müssen. Lediglich für den äu-
ßerst unwahrscheinlichen Fall eines großflächigen Verlusts der vorhandenen bzw. gerade 
entstehenden Bausubstanz könnten sich möglicherweise Folgenutzungen auf Grundlage 
des Baunutzungsplans ansiedeln, die negative Auswirkungen auf die Wohnnutzung im 
Bebauungsplan 1-67 VE hätten.  
 
Mit dem in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan 1-91B besteht die Möglichkeit eine 
Veränderungssperre zu erlassen oder Baugesuche zurückzustellen (§§ 14 und 15 
BauGB). 
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Das Entstehen einer lösungsbedürftigen Konfliktlage kann somit mit sehr hoher Sicherheit 
ausgeschlossen werden, so dass kein Anlass besteht, die Wohnnutzungen im Bebau-
ungsplan 1-67 VE an einer Nachbarschaft zu gewerbegebietstypischen gewerblichen 
Nutzungen zu messen und von entsprechenden Schutzvorkehrungen abhängig zu ma-
chen, selbst wenn der Bebauungsplan 1-91B erst später zur Festsetzung kommt. 
 
Nach der Festsetzung des Bebauungsplans 1-91B sind keine Konflikte hinsichtlich des 
Immissionsschutzes zu erwarten. 
 
Der dem nördlichen Teil des Vorhabengebiets gegenüberliegende Netto-Markt verursacht, 
ausgehend von Öffnungszeiten des Marktes innerhalb des Tagszeitraums der TA-Lärm 
(06:00 bis 22:00 Uhr), innerhalb des Plangebiets keine Konflikte, da der Immissionspegel 
unterhalb dem Tagrichtwert der TA-Lärm von 55 dB(A) liegt. Derzeit ist der Markt zwi-
schen 07:00 und 21:00 Uhr geöffnet. Dies stellt bereits eine einstündige Erweiterung ge-
genüber den 2003 im Rahmen des Bauantragverfahrens in der Betriebsbeschreibung zu 
Grunde gelegten Öffnungszeiten dar. Trotzdem verbleibt dem Betreiber innerhalb des 
Tagzeitraums der TA-Lärm noch eine gewisse Entwicklungsmöglichkeit gegenüber der 
gegenwärtigen Situation. Mit dem Beginn des Nachtzeitraums um 22:00 Uhr muss zur 
Einhaltung der Richtwerte auch der Parkplatz des Marktes geschlossen werden. Hieraus 
ergibt sich ggf. ein Ende der Öffnungszeit von 21:30, um einen Abfluss der Kundenfahr-
zeuge bis 22:00 Uhr zu gewährleisten. 
 
 

3.5.2.2 Immissionen durch Verkehr und Sportanlagen 

Das Schallgutachten für das Plangebiet kommt zu dem Ergebnis, dass die Orientierungs-
werte der DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete durch Verkehrslärm von den angren-
zenden Verkehrswegen zum Teil deutlich überschritten werden. Darüber hinaus stellt es 
fest, dass zur Einhaltung der Richtwerte der 18. BImSchV für Sportlärm organisatorische 
Maßnahmen im Bereich der Sportanlagen des Sportparks Mitte erforderlich werden (vgl. 
Kapitel I.3.12). 
 
 
Trennungsgrundsatz gemäß § 50 BImSchG 
Der Trennungsgrundsatz verlangt, dass Flächen (z. B. Baugebiete) so einander zugeord-
net werden, dass schädliche Umwelteinwirkungen - insbesondere auf Wohngebiete - so 
weit wie möglich vermieden werden. Idealtypischer Weise würde man entlang einer Stö-
rungsquelle (z. B. entlang einer lärmbelasteten Straße) Industrie- oder Gewerbegebiete 
ansiedeln. An diese würden sich gemischte Nutzungen (z. B. Mischgebiete, Kerngebiete) 
anschließen. Erst dann sollten Wohngebiete folgen. Durch diese Abfolge von Baugebieten 
erreicht man eine weitestgehend störungsfreie Nachbarschaft zwischen den einzelnen 
Gebieten. 
 
Relativiert wird der Trennungsgrundsatz durch das Gebot des schonenden Umgangs mit 
Grund und Boden, dem Vorrang der Innenentwicklung und dem städtebaulichen und 
stadtsoziologischen Ziel der räumlichen Nähe und Einheit von Wohnen, Arbeit und Frei-
zeit. 
 
Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans sollen weitgehend brachgefallene frühere 
Eisenbahnflächen entsprechend dem Grundsatz der Innentwicklung aus § 1a Abs. 2 
BauGB einer neuen Nutzung – hier Wohnen – zugeführt werden. Mit der Wiedernutzung 
der Flächen wird zugleich die Sanierung von schädlichen Bodenbelastungen, die im öf-
fentlichen Interesse liegt, gesichert. Das Plangebiet ist im Stadtentwicklungsplan Wohnen 
2025 als Einzelstandort mit einer Wohnungsmenge von 500 und mehr Wohnungen mit ei-
nem Realisierungshorizont bis 2020 verzeichnet. 
 



Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 1 – 67 VE Stadtentwicklungsamt Mitte   

 

 

 
 

121 

Ein Abrücken von den Lärmquellen oder die „abschirmende“ Festsetzung eines weniger 
empfindlichen Gebietstyps zwischen Lärmquelle und allgemeinen Wohngebiet ist auf 
Grund des schmalen Grundstückszuschnitts und den beiderseits gelegenen Lärmquellen 
Straße und Schiene nicht möglich. Darüber hinaus ist eine gewerbliche Nutzung an die-
sem Standort aus vielfältigen städtebaulichen und stadtgestalterischen Erwägungen nicht 
erwünscht. Dies betrifft einerseits die im Umfeld bereits vorhandene Wohnbebauung im 
Bestand, für die bei der Planung eines Gewerbegebietes der Trennungsgrundsatz verletzt 
würde, andererseits ist die Fläche auf Grund ihrer hohen Lagegunst für eine gewerbliche 
Nutzung weniger gut geeignet, als für eine Wohnnutzung.  
 
Da in einem Mischgebiet ebenfalls das Wohnen regelmäßig zulässig ist, und die vorzufin-
denden Immissionspegel auch oberhalb der Orientierungswerte der DIN 18005 für Misch-
gebiete liegen, würde eine Festsetzung als Mischgebiet dem Trennungsgrundsatz ebenso 
wenig gerecht, wie ein allgemeines Wohngebiet. 
 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass eine städtebaulich gewünschte und verträgliche 
Entwicklung der Fläche unter Berücksichtigung des Trennungsgrundsatzes nicht möglich 
ist. Daher sollen der Immissionsschutz und damit gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
durch andere Maßnahmen sichergestellt werden. 
 
Aktive Schallschutzmaßnahmen 
Ungeachtet der errechneten Überschreitung der Orientierungswerte der DIN 18005 soll 
aus städtebaulichen Gründen auf die Errichtung von Schallschutzwällen, -wänden und -
mauern verzichtet werden. Entlang der Bahnanlagen, die im Verlauf von Norden nach 
Süden durch eine stark unterschiedliche Höhenlage geprägt sind, kommt eine solche akti-
ve Schallschutzeinrichtung aus mehreren Gründen nicht in Betracht. Entlang der Gleise 
ist im Rahmen eines im Februar 2015 abgeschlossenen Planfeststellungsänderungsver-
fahrens ein ca. 25 m tiefer Grünstreifen geplant, der als grüne Fuß- und Radwegeverbin-
dung den Döberitzer Grünzug nach Norden bis zum ehemaligen „Schleicher-Areal“ (Lehr-
ter Straße 31) anbindet, welches bereits als Grünfläche mit Spielplatz entwickelt wurde. 
Diese Fläche dient gleichzeitig als Ausgleichmaßnahme u. a. für die Errichtung der Ver-
kehrsanlagen der B96. Grundsätzlich sollte die Errichtung einer Lärmschutzwand mög-
lichst nah an der / den Schallquelle(n) erfolgen, da dann die Wirksamkeit am höchsten ist. 
Demzufolge müsste eine Schallschutzwand sinnvollerweise im Bereich des geplanten 
Grünzuges errichtet werden. Eine nicht nur für die unteren zwei bis drei Geschosse wirk-
same Lärmschutzwand entlang der Bahn würde auf Grund der Höhe, welche zum Schutz 
der westlich angrenzenden bis zu achtgeschossigen Bebauung erforderlich wäre, dazu 
führen, dass sich der geplante Grünzug gleichsam schluchtartig zwischen der geplanten 
Bebauung und der Lärmschutzwand entwickeln müsste und damit deutlich an Attraktivität 
verlieren würde. Im nördlichen Bereich müsste eine aktive Lärmschutzmaßnahme auf 
Grund der dort bereits in Hochlage befindlichen Bahn eine nochmals größere Höhe errei-
chen, was die dort ohnehin bestehende Schluchtwirkung noch verschärfen würde. Zumin-
dest im südlichen und mittleren Bereich, in dem die Bahn in Tieflage oder ebenerdig ver-
läuft, eröffnet sich ohne Lärmschutzwand ein attraktiver Blick über die Stadtlandschaft. 
Darüber hinaus ist im Bereich des südlichen Trogbauwerks ein mindestens 3,0 m breiter 
Streifen von baulichen Anlagen freizuhalten, was bei der Errichtung einer aktiven Schall-
schutzeinrichtung den geplanten Grünzug zusätzlich einschränken würde. 
 
Als weitere aktive Schallschutzmaßnahmen für die Bahnanlagen wurden das „Besonders 
überwachte Gleis (BüG)“ und der Einsatz von Schienenabsorbern geprüft. Eine Realisie-
rung der Maßnahmen ist jedoch nicht möglich. Besonders überwachte Gleise (BüG) sind 
ein Verfahren zur effektiven Pegelminderung des Rad-Schiene-Geräusches. Es ist zwar 
vom Eisenbahn-Bundesamt zugelassen, kann aber im Untersuchungsraum in direkter 
Nähe des Hauptbahnhofs nicht zur Anwendung kommen da entscheidende technische 
Randbedingungen nicht gegeben sind. Danach soll u. a. in Bahnhofsbereichen und auf 
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Streckenabschnitten mit Weichenstraßen auf den Einsatz des BüG verzichtet werden. 
Schienenabsorber sind zwar hinsichtlich ihrer pegelreduzierenden Wirkung erfolgreich 
geprüft, vom Eisenbahn-Bundesamt jedoch bisher nicht zugelassen und demnach richtli-
niengemäß nicht einsetzbar. 
 
Entlang der Lehrter Straße steht die Errichtung von Schallschutzwänden und -mauern der 
städtebaulichen Zielstellung eines sich gegenüber der Umgebung zumindest in Teilberei-
chen baulich öffnenden Geländes entgegen. Dies gilt insbesondere dadurch, dass Schall-
schutzwände erst ab einer Höhe von deutlich mehr als 4 m eine nennenswerte Schutz-
funktion auch für die oberen Stockwerke erreichen können. Allerdings können die unteren 
Geschosse der geplanten Bebauung von der in Teilbereichen vorgesehenen Erhaltung 
der bestehenden Backsteinmauer, die eine Höhe von ca. 2,5 m erreicht, profitieren. Für 
einen konsequenten aktiven Schallschutz wäre aber eine durchgehende Schallschutz-
wand erforderlich, deren Auswirkung ein gegenüber der Nachbarschaft räumlich abge-
schottetes Gebiet wäre, was nicht den Planungszielen entspricht.  
 
Die Lehrter Straße ist bereits geschwindigkeitsgemindert (Tempo 30), so dass auch die-
ser Ansatz zur Lärmminderung ausscheidet. Lärmarme Fahrbahnbeläge (offenporiger As-
phalt) reduzieren das Reifenrollgeräusch, welches aber bei Tempo 30 gegenüber dem 
Motorengeräusch noch nicht dominiert, so dass auch diese potentielle Minderungsmaß-
nahme keine relevanten Verringerungen der Immissionspegel im allgemeinen Wohngebiet 
bewirken würde. 
 
Die Umsetzung aktiver Schallschutzmaßnahmen für den Sportlärm wurden in der schall-
technischen Untersuchung geprüft. Im Ergebnis der Prüfung der Errichtung von 6 bzw. 
11 m hohen Lärmschutzwänden kann eine 11 m hohe Wand im Bereich des Sportplatzes 
5 rechnerisch eine Einhaltung der Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV für ein allge-
meines Wohngebiet innerhalb der Ruhezeiten ergeben. Eine solch hohe Wand erscheint 
als aktive Lärmschutzmaßnahme allerdings – auch vor dem Hintergrund des für den Be-
reich des Poststadions bestehenden Denkmalschutzes – als unrealistisch.  
 
Für die zumindest im Zusammenhang mit der Nutzung für Inlineskate-Hockey immissi-
onskritische Skateranlage an der Lehrter Straße ist in Absprache mit dem zuständigen 
Sportamt über den Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan ein 
Monitoring im Bereich der Anlage verbindlich vereinbart. In Abstimmung der Messtermine 
mit dem Sportamt sollen 10 Messungen innerhalb eines Jahres stattfinden. Bei nachge-
wiesener Überschreitung der Richtwerte ist die Errichtung einer Schallschutzwand durch 
den Vorhabenträger sichergestellt. Die Gestaltung hat in enger Abstimmung mit dem 
Sportamt, der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Stadtplanungsamt zu erfolgen. 
 
Passive Schallschutzmaßnahmen 
Im dicht besiedelten Raum innerhalb der Metropole Berlin ist davon auszugehen, dass die 
Einhaltung der Orientierungswerte der DIN 18005 mitunter schwer umzusetzen ist. Dies 
gilt insbesondere für Gebiete, die von zwei Seiten durch Verkehrsemissionen belastet 
sind. Trotz der umgebenden Lärmquellen soll vor dem Hintergrund des zunehmenden 
Bedarfs an Wohnraum und im Sinne eines sparsamen Umgangs mit Boden sowie einer 
nachhaltigen Stadtentwicklung die brachgefallene Fläche innerhalb des Siedlungszu-
sammenhangs wieder einer an der Umgebung orientierten baulichen Nutzung zugeführt 
werden. Es ist im vorliegenden Einzelfall nicht zu vermeiden, dass hierbei die geplante 
Bebauung nahe an vorhandene Lärmquellen heranrückt. 
 
Das Heranrücken an vorhandene Lärmquellen ist vor dem Hintergrund einer verkehrs-
vermeidenden Strategie durch Nutzung gut erschlossener innerstädtischer Flächen un-
verzichtbar. Falls von vorhandenen Lärmquellen stets abgerückt werden soll, müssten 
Bautätigkeiten zunehmend in bislang unbebaute Bereiche bzw. in den planungsrechtli-
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chen Außenbereich verlagert werden. Zwar kann auch durch Verdichtung in lärmärmeren 
besiedelten Bereichen Wohnraum geschaffen werden, allerdings stehen im Bezirk Mitte 
solche Flächen mit einem vergleichbaren Potential für die Schaffung von Wohnraum nicht 
zur Verfügung. Durch die Verlagerung der Wohnfunktion in Bereiche außerhalb der In-
nenstadt würde im Ergebnis mehr Verkehr produziert werden, was in der Summe zu zu-
sätzlichen Emissionen führt. 
 
Wie nachfolgend umfassend dargelegt wird, gilt dies auch vor dem Hintergrund, dass ent-
lang der Bahnanlagen die in der schalltechnischen Untersuchung prognostizierten Beur-
teilungspegel an den Außenwänden der Gebäude in Teilbereichen 70 dB(A) am Tag um 
wenige Dezibel und flächendeckend 60 dB(A) in der Nacht deutlich überschritten werden. 
 
Verkehrslärm  
 
Vorhabenbereich 
 
Städtebauliche Maßnahmen: 
Die Lage des Plangebiets zwischen zwei Schallquellen wurde schon auf der Ebene des 
städtebaulichen Konzepts berücksichtigt. Bereits dem für das Vorhabengebiet im Jahr 
2013 durchgeführten Workshopverfahren lagen eine schalltechnische Untersuchung und 
eine gutachterliche Begleitung zu Grunde. Die Entwicklung einer lärmrobusten städtebau-
lichen Figur war Bestandteil der Planungsvorgaben. Das vom Entscheidungsgremium 
wegen seiner hohen städtebaulichen Qualitäten ausgewählte städtebauliche Konzept des 
Büros Sauerbruch Hutton schafft in weiten Teilen des Plangebiets abgeschirmte, weniger 
belastete Innenbereiche mit von den Schallquellen abgewandten Fassaden und Außen-
wohnbereichen und entspricht damit den Anforderungen an einen „schallrobusten Städte-
bau“52. Die zukünftigen Bewohner dieses neuen innerstädtischen Wohngebiets profitieren, 
ebenso wie die in der bereits bestehenden Wohnbebauung im Umfeld des Vorhabenge-
biets lebenden Bewohner, von der hohen Lagegunst des Standorts in der näheren Umge-
bung zentraler Einrichtungen der Bundeshauptstadt, des Hauptbahnhofs und zahlreicher 
sportlicher Angebote im Sportpark Mitte. Die zentrale Lage mit guter ÖPNV-Anbindung, 
der Hauptbahnhof ist fußläufig oder mit dem Bus innerhalb weniger Minuten erreichbar, 
ermöglicht eine schnelle Verbindung in die innerstädtischen Zentren mit vielfältigen kultu-
rellen Angeboten und Einkaufsmöglichkeiten. Darüber hinaus stehen ausgleichend im nä-
heren und weiteren Umfeld durch den Fritz-Schloß-Park und die angrenzend geplante 
Grünanlage als Bestandteil eines vernetzten Systems sowie die großen Grün- und Frei-
flächen des Regierungsviertels vielfältige Erholungsmöglichkeiten zur Verfügung.  
 
Da der städtebauliche Entwurf eine versetze Anordnung von Einzelbaukörpern vorsieht, 
schlägt er zur Schaffung ruhiger Innenbereiche eine Schließung der Lücken durch Schall-
schutzelemente vor. Die Überprüfung der Anforderungen in der schalltechnischen Unter-
suchung hat ergeben, dass die zur Schallquelle ausgerichtete Gebäudefront zur Zielerrei-
chung lediglich auf der Seite der Bahnanlagen geschlossen ausgeführt werden muss. 
Hierzu ist es erforderlich, die Zwischenräume zwischen den geplanten Gebäuden mit na-
hezu gebäudehohen Lärmschutzelementen zu schließen. Die Lärmschutzelemente, die 
nach DIN EN 1793-2, Ausgabe April 2013 auszubilden sind, müssen eine Luftschallpe-
geldifferenz von 25 dB gewährleisten, um das Schutzziel zu erreichen. Ein Einbau von To-
ren in die Lärmschutzelemente soll möglich sein, allerdings muss zur Gewährleistung des 
Schallschutzes neben dem erforderlichen Schalldämmmaß der Tore auch ein automati-
sches Schließen der Tore konstruktiv sichergestellt werden (textliche Festsetzung 
Nr. 12).  

                                                
52  Anmerkung: Die Handreichung zur Lärmminderungsplanung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 

Umwelt, Referat IX C vom Dezember 2012 empfiehlt, dass auf den lärmabgewandten Seiten Beurteilungspegel 
von 49 dB(A) im allgemeinen Wohngebiet nicht überschritten werden (Orientierungswert der DIN 18005 zzgl. ≤5 
dB). 
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Bauabfolge: 
Über die Festsetzungen zum passiven Schallschutz hinaus muss sichergestellt werden, 
dass zuerst die zur Schaffung ruhiger Innenbereiche im Sinne der Lärmminderungspla-
nung erforderliche abschirmende Bebauung errichtet wird, bevor die Nutzung der zu 
schützenden Gebäude erfolgt. Dies betrifft in erster Linie die bahnseitige Bebauung. Die-
se sichert auf der Rückseite der straßenseitigen Bebauung in weiten Teilen Immissions-
werte, die gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewährleisten. Daher wird mittels einer 
bedingten Festsetzung gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB verbindlich geregelt, dass die 
Baukörper entlang der Bahn (Kennzeichnung in der Planzeichnung mit dem Buchstaben 
„H“ und „K“) bis zur festgesetzten Mindesthöhe und die Lärmschutzwände in den Gebäu-
dezwischenräumen zu errichten sind, bevor die Nutzungsaufnahme in der Bebauung ent-
lang der Lehrter Straße (Kennzeichnung in der Planzeichnung mit dem Buchstaben „G“ 
und „J“) erfolgt (textliche Festsetzungen Nr. 10 und Nr. 11 ). Diese Regelung ist zur Si-
cherung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse notwendig und ausreichend. An den 
Rückseiten der bahnbegleitenden Baukörper ermittelt die schalltechnische Untersuchung 
ohne Berücksichtigung der Bebauung entlang der Lehrter Straße Beurteilungspegel von ≤ 
58 dB(A) (Rückseite Hochhaus ≤ 62 dB(A)) am Tag und ≤ 52 dB(A) (Rückseite Hochhaus 
≤ 58 dB(A)) in der Nacht. Damit werden die Orientierungswerte der DIN 18005 für allge-
meine Wohngebiete am Tag um bis zu 3 dB und am Hochhaus um 7 dB überschritten, 
aber die Orientierungswerte für ein Mischgebiet (60 dB(A)), in dem Wohnen uneinge-
schränkt zulässig ist, eingehalten. In der Nacht werden die Orientierungswerte für ein all-
gemeines Wohngebiet um bis zu 7 dB und 13 dB am Hochhaus überschritten. Auch die 
Orientierungswerte eines Mischgebiets (50 dB(A)) werden geringfügig überschritten. Un-
geachtet dessen sind gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse dennoch grundsätzlich ge-
währleistet, da am Tage die Orientierungswerte für Mischgebiete, in denen Wohnen re-
gelmäßig zulässig ist, mit Ausnahme des Hochhauses eingehalten werden. In der Nacht 
ist bei geschlossenen Fenstern ein verträglicher Pegel in den Innenräumen gewährleistet, 
da Außenbauteile, die konform zur Energieeinsparverordnung (EnEV) errichtet wurden 
Schalldämmmaße von mindestens 30 dB aufweisen bzw. beim Hochhaus durch die textli-
chen Festsetzungen Nr. 13 der notwendige höherwertige bauliche Schallschutz oberhalb 
des 8. Vollgeschosses gesichert ist. Des weiteren ist am Hochhaus oberhalb des 8. Voll-
geschosses über die textliche Festsetzung Nr. 18 eine Belüftung durch schallgedämmte 
Lüftungseinrichtungen gesichert. 
Damit ist für die Inbetriebnahme der bahnseitigen Bebauung eine Errichtung der Gebäude 
an der Lehrter Straße nicht sofort erforderlich, allerdings geht dies mit einem temporären 
Komfortverlust für die Bewohner der bahnseitigen Bebauung einher, die für einen be-
grenzten Zeitraum nicht bei geöffnetem Fenster schlafen können. Dies ist als temporär 
begrenzte Belastung jedoch als zumutbar einzuschätzen. Darüber hinaus verpflichtet sich 
der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag zur dauerhaften Sicherung des Schallschut-
zes für den Fall der Beschädigung oder Zerstörung baulicher Anlagen im Bereich der 
bahnseitigen Bebauung unverzüglich die Reparatur bzw. den Wiederaufbau dieser Anla-
gen nach den Festsetzungen des Bebauungsplans und gem. der Projektplanung vorzu-
nehmen. Er verpflichtet sich weiterhin, vor einem Rückbau oder einer wesentlichen Ände-
rung dieser Anlagen das Einvernehmen des Stadtentwicklungsamtes einzuholen. Die 
dingliche Sicherung dieser Verpflichtung erfolgt durch Eintragung einer Baulast. 
 
Die Errichtung der abschirmenden Bebauung entlang der Lehrter Straße und damit die 
Absicherung der Umsetzung des Konzepts zum lärmrobusten Städtebaus ergibt sich aus 
der primären Bauverpflichtung des Vorhabenträgers mit Fristbindung, welche durch ver-
bindliche Regelung im Durchführungsvertrag gesichert ist.  
 



Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 1 – 67 VE Stadtentwicklungsamt Mitte   

 

 

 
 

125 

 
 

Abbildung 13: Lage und Bezeichnung der Baufelder 
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Durch die Umsetzung des lärmrobusten städtebaulichen Konzepts und die Sicherung der 
Bauabfolge im Bebauungsplan können die hofseitigen Fassaden gegen den Verkehrslärm 
geschützt werden.  
 
Es kann erreicht werden, dass  

- in den Teilgebieten 1.4 des allgemeinen Wohngebiets die Orientierungswerte 
der DIN 18005 tags an allen abgewandten Fassaden (außer am Hochhaus),  

- in den Teilgebieten 1.4 des allgemeinen Wohngebiets nachts in den unteren 
Geschossen teilweise die Orientierungswerte der DIN 18005 und in den oberen 
Geschossen die Grenzwerte der 16. BImSchV auf den Hofseiten der straßenbe-
gleitenden Bebauung mit Ausnahme von zwei Fassadenteilabschnitten in den 
Baufeldern D1 und D3 sowie  

- im Teilgebiet 1.5 des allgemeinen Wohngebiets die Grenzwerte der 16. BIm-
SchV nachts in den unteren drei Vollgeschossen der Hofseite des Gebäudes im 
Baufeld G 

eingehalten werden.  
 
Grundrissbindung: 
Das Schallgutachten weist nach, dass durch die städtebauliche Konfiguration in großen 
Teilen des Plangebiets an den Hofseiten der geplanten Bebauung deutlich niedrigere Be-
urteilungspegel, als an den schallzugewandten Seite erreichbar sind, auch wenn in den 
Höfen vor allem in der Nacht die Orientierungswerte der DIN 18005 und in wenigen Ein-
zelfällen teilweise auch die Grenzwerte der 16. BImSchV überschritten werden. Daher ist 
es angebracht, in diesen Bereichen mittels einer Grundrissbindung zu sichern, dass ein 
Teil der Aufenthaltsräume von Wohnungen zu den ruhigen Gebäudeseiten hin orientiert 
wird. Der Bebauungsplan enthält entsprechende Regelungen für die im Vorhabengebiet 
liegenden Teilgebiete WA 1.4 (ohne das Gebäude E1, vgl. „Sonstige Maßnahmen“) und 
1.5 des allgemeinen Wohngebiets (textliche Festsetzung Nr. 17 ).  
 
Die in den textlichen Festsetzungen Nr. 13, Nr. 14, Nr. 15, Nr. 17 und Nr. 19 genannten 
Außenwandbereiche definieren sich dabei wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt: 
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Abbildung 14: Fassadenbereiche gemäß textlichen Festsetzungen 
 
Luftschalldämmung: 
An den bahn- und straßenseitigen Außenwänden der geplanten Bebauung liegen die Be-
urteilungspegel so hoch, dass Festsetzungen zur Mindestschalldämmung gemäß 
DIN 4109 vorzusehen sind, während eine solche angesichts der prognostizierten Beurtei-
lungspegel im Bereich der Innenhöfe in den Teilgebieten WA 1.4 des allgemeinen Wohn-
gebiets gar nicht und im Teilgebiet WA 1.5 nur im obersten Geschoss notwendig ist.  
 
Ein Regelungsbedarf ist darüber hinaus gemäß Schallgutachten hinsichtlich der Schall-
dämmung der Außenbauteile unabhängig von den Anforderungen der DIN 4109 vorhan-
den, da wegen der fehlenden Pegelabnahme um ca. 10 dB zur Nacht gegenüber dem 
Tag die alleinige Beachtung der DIN 4109 (die nur auf die Verkehrsgeräuschbelastung am 
Tag abstellt) nicht ausreichend ist.  
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Abbildung 15: Mindest –Luftschalldämm-Maße R’w,res von Außenbauteilen im WA 1.3, 1.4 und 1.5, Quelle: 
schalltechnische Untersuchung  

 
Aus den genannten Gründen werden die gemäß schalltechnischer Untersuchung (vgl. o-
bige Abbildung) für den Schutz notwendigen Schalldämmmaße der Außenbauteile (R’w,res) 
von mindestens 4753 dB entlang der Bahnanlagen und weiterer Bereiche sowie mindes-
tens 37 dB entlang der Lehrter Straße und weiterer Bereiche festgesetzt (textliche Fest-
setzungen Nr.  13 und Nr. 15 ).  
 

                                                
53  Anmerkung: Die von der DIN 4109 abweichend (dort: 35 dB, 40 dB, 45 dB) festgesetzten Luftschalldämmmaße 

enthalten bereits einen pauschalen Raum- / Außenbauteilzuschlag im Sinne der Tabelle 9 der DIN 4109. 
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In Bereichen, in denen unterschiedlich hohe Gebäude direkt aneinandergrenzen sind die 
zu realisierenden Schalldämmmaße in der textlichen Festsetzung zunächst über die ge-
samte Höhe der Fassade der Fassade definiert, da nicht sichergestellt ist, dass beide Ge-
bäudeteile zeitgleich errichtet werden. Für den Fall einer gleichzeitigen Errichtung stellt 
das angebaute Gebäude eine Abschirmung dar und ist im Sinne einer „anderen Maß-
nahme gleicher Wirkung“ zu bewerten, so dass die Schalldämmung nur oberhalb des an-
gebauten Bereiches realisiert werden muss. 
 
Da das festgesetzte resultierende Schalldämmmaß aber letztlich einen bestimmten In-
nenpegel sichern soll und dieser u.a. von der Entfernung zur Schallquelle, von der Raum-
grundfläche, der vom Raum aus sichtbaren Außenbauteilfläche, dem Fensteranteil und 
dem Geschoss abhängt und somit teilweise „überschießend“ geregelt wird, wird festge-
setzt, dass im Rahmen des Bauantragsverfahrens von den Anforderungen an das bewer-
tete Luftschalldämmmaß abgewichen werden kann, wenn durch ein entsprechendes 
Fachgutachten der zuständigen Immissionsschutzbehörde nachgewiesen wurde, dass ein 
Innenpegel L Aeq, nachts54 ≤ 27 dB(A) nachts, gemittelt über die Zeit von 22:00 Uhr – 
06:00 Uhr bei zum Schlafen geeigneten Räumen und ein Innenpegel L Aeq, tags ≤ 37 
dB(A) tags53, gemittelt über die Zeit von 06:00 Uhr – 22:00 Uhr bei allen übrigen schutz-
bedürftigen Räumen in Wohnungen, sicher eingehalten wird (textliche Festsetzung 
Nr. 16). 
 
Bei den Innenschutzzielen wird auf einen Innenpegel von L Aeq, tags = 40 dB(A) am Tag 
bzw. L Aeq, nachts = 30 dB(A) abgestellt und das bei gegebener Außenlärmbelastung dafür 
erforderliche bewertete Schalldämm-Maß (erf. R’ w,res) des Außenbauteils ermittelt. Dem 
gegenüber wird bei den Festsetzungen mit Verweis auf die Berechnungsmethodik der 24. 
BImSchV auf scheinbar 3 dB geringere Innenpegel (tags / nachts 37 dB(A)/27 dB(A)) ab-
gestellt. Der Unterschied liegt jedoch allein in der Berechnungsmethodik begründet und 
führt im Ergebnis zu dem erforderlichen bewerteten Schalldämm-Maß, um die eingangs 
benannten Innenpegel (40 dB(A) / 30 dB(A)) einzuhalten. Bei der Berechnung auf Grund-
lage der 24. BImSchV wird als Außenlärmbelastung der sogenannte Freifeldpegel ver-
wendet. Es „fehlt“ eine 3 dB-Erhöhung, um den für die Berechnung eigentlich erforderli-
chen „maßgeblichen Außenlärmpegel“ La zu erhalten. Dies wird in der 24. BImSchV kom-
pensiert, indem der einzuhaltende „Innenpegel“ um eben diese 3 dB geringer angesetzt 
wird. Im Ergebnis führt dies zu demselben bewerteten Schalldämm-Maß (erf. R’ w,res), das 
man erhalten würde, wenn man den einzuhaltenden Innenpegel (tags/nachts: 40 dB(A)/30 
dB(A)) in Kombination mit dem maßgeblichen Außenlärmpegel La zugrunde legen würde. 
Um für die Bewohner nicht einen 3 dB zu geringen Schallschutz zu erhalten, wird diese 
Besonderheit der Berechnung bei den Formulierungen der Festsetzungen berücksichtigt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die textliche Festsetzung zu den Innenschutzzielen und 
die aus ihr abgeleiteten Anforderungen an das bewertete Luftschalldämmmaß den pla-
nungsrechtlichen Zielen entsprechen. Gegebenfalls weitergehende Anforderungen an die 
Schalldämmung von Außenbauteilen, wie sie sich z.B. aus dem Bauordnungsrecht erge-
ben können, bleiben hiervon unberührt. 
 
Gemäß Rundschreiben 1/2014 der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 
zur Musterfestsetzung für die Regelungen der DIN 4109 in Bebauungsplänen sollen die 
Festsetzung zu Mindestschalldämmmaßen der Außenbauteile, sobald die Beurteilungs-
pegel nachts ≥ 53 dB(A) sind, schallgedämmte Lüftungseinrichtungen beinhalten. Von 
dieser Regelung wird im vorliegenden Fall abgewichen, wie im nachfolgenden Abschnitt 
näher erläutert wird. 
 

                                                
54  gemäß 24. Bundesimmissionsschutzverordnung, Anlage, Tabelle 1 
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Sonstige Maßnahmen: 
Im Ergebnis der schalltechnischen Untersuchung können in den abgeschirmten Hofberei-
chen die nächtlichen Orientierungswerte der DIN 18005 von 45 dB(A) nicht an allen Au-
ßenwandbereichen eingehalten werden, sondern es treten Beurteilungspegel von bis zu 
49 dB(A) und an zwei Stellen in den höheren Geschossen der Gebäude D1 und D3 bis zu 
51 dB(A) auf.  
 
Wie bereits auf Seite 123 eingehend erläutert, profitieren die zukünftigen Bewohner die-
ses neuen innerstädtischen Wohngebiets von der hohen Lagegunst des Standorts seiner 
guten ÖPNV-Anbindung, und den im näheren und weiteren Umfeld vorhandenen gut ver-
netzten Grün- und Freiflächen. Gleichzeitig werden durch die Festsetzungen des Bebau-
ungsplans Immissionsschutzmaßnahmen in erheblichem Umfang verpflichtend geregelt, 
deren Kosten für den Vorhabenträger in die Kalkulation der Miet- und Kaufpreise der zu-
künftigen Wohnungen einbezogen werden müssen. Vor dem Hintergrund, ein Angebot an 
Wohnraum für breite Teile der Bevölkerung zu schaffen sowie in der Gesamtschau der 
Lagevorteile und der ausgleichenden Maßnahmen in Verbindung mit den Planungszielen, 
erscheint es aus städtebaulicher Sicht für die späteren Nutzer zumutbar, eine Überschrei-
tung des Orientierungswertes der DIN 18005 bis zu 49 dB(A) ohne weitere Festsetzung 
von Schutzmaßnahmen zuzulassen, zumal in vielen Bereichen im Teilgebiet WA 1.4 des 
allgemeinen Wohngebiets ein Wert von 47 dB(A) nicht überschritten wird. Gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse werden mit einer solchen Überschreitung nicht beeinträch-
tigt. Dafür spricht auch, dass der nächtliche Orientierungswert der DIN 18005 für Misch-
gebiete, in denen das Wohnen unter Wahrung der allgemeinen Anforderungen für die Ge-
sundheit der Bevölkerung ebenfalls regelmäßig zulässig ist, bei 50 dB(A) liegt und auch 
die Bestimmungen für den Neubau von Straßen (16. BImSchV) einen Einsatz von schall-
gedämmten Lüftern erst oberhalb eines Beurteilungspegels von 49 dB(A) vorsehen. 
 
Dies bedeutet, dass in diesen Bereichen zunächst grundsätzlich davon ausgegangen 
werden kann, dass das Schlafen mit teilgeöffnetem Fenster ohne unzumutbare Beein-
trächtigung möglich ist. 
 
Für die Außenwände in allen Teilgebieten des allgemeinen Wohngebietes, bei denen ge-
mäß Schallgutachten der Beurteilungspegel einen Wert von 49 dB(A) übersteigt, ist es er-
forderlich, zusätzlich zur Festsetzung von Mindestschalldämmmaßen der Außenbauteile 
auch eine nutzerunabhängige Lüftung während der Nachtzeit zu sichern. Unter einer nut-
zerunabhängigen Lüftung ist sinngemäß eine dauerhafte Lüftung während des Schlafzeit-
raums zu verstehen, deren Aktivität zwar vom Nutzer beeinflussbar sein kann, jedoch 
nicht durch aktive Handlungen ausgelöst werden muss, wie z.B. eine Stoßlüftung wäh-
rend der Nacht. Hierzu dient gemäß Musterfestsetzungskatalog der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt die Musterfestsetzung 5.8. Diese Musterfestsetzung sieht 
die Installation von schallgedämmten Lüftungseinrichtungen (oder Maßnahmen gleicher 
Wirkung) vor, allerdings nur für 50 % der Aufenthaltsräume von Wohnungen, wodurch bei 
rundschreibenkonformer Verwendung der Musterfestsetzungen ein Widerspruch zwischen 
einer Regelung von solchen Lüftungseinrichtungen über die Festsetzungen Nr. 13 bis 
Nr. 15 und der Festsetzung Nr. 18 entstehen würde.  
 
Darüber hinaus wird eine Regelung, die für alle Aufenthaltsräume einer Wohnung eine 
nutzerunabhängige Lüftung sicherstellt, als eine Überregulierung eingeschätzt. Eine Fest-
setzung von schallgedämmten Lüftungseinrichtungen, die eine nutzerunabhängige Lüf-
tung in allen Aufenthaltsräumen, also auch in Wohnzimmern (hier ist auch bei den zu er-
wartenden Außenlärmpegeln eine Stoßlüftung zumutbar) fordert, ist nicht nachvollziehbar, 
da eine nächtliche Nutzung i. d. R. nicht erfolgt. Daher erscheint es geboten, die Rege-
lung auf einen bzw. mindestens die Hälfte der Aufenthaltsräume zu beschränken, wie in 
Musterfestsetzung 5.8 vorgesehen. An welcher Fassadenseite sich diese Räume befin-
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den, bedarf keiner Regelung, da das vorgeschriebene Schutzniveau das ungestörte 
Schlafen in diesen Räumen sichert. 
 
Die textliche Festsetzungen Nr. 18 soll auf Grundlage der obigen Erwägungen in Berei-
chen mit einem nächtlichen Beurteilungspegel von mehr als 49 dB(A) gewährleisten, dass 
im Innenraum in der Nacht ein Beurteilungspegel von 30 dB(A)55 nicht überschritten wird. 
Da in allen Teilbereichen des im Vorhabengebiet festgesetzten allgemeinen Wohngebie-
tes an den schallabgewandten Außenwänden gemäß schalltechnischer Untersuchung 
zumindest an einigen Teilen von Außenwänden ein Beurteilungspegel von 49 dB(A) über-
schritten wird, soll eine entsprechende Regelung für das gesamte allgemeine Wohngebiet 
gelten. Bei Wohnungen, die in einem oder mehreren Aufenthaltsräumen über jeweils min-
destens ein öffenbares Fenster verfügen, vor dem ein Beurteilungspegel von 49 dB(A) 
während der Nachtzeit nicht überschritten wird, entfällt jedoch aus oben erläuterten Grün-
den für den jeweiligen Aufenthaltsraum die Verpflichtung zum Einbau einer schallge-
dämmten Lüftungseinrichtung. Durch den Wegfall der Ausstattungspflicht für den betref-
fenden Aufenthaltsraum / die betreffenden Aufenthaltsräume reduziert sich in gleichem 
Umfang die Anzahl der je Wohnung mit schallgedämmten Lüftungsmöglichkeiten auszu-
stattenden Aufenthaltsräume, da das Schutzziel der Schaffung von zum Schlafen geeig-
neten, belüfteten Aufenthaltsräumen bereits erfüllt ist. Ergibt sich aus der 50%igen Ver-
pflichtung für die Wohnung beispielsweise eine Ausstattungsverpflichtung von zwei Auf-
enthaltsräumen, von denen keiner die o.g. Bedingung erfüllt, verbleibt eine Ausstattungs-
pflicht für zwei Aufenthaltsräume. Erfüllt ein Aufenthaltsraum die o.g. Bedingung, verbleibt 
bei der angenommenen Ausstattungspflicht für zwei Räume eine Verpflichtung für einen 
weiteren Aufenthaltsraum der Wohnung. Erfüllen zwei Aufenthaltsräume die o.g. Bedin-
gung, ist eine weitergehende Ausstattung von Aufenthaltsräumen in der Wohnung nicht 
erforderlich.  
 
Durch die Regelungen der Festsetzung Nr. 18 können auch bei folgenden Sonderfällen im 
Vorhabengebiet ein ausreichender Schallschutz und damit gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse gewährleistet werden: 
 
� Im Teilgebiet WA 1.3 (Baufeld A) des allgemeinen Wohngebietes sind die Gebäu-

de auf Grund der nicht geschlossenen Hofausbildung allseitig mit Verkehrslärm 
belastet, so dass sich die Schutzziele nicht mit durchgesteckten Wohnungsgrund-
rissen erreichen lassen. 

� Im Teilgebiet WA 1.4 (Baufeld E1) sieht die Vorhabenplanung für das Gebäude 
einschließlich des Hochhausteils eine Nutzung mit Kleinstwohnungen vor. Hier-
durch können an dieser Stelle auch in den unteren, theoretisch mit einer lärmab-
gewandten Seite ausgestatteten Etagen, keine durchgesteckten Wohnungen reali-
siert werden. Für solche Kleinstwohnungen besteht im Land Berlin eine erhebliche 
Nachfrage insbesondere im Segment des temporären Wohnens, z.B. durch Stu-
denten, Mitarbeiter von Bundesregierung, Verbänden und Lobbyorganisationen, 
großen Unternehmen usw. Gleichzeitig ist der im Vorhabengebiet geplante Stand-
ort gut für eine solche Nutzung geeignet. Er ist durch seine Lage in der Nähe zum 
Hauptbahnhof mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erschlossen und grenzt unmit-
telbar an ein in der Entstehung befindliches vernetztes Wege- und Radwegesys-
tem an. In einem Umkreis von drei Kilometer (Luftlinie) befinden sich das Regie-
rungsviertel sowie Einrichtungen und Institute der Beuth Hochschule für Technik, 
der Technischen Universität Berlin und der Humboldt Universität. Darüber hinaus 
liegen auch die Standorte Campus Virchow und Campus Charité Mitte als univer-
sitäre Ausbildungsstandorte der Medizin in ähnlicher Entfernung. Durch die Pla-

                                                
55  Anm.: die Bezugnahme auf einen Beurteilungspegel dient nur zur Konkretisierung der baulichen oder techni-

schen Maßnahme an Bauelementen, da damit die Eigenschaft der zu verwendenden Baustoffe bestimmt wer-
den kann 
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nung von der Zielgruppe entsprechenden kleinen Wohnungen / Appartements mit 
nur einem Zimmer, ist eine beidseitige Orientierung von Wohnungen, die eine ru-
hige, dem Schall abgewandte Seite aufweisen, nicht möglich. Zur Gewährleistung 
gesunder Wohnverhältnisse ist es daher auch hier erforderlich, auf die verbindli-
che Regelung zur Ausstattung mit schallgedämmten Lüftungseinrichtungen oder 
anderen Maßnahmen vergleichbarer Wirkung zurückzugreifen. Für die genannten 
Zielgruppen und unter dem Aspekt einer eher temporären Wohnform, deren Nut-
zung i.d.R. auf einige Jahre beschränkt ist, sowie vor dem Hintergrund des zu er-
wartenden typischen Nutzerverhaltens mit eher geringen Anwesenheitszeiten im 
Tages- oder Wochengang wird der Verzicht auf eine dauerhaft mögliche Öffnung 
eines Wohnungsfensters und eine Belüftung über schallgedämmte Lüftungsein-
richtungen bei insgesamt ca. 197 dem Schall zugewandten Wohnungen mit Aus-
richtung zu den Nord-, Ost- und Westfassade sowie zur Südfassade des Hoch-
hausbauteils oberhalb des 8. Vollgeschosses als zumutbar eingeschätzt. Eine Ab-
sicherung der Errichtung von Kleinstwohnungen, die dem angestrebten Nutzerpro-
fil entsprechen, soll durch eine verbindliche Regelung im Durchführungsvertrag, 
die für die genannten Bereiche den Bau Kleinstwohnungen mit einer maximalen 
Wohnfläche von 30 m² gewährleistet, erfolgen. Bei einer Wohnungsgröße, die da-
mit 25% unterhalb der Fördergröße für Einzimmerwohnungen von 40 m² liegt, 
kann auf Grund der räumlichen Beschränkung davon ausgegangen werden, dass 
sich das Angebot nahezu ausschließlich an die angestrebte Nutzergruppe / Nut-
zungsform richtet. 

� Im Teilgebiet WA 1.5 (Baufeld G) ist es in einem Teilbereich durch eine Gebäude-
ecke nicht möglich das Schutzziel mit durchgesteckten Wohnungsgrundrissen zu 
erreichen. 

 
Durch die Regelungen der textlichen Festsetzung Nr. 18 ergibt sich, dass in den Woh-
nungen im Vorhabengebiet unterschiedliche nächtliche Innenpegel vorhanden sein wer-
den. So werden in Wohnungen, in denen es aus den bereits erläuterten Gründen bei äu-
ßeren Beurteilungspegeln zwischen 46 und 49 dB(A) als zumutbar eingeschätzt wird, bei 
teilgeöffnetem Fenster mit einem Schalldämmmaß von 15 dB zu schlafen, Innenpegel von 
31 bis 34 dB(A) auftreten. Im Gegensatz dazu sichert die textliche Festsetzung Nr. 18 ei-
nen Innenpegel von 30 dB(A), sofern ein äußerer Beurteilungspegel von 49 dB(A) über-
schritten wird. Ein solch unterschiedliches Schutzniveau kann jedoch hingenommen wer-
den, da auch das geringere Schutzniveau zumutbar ist und gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse gewährleistet bleiben. Andererseits ist es jedoch gerechtfertigt, die Leitlinie 
zu verfolgen, dass bei einer bestehenden rechtlichen Notwendigkeit zur Festsetzung 
schallgedämmter Lüftungseinrichtungen an den Stellen an denen die Zumutbarkeits-
schwelle von 49 dB(A) überschritten wird, nicht nur ein Mindestniveau des Schallschutzes 
zu sichern, sondern einen den Anforderungen der DIN 18005 gerecht werdenden Schall-
schutz zu realisieren. 
 
Gemäß Verpflichtung des Vorhabenträgers im Durchführungsvertrag entsprechen von 
den 758 Wohnungen im Plangebiet ca. 638 WE den Anforderungen des lärmrobusten 
Städtebaus, d.h. sie weisen mindestens eine ruhige Seite auf. Bei ca. 120 Wohnungen in 
Baufeld A und 2 Wohnungen in Baufeld G ist die Belüftung in der Nacht über gekippte 
Fenster und einen vorgelagerten Pufferraum (z. B. Loggia) oder durch schallgedämmte 
Lüftungsöffnungen sichergestellt. Die  295 Kleinstwohnungen sind in den 758 Wohnungen 
nicht enthalten. Ihre geringe Tiefe lässt ein Durchstecken nicht zu. Durch ihre Lage zum 
Innenhof weisen jedoch ca. 98 Kleinstwohnungen im 1. - 7. Obergeschoss Fassadenbe-
wertungspegel von 45 - 47 dB (A) auf, erfüllen also die Anforderungen an den lärmrobus-
ten Städtebau und können nachts mittels angekipptem Fenster belüftet werden. Es blei-
ben also noch ca. 197 Kleinstwohnungen, die durch schallgedämmte Lüftungs-
einrichtungen belüftet werden. 
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Unter Berücksichtigung der textlichen Festsetzungen zur Bauabfolge (Nr. 10, 11) wird da-
rauf hingewiesen, dass bei der Anwendung der textlichen Festsetzung Nr. 18 für die ggf. 
zuerst errichteten Baukörper entlang der Bahnanlage zur Beurteilung der Höhe der 
Schallpegel auf der der Bahn abgewandten Seite fiktiv bereits die Errichtung der Baukör-
per an der Lehrter Straße angenommen werden soll, da deren Errichtung über die primäre 
Bauverpflichtung mit Fristbindung über den Durchführungsvertrag abgesichert ist.  
 
Freiflächen: 
Flächen für einen lärmgeschützten Aufenthalt im Freien stehen in wesentlichen Teilen des 
Vorhabengebiets in den lärmgeschützten Höfen zur Verfügung. Für die Beurteilung exis-
tieren keine expliziten Schutzziele. Hilfsweise können aber die Orientierungswerte der 
DIN 18005 für Parkanlagen von 55 dB(A) tags und nachts herangezogen werden, wobei 
für dieses Schutzziel nur der Schutz am Tag relevant ist. Die schalltechnische Untersu-
chung weist nach, dass die Geräuschbelastung in den Höfen rechnerisch deutlich unter 
55 dB(A) liegt. Damit sind die Schutzziele erreicht. Allerdings kann sich auf Grund der im 
vorigen Kapitel beschriebenen und über textliche Festsetzungen (Nr. 12 und 13) sowie 
Regelungen im Durchführungsvertrag gesicherte Bauabfolge der Gebäude ein Zwischen-
zustand ergeben, in dem die Freiflächen noch nicht durch die Bebauung an der Lehrter 
Straße vollständig vor Lärm geschützt sind und ein Wert von 55 dB(A) überschritten wird. 
Da es sich hierbei jedoch um einen begrenzten Zeitraum handelt und gesundheitsgefähr-
dende Werte nicht erreicht werden wird dies als zumutbar eingeschätzt. 
 
Die bahnseitig der geplanten Bebauung vorgelagerten Freiflächen im allgemeinen Wohn-
gebiet lassen im WA1.4 Beurteilungspegel von teilweise mehr als 70 dB(A) erwarten. Eine 
akute Gesundheitsgefährdung ist hierdurch nicht gegeben, so dass es jeder Person selbst 
überlassen bleiben kann, ob sie sich dort aufhalten mag oder ob nicht. Ein Konflikt, den es 
im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zu lösen gilt, ist hier nicht erkennbar, da es al-
ternativ nutzbare Freiflächen ohne Schallbelastung gibt. 
 
Außenwohnbereiche: 
Die Außenwohnbereiche von Wohnungen (z. B. Balkone, Loggien, Terrassen) sind als 
nutzbare und der Erholung dienende Außenräume der Wohnungen ebenfalls hinsichtlich 
der auf sie einwirkenden Schallemissionen zu betrachten. Für Außenwohnbereiche sind 
vom Gesetz- und Verordnungsgeber keine spezifischen Anforderungen festgelegt wor-
den. Die Handreichung56 zur Berücksichtigung der Umweltbelange in der räumlichen Pla-
nung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt empfiehlt die Einhaltung des 
Tagwertes gemäß DIN 18005 (für allgemeine Wohngebiete 55 dB(A)) anzustreben. Bis 
zum Erreichen der gesundheitlichen Schwellenwerte oberhalb eines Pegels von 65 dB(A) 
werden Außenwohnbereiche ohne weitere Schallschutzmaßnahmen für verträglich einge-
schätzt. Oberhalb 65 dB(A) sollten bauliche Schallschutzmaßnahmen vorgesehen werden 
und oberhalb der Schwelle zur Gesundheitsgefährdung von 70 dB(A) auf zur Schallquelle 
ausgerichtete Außenwohnbereiche verzichtet werden. 
 
Im Vorhabengebiet ist durch die in weiten Teilen erfolgende Ausbildung eines „schallro-
busten Städtebaus“ gewährleistet, dass eine große Anzahl von Balkonen im Bereich der 
vor Lärm geschützten Innenbereiche der Bebauung liegen können. Terrassen sollen ge-
mäß Vorhabenplan grundsätzlich hierhin orientiert angeordnet werden. In diesen Berei-
chen werden auf den Außenwohnbereichen die Orientierungswerte der DIN 18005 von 
55 dB(A) am Tag nicht überschritten.  
 

                                                
56  Handreichung zur Berücksichtigung der Umweltbelange in der räumlichen Planung – Aspekt Lärmminderung, 

LK Argus GmbH im Auftrag der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin, Berlin März 2013, 
S. 23 f  



Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 1 – 67 VE Stadtentwicklungsamt Mitte   

 

 

 
 

134 

Im Bereich der Lehrter Straße wären an einigen der geplanten Gebäude des Vorhabens 
die zum Innenbereich ausgerichteten Balkone in ungünstiger Himmelsrichtung ausgerich-
tet, so dass straßenseitige Balkone geplant werden. Diese Balkone sind gemäß schall-
technischer Untersuchung mit Beurteilungspegeln von bis zu 65 dB(A) durch Straßenver-
kehrslärm belastet. Eine solche Überschreitung der Orientierungswerte der DIN 18005 ist 
in Übereinstimmung mit den Empfehlungen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Umwelt auf Balkonen tolerierbar, da sie nicht dem dauerhaften Aufenthalt von Men-
schen dienen.  
 
In den Teilgebieten WA 1.3 und WA 1.5 des allgemeinen Wohngebiets sind jeweilig die 
geplanten Gebäudefronten zur Planstraße A in einigen Bereichen oder Geschossen mit 
Beurteilungspegeln belastet, die auf den Außenwohnbereichen zu Schallbelastungen o-
berhalb von 65 dB(A) führen. 
 
Zum Schutz dieser Außenwohnbereiche wird über die textliche Festsetzung Nr. 19 ver-
bindlich geregelt, dass im Vorhabengebiet mit den Gebäuden baulich verbundene Au-
ßenwohnbereiche von Wohnungen in den genannten Bereichen nur als verglaste Vorbau-
ten oder als verglaste Loggien zulässig sind. Für die betroffenen Gebäude im Vorhaben-
gebiet (Teilgebiete WA 1.3, WA 1.4 und WA 1.5 des allgemeinen Wohngebiets, die über 
eine vom Schall abgewandte Fassaden verfügen, gilt die Verpflichtung nur, sofern nicht 
ein weiterer Balkon der gleichen Wohnung an einer von der Bahnanlage abgewandten 
Außenwand vorhanden ist. Damit ist ein hinreichender Schallschutz für diese Bauteile ge-
sichert. Darüber hinaus stehen den Bewohnern weitere schallgeschützte Bereiche in den 
begrünten Innenhöfen zur Verfügung. Da die Festsetzung jedoch für jeweils die gesamte 
Fassade gilt und damit für Teilbereiche eine überschießende Regelung trifft, soll auch für 
diese Festsetzung in Analogie zu den textlichen Festsetzungen Nr. 13 und 15 eine Öff-
nungsklausel für den Fall des Nachweises geringerer Pegel in die Festsetzung aufge-
nommen werden. 
 
Im Bereich der zu den Bahnanlagen ausgerichteten Fassaden treten in Teilbereichen Be-
urteilungspegel von über 70 dB(A) auf. Aus diesem Grund wird durch die textliche Fest-
setzung gesichert, dass Balkone zu dieser Seite über einen ausreichenden Schallschutz 
verfügen. Von dieser Regelung betroffen sind nach den Vorhabenplänen, die weitgehend 
auf die Anordnung von Balkonen verzichten und stattdessen an einigen Gebäuden Win-
tergärten (F1 und F3) oder Erker vorsehen, lediglich insgesamt 7 Balkone an einem Ge-
bäude (C3). Sie lassen sich auf Grund der geplanten Grundrisse und Wohnungsschlüssel 
für das Gebäude nicht auf der schallabgewandten Seite realisieren. 
 
Kindertagesstätte (Freiflächen) 
Der Vorhabenträger verpflichtet sich im Rahmen des Durchführungsvertrages zur Schaf-
fung von insgesamt 75 Kindertagesstättenplätzen. Die Kita soll vorzugsweise auf einem 
Grundstück in der Seydlitzstraße 11 und damit außerhalb des Geltungsbereichs des Be-
bauungsplanes errichtet werden. Da eine Realisierung an dieser Stelle jedoch noch nicht 
vollständig abgesichert ist, enthält der Durchführungsvertrag eine Ersatzregelung inner-
halb des Geltungsbereiches, für die eine optionale Variante der Vorhabenplanung vorliegt. 
Demnach ist die Errichtung von insgesamt zwei Kindertagesstätten, einer Einrichtung mit 
20 Plätzen im Teilgebiet WA 1.3 und einer Einrichtung mit 55 Plätzen im Teilgebiet WA 
1.4 (Baufeld F2) vorgesehen. Grundsätzlich sichern die Festsetzungen zu den passiven 
Schallschutzmaßnahmen für eine innerhalb des allgemeinen Wohngebiets allgemein zu-
lässige Kindertagesstätte in den Innenräumen verträgliche Pegel.  
 
Auswirkungen der Kindertagesstätte auf die Wohnbebauung sind nicht zu erwarten, da 
die Kapazität der Standorte eher unterhalb der üblichen Größenordnung von 100 Plätzen 
liegt. Da Kindertagesstätten als soziale Einrichtung regelmäßig in allgemeinen Wohnge-
bieten zulässig sind (§ 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO) ist grundsätzlich davon auszugehen, dass 
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Einrichtungen üblicher Größe keine negativen Auswirkungen aufweisen. Darüber hinaus 
ist darauf hinzuweisen, dass durch die Einführung des § 22 Abs. 1a BImSchG (Bundes-
Immissionsschutzgesetz) Kinderlärm im Vergleich zu sonstigen Lärmquellen privilegiert 
ist. Danach sind Geräuscheinwirkungen, die von Kindertageseinrichtungen, Kinderspiel-
plätzen und ähnlichen Einrichtungen hervorgerufen werden, im Regelfall keine schädli-
chen Umwelteinwirkungen im Sinne des Gesetzes mehr. 
 
Die geplanten Freiflächen einer optionalen Kindertagesstätte im Baufeld F2 wären jedoch 
zur Lehrter Straße hin ausgerichtet. Für die Freiflächen von Kindertagesstätten existiert 
kein explizierter Orientierungs- oder Richtwert. In der DIN 18005 wird für Parkanlagen ein 
Orientierungswert von 55 dB(A) festgelegt. Parkanlagen dienen jedoch vorwiegend der 
Erholung, während Freiflächen von Kindertagesstätten keine Erholungs-, sondern Aktivi-
täts- und Aktionsflächen sind. Darüber hinaus wird bei der Nutzung in der Regel ebenfalls 
Lärm erzeugt, so dass, in Rücksprache mit dem Umweltamt des Bezirkes Mitte, ein ins-
gesamt geringeres Schutzziel von 60 dB(A), welches deutlich unterhalb der Grenze zur 
Gesundheitsgefährdung angesiedelt ist, insgesamt als gerechtfertigt angesehen wird. 
 
Eine schalltechnische Untersuchung57 weist nach, dass die Freifläche unter Berücksichti-
gung derjenigen Abschnitte der historischen Mauer, die gemäß Vorhabenplanung erhalten 
bleiben, prognostisch mit Schallpegeln von 55 bis 59 dB(A) belastet sind. Damit wird das 
Schutzziel von 60 dB(A) eingehalten. 
 
Ergänzungsbereich 
 
Luftschalldämmung: 
Im Bereich der Ergänzungsflächen (Lehrter Straße 26 – 30) wird über die Festsetzung ei-
nes allgemeinen Wohngebiets die derzeit vorhandene und ausgeübte Nutzung planungs-
rechtlich zulässig gemacht und gesichert. Damit ist keine Veränderung der tatsächlichen 
Nutzung der Flächen verbunden. Die im vorliegenden Fall prognostizierten verkehrslärm-
bedingten Überschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 begründen keine 
städtebaulichen Missstände, die durch die Überplanung verfestigt würden. Städtebauliche 
Missstände sind nicht bereits anzunehmen, wenn die Orientierungswerte überschritten 
werden, denn dies ist in innerstädtischen Lagen an viel befahrenen Straßen praktisch der 
Regelfall. Die Überplanung ändert an den real existierenden Wohnverhältnissen nichts. 
Vielmehr wird durch die geplante Umwandlung von heute planungsrechtlich als be-
schränktes Arbeitsgebiet (gem. Baunutzungsplan) einzustufenden Flächen in ein allge-
meines Wohngebiet eine durch potentiell zulässige schädliche Nutzungen ausgehende 
zusätzliche Lärmbelastung ausgeschlossen und damit das Entstehen einer Gemengelage 
auch mit der angrenzend im Vorhabengebiet geplanten Nutzung ausgeschlossen. Da ar-
chitektonische Maßnahmen zur Selbsthilfe (z. B. Grundrissorientierung) im Bestand aus-
scheiden, werden für zukünftige Änderungen der baulichen Nutzung der Grundstücke 
(wesentliche Änderungen am Gebäudebestand) passive Schallschutzmaßnahmen festge-
setzt, mit denen langfristig eine Verbesserung der Situation erreicht werden kann. Für die 
Bestandsbereiche werden daher entsprechend den Ergebnissen der schalltechnischen 
Untersuchung die notwendigen Schalldämmmaße für die Außenbauteile von Gebäuden 
gemäß DIN 4109 festgesetzt (textliche Festsetzungen Nr. 13 und 14 ). Diese basieren 
auf den Berechnungen bei freier Schallausbreitung, da nicht mit hinreichender Sicherheit 
davon ausgegangen werden kann, dass die teilweise insbesondere vor dem Bahnlärm 
abschirmenden Gebäude im Baufeld A des Vorhabengebiets vor einer entsprechenden 
baulichen Änderung im Bestandsgebiet errichtet werden. Die bei Realisierung des Vorha-
bens entstehenden Anbauten im Teilgebiet WA 1.2 des allgemeinen Wohngebiets oder 
ein mögliches Zurücktreten zukünftiger Gebäude im Ergänzungsbereich von den festge-

                                                
57  Bebauungsplan Lehrter Straße – Geräuschbelastung auf der Freifläche einer Kindertagesstätte vor Gebäude 

„F2“, Müller BBM, Berlin, 18.12.2014 
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setzten Baugrenzen stellen sonstige Maßnahmen gleicher Wirkung im Sinne der Festset-
zungen dar und ermöglichen ein entsprechendes Abweichen von den festgesetzten 
Schalldämmmaßen nach unten, sofern dies im Baugenehmigungsverfahren durch ein 
entsprechendes Gutachten nachgewiesen werden kann. Sollten zum Zeitpunkt einer we-
sentlichen Änderung am Bestand oder einer Neuerrichtung von Gebäuden im Vorhaben-
gebiet bereits abschirmende Gebäude errichtet werden, kann im Baugenehmigungsver-
fahren auf Nachweis von den festgesetzten Schalldämmmaßen befreit werden, da eine 
Überregulierung durch die auf freier Schallausbreitung beruhenden Festsetzungen im Be-
bauungsplan ggf. eine unbillige Härte für den Grundstückseigentümer darstellen kann. 
Von weitergehenden Regelungen, z. B. zur Grundrissgestaltung o.ä. wird abgesehen, da 
der Schalleintrag von beiden Seiten erfolgt und durchgesteckte Wohnungen insbesondere 
bei Umbaumaßnahmen im teilweise auch denkmalgeschützten Bestand nur schwer oder 
gar nicht realisierbar wäre und somit ggf. unbillige Härten für die Grundstückseigentümer 
nicht auszuschließen sind.  
 

 
 

Abbildung 16.: Mindest –Luftschalldämm-Maße R’ w,res von Außenbauteilen im Bereich der Bestandsge-
bäude im WA1.1 und WA1.2 bei freier Schallausbreitung, Quelle: schalltechnische Untersuchung  
 
Sonstige Maßnahmen: 
Da durch die bestehende städtebauliche Situation ein beidseitiger Lärmeintrag erfolgt, 
wird analog zu den Regelungen im Vorhabengebiet auf der Grundlage der Musterfestset-
zung 5.8 verbindlich geregelt, dass oberhalb eines Beurteilungspegels von 49 dB(A) in 
mindestens einem Aufenthaltsraum und bei größeren Wohnungen in mindestens der Hälf-
te der Aufenthaltsräume schallgedämmte Lüftungseinrichtungen vorhanden sein müssen. 
Damit oder mit der Realisierung anderer Maßnahmen gleicher Wirkung (wie z.B. Loggien) 
wird erreicht, dass eine ausreichende Belüftung der Schlafräume bei gleichzeitiger Siche-
rung eines Innenpegels von 30 dB(A) sichergestellt ist (textliche Festsetzung Nr. 18 ). 
Auch hier kann es zu den bereits auf Seite 132 erörterten bis zu 4 dB betragenden Unter-
schieden bezüglich der Schutzziele in den Innenräumen kommen, je nachdem ob schall-
gedämmte Lüftungsmöglichkeiten zum Einsatz kommen müssen oder nicht. 
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Außenwohnbereiche: 
Auch im Bereich der Bestandsbebauung treten an Teilen der zu den Lärmquellen ausge-
richteten Fassaden einschließlich der Schallreflexion an der Fassade Schallpegel von 
mehr als 65 dB(A) auf, die einen Schutz von Außenwohnbereichen erfordern. Betroffen 
sind die der folgenden Abbildung zu entnehmenden Bereiche: 
 

 
 

Abbildung 17: Fassadenbereiche mit Regelungsbedarf zum Schutz von baulich verbundenen Außenwohn-
bereichen. Beurteilungsgrundlage: keine Wohnbebauung in den Teilflächen WA 1.3 bis 1.5, Quelle: schall-
technische Untersuchung  
 
Für das denkmalgeschützte Gebäude auf dem Grundstück Lehrter Straße 27-30 wird von 
einem dauerhaften Erhalt in der vorhandenen Kubatur und Fassadengestaltung ausge-
gangen. Da wesentliche bauliche Veränderungen oder eine Neuerrichtung mit großer Si-
cherheit ausgeschlossen werden können, wird für das Teilgebiet WA 1.1 des allgemeinen 
Wohngebiets auf Grund des Bestandsschutzes kein Regelungsbedarf zum Schutz der 
Außenwohnbereiche gesehen. Eine Nachrüstverpflichtung für bestehende Außenwohnbe-
reiche besteht nicht. Im Teilgebiet WA 1.2 des allgemeinen Wohngebiets wird ein Regel-
bedarf nur für die betroffenen Fassadenbereiche gesehen, die zur Bahn und zur Lehrter 
Straße ausgerichtet sind. An der Brandwand zum benachbarten Vorhabengebiet ist eine 
Errichtung von Außenwohnbereichen auf Grund der Grenzbebauung unzulässig. Daher 
gilt die textliche Festsetzung Nr. 19 nur in den genannten Bereichen. 
 
Freiflächen 
Im WA1.1 und WA1.2 sind Beurteilungspegel, auch ohne eine Bebauung im WA 1.3 bzw. 
WA1.4, unterhalb von 65 dB(A) zu erwarten. Dieser Wert entspricht noch dem Zielwert für 
baulich verbundene Außenwohnbereiche, so dass hier kein Regelungsbedarf gesehen 
wird. Eine Errichtung des parallel zur Bahn ausgerichteten Baukörpers im Teilgebiet WA 
1.3 des allgemeinen Wohngebiets führt allerdings durch seine teilweise abschirmende 
Wirkung zu Verbesserungen der Situation auf Pegel von i.d.R. unter 55 dB(A), vgl. 
Schallgutachten, Anhang B, S. 3 und 5).  
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Sportlärm  
Die im Bereich des Vorhabengebiets geplante Wohnbebauung rückt an eine bestehende 
Sportanlage (Sportpark Mitte) heran und liegt damit in einem durch Sportlärm vorbelaste-
ten Bereich. Die Einhaltung der Bestimmungen der 18. BImSchV im allgemeinen Wohn-
gebiet führt für die vorhandenen Sportanlagen zu geringfügigen Einschränkungen hin-
sichtlich der Nutzbarkeit der Anlagen insbesondere in den Ruhezeiten und führt darüber 
hinaus dazu, dass bestimmte Veranstaltungen nur noch im Rahmen von seltenen Ereig-
nissen möglich sind (vgl. hierzu Kapitel I.3.12). Zur Konfliktminimierung kann in Abstim-
mung mit der bezirklichen Sportverwaltung ein Platzmanagement durchgeführt werden, 
das 

- den Freiplatz 5 für Trainings- und Turnierveranstaltungen in den Ruhezeiten 
nach Möglichkeit nicht vorsieht,  

- den Freiplatz 5 ggf. auch in Bezug auf Nutzungszeiten der Inline-Skateranlage 
für Skaterhockey nicht zur Nutzung freigibt, 

- die eingeschränkte gleichzeitige Nutzung der Freiplätze und des Stadions für 
Turnierveranstaltungen berücksichtigt,  

- die Nutzung des Stadions für Großveranstaltungen (ab ca. 2.000 Zuschauern) 
nach Möglichkeit außerhalb der Ruhzeiten vorsieht. 

 
Darüber hinaus wird die uneingeschränkte Nutzbarkeit der Inline-Skateranlage durch ein 
vom Vorhabenträger durchgeführtes Monitoring (10 Messtermine innerhalb eines Jahres) 
geprüft. Sollten sich hieraus Überschreitungen der Richtwerte ergeben, so wird der Vor-
habenträger vor Inbetriebnahme der betroffenen Wohnungen eine bezüglich der Ausfüh-
rung mit dem Sport- und dem Stadtplanungsamt sowie der unteren Denkmalschutzbehör-
de abzustimmende Schallschutzwand errichten. Das Monitoring und die ggf. erforderliche 
Errichtung einer Schallschutzwand wird über eine entsprechende Bestimmung im Durch-
führungsvertrag gesichert. 
 
Diese mit der zuständigen Sportverwaltung abgestimmten Maßnahmen, deren langfristige 
Notwendigkeit bereits durch das Planungsziel einer gemischten Baufläche im Flächennut-
zungsplan angedeutet wurde, sind vor dem Hintergrund des angespannten Berliner Woh-
nungsmarkts vertretbar, da sie die Schaffung von gut 1.000 Wohneinheiten im Plangebiet 
ermöglichen. Des Weiteren stellen die in der schalltechnischen Untersuchung zum Sport-
lärm dargestellten Ergebnisse z.T. „worst-case“ Betrachtungen dar, deren Eintrittswahr-
scheinlichkeit zumindest hinsichtlich der Großveranstaltungen im Poststadion eher gering 
ist, da das Stadion für einen fiktiv anzunehmenden Betrieb in höheren Fußballligen 
(3. Bundesliga) noch baulich zu qualifizieren wäre (Rasenheizung, Flutlicht etc.) um den 
Anforderungen der Deutschen Fußballliga (DFL) bzw. des Deutschen Fußballbundes 
(DFB) gerecht zu werden. Darüber hinaus sind die für Sportanlagen geltenden immissi-
onsschutzrechtlichen Anforderungen nicht in Form von verbindlichen Vorgaben durch 
Grenzwerte festgelegt, es handelt sich vielmehr um Richtwerte. Im Falle einer an eine be-
stehende Sportanlage heranrückende Wohnbebauung gilt sinngemäß das Gebot der ge-
genseitigen Rücksichtnahme aus § 15 Abs. 1 BauNVO. Dies bedeutet, dass einerseits die 
geplante Wohnbebauung durch „Maßnahmen der architektonischen Selbsthilfe“ auf die 
Immissionen reagiert, was im vorliegenden Fall durch die Maßnahmen zum Schutz vor 
Verkehrslärm (schallrobuster Städtebau mit Schaffung ruhiger Innenbereiche, Grundriss-
bindungen usw.) ohnehin erfolgt ist. Andererseits ist es der heranrückenden Wohnbebau-
ung mit ihren Außenwohnbereichen, deren künftigen Bewohnern das Angebot von Sport-
anlagen im Übrigen zur Mitbenutzung zur Verfügung steht, im Sinne der gegenseitigen 
Rücksichtnahme in einem dicht besiedelten innerstädtischen Gebiet durchaus zumutbar, 
dass die Richtwerte der 18. BImSchV für ein allgemeines Wohngebiet im Rahmen der 
Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse in Einzelfällen und unter Zugrundele-
gung geringfügiger Zeiträume überschritten werden, solange die Richtwerte für ein Misch-
gebiet gem. § 6 BauNVO eingehalten werden. Das Ziel, gesunde Wohnverhältnisse zu 
wahren, ist regelmäßig dann realisiert, wenn die für Mischgebiete festgelegten Richtwerte 
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nicht überschritten werden, da in Mischgebieten eine uneingeschränkte Wohnnutzung zu-
lässig ist. In diesem Zusammenhang ist ebenfalls in Betracht zu ziehen, dass die Festset-
zungen zum Schutz vor Verkehrslärm ebenfalls zur Sicherung der Wohnruhe bei ge-
schlossenen Fenstern beiträgt, auch wenn dies richtlinienkonform für Sportlärm nicht an-
gewandt werden kann, da sich die zu betrachtenden Immissionsorte gemäß 18. BImSchV 
0,5 m vor den geöffneten Fenstern / Außenwänden befinden und daher passive Lärm-
schutzmaßnahmen nicht in Ansatz gebracht werden dürfen. 
 
Licht  
Im Bereich des Sportparks Mitte weist ein Sportplatz eine Flutlichtanlage auf. Eine Beein-
trächtigung durch Licht kann nach Angaben des Umweltamts hinsichtlich einer uner-
wünschten Raumaufhellung auf Grund der Entfernung zwischen der Beleuchtungsanla-
gen und den nächstgelegenen Aufenthaltsräumen im Plangebiet ausgeschlossen werden. 
Nicht völlig ausgeschlossen werden können hingegen physiologische und psychologische 
Effekte, die durch den großen Leuchtdichteunterschied zwischen der Beleuchtungsanlage 
und dem Umgebungslicht auftreten können. Dies kann eine ungewollte Ablenkung der 
Blickrichtung verursachen, wodurch eine ständige Adaption des Auges auftritt, welche als 
belästigend empfunden werden kann. Für den Fall, dass eine solche Wirkung in einer In-
tensität, die i.S.d. § 3 Abs. 1 BImSchG als nachteilige Umweltauswirkungen einzustufen 
ist, weil sie nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet ist, Gefahren, erhebliche Nachteile 
oder erhebliche Belästigung herbeizuführen, nach der Realisierung der geplanten Bebau-
ung auftreten sollte, verpflichtet sich der Vorhabenträger über eine verbindliche Regelung 
im Durchführungsvertrage dazu, die Planung und Durchführung der erforderlichen Abhil-
femaßnahmen zu finanzieren. Dies können z. B. Blendschirme an den emittierenden 
Lichtquellen sein. Die Fachbehörde hat in diesem Zusammenhang bestätigt, dass eine 
solche Maßnahme erforderlichenfalls geeignet wäre, belästigende Lichtimmissionen auf 
ein zumutbares Maß zu reduzieren, ohne dabei zu einer wesentlichen Beeinträchtigung 
der Beleuchtungsfunktion zu führen. Zur Bewertung der Relevanz einer möglichen Beläs-
tigung durch Lichtimmissionen sind als Beurteilungsgrundlage die „Hinweise zur Messung 
und Beurteilung von Lichtimmissionen“58 heranzuziehen. Eine solche dem Bebauungsplan 
nachgelagerte Konfliktlösung ist in diesem speziellen Einzelfall vertretbar, da die zustän-
dige Fachbehörde die Eintrittswahrscheinlichkeit einerseits für gering erachtet und ande-
rerseits eine fachgutachterliche Untersuchung des Konfliktpotentials im Rahmen des Be-
bauungsplanverfahrens voraussichtlich mit deutlich höherem Aufwand und Kosten ver-
bunden wäre, als die später zu realisierende technische Lösung. 
 
Erschütterungen  
In Bezug auf mögliche Beeinträchtigungen der geplanten Wohnnutzung durch Erschütte-
rungen, die von den benachbarten Bahnanlagen ausgehen, hat ein Gutachten keine Hin-
weise auf eine Überschreitung der geforderten Grenzwerte ergeben. Die vom Gutachter 
vorgeschlagene Einbeziehung eines Bauakustikers im Rahmen der Ausführungsplanung 
ist nicht durch planungsrechtliche Festsetzungen im Bebauungsplan regelbar, da hierfür 
keine Rechtsgrundlage besteht. 
 
Zusammenfassung  
Mit den im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen liegt auf der Grundlage einer de-
taillierten gutachterlichen Einschätzung der Immissionssituation ein umfangreiches Lärm-
schutzkonzept vor, das die notwendigen Bausteine im Umgang mit der Lärmproblematik 
enthält und das geeignet ist, gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sicherzustellen. 
Hierzu zählen insbesondere die weitgehende Berücksichtigung der Prinzipien des schall-
robusten Städtebaus sowie verbindliche Regelungen zur Grundrissorientierung, zu 
Schallschutzmaßnahmen an den Gebäuden und zum Schutz von Außenwohnbereichen. 
Weitere Maßnahmen zum Schutz vor Sportlärm werden über die Einführung eines Platz-

                                                
58  Länderausschuss für Immissionsschutz (LAI), 2000 
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managements im Bereich des Sportparks Mitte und über ergänzende Regelungen im 
Durchführungsvertrag hinsichtlich einer einzelnen Sportlärmquelle und ggf. störenden 
Lichtimmissionen getroffen. Die in Verbindung mit dem umgebenden Straßen- und Schie-
nenverkehrslärm sowie dem Sportlärm auftretende Lärmproblematik kann daher als be-
wältigt betrachtet werden. 
 
 

3.6 Grünordnerische Festsetzungen 

Sowohl als kompensatorische Maßnahmen zur Verringerung der durch die Festsetzungen 
vorbereiteten Eingriffe in Natur und Landschaft, als auch aus stadtklimatischen Gründen 
sowie als Maßnahmen im Sinne des § 17 Abs. 2 BauNVO (s. Pt. III.3.2.1) erfolgen im vor-
habenbezogenen Bebauungsplan folgende Grünfestsetzungen: 
 
Im Vorhabengebiet sind mindestens 69 % der Dachflächenextensiv zu begrünen (textli-
che Festsetzung Nr. 22 ). Dies entspricht bei einer zulässigen Grundfläche für Hauptbau-
körper (ohne auskragende Bauteile wie Balkone, Erker usw. und ohne das bestehendes 
Gebäude Lehrter Straße 23) in den Baufeldern des Vorhabengebiets von ca. 12.000 m² 
einer Fläche von insgesamt ca. 8.300 m², die den Ergebnissen der Eingriffs- / Ausgleichs-
bilanzierung entspricht. Es ist davon auszugehen, dass die zulässige GR in diesem 
hochwertigen innerstädtischen Siedlungsbereich - wie im Projektplan vorgesehen - nahe-
zu vollständig ausgeschöpft wird, so dass mit großer Wahrscheinlichkeit flächenmäßig ei-
ne vollständige Kompensation der entstehenden Eingriffe gewährleistet ist. Eine extensive 
Dachbegrünung kann Niederschlagswasser auf den Bauflächen zurückhalten. Ein Groß-
teil dieses Wassers verdunstet, der Rest fließt zeitverzögert ab, was sich klimatisch aus-
gleichend auswirkt. Bepflanzte Dächer befeuchten die Luft und sorgen für Abkühlung. 
Dies wirkt sich vor allem auf angrenzende Wohn- oder Büroräume aus, leistet aber auch 
einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung des Kleinklimas. Luftschadstoffe wie Nitrate 
oder andere in Luft und Niederschlägen enthaltenen Stoffe werden festgehalten und ver-
wertet. Begrünte Dächer schaffen Ersatzlebensräume für Flora und Fauna. Vögel, Wild-
bienen, Schmetterlinge und Laufkäfer finden hier Nahrung und Unterschlupf.59 Hinsichtlich 
einzelner abiotischer Schutzgüter ist funktional ein gleichartiger und gleichwertiger Aus-
gleich jedoch nicht vollständig erreichbar (vgl. S. 88, 147). Da nur mindestens 69 % der 
Dächer einer Begrünungsverpflichtung unterliegen, ist ebenfalls gewährleistet, dass aus-
reichend Flächen für notwendige Dachaufbauten, wie Fahrstühle, Klimatisierungs- und 
Belüftungsanlagen, Beleuchtungsflächen oder Terrassen zur Verfügung stehen. Zur Ge-
währleistung der Voraussetzungen zur Realisierung der Dachbegrünung ist es erforder-
lich, die zulässige Dachneigung in entsprechender Quantität zu begrenzen. 
 
Im Bereich des Vorhabens werden in den Höfen der geplanten Bebauung auf den Tiefga-
ragen Flächen zum Anpflanzen festgesetzt. Sie sichern in den höher verdichteten Berei-
chen eine über die Bestimmungen der Berliner Bauordnung hinausgehende zusätzliche 
Mindestbegrünung von nicht überbauten Grundstücksflächen und stellen lärmgeschützte 
Erholungsflächen für die zukünftigen Bewohner zur Verfügung. Damit können auch die 
festgesetzten Überschreitungen der Höchstmaße aus § 17 Abs. 2 BauNVO teilweise aus-
geglichen werden (textliche Festsetzung Nr. 20 ). Zur Sicherung einer qualitätsvollen 
Bepflanzung sind die Bereiche mit einer Erdschicht von mindestens 80 cm zu überde-
cken. Von der Bepflanzung ausgenommen werden Bereiche mit Wegen und Kinderspiel-
plätzen. Der Anteil von Kinderspielplätzen an den Flächen wird über den Durchführungs-
vertrag festgeschrieben, um eine Mindestbepflanzung zu sichern. 
 
Zur Sicherung einer Mindestbegrünung der verbleibenden, nicht unter die Festsetzung Nr. 
20 fallenden, nicht überbauten und nicht für Wege, Zufahrten oder Nebenanlagen (z.B. 
Kinderspielplätze, Fahrradabstellanlagen, Müllplätze usw.) genutzten, aber durch Tiefga-

                                                
59  Deutscher Dachgärtner Verband 2009, Internetseite www.dachgaertnerverband.de 
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ragen unterbauten Grundstücksflächen wird aus stadtgestalterischen Gründen je nach 
Funktion der Flächen eine unterschiedlich starke Überdeckung von mindestens jeweils 35 
cm, 50 cm und 80 cm Boden festgesetzt. Insgesamt sind 20 % der Flächen mit einer Auf-
bauhöhe von mindestens 80 cm zu versehen, um auch das Anpflanzen von Bäumen zu 
ermöglichen, dabei können die Pflanzflächen aus der textlichen Festsetzung Nr. 20 ange-
rechnet werden. Für die weiteren nicht überbauten Teile von Tiefgaragen ergeben sich die 
unterschiedlichen Höhen aus den unterschiedlichen Funktionen der Freiflächen. Bereiche 
mit Feuerwehrzufahrten, die ca. 40 % der Freiflächen einnehmen, erhalten eine Aufbau-
höhe von 35 cm. Sie wirken damit zumindest noch wasserrückhaltend, auch eine Begrü-
nung mit befahrbaren Rasenflächen ist hier noch realisierbar. Die restlichen Flächen wer-
den qualifizierter begrünt und müssen daher eine Überdeckung von mindestens 50 cm 
aufweisen. Dies ermöglicht u.a. das Anpflanzen von Sträuchern. Eine Festsetzung als 
Ausgleichsmaßnahme ist nicht erforderlich, da der vorbereitete Eingriff bereits durch die 
festgesetzte Dachbegrünung ausgeglichen ist. Zur Erreichung der städtebaulichen Ziele 
(Tiefgaragen sollen nicht in Erscheinung treten, Mindestbegrünung von nicht überbauten 
Grundstücksflächen) ist die festgesetzte Überdeckung ausreichend, da hierauf bereits ein 
Anpflanzen von Rasenflächen bzw. auch mittelhohen Stauden und Gehölzen möglich ist 
(textliche Festsetzung Nr. 21 ). 
 
Zur Sicherung eines dauerhaften Erhalts der Anpflanzungen wird für alle Festsetzungen 
eine verbindliche Erhaltung vorgeschrieben. 
 
 

3.7 Sonstige Festsetzungen 

Geh- und Fahrrechte 
Innerhalb des Vorhabengebiets werden im Bereich der privaten Verkehrsflächen und der 
privaten Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung – Stadtplatz – unterschiedliche 
Rechte für Dritte im Bebauungsplan gesichert.  
 
Ziel ist, den an das Plangebiet nordöstlich angrenzenden geplanten bahnbegleitenden 
Grünzug (separates Planfeststellungsverfahren) möglichst vielfältig mit der näheren Um-
gebung zu verknüpfen. Daher werden neben den öffentlichen Anbindungen über den Kla-
ra-Franke-Spielplatz (Lehrter Straße 31), die Döberitzer Straße (jeweils außerhalb des 
Plangebiets) und zukünftig über den Stadtplatz zwei weitere Anbindungen an die Lehrter 
Straße im Plangebiet für die Öffentlichkeit gesichert. Zu diesem Zweck werden im Bereich 
des privaten Erschließungsrings (Flächen A) Flächen für Geh- und Radfahrrechte zu 
Gunsten der Allgemeinheit festgesetzt (textliche Festsetzungen Nr. 6) .  
 
Auf dem an der Lehrter Straße gelegenen Teil des Stadtplatzes werden die an die öffent-
liche Fuß- und Radwegeverbindung angrenzenden Flächen mit einem Geh- und Radfahr-
recht zugunsten der Allgemeinheit belastet. Damit wird einerseits die in diesem Bereich 
die im städtebaulichen Konzept formulierte städtebauliche Funktion des Bereichs gegen-
über der Eingangssituation zum Gelände des Poststadions gesichert  (vgl. u.a. Kapitel 
III.3.4.2). Andererseits korrespondiert es mit der Planung des Vorhabenträgers in diesem 
Bereich des Stadtplatzes Nutzungen mit Öffentlichkeitswirkung (Läden, Cafe usw.) in den 
Erdgeschossen anzusiedeln. 
 
Für die Unterhaltung der geplanten Grünfläche entlang der Bahnanlagen und der Brücke 
über die Bahnanlagen als Verbindung mit dem neuen Quartier an der Heidestraße ist es 
erforderlich, die Zufahrt für Fahrzeuge des Straßen- und Grünflächenamts und des Trä-
gers der Brückenbaulast zu sichern (Flächen A, und C) (textliche Festsetzungen Nr. 6, 
und Nr. 8)  
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Flächen für Tiefgaragen  
Das Vorhaben sieht die überwiegende Unterbringung des ruhenden Verkehrs in Tiefgara-
gen vor. Der durch das Vorhaben bedingte Stellplatzbedarf kann nicht in Tiefgaragen ab-
gedeckt werden, die ausschließlich direkt unter den Gebäuden liegen. Daher wird die An-
lage von Tiefgaragen auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zugelassen, 
um die Errichtung von funktionalen Tiefgaragen ausreichender Größe zu ermöglichen. Auf 
Grund der Größe der festgesetzten Bereiche können hier Tiefgaragen entstehen, die we-
gen ihrer Kapazität städtebauliche Bedeutung erlangen und deshalb einer verbindlichen 
Regelung im Bebauungsplan bedürfen. Gleichzeitig wird hier mit der Festsetzung der Flä-
chen ein Entstehen von Tiefgaragen außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 
und der dafür festgesetzten Flächen ausgeschlossen (zeichnerische Festsetzung, text-
liche Festsetzung Nr. 5 ). Auf Grund der Größe der Tiefgaragen werden im Bebauungs-
plan auch Bereiche definiert, in denen sich die Ein- und Ausfahrten befinden. Für diese 
Bereiche ist in der schalltechnischen Untersuchung nachgewiesen, dass sie keine Schall-
emissionen erzeugen, die außerhalb des Plangebiets zu nachteiligen Auswirkungen füh-
ren würden. Innerhalb des Plangebiets liegen die nächtlichen Emissionswerte um bis zu 7 
dB(A) oberhalb der Richtwerte. Die Geräuschbelastung liegt allerdings unterhalb der Be-
lastung durch andere Verkehrsgeräusche. Da bereits aus Gründen des Schutzes vor Ver-
kehrslärm Maßnahmen zum Schallschutz ergriffen werden müssen (Grundrissanordnung, 
Schalldämmung der Außenbauteile), kommen diese auch der Geräuschbelastung im Be-
reich der Ein- und Ausfahrten zu gute, so dass sich keine zwingend erforderlichen zusätz-
lichen Schutzmaßnahmen aus der Nutzung der Tiefgaragen ergeben. Es wird in der 
schalltechnischen Untersuchung allerdings im Sinne einer Vermeidung von vermeidbaren 
Geräuschen angeregt, dass die Tiefgaragenzufahrten eine schallabsorbierende („schall-
schluckende“) Auskleidung an Wänden (oberhalb von 1,8 m) und Decken erhalten, die in 
der Regel mit einer im Normalfall ohnehin erforderlichen Wärmedämmung kombinierbar 
ist. Der mittlere Absorptionsgrad sollte α ≥ 0,6 betragen und die Länge der Rampenlänge 
entsprechen. Eine entsprechende Verpflichtung ist im Durchführungsvertrag enthalten. 
 
In den restlichen Teilgebieten des allgemeinen Wohngebiets gelten bezüglich der Zuläs-
sigkeit von städtebaulich nicht relevanten Tiefgaragen die Vorschriften der Baunutzungs-
verordnung. 
 
Auf die Verpflichtung zur Einhaltung der Kappungsgrenze aus § 19 Abs. 4 BauNVO von 
0,8 auch bei der Errichtung von Tiefgaragen wird hingewiesen (textliche Festsetzung 
Nr. 3). 
 
Ausschluss oberirdischer Stellplätze  
In Übereinstimmung mit dem Ziel, innerhalb des verdichteten Vorhabengebiets die ver-
fügbaren Freiflächen für andere Nutzungen freizuhalten, werden oberirdische Stellplätze 
innerhalb der Teilgebiete WA 1.3, WA 1.4 und WA 1.5 des allgemeinen Wohngebiets 
(Vorhabengebiet) ausgeschlossen. (textliche Festsetzung Nr. 5 ). Für die Abwicklung 
des ruhenden Verkehrs stehen ausreichend Flächen für die Errichtung von Tiefgaragen 
innerhalb der Baugebiete zur Verfügung. Hiervon ausgenommen sollen notwendige Be-
hindertenstellplätze sein, um diese in unmittelbarer räumlicher Zuordnung zu den ent-
sprechenden Nutzungen anlegen zu können und damit Umwege zu vermeiden. Einzelne 
Stellplätze z. B. zum Be- und Entladen können auch innerhalb der privaten Verkehrsflä-
chen angeordnet werden. 
 
Sonstiges 
Die textliche Festsetzung Nr. 24 stellt klar, welches Planungsrecht zukünftig innerhalb 
des Geltungsbereichs anzuwenden ist. 
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3.8 Nachrichtliche Übernahmen / Kennzeichnungen 

Das innerhalb des Plangebiets vorhandene Denkmal (Grundstück Lehrter Straße 27-30) 
wird nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen. 
 
Die Kennzeichnung von Altlasten im Bebauungsplan ist nicht erforderlich, da durch bereits 
durchgeführte Sanierungsmaßnahmen und öffentlich rechtliche Vereinbarung zwischen 
dem Land Berlin und dem Vorhabenträger eine Sanierung der Flächen vor Nutzungsbe-
ginn vereinbart wurde und überwiegend bereits abgeschlossen ist. 
 
 

3.9 Durchführungsvertrag 

Im Rahmen eines Vorhaben- und Erschließungsplans ist gemäß § 12 BauGB ein Durch-
führungsvertrag zwischen dem Land Berlin und dem Vorhabenträger abgeschlossen wor-
den. In ihm verpflichtet sich der Vorhabenträger u. a. zur Durchführung des Vorhabens 
und der Erschließungsmaßnahmen entsprechend den Festsetzungen dieses Bebauungs-
plans und unter Beachtung der Errichtungsreihenfolge innerhalb bestimmter Fristen sowie 
zur Übernahme der Planungs- und Erschließungskosten. Der Durchführungsvertrag ent-
hält darüber hinaus ergänzende Regelungen zu folgenden Sachverhalten: 
 

- Verpflichtung, im Bereich des Baufeldes A und im Bereich des Baufeldes B1 
nur solche Mietwohnungen zu errichten, für die Wohnungsbauförderung des 
Landes Berlin in Anspruch genommen werden kann; sollte eine Förderung nicht 
oder nur in geringerem Umfang gewährt werden, bleibt es bei der Verpflichtung 
zur Errichtung der in den Vorhabenplänen festgelegten Wohnungsgrundrisse. 
Sonstige Bindungen entsprechend den Wohnungsbauförderungsbestimmungen 
treten für nicht geförderte Wohnungen jedoch nicht ein. 

- Begrenzung der Wohnungsgröße in den besonders von Lärm betroffenen Ge-
bäudeteilen des Baufelds E1 (gesamte Nordfassade, Südfassade des Hoch-
hausteils oberhalb des 8 Geschosses, seitliche Fassaden) auf maximal 30 m² 
um dort nur die Realisierung temporärer Wohnformen zu ermöglichen. 

- Errichtung und Betrieb einer oder mehrerer Kindertagesstätte(n) mit insgesamt 
75 Plätzen vorzugsweise in der Seydlitzstraße 11 oder innerhalb des Plange-
bietes. 

- Übernahme der Kosten in Höhe des Pauschalbetrages aus dem „Berliner Mo-
dell zur kooperativen Wohnbaulandentwicklung“ für die Schaffung von 89 
Grundschulplätzen am Standort der Kurt-Tucholsky-Grundschule oder einem 
derzeit in der Untersuchung der Schulverwaltung befindlichen neuen Standort 
(Umnutzung eines landeseigenen Gebäudes in der Kruppstraße 14a). 

- Übernahme der Kosten für die Planung und Durchführung der Maßnahmen für 
eine vorhabennahe Herstellung von öffentlichen Spielplatzflächen im Bereich 
des Geschichtsparks Moabit und angrenzenden Flächen. 

- Sanierung der vorhandenen Altlasten entsprechend Sanierungsvertrag; Ver-
pflichtung der Sanierung eventuell weiterer noch nicht bekannter Altlasten über 
die mit dem Land Berlin getroffene Sanierungsvereinbarung hinaus; Sicherstel-
lung, dass in einer Mächtigkeit von 35 cm der unversiegelten Freiflächen die 
Prüfwerte für Nutzungen nach der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverord-
nung eingehalten werden. 

- Herstellung der Anlagen für einen öffentlichen Fuß- und Radweg auf dem 
Stadtplatz sowie einen verkehrsberuhigten Bereich und anschließende kosten- 
und lastenfreie Übertragung an das Land Berlin. 



Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 1 – 67 VE Stadtentwicklungsamt Mitte   

 

 

 
 

144 

- Entschädigungslose Übernahme von Baulasten und der Verkehrssicherungs- 
und Unterhaltungspflicht auf den Flächen in seinem Eigentum die nach dem 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu 
belasten sind. 

- Realisierung der geplanten privaten Grün- und Freiflächen gemäß Freiflächen-
plan einschließlich privater Kinderspielplätze. 

- Verpflichtung zum dauerhaften Erhalt der bahnbegleitenden Bebauung als 
Schallschutzmaßnahme. 

- Errichtung und Unterhaltung einer Schallschutzwand an der Skateranlage in 
Abstimmung mit dem Land Berlin, wenn durch ein Monitoring eine Überschrei-
tung von Richtwerten nachgewiesen wurde. 

- Ausrüstung der Belichtungsanlage Poststadion (Platz 3) mit Lichtblenden, wenn 
diese gemäß Anlage 2 der AV LImSchG Bln vom 10.07.2013 als erhebliche Be-
lästigungen zu bewerten ist und entsprechende Ansprüche innerhalb von zwei 
Jahren ab Fertigstellung des Vorhabens begründet geltend werden. 

- Schallschluckende Auskleidung an Wänden und Decken von TGa-Zufahrten 
gemäß Schallgutachten. 

- Dauerhafter Erhalt der historischen Mauer gemäß Vorhabenplan. 

- Kostenübernahme Erschließung, einschließlich Medienerschließung, Verlage-
rung des "Moabiter Kissens" vor der Grundstückszufahrt. 

- Vermeidungsmaßnahmen V1 (Fledermausschutz, vorherige Kontrolle von zu 
fällenden Bäumen oder abzureißenden Gebäuden auf Sommer- oder Winter-
quartiere), V2 (Vogelschutz, Baufeldfreimachung nur außerhalb der Brutzeiten) 
gemäß Umweltbericht. 

- Übernahme der Vorplanungskosten für den künftigen Stadtplatz, den Umbau 
der Lehrter Straße und den Poststadion-Vorplatz zur Wahrung eines einheitli-
chen Erscheinungsbildes. 

- Finanzierung einer Vertretung des SGA (Bauherrenvertretung) für die Maß-
nahmen auf öffentlichen oder zukünftig öffentlichen Flächen 

 
Die im Rahmen des Durchführungsvertrags mit dem Vorhabenträger vereinbarten Maß-
nahmen und ihre Kosten sind mit Hilfe des Bewertungsschemas zum „Berliner Modell zur 
kooperativen Baulandentwicklung“ überprüft worden. Die Angemessenheitsprüfung hat 
ergeben, dass die Verpflichtungen des Vorhabenträgers auch in einer angemessenen Re-
lation zur Bodenwertsteigerung stehen. 
 
 

3.10 Flächenbilanz 60 

Geltungsbereich 45.900 m²  
Allgemeines Wohngebiet 
davon überbaubar 

35.100 m²  
15.200 m² 

Öffentliche Verkehrsfläche 
davon Stadtplatz (Fuß- und Radweg) 

5.500 m²  
500 m² 

Private Verkehrsfläche  
davon Stadtplatz 

5.300 m²  
1.900 m² 

 
 

                                                
60  Anm.: alle Werte gerundet 
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4. Abwägung der öffentlichen und privaten Belange 

Öffentliche Belange 
 
Allgemeine Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse (§ 1 Abs. 6 
Nr. 1 BauGB) 
Die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse werden ge-
wahrt. Trotz der Überschreitungen der Obergrenzen für die Bestimmung des Maßes der 
baulichen Nutzung gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO und einer punktuellen Unterschreitung 
von Abstandsvorschriften der Berliner Bauordnung im Vorhabengebiet ist, wie durch ein 
Gutachten nachgewiesen wurde, von einer ausreichenden Belichtung und Belüftung aus-
zugehen. Auch in den Bestandsbereichen, in denen der vorhandene historische Gebäu-
debestand gesichert wird, liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse nicht gewahrt wären. In den Gebäuden ist weder ein signifikanter 
Leerstand feststellbar, noch ist der Gebäudebestand geprägt durch unattraktive, schwer 
vermarktbare Nutzflächen für Wohnen oder gewerbliche Nutzungen. Für die Überschrei-
tung können die geplanten ruhigen und begrünten Hofbereiche und insbesondere die in 
unmittelbarer Nachbarschaft befindlichen vernetzten Grün- und Freiflächen ausgleichende 
Funktionen übernehmen. Auch die zusätzliche Verschattung an den bestehenden Gebäu-
den und Grundstücksfreiflächen des Ergänzungsbereichs durch die Errichtung von Ge-
bäuden im Vorhabengebiet sind zumutbar, gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse blei-
ben auch hier gewährleistet. 
 
Den vorhandenen Schallimmissionen wird im Bebauungsplan zur Gewährleistung gesun-
der Wohn- und Arbeitsverhältnisse einerseits durch ein schallrobustes städtebauliches 
Konzept (Ausbildung lärmgeschützter Hofbereiche, durchgesteckte Wohnungen) und an-
dererseits durch die Aufnahme umfangreicher Festsetzungen zum Immissionsschutz, die 
die Einhaltung der Orientierungswerte der DIN 18005 in Aufenthaltsräumen ermöglichen, 
begegnet.  
 
Immissionsbelastungen oberhalb der Richtwerte für allgemeine Wohngebiete durch Nut-
zungen im benachbarten Sportpark Mitte sind unter Berücksichtigung der im Rahmen der 
schalltechnischen Untersuchung mit dem Sportamt Mitte abgestimmten und bestätigten 
Nutzungsszenarien nicht anzunehmen. Sollte es im Einzelfall bei Großereignissen im 
Stadion zu Überschreitungen kommen, sind diese vor dem Hintergrund der Schaffung 
dringend benötigten Wohnraums und einer an den Sport heranrückenden Wohnbebauung 
im Sinne der gegenseitigen Rücksichtnahme vertretbar. 
 
Die in Teilbereichen des Plangebietes bislang bekannten und noch vorhandenen Altlasten 
und Boden- bzw. Grundwasserverunreinigungen stellen bei sachgerechter Sanierung, die 
durch entsprechende Sanierungsverträge zwischen dem Land Berlin und den jeweiligen 
Grundstückseigentümern sowie im Durchführungsvertrag gesichert sind, keine Gefähr-
dung für die zukünftigen Nutzer dar. Die Sanierungsarbeiten wurden im Wesentlichen be-
reits durchgeführt. Die ergänzende Boden- und Grundwasseruntersuchung für die Grund-
stücke Lehrter Straße 27-30 hat keinen Hinweis auf eine Beeinträchtigung gesunder 
Wohn- und Lebensverhältnisse ergeben. Eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit 
ist nicht gegeben. 
 
Wohnbedürfnisse der Bevölkerung (§ 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB) 
Die verschiedenen Belange der Wohnbedürfnisse erfahren durch die Festsetzung von 
Baugebieten, die vorwiegend dem Wohnen dienen (allgemeine Wohngebiete) eine be-
sondere Gewichtung. Im Rahmen des Vorhabens wird ein differenziertes Angebot aus 
Mietwohnungen unterschiedlicher Mietpreise sowie Eigentumswohnungen geschaffen, mit 
dem unterschiedliche Bevölkerungsgruppen angesprochen werden können. Dies wird im 
Durchführungsvertrag in Anlehnung an die Leitlinien des „Berliner Modell zur kooperativen 
Wohnbaulandentwicklung“ durch die Verpflichtung zur Errichtung von 158 förderfähigen 
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Wohnungen vom 14.04.2015 geregelt. Der hier im Einzelfall von der im „Berliner Modell“ 
abweichenden pauschalen Quote von 25 % der Wohnungen ist durch die Wohnungsbau-
leitstelle zugestimmt worden, da die Anzahl der Wohnungen bereits vor der Einführung 
des „Berliner Modells“ vom Vorhabenträger angeboten und abgestimmt worden ist. 
 
Soziale und kulturelle Bedürfnisse der Bevölkerung, Belange des Sports und von Freizeit 
und Erholung (§ 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB) 
Aus der Sicherung der Bestandsbebauung im Ergänzungsbereich und der planungsrecht-
lichen Umwandlung von einem beschränkten Arbeitsgebiet (nach Baunutzungsplan) in ein 
allgemeines Wohngebiet entstehen keine über die bereits vorhandenen hinausgehenden 
Erfordernisse für die soziale Infrastruktur. Die Gebäude werden bereits heute überwie-
gend zum Wohnen verwendet, eine Verdichtung ist nicht geplant. 
 
Im Vorhabengebiet ist gemäß Verpflichtung des Vorhabenträgers im Durchführungsver-
trag die Errichtung von 1.053 Wohnungen geplant, deren künftige Bewohner eine zusätz-
liche Nachfrage nach sozialer Infrastruktur auslösen (vgl. auch Kapitel IV.2.2.). Die vor-
handenen Einrichtungen zur Kinderbetreuung können den Bedarf nicht abdecken. Der 
Vorhabenträger wird entsprechend der pauschalen Bedarfsermittlung nach dem „Berliner 
Modell zur kooperativen Wohnbaulandentwicklung“ eine Kindertagesstätte mit 75 Plätzen 
(Bedarfsermittlung vgl. S. 155 f) innerhalb des Plangebiets oder seiner näheren Umge-
bung errichten und betreiben und/oder die Errichtung und den Betrieb im Einvernehmen 
mit dem BA Mitte an einen freien Träger weitergeben. Die Realisierung ist über den 
Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan abgesichert.  
 
Aus der städtebaulichen Entwicklung im Vorhabengebiet ergibt sich entsprechend der 
pauschalen Bedarfsermittlung nach dem „Berliner Modell zur kooperativen Wohnbauland-
entwicklung“ ein Bedarf in Höhe von 89 zusätzlichen Grundschulplätzen. Der Vorha-
benträger verpflichtet sich über eine verbindliche Regelung des Durchführungsvertrags 
zur Übernahme der Kosten für die Schaffung der erforderlichen Plätze im Rahmen des 
Pauschalbetrages aus dem „Berliner Modell zur kooperativen Wohnbaulandentwicklung“. 
 
Soziale und kulturelle Einrichtungen sind in den allgemeinen Wohngebieten allgemein zu-
lässig, so dass die Errichtung weiterer Einrichtungen im Geltungsbereich planungsrecht-
lich möglich wäre. Im Bereich des Vorhabens sollen solche Nutzungen bevorzugt im Be-
reich des Stadtplatzes angesiedelt werden. 
 
Sport-, Freizeit und Erholungsflächen stehen mit dem Gelände des Sportparks Mitte und 
dem Fritz-Schloss-Park in der Nähe des Plangebiets zur Verfügung. Eine ausreichende 
Versorgung mit öffentlichen Spielplätzen für die neuen Bewohner wird durch eine Ver-
pflichtung des Vorhabenträgers im Durchführungsvertrag gesichert, eine Erweite-
rung / Qualifizierung bestehender öffentlicher Spielplatzflächen im Bereich des Ge-
schichtsparks Moabit und angrenzenden Flächen durchzuführen. 
 
In Abstimmung mit dem zuständigen Sportamt des Bezirkes Mitte erfolgt für den Sport-
park Poststadion ein Platzmanagement. Eine Einschränkung des Betriebs durch die her-
anrückende Wohnbebauung ist nicht zu erwarten.  
 
Erhaltung, Erneuerung und Fortentwicklung vorhandener Ortsteile und zentraler Versor-
gungsbereiche (§ 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB) 
Die vorgesehene Umwandlung von z.T. brachgefallenen und z.T. kleingewerblich genutz-
ten ehemaligen Eisenbahnflächen in ein Wohngebiet mit öffentlich zugänglichem Stadt-
platz trägt durch die stadtgestalterische Aufwertung der Flächen zur Erneuerung und 
Fortentwicklung des Ortsteils Moabit bei. 
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Belange von Baukultur, Denkmalschutz und Ortsbildpflege (§ 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB) 
Die geplante Bebauung im Vorhabengebiet ist das Ergebnis eines Workshopverfahrens. 
Aus den vorliegenden Arbeiten hat das Entscheidungsgremium die Arbeit ausgewählt, die 
nach Auffassung des Gremiums am Besten den vielfältigen Anforderungen des Ortes ge-
recht wird. Den Belangen des Denkmalschutzes wird durch die planungsrechtliche Fest-
setzung des denkmalgeschützten Gebäudes auf dem Grundstück Lehrter Straße 27-30 
und der Festsetzung eines öffentlich zugänglichen Stadtplatzes gegenüber den denkmal-
geschützten Kassenhäusern des Poststadions entsprochen. 
 
Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspfle-
ge (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB), Vermeidung und Ausgleich voraussichtlich erheblicher Be-
einträchtigungen (§ 1a Abs. 3 BauGB) 
Die Belange des Umweltschutzes finden im vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfah-
ren Berücksichtigung.  
 
Der infolge der Planung gegenüber dem bereits bestehenden Planungsrecht entstehende 
Eingriff in Natur und Landschaft wird im Geltungsbereich des Bebauungsplans durch die 
Festsetzung einer Dachbegrünung multifunktional ausgeglichen. Die Ausgleichswirkung 
stellt sich dabei hinsichtlich der einzelnen Schutzgutfunktionen differenziert dar: Die Be-
einträchtigung der Schutzgutfunktionen für Tiere/Pflanzen und Klima/Luft wird mit einem 
quantitativen Überschuss kompensiert, während für die Schutzgüter Boden und Wasser, 
bedingt durch den fehlenden Anschluss zum natürlich anstehenden Boden, ein nur annä-
hernd gleichwertiger Ausgleich erzielt werden kann. Hinsichtlich der betroffenen Tierarten 
ist damit unter Umständen eine Verschiebung des Artenspektrums verbunden, da bislang 
ansässige Arten keine Lebensräume mehr vorfinden, dafür Lebensraum für andere Arten, 
insbesondere thermophile Insekten geschaffen wird. Darüber hinaus ist darauf hinzuwei-
sen, dass durch die geplante Begrünung der Vorgärten und der Innenhöfe, die über den 
Freiflächenplan als Bestandteil des Durchführungsvertrags abgesichert wird, auch Bäume 
und Sträucher neu gepflanzt werden, woraus sich weitere Lebensräume für Tiere erge-
ben. Die ggf. verbleibende qualitative Ungleichgewichtung zwischen Eingriff und geplan-
tem Ausgleich ist in Abwägung aller Belange gegeneinander und untereinander hinzu-
nehmen. Den öffentlichen Belangen der innerstädtischen Siedlungsentwicklung und der 
Bedarfsdeckung bei innerstädtischem Wohnungsbau wird insofern Vorrang eingeräumt. 
 
Im Zuge der Realisierung des Vorhabens nicht erhaltbare Bäume werden entsprechend 
den Bestimmungen der Berliner Baumschutzverordnung ausgeglichen. 
 
Die im Plangebiet noch vorhandenen Altlasten werden im Zuge der Entwicklung des Vor-
habens saniert. Damit wird eine potentiell bestehende Gefährdung der Umwelt (Boden, 
Grundwasser) beseitigt. 
 
Die Belange des Artenschutzes sind im Bebauungsplan berücksichtigt. Verbotstatbestän-
de gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz werden nicht begründet, sofern die im Durch-
führungsvertrag vereinbarten Vermeidungsmaßnahmen V1 (Fledermausschutz, vorherige 
Kontrolle von zu fällenden Bäumen oder abzureißenden Gebäuden auf Sommer- oder 
Winterquartiere) und V2 (Vogelschutz, Baufeldfreimachung nur außerhalb der Brutzeiten)  
eingehalten werden. Die Bestimmungen aus § 39 BNatSchG sind zu beachten. 
 
Belange der Wirtschaft (§ 1 Abs. 6 Nr. 8 BauGB) 
Die Belange der Wirtschaft werden im Rahmen der Abwägung gegen die im Plangebiet 
konkurrierenden Belange der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung geringer gewichtet, wel-
che derzeit auf Grund der hohen Nachfrage nach innerstädtischem Wohnraum von be-
sonderer Bedeutung sind. Ungeachtet dessen sind im Plangebiet auch Entwicklungsmög-
lichkeiten für die Wirtschaft vorhanden. Im Bereich des Stadtplatzes innerhalb des Vorha-
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bensgebiets sieht der Vorhabenträger die Ansiedlung von der Versorgung des Wohnge-
biets dienenden Läden, Dienstleistungen, Gastronomie usw. vor. 
 
Die Entwicklung der Flächen wird für den Bereich der Neuordnungsbereiche dazu führen, 
dass die derzeit noch verbliebenen langjährigen gewerblichen Zwischennutzungen aufge-
geben bzw. verlagert werden müssen. Für den Fall, dass von den gewerblichen Nutzun-
gen nur so geringe Emissionen verursacht werden, dass sie als nicht störende Gewerbe-
betriebe gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO einzustufen sind, bestünde grundsätzlich die 
Möglichkeit sie als Ausnahme auch innerhalb des allgemeinen Wohngebiets anzusiedeln. 
 
Die Änderung des geltenden Planungsrechts in den Bestandsgebieten von beschränktem 
Arbeitsgebiet nach Baunutzungsplan (in etwa vergleichbar einem Gewerbegebiet nach 
BauNVO) zu einem allgemeinen Wohngebiet schränkt die theoretisch mögliche gewerbli-
che Entwicklung in diesen Bereichen stark ein. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die 
tatsächlich ausgeübte Nutzung auf den Flächen bereits heute einem allgemeinen Wohn-
gebiet entspricht, so dass auch nach geltendem Planungsrecht eine uneingeschränkte 
gewerbliche Entwicklung nur bei Aufgabe der derzeitigen Nutzung möglich wäre. Ande-
renfalls wäre die Emissionspotentiale der gewerblichen Nutzung auf Grund der vorhande-
nen Wohnnutzung auf „nicht wesentlich störendes Gewerbe“ im Sinne des Mischgebiets 
beschränkt. Da Teile der Bebauung unter Denkmalschutz stehen, ist das Szenario einer 
vollständigen Nutzungsänderung als eher unwahrscheinlich zu beurteilen. Die Grund-
stückseigentümer haben darüber hinaus bereits signalisiert, dass sie keine Einwände ge-
gen eine den heutigen Bestand langfristig sichernde Nutzungsänderung haben. 
 
Belange der Mobilität der Bevölkerung, Verkehrsbelange (§ 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB) 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans verfügt über einen Anschluss an das Busnetz. 
Der Hauptbahnhof mit vielfältigen öffentlichen Nah- und Fernverkehrsmitteln befindet sich 
in fußläufiger Entfernung zum Plangebiet. Damit können Benutzer und Besucher des 
Plangebiets ihre Wege auch unabhängig von individuellen Verkehrsmitteln organisieren. 
Dies kommt insbesondere den Bedürfnissen weniger mobilen Bevölkerungsgruppen ent-
gegen. 
 
Zur verkehrlichen Erschließung der festgesetzten allgemeinen Wohngebiete werden zu-
sätzliche private Verkehrsflächen vorgesehen. Die Vernetzung des an das Plangebiet an-
grenzenden Grün- und Freiflächensystems und der geplanten Brücke über die Bahnanla-
gen ist durch die Festsetzung eines öffentlichen Fuß- und Radwegs sowie durch die Fest-
setzung von Geh- und Radfahrrechten zugunsten der Allgemeinheit auf Teilabschnitten 
der privaten Verkehrsflächen gewährleistet. 
 
Die Abwicklung des mit dem Vorhaben verbundenen Verkehrs über die erschließende 
Lehrter Straße und ihre Knotenpunkte an der Invalidenstraße und der Perleberger Straße 
ist, wie die verkehrstechnische Untersuchung belegt hat, gewährleistet. 
 
Ergebnisse von städtebaulichen Entwicklungskonzepten (§ 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB) 
Die Entwicklung eines allgemeinen Wohngebiets im Bereich des Vorhabensgebiets ent-
spricht den Zielen des zukünftigen Stadtentwicklungsplan Wohnen, der an dieser Stelle 
einen „Großen Wohnungsbaustandort“ mit mehr als 500 Wohnungen darstellt. Die getrof-
fenen Festsetzungen stehen auch nicht im Widerspruch zu anderen Stadtentwicklungs-
plänen (vgl. Kapitel I.3.4). Auch das Planwerk „Innere Stadt“ zeigt am Standort eine dichte 
Bebauung, wenngleich mit einer anderen städtebaulichen Figur. Weitere vom Senat be-
schlossene städtebauliche Planungen werden ebenfalls berücksichtigt (vgl. Kapitel I.3.5).  
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Belange des Hochwasserschutzes (§ 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB) 
Das Plangebiet liegt außerhalb des im Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP 
B-B) dargestellten „Risikobereich Hochwasser“. Es liegt auch nicht innerhalb eines vorläu-
fig gesicherten Überschwemmungsgebiets, die durch Verfügung vom 13. Januar 2013 
vom Land Berlin ausgewiesen wurden. Belange des Hochwasserschutzes waren insofern 
im Bebauungsplanverfahren nicht zu berücksichtigen. 
 
Sparsamer Umgang mit Grund und Boden (§ 1a Abs. 2 BauGB) 
Die Wiedernutzung eines ehemals zu Bahnzwecken genutzten Grundstücks durch eine 
Wohnbebauung mit hoher Dichte entspricht in hohem Maße dem Ziel eines sparsamen 
Umgang mit Grund und Boden, da alternativ ggf. Flächen im Außenbereich in Anspruch 
genommen werden müssten. 
 
Erfordernisse des Klimaschutzes (§ 1a Abs. 5 BauGB) 
Die Erfordernisse des Klimaschutzes finden im Bebauungsplan in Form von Dachbegrü-
nungs- und Hofbegrünungsmaßnahmen, die eine kleinklimatische Ausgleichsfunktion für 
die zusätzliche Versiegelung, bzw. den Verlust der ehemaligen Gärten der Eisenbahn-
landwirtschaft als kleines Kaltluftentstehungsgebiet aufweisen, Berücksichtigung. In der 
Gesamtbetrachtung der Belange wird jedoch den Belangen des sparsamen Umgangs mit 
Grund- und Boden und der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung ein Vorrang gegenüber 
den Zielen des Klimaschutzes eingeräumt. In Berlin besteht eine hohe Nachfrage nach 
innerstädtischem Wohnraum, der im Hinblick auf die Entscheidungen der Bevölkerung 
zum Standort Tempelhofer Feld nunmehr vorwiegend in innerstädtischen Baulücken und 
kleinteiligen Brachflächen erfolgen muss. Mit der Fläche des Vorhabens steht ein inner-
städtischen Standort mit hoher Lagegunst in der näheren Umgebung zentraler Einrichtun-
gen der Bundeshauptstadt und des Hauptbahnhofs zur Verfügung. der geeignet ist, die 
Funktion der Innenstadt zu stärken und für einen großen Personenkreis attraktiv zu ges-
talten. Die benachbarten Kaltluftentstehungsgebiete des Sportparks Mitte und des Fritz-
Schloß-Parks sowie des Friedhofs an der südlichen Lehrter Straße werden durch das 
Vorhaben nicht beeinträchtig. 
 
Bauordnungsrechtliche Belange 
Durch die Festsetzungen kommt es in Teilbereichen des Vorhabengebiets zu Unterschrei-
tungen von Abstandsflächen gemäß § 6 BauO Bln (vgl. S. 109 ff). Da diese jedoch nicht 
zur Beeinträchtigung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse führen, sind sie als verträg-
lich zu bewerten. 
 
Aus § 8 Abs. 3 BauO Bln ergibt sich die Verpflichtung des Vorhabenträgers zum Nach-
weis privater Kinderspielplätze im Vorhabengebiet. Grundsätzlich ist je Wohnung eine 
Fläche von 4 m² Spielplatz nachzuweisen. Im Rahmen der Abstimmung des Vorhabens 
wurde mit dem BWA vereinbart, dass für die geplanten Kleinstwohnungen am Stadtplatz 
auf Grund ihrer geringen Größe, die ein Bewohnen der Wohnungen mit Kindern unwahr-
scheinlich macht, ein Abschlag von 50% auf die Anforderungen aus § 8 Abs. 3 BauO Bln 
angesetzt werden kann. Hieraus ergibt sich insgesamt eine Verpflichtung in Höhe von ca. 
3.600 m² privater Spielplatzfläche. 
 
Der Vorhabenträger verpflichtet sich über die verbindlichen Regelungen des Durchfüh-
rungsvertrages die gemäß Nutzungskonzept erforderlichen privaten Spielplatzflächen 
nach Bauordnung für Berlin auf seinen Grundstücke anzulegen und einzurichten. Dies ist 
allerdings hinsichtlich des von der Bauaufsicht geforderten Nachweises von 590 m² priva-
ter Spielplatzfläche für die geplanten 295 Kleinstwohnungen am Stadtplatz nur möglich, 
wenn die durch den Vorhabenträger zu errichtende Kindertagesstätte auf dem Grundstück 
an der Seydlitzstraße realisiert wird. In diesem Fall steht die Freifläche des Ersatzstand-
orts für die Kita im südlichen Teil des Grundstücks für die Einrichtung von privaten Spiel-
plätzen zur Verfügung. Sollte wider Erwarten doch eine Errichtung einer Kindertagesstätte 
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innerhalb des Vorhabengebiets notwendig werden, weil die geplante Entwicklung am 
Standort Seydlitzstraße scheitert, stünden die Flächen nicht zur Verfügung. Für diesen 
Fall müsste der Fehlbedarf gemäß § 8 Abs. 3 BauOBln durch eine zweckgebundene Zah-
lung an das Land Berlin abgegolten werden, mit der in Vorhabennähe neue öffentliche 
Spielflächen geschaffen oder bestehende Flächen qualifiziert werden können. Dies ist e-
benfalls durch eine verbindliche Regelung im Durchführungsvertrag gesichert. 
 
Die vorgesehene Lösung, für den Fall, dass eine Kindertagesstätte innerhalb des Vorha-
bens realisiert werden muss, einen untergeordneten Teil der bauordnungsrechtlich erfor-
derlichen privaten Spielplatzflächen durch Finanzierung zusätzlicher öffentlicher Spiel-
platzflächen zu kompensieren, ist vor dem Hintergrund des gewünschten städtebaulichen 
Konzepts mit einer lärmrobusten Bebauung in höherer Verdichtung und der Schaffung 
dringend benötigten innerstädtischen Wohnraums vertretbar.  
 
 
Private Belange 
 
Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung (§ 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB) 
Das geplante Wohnungsbauvorhaben sieht vor, ca. 50 % der Wohnungen als Eigen-
tumswohnungen zu vermarkten. Damit wird ein Beitrag zum Ziel der Eigentumsbildung 
geleistet. 
 
Eigentums- und Eigentümerrechte 
Der Bebauungsplan bietet für die Eigentümer bauliche und nutzungsstrukturelle Entwick-
lungsmöglichkeiten. Die in den Bestandsbereichen (Ergänzungsbereich) erfolgte Um-
wandlung von bisher planungsrechtlich nur gewerblich nutzbaren Flächen (beschränktes 
Arbeitsgebiet nach Baunutzungsplan) in ein allgemeines Wohngebiet hat keine Folgen für 
die auf den Grundstücken ausgeübte Nutzung. Die vorwiegend vorhandene Wohnnutzung 
wird mit den Festsetzungen des Bebauungsplans erstmalig planungsrechtlich zulässig, so 
dass dem Eigentümer die Möglichkeit eröffnet wird bauliche Veränderungen z. B. zur Mo-
dernisierung / Sanierung vorzunehmen. Die vorhanden gewerblichen Nutzungen mussten 
bezüglich ihrer Emissionen auch bislang bereits Rücksicht auf die ausgeübte Wohnnut-
zung nehmen, so dass sich aus der Festsetzung keine Nachteile ergeben. Die zukünftige 
Nutzungsfestsetzung erfolgt in Abstimmung mit dem Eigentümer / treuhänderischen Ver-
walter. 
 
Die im Ergänzungsbereich getroffenen Festsetzungen zum passiven Schallschutz haben 
keine unmittelbare Wirkung auf den vorhandenen Bestand. Es besteht hinsichtlich der An-
forderungen an den baulichen Schallschutz keine Nachrüstpflicht. Die Festsetzungen 
werden erst dann relevant, wenn ein Vorhaben nach § 29 Abs. 1 BauGB verwirklicht wer-
den soll. Soweit geplante Baumaßnahmen den Vorhabenbegriff (Änderung von baulichen 
Anlagen) nicht erfüllen, bewirkt der Bebauungsplan keine Verpflichtung. 
 
Für das Grundstück des Vorhabenträgers wird mit dem Vorliegen des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplans die planungsrechtliche Zulässigkeit seines Vorhabens sichergestellt. 
Damit kann er sein Grundstück entsprechend dem mit den Behörden des Landes Berlin 
abgestimmten Vorhaben nutzen und bebauen. 
 
Das auf dem Stadtplatz gelegene Geh- und Radfahrrecht zu Gunsten der Allgemeinheit 
stellt keine wesentliche Einschränkung für den Vorhabenträger dar. Gemäß Vorhabenplan 
sind in den Erdgeschossen vieler am Stadtplatz gelegener Gebäude Nutzungen geplant, 
die sich an die Öffentlichkeit richten (Läden, Gastronomie usw.) und die eine entspre-
chende Zugänglichkeit ohnehin erfordern. 
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Die auf dem Grundstück festgesetzte öffentliche Fuß- und Radwegeverbindung zur Er-
schließung des bahnbegleitenden Grünzugs und der zukünftigen Brücke über die Bahn-
anlagen von der Lehrter Straße aus, sind mit dem Grundstückseigentümer abgestimmt. 
Da sie sich im Bereich des ohnehin vom Vorhabenträger als Stadtplatz geplanten Be-
reichs befinden, stellt sie keine Erschwernis für die Grundstücksnutzung dar. Das Pla-
nungsziel einer öffentlichen Verbindung zur geplanten Brücke über die Bahnanlagen war 
darüber hinaus dem Vorhabenträger zum Zeitpunkt des Grundstückerwerbs bereits durch 
das Verfahren des Bebauungsplans 1-67, das nach der öffentlichen Auslegung als vorha-
benbezogener Bebauungsplan fortgeführt wird, bekannt. 
 
Durch die im Teilgebiet 1.3 des allgemeinen Wohngebiets festgesetzten überbaubaren 
Grundstücksflächen kommt es zu einer geringfügigen Überlagerung der benachbarten 
Flurstücke 165 und 166, die nicht zum Vorhabengebiet zählen, durch eine Abstandsfläche 
eines Gebäudes im Vorhabengebiet. Für den Eigentümer der Flurstücke ergeben sich hie-
raus keine negativen Auswirkungen (vgl. S. 107).  
 
Auswirkungen des Vorhabens auf die Besonnung der nördlich angrenzenden Bestands-
bebauung und der Grundstücksfreiflächen sind hinzunehmen, da die Abstandsvorschriften 
der Berliner Bauordnung eingehalten sind. Daher ergeben sich auch keine Anhaltspunkte, 
dass dort gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse in Folge der geplanten Bebauung im 
Vorhabengebiet nicht mehr gewährleistet wären.  
 
Durch die verbindliche Regelung der textlichen Festsetzung Nr.  3 reduziert sich die zu-
lässige Gesamtversiegelung auf den Grundstücken Lehrter Straße 26A/B und 27-30 auf 
ein Maß von 0,8 gegenüber dem vor der Festsetzung geltenden Planungsrecht (1,0 ge-
mäß Baunutzungsplan i.V.m. Berliner Bauordnung von 1958). Eine solche Reduzierung 
für den Fall einer wesentlichen Änderung an den bestehenden Gebäuden ist vor dem Hin-
tergrund der bestandssichernden Festsetzung der Wohnnutzung in einem ehemaligen 
beschränkten Arbeitsgebiet nach Baunutzungsplan gerechtfertigt, um ein Mindestmaß an 
unversiegelten Grundstücksflächen für die Bewohner zu gewährleisten. 
 
Interessen von Mietern, Pächtern und sonstigen Nutzern 
In den Bestandsbereichen werden die Interessen von Mietern, Pächtern und sonstigen 
Nutzern durch die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebiets nicht berührt. Die vorhan-
denen Nutzungen werden erstmalig planungsrechtlich zulässig bzw. durch die Umwand-
lung nicht eingeschränkt. Allerdings führt die geplante Bebauung im Vorhabengebiet zu 
Einschränkungen der Belichtung und Besonnung der Bestandnutzungen in der Lehrter 
Straße 26 A bis 30. Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse bleiben trotz der Einschrän-
kungen gewährleistet. 
 
Im Vorhabenbereich sind die ehemals vorhandenen teilweise langjährigen Zwischennut-
zungen überwiegend aufgegeben worden. Die entsprechenden Verträge, die jeweils nur 
kurze Laufzeiten aufwiesen, wurden vom Grundstückseigentümer fristgerecht beendet. 
Zum jetzigen Zeitpunkt befindet kein Nutzer mehr auf dem Grundstück.  
 
Die Interessen des Betreibers des Netto-Marktes gegenüber dem Plangebiet bleiben trotz 
einer heranrückenden Wohnbebauung hinreichend gewahrt. Vor dem Hintergrund der be-
stehenden Baugenehmigung, für den im Bauantrag (2003) in der Betriebsbeschreibung 
Öffnungszeiten für den Lebensmittelmarkt von 08:00 bis 20:00 Uhr und für den Bäcker 
von 07:00 bis 20:30 Uhr genannt werden, findet durch die Planung keine über das heutige 
Maß hinausgehende Beschränkung statt. Für eine Erweiterung seiner derzeitigen, gegen-
über der Betriebsgenehmigung bereits erweiterten Öffnungszeiten von 07:00 bis 21:00 
Uhr, auch im Hinblick auf das zukünftig wachsende Kundenpotential aus dem Vorhaben-
gebiet, verbleibt ein Spielraum innerhalb des Tagzeitraums der TA-Lärm (06:00 bis 22:00 
Uhr) (vgl. auch S. 32 und 120) der sich konfliktfrei realisieren lässt. Mit dem Beginn des 
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Nachtzeitraums um 22:00 Uhr muss zur Einhaltung der Richtwerte auch der Parkplatz des 
Marktes geschlossen werden. Hieraus ergibt sich ggf. ein Ende der Öffnungszeit von 
21:30, um einen Abfluss der Kundenfahrzeuge bis 22:00 Uhr zu gewährleisten. Lediglich 
eine Erweiterung der Betriebszeiten in den Nachtzeitraum müsste unter Betrachtung der 
im Bebauungsplan getroffenen Festsetzung eines allgemeinen Wohngebiets erfolgen und 
könnte hieran bzw. an den damit verbundenen Anforderungen an den Lärmschutz schei-
tern. Hieraus könnte sich eine Einschränkung für den Betreiber ergeben. Eine Ausweitung 
des Betriebs auf den Nachtzeitraum stünde aber bereits heute unter dem Vorbehalt der 
Prüfung des Immissionsschutzes gegenüber dem nördlich des Marktes befindlichen 
Mischgebiet und der bereits zum Zeitpunkt der Betriebseröffnung vorhandenen Wohnbe-
bauung Lehrter Straße 26A/B. Darüber hinaus ist das private Interesse an einer erhebli-
chen Ausweitung der Öffnungszeiten über das seit mehr als 10 Jahren bestehende Maß 
hinaus auch unter Einbeziehung des hier vorliegenden stark überwiegenden öffentlichen 
Interesses an der Schaffung von innerstädtischem Wohnraum zu bewerten. Daher scheint 
die verhältnismäßig geringe Einschränkung in der Gesamtschau der Belange vertretbar. 
 
Hinweise aus der polizeilichen Kriminalprävention z. B. hinsichtlich der guten Einsehbar-
keit von Freiflächen (Bepflanzung) oder der nächtlichen Beleuchtung werden in der Um-
setzung der Planung in die Gestaltungsüberlegungen einbezogen.  
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IV. AUSWIRKUNGEN DES BEBAUUNGSPLANS 

1. Auswirkungen auf die Wohnbedürfnisse und Arbeits stätten 

Mit der Entwicklung des Plangebiets werden die Voraussetzungen für die Errichtung von 
Wohnungen an einem innerstädtischen Standort mit hoher Lagegunst geschaffen. Damit 
kann ein Beitrag geleistet werden, den bestehenden Wohnungsmangel im Land Berlin mit 
positiven Auswirkungen auf die Wohnbedürfnisse zu verringern. Das Segment preiswerter 
Wohnungen soll durch die geplante Errichtung von 158 Wohnungen zu günstigen Miet-
preisen gestärkt werden. 
 
Das Vorhaben des Vorhabenträgers sieht gemäß Verpflichtung des Vorhabenträgers im 
Durchführungsvertrag die Entwicklung von ca. 758 Wohnungen und ca. 295 Kleinstwoh-
nungen vor. Damit verbunden sind jedoch erweiterte Anforderungen an die Versorgung 
mit Wohnfolgeeinrichtungen wie öffentlichen Grünflächen und Spiel und Sporteinrichtun-
gen. Für die Ermittlung der Folgebedarfe sind die Bedarfsermittlungsvorschriften des „Ber-
liner Modells zur kooperativen Wohnbaulandentwicklung“ der Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung und Umwelt in allen Bezirken zwingend anzuwenden. Um eine Gleichbehand-
lung innerhalb des Landes Berlin sicherzustellen, verwendet das Modell pauschalisierte 
Ansätze, die im Einzelfall zu Abweichungen gegenüber den Projektdaten führen können. 
Die Ermittlung der Zahl der Wohneinheiten und der Einwohner erfolgt im „Berliner Modell“ 
nach folgendem Ansatz: 
 
Geschossfläche (GF) für Wohnen (gemäß Vorhabenplanung, ein-
schließlich Kleinstwohnungen) 

82.300 m² 

Anzahl der Wohnungen (WE, GF / 100) 823 WE 
Anzahl der Einwohner (EW, Anzahl WE x 2) 1.646 EW 
 
Hieraus ergeben sich nach unten angeführten Richtwerten folgende Bedarfe: 
 
Wohnungsnahes Grün  
Richtwert 6 m² / EW 
Bedarf 9.876 m² 
   
Siedlungsnahes Grün  
Richtwert 7 m² / EW 
Bedarf 11.522 m² 
   
Öffentliche Spielplätze  
Richtwert 1,0 m² / EW 
Bedarf Nettospielfläche 1.646 m² 
   
Sportplätze 61   
Richtwert 2,5 m² / EW (Nettosportfläche) 
Bedarf 4.115 m² 
   
Sporthallen   
Richtwert 0,34 m² / EW (Nettosportfläche) 
Bedarf 560 m² 
 

                                                
61  Anmerkung: Die Richtwerte für Sportplätze und Sporthallen sind veraltet und sollen gemäß Senatsverwaltung 

für Stadtentwicklung und Umweltschutz keine Anwendung mehr finden; nachrichtlich: Bedarf nach altem Be-
rechnungsverfahren. 
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Die im Randbereich des Plangebiets vorhandenen und entstehenden öffentlichen Grün-
flächen sind geeignet, zumindest die Anforderungen als wohnungsnahe Grünflächen zu 
erfüllen. Bei Realisierung des geplanten bahnbegleitenden Grünzugs entstehen auf ande-
rer Rechtsgrundlage (Planfeststellung) benachbart weitere 16.700 m² neue Grünflächen, 
die darüber hinaus durch ihre Vernetzung mit einem übergeordneten Fuß- und Radwege-
system weitere Grün- und Erholungsflächen abseits öffentlicher Straßen für die zukünfti-
gen Bewohner erreichbar machen. Die darüber hinausgehenden Bedarfe für siedlungsna-
he Grünflächen können mit dem Fritz-Schloss-Park (ca. 300-500 m Entfernung) sowie in 
den Freiflächen entlang der Spree (ca. 1,2 km Entfernung) und dem großen Tiergarten 
(ca. 1,8 km Entfernung) gedeckt werden. 
 
Hinsichtlich der Versorgung mit öffentlichen Spielplätzen und ihrer Entwicklung liegt ein 
aktueller Spielplatzentwicklungsplan nicht vor. Der letzte Spielplatzentwicklungsplan aus 
dem Jahr 2008 ist nicht mehr aktuell und findet keine Anwendung mehr. Im 2014 vom Be-
zirksamt beschlossenen Bezirksregionenprofil Moabit Ost wird festgestellt, dass in der 
Bezirksregion (BZR), zu dem auch der Geltungsbereich des Bebauungsplans 1-67 VE 
gehört, 23 öffentliche Spielplätze, davon 14 allgemeine Spielplätze, 2 Spielplätze für älte-
re Kinder / Jugendliche, 6 Kleinkinderspielplätze und 1 Spielplatz mit zeitlich begrenzter 
Nutzung vorhanden sind. Mit 0,6 m² / EW liegt der Wert für die BZR nahe dem für den 
Bezirk (0,6 m² / EW) und entspricht genau dem für Berlin (0,6 m² / EW). Die Forderung 
nach dem Kinderspielplatzgesetz (1,0 m² / EW) wird jedoch nicht erfüllt. Nach dem Fach-
plan Grün- und Freiflächen der BEP ist durch die Erweiterung des Spielplatzes Lehrter 
Straße, Neubau und den Neubau mindestens eines Spielplatzes im Gebiet Heidestraße 
eine Verbesserung zu erwarten62. 
 
Als Grundlage für die Aufstellung eines neuen Spielplatzentwicklungsplans hat die zu-
ständige Fachabteilung mit Stand vom 31.12.2014 zunächst die Bedarfe und die aktuellen 
Versorgung für die einzelnen Versorgungseinheiten ermittelt. Für die Versorgungseinheit 
VE 2202 A wurde ein Bedarf an öffentlicher Nettospielfläche von 1.490 m² ermittelt. Dem 
gegenüber steht die Versorgung mit insgesamt drei Kinderspielplätzen (u.a. dem neu ges-
talteten Spielplatz auf dem sogenannten „Schleicher-Areal“ unmittelbar nördlich an das 
Plangebiet angrenzend) mit einer verfügbaren Nettospielfläche von 2.135 m². Dies ent-
spricht einem Versorgungsgrad von 143 % bzw. einem Überschuss von 645 m² Netto-
spielfläche. Allerdings besteht in der Versorgungseinheit VE 2202 A auch ein Defizit von 
1.010 m² privater Spielplatzfläche, da die entsprechenden bauordnungsrechtlichen Anfor-
derungen auf den Privatgrundstücken nicht realisiert wurden bzw. nicht realisierbar sind, 
so dass grundsätzlich zunächst in der Summe von einer Unterversorgung in Höhe von 
365 m² auszugehen ist. Die bestehende Unterversorgung ist jedoch nicht dem Vorhaben 
zuzurechnen, so dass für den Vorhabenträger lediglich eine Verpflichtung besteht, die aus 
seinem Vorhaben resultierenden Neubedarfe zu decken.  
Die Realisierung der neuen öffentlichen Spielplatzflächen erfolgt außerhalb des Geltungs-
bereichs durch die Qualifizierung eines bestehenden öffentlichen Spielplatzes auf dem 
Gelände des Geschichtsparks Moabit sowie Neuerrichtung von Flächen in diesem Be-
reich. Einerseits befindet sich nördlich des Plangebiets in unmittelbarer Nachbarschaft be-
reits der Klara-Franke-Spielplatz, so dass ein zusätzlicher, solitärer und eher kleiner 
Spielplatz, in unmittelbarer Nähe wenig attraktiv wäre. Da am Standort des Klara-Franke-
Spielplatzes auch keine Erweiterungsmöglichkeiten bestehen, wird die Lösung, einen an-
deren fußläufig erreichbaren bestehenden Spielplatz südlich des Plangebiets auf dem Ge-
lände des Geschichtsparks zu erweitern und zu qualifizieren und damit einen attraktiven, 
großen Spielplatz mit mehr und abwechslungsreicheren Spielmöglichkeiten zu schaffen, 
bevorzugt. Andererseits ist bei der Standortwahl ebenfalls zu berücksichtigen, dass die 
neu entstehenden Plätze zwar rechnerisch den entstehenden Zusatzbedarf aus dem Vor-
haben abdecken, jedoch nicht für das Vorhaben reserviert sind und damit nicht nur dem 

                                                
62  Bezirksregionenprofil Moabit Ost, Bezirksamt Mitte von Berlin, Arbeitsgruppe Sozialraumorientierung, S. 35/36 
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Plangebiet sondern auch der Versorgung der Umgebung zur Verfügung stehen. Auch dies 
spricht eher dafür, einen bestehenden Standort zu erweitern, als einen neuen Standort zu 
schaffen. 
 
Hierzu wird über den Durchführungsvertrag verbindlich gesichert, dass der Vorhabenträ-
ger die geplante Entwicklung / Qualifizierung in dem erforderlichen Umfang durchführt. 
 
Für den entstehenden Bedarf an gedeckten und ungedeckten Sportflächen wird davon 
ausgegangen, dass im gegenüberliegenden „SportPark Poststadion“ ausreichend Flächen 
zur Verfügung stehen. 
 
 

2. Weitere Auswirkungen 

2.1 Auswirkungen auf den Verkehr 

Die Auswirkungen der Festsetzungen des Bebauungsplans auf den Verkehr sind durch 
ein Verkehrsgutachten untersucht worden. Durch die verkehrsgünstige innerstädtische 
Lage und die bestehende Anbindung an einen Knotenpunkt des öffentlichen Personen-
nahverkehrs (Buslinie, Nähe zum Hauptbahnhof) ist eine gute und direkte Abwicklung des 
durch die geplanten Nutzungen entstehenden Verkehrs gewährleistet. Zwar kommt es 
insgesamt auf Grund der Festsetzungen zu einer Erhöhung des Verkehrsaufkommens in 
der Lehrter Straße von ca. 2.400 MIV-Fahrten am Tag, was jedoch vom bestehenden 
Straßennetz weitgehend problemlos bewältigt werden kann. Die Knotenpunkte Lehrter 
Straße / Invalidenstraße und Lehrter Straße / Perleberger Straße sind auch unter Berück-
sichtigung des zusätzlichen Verkehrs aus dem Plangebiet und einer angenommenen 
Steigerung der Verkehrszahlen in den Hauptrichtungen der Hauptverkehrsstraßen in An-
lehnung an die aktuelle Verkehrsprognose 2025 (Qualifiziertes Verkehrsmodell Berlin) 
ausreichend leistungsfähig. 
 
 

2.2 Auswirkungen auf die soziale Infrastruktur 

Kindertagesstätten 
Die Errichtung von neuen Wohnungen im Plangebiet ist durch den damit verbundenen 
Bevölkerungszuwachs mit einem steigenden Bedarf an Kindertagesstättenplätzen ver-
bunden.  Der erforderliche Bedarf ist im Land Berlin auf der Grundlage des Berechnungs-
schlüssels aus dem „Berliner Modell zur kooperativen Wohnbaulandentwicklung“ zu be-
rechnen. Damit ergibt sich folgende auf der Grundlage der in Kapitel IV.1 ermittelten Ein-
wohnerzuwachs von 1.646 Personen folgender Bedarf: 
 
6 Jahrgänge (Anzahl EW x 6 / 100) 98,76 Kinder 
75 % Versorgungsgrad (voriges Ergebnis x 75 /100): gerundet 75 Plätze  
 
Für das Vorhaben ist daher die Errichtung einer zusätzlichen Kindertagesstätte mit einer 
entsprechenden Anzahl von Betreuungsplätzen erforderlich. Diese kann im Plangebiet 
oder dessen näherer Umgebung realisiert werden. Im Vorhabengebiet ist die Errichtung 
einer Kindertagesstätte auf Grund der Festsetzung eines allgemeinen Wohngebiets ge-
mäß § 4 Abs. 2 Nr. 3 BauGB grundsätzlich zulässig, eine explizite Verortung ist daher 
nicht erforderlich. Der Vorhabenträger verpflichtet sich über den Durchführungsvertrag 
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan eine Kindertagesstätte mit 75 Plätzen am 
Standort Seydlitzstraße 11 oder alternativ im Vorhabengebiet bis spätestens zum 
31.12.2019 zu realisieren. Dabei wird der Standort Seydlitzstraße bevorzugt, da dieser 
aufgrund der Lage im Fritz-Schloss-Park zudem besser mit ergänzenden öffentlichen 
Grün- und Spielflächen außerhalb des eigenen Grundstücks ausgestattet ist, als eine Kita 
im Vorhabengebiet. Darüber hinaus ist beim Standort Seydlitzstraße zu berücksichtigen, 
dass die neu entstehenden Plätze zwar rechnerisch den entstehenden Zusatzbedarf aus 
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dem Vorhaben abdecken, jedoch nicht für das Vorhaben reserviert sind und damit nicht 
nur dem Plangebiet sondern auch der Versorgung der Umgebung zur Verfügung stehen. 
Insofern ist der Standort Seydlitzstraße aus Sicht des Bezirksamtes die Vorzugsvariante. 
 
Schulen 
Der erforderliche Schulbedarf ergibt sich für die Grundschulen ebenfalls aus dem Berech-
nungsverfahren des „Berliner Modells zur kooperativen Wohnbaulandentwicklung“ Auf 
Basis des dort angenommenen Einwohnerzuwachses von ca. 1.646 Personen wird im 
folgenden der Bedarf an Schulplätzen ermittelt: 
 
Jahrgangsstärken   
   
unter 6 Jahre 0,01 1% 
6 bis unter 12 Jahre 0,01 1% 
12 bis unter 18 Jahre 0,01 1% 
   
   
Grundschule 63   
Anzahl der Jahrgänge 6  
Versorgungsgrad 0,9 90% 
Bedarf (Plätze) 89  
   
Oberschule   
Anzahl der Jahrgänge 4  
Versorgungsgrad 0,95 95% 
Bedarf (Plätze) 63  
   
gymnasiale Oberstufe    
Anzahl der Jahrgänge 2  
Versorgungsgrad 0,5 50% 
Bedarf (Plätze) 17  
   
 
Die Grundschulversorgung soll wohnortnah stattfinden. Hierbei wird üblicherweise ein 
Einzugsbereich von rund 1.000 m zugrunde gelegt. 
 
Der sich aus der Neubebauung des Areals an der Lehrter Straße ergebene Mehrbedarf, 
insbesondere im Grundschulbereich mit 89 Plätzen, kann wegen der zwingend notwendi-
gen wohnortnahen Versorgung (bis max. 1.000 m Schulweg) ausschließlich an der Kurt-
Tucholsky-Grundschule erfolgen. Alle anderen Grundschulen im Einschulungsbereich 
kommen wegen der zu großen Entfernung nicht in Betracht. Der Grundschulteil der ersten 
Gemeinschaftsschule Mitte darf wegen der besonderen Schulform (Schulversuch) eben-
falls nicht in die Kapazitätsberechnung für die Schulplatzversorgung miteinbezogen wer-
den. Allerdings wird durch das Schulamt derzeit die Realisierbarkeit eines weiteren 
Grundschulstandortes innerhalb des Einzugsbereichs geprüft. Hierzu soll ggf. die Umnut-
zung des landeseigenen Gebäudes auf dem Grundstück Kruppstraße 14a erfolgen. 
 
Wie in der Prognoseberechnung der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissen-
schaft (Stand Juni 2015) für den gesamten Einschulungsbereich 5 dargestellt ist, ist da-
von auszugehen, dass im Jahre 2020/21 die Kapazität an den öffentlichen Schulen kom-
plett erschöpft ist und sogar mit einem Defizit von 392 Grundschulplätzen zu rechnen sein 
wird. 

                                                
63  Bestätigt durch  Stellungnahme des Schulamtes vom 12.11.2015 
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Daher verpflichtet sich der Vorhabenträger sich über den Durchführungsvertrag für eine 
Finanzierung in Höhe des pauschalen Kostenansatzes für die Schaffung von Grundschul-
plätzen aus dem „Berliner Modell zur kooperativen Wohnbaulandentwicklung“ zu über-
nehmen. Es ist davon auszugehen, dass die notwendige Kapazitätserweiterung im Be-
reich der Grundschulplätze am Standort der Kurt-Tucholsky-Grundschule oder an einem 
derzeit in der Machbarkeitsprüfung befindlichen neuen Standort in der Kruppstraße 14a 
erfolgen wird. 
 
 
Die nächstgelegene Oberschulen sind die Integrierte Sekundarschule Hedwig-Dohm-
Oberschule in der Stephanstraße 27 und die zum Schuljahr 2010/11 gebildete Erste Ge-
meinschaftsschule Berlin Mitte James Krüss – Moses Mendelssohn (vormals Moses-
Mendelssohn-Oberschule) in der Stephanstraße 2. Beide Schulen liegen in einer Entfer-
nung von rund 1.000 m vom Projektgebiet. 
 
Die nächstgelegene gymnasiale Oberstufe wird in der Theodor-Heuss-Oberschule in der 
Quitzow-Straße 141 angeboten, die ausschließlich 320 Schulplätze in der gymnasialen 
Oberstufe anbietet. 
 
Der Nachweis der Versorgung mit Schulplätzen in Oberschulen und in der gymnasialen 
Oberstufe ist bezirksweit zu erbringen.  
 
 

2.3 Auswirkungen auf den Haushalt und die Finanzpla nung 

Einnahmen: 
Keine 
 
Ausgaben: 
Für die Errichtung der öffentlichen Verkehrsflächen mit den Zweckbestimmungen „Fuß- 
und Radweg“ und „Verkehrsberuhigter Bereich“ entstehen dem Bezirk keine Kosten. Ge-
mäß Durchführungsvertrag wird die Ersterrichtung durch den Vorhabenträger übernom-
men. Anschließend wird das Grundstück kosten- und lastenfrei an das Land Berlin über-
geben. Die notwendigen Unterhaltungskosten der öffentlichen Fläche ist in der Folge 
durch das Straßen- und Grünflächenamt des Bezirks Mitte zu tragen. 
 
Entschädigung 
Durch die Festsetzung einer öffentlichen Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 
auf dem Grundstück des Vorhabenträgers entsteht kein Entschädigungsanspruch. Die 
Festsetzung erfolgt mit Zustimmung des Vorhabenträgers. Das Planungsziel einer öffent-
lichen Verbindung zur geplanten Brücke über die Bahnanlagen war darüber hinaus dem 
Vorhabenträger zum Zeitpunkt des Grundstückerwerbs bereits durch das Verfahren des 
Bebauungsplans 1-67, das nach der öffentlichen Auslegung als vorhabenbezogener Be-
bauungsplan fortgeführt wird, bekannt. 
 
Durch die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebiets im Bereich der Grundstücke Lehr-
ter Straße 26 – 30 werden keine Entschädigungsansprüche nach § 42 BauGB begründet. 
Zwar wird das bestehende Planungsrecht (beschränktes Arbeitsgebiet nach Baunut-
zungsplan) geändert, es bestehen jedoch keine Ansprüche seitens der Eigentümer oder 
Nutzer. Die bisherige Nutzung ist seit mehr als sieben Jahren zulässig und es bestehen 
derzeit keine Nutzungen, die auf das bestehende Planungsrecht gründen und durch die 
Festsetzung eines allgemeinen Wohngebiets unzulässig würden. Die tatsächlich auf den 
Grundstücken ausgeübte Nutzung wird durch die Festsetzung hingegen erstmals pla-
nungsrechtlich zulässig und fortentwickelbar gemacht.  
Hinsichtlich der Immissionsbelastungen durch den Verkehr von Bahn und Straße handelt 
es sich um eine vorgefundene und vorbelastete Situation, die durch Festsetzung der fak-
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tisch vorhandenen Nutzung planungsrechtlich gesichert werden soll. Eine Erhöhung der 
Lärmbelastung ist damit nicht oder nur marginal verbunden. Es wird keine neue immissi-
onsschutzrechtlich relevante Nutzung geplant. Vielmehr wird gegenüber der derzeitigen 
planungsrechtlichen Situation der Umfang der zulässigen Emissionen sogar einge-
schränkt. Damit ist durch die Planung kein Eingriff verbunden, der zu einer Entschädi-
gungspflicht führen kann. 
 
Auch für die in diesem Bereich getroffenen Festsetzungen zum Immissionsschutz, die bei 
einer wesentlichen Änderung bestehender baulicher Anlagen zu berücksichtigen wären, 
ist ein Entschädigungsanspruch ausgeschlossen. Zwar erweist sich die Pflicht zum Ein-
bau von Schallschutzmaßnahmen (soweit sie über die unmittelbar wirksamen Anforde-
rungen der DIN 4109 hinausgehen) als planbedingt, sie verändert die Grundstückssituati-
on des Eigentümers aber nicht nachteilig, da er ohne den Bebauungsplan ein entspre-
chendes schutzbedürftiges Vorhaben (Wohnen) auf Grund des geltenden Planungsrechts 
nicht hätte ausführen können. 
 
 

2.4 Ordnungsmaßnahmen 

Es sind die Flurstücke für die öffentlichen Verkehrsflächen mit den Zweckbestimmungen 
„Fuß- und Radweg“ und „Verkehrsberuhigte Bereich“ zu bilden und nach der Errichtung 
der Anlagen kosten- und lastenfrei an das Land Berlin zu übergeben. 
 
Die Festsetzung der mit Geh- und Fahrrechten zu belastenden Flächen sind mit der Ein-
tragung der entsprechenden Baulasten verbunden. 
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V. VERFAHREN 

1. Mitteilung der Planungsabsicht 

Mit Schreiben vom 17.12.2009 teilte das Bezirksamt Mitte der Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung und der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung die Absicht mit, für die 
Grundstücke Lehrter Straße 20-31 und 35, die angrenzenden Flurstücke 161, 163 (jetzt 
336 teilweise) und 202 sowie Teilflächen des Grundstücks Heidestraße 35, 39 und des 
hier angrenzenden Flurstücks 211 im Bezirk Mitte, Ortsteil Moabit den Bebauungsplan 1 -
 67 aufzustellen. 
 
Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung hat mit Schreiben vom 19.01.2010 mitgeteilt, 
dass auf Grundlage der dargelegten Planungsziele gegen die Planungsabsicht keine Be-
denken bestehen. 
 
Unter den genannten Voraussetzungen sind dringende Gesamtinteressen Berlins, die ei-
ne Durchführung des Bebauungsplanverfahrens nach § 7 Abs. 1 AGBauGB erfordern 
würden, nicht berührt. 
 
 

2. Aufstellungsbeschluss 

Das Bezirksamt Mitte hat in seiner Sitzung am 09.02.2010 die Aufstellung des Bebau-
ungsplans 1 – 67 beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde im Amtsblatt für Berlin 
Nr. 8 (S. 253) am 26.02.2010 öffentlich bekannt gemacht. 
 
 

3. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 

In der Zeit vom 19. April 2010 bis einschließlich 19. Mai 2010 wurde im Stadtplanungsamt 
Mitte die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB zum Entwurf 
des Bebauungsplans 1 - 67 vom 16.04.2010 für die Grundstücke Lehrter Straße 20-31 
und 35, die angrenzenden Flurstücke 161, 163 (jetzt 336 teilweise)und 202 sowie Teilflä-
chen des Grundstücks Heidestraße 35, 39 und des hier angrenzenden Flurstücks 211 im 
Bezirk Mitte, Ortsteil Moabit, durchgeführt. Darüber hinaus wurde im Rahmen dieses Ver-
fahrensschrittes am 26.04.2010 eine Bürgerinformationsveranstaltung im Saal der „Berli-
ner Stadtmission“, Lehrter Straße 68 durchgeführt. 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB wurde durch Anzei-
gen in drei Tageszeitungen am 15.4.2010 und über die Homepage des Bezirksamtes Mit-
te (Adresse: http://www.berlin.de/ba-mitte/org/stadtplanung/bauleitplanung.html) im Inter-
net öffentlich bekannt gemacht.  
 
Neben dem o. g. Bebauungsplanentwurf wurde die Begründung vom 16.04.2010 öffent-
lich ausgelegt. 
 
In die im Rahmen der Bürgerbeteiligung ausgelegte Unterschriftenliste hat sich 1 Bürger 
eingetragen. Es wurden insgesamt 3364 schriftliche Stellungnahmen eingereicht. Diese 
enthielten im Wesentlichen Anregungen zu nachfolgend aufgeführten Themenbereichen: 
 
Festsetzung eines Mischgebietes 
Es wird angeregt, sowohl für die zu sichernde bestehende Bebauung, als auch für Teile 
der Neuordnungsbereiche ein allgemeines Wohngebiet im Bebauungsplan festzusetzen. 
Für den Bestand wird dargelegt, dass dies der tatsächlich vorhandenen Nutzung und den 

                                                
64 Anmerkung: Teile einer Stellungnahme aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden wurden als Stellungnahme im Rahmen 

der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gewertet, da der Träger außerhalb seines Zuständigkeitsbereiches Stellung ge-
nommen hat. 
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Entwicklungszielen des Flächennutzungsplans entsprechen würde. Für die Neuordnungs-
bereiche wird dargelegt, dass die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebiets für dieje-
nigen Teile in denen vorrangig Wohnnutzung angesiedelt werden soll, ebenfalls von Vor-
teil ist. Begründet wird dies im Wesentlichen mit den besseren Immissionsschutzwerten in 
allgemeinen Wohngebieten und den im Rahmen der Zukunftswerkstatt Lehrter Straße 
dargelegten Zielen der Anwohner, die Lehrter Straße als Wohnstraße zu erhalten und 
weiter zu entwickeln. 
 

Planungsziel für den Geltungsbereich dieses Bebauungsplans ist die Entwicklung 
eines Mischgebiets mit hohem Wohnanteil. Dies entspricht einerseits den Zielstel-
lungen der übergeordneten Planungsebenen (Flächennutzungsplan, Bereichsent-
wicklungsplanung) und andererseits der Lage der Flächen zwischen den Bahnanla-
gen und dem zukünftigen zentralen Sportbereich des Bezirks Mitte („SportPark 
Poststadion“). Für dieses Planungsziel, das auch im Rahmen des Gutachterverfah-
rens und der in diesem Zusammenhang durchgeführten „Zukunftswerkstatt“ stets 
benannt wurde, sprechen auch die im Umfeld des Plangebiets teilweise vorhande-
nen gewerblichen und sonstigen Nutzungen. 
 
Eine Schlechterstellung der bestehenden Wohnnutzungen durch die Festsetzung 
als Mischgebiet ist nicht erkennbar. Das derzeit gültige Planungsrecht im Bereich 
der nicht als Bahnflächen gesicherten Grundstücke ist auf Grundlage des übergelei-
teten Baunutzungsplans zu beurteilen. Dort sind die Grundstücke als „beschränktes 
Arbeitsgebiet“ ausgewiesen, in dem Wohnen keine planungsrechtlich zulässige Nut-
zungsart ist. Insofern bedeutet die beabsichtigte Festsetzung als Mischgebiet die 
erstmalige planungsrechtliche Legalisierung von Wohnnutzungen. Weiterhin stellt 
die Festsetzung eine Verbesserung in Bezug auf die im Gebiet momentan grund-
sätzlich zulässigen störintensiven Betriebe dar. Auch bei einer – hier nicht anwend-
baren – Beurteilung der Zulässigkeit von Vorhaben auf Basis des § 34 BauGB (un-
beplanter Innenbereich) würden sich sowohl gewerbliche Nutzungen aller Art als 
auch Wohnnutzung, Sportanlagen sowie Büro- und Verwaltungsgebäude in die Ei-
genart der näheren Umgebung einfügen. 
 
Ein Widerspruch zu den Zielen des Flächennutzungsplans besteht ebenfalls nicht. 
Die Darstellungen des Flächennutzungsplans sind nicht parzellenscharf, so dass 
nicht von einer klaren Abgrenzung zwischen gemischter Baufläche und Wohnbau-
fläche Typ 1 auszugehen ist. Mischgebiete sind zudem aus beiden Bauflächentypen 
des FNP in Abhängigkeit von Bedeutung und Größe entwickelbar. Eine Überein-
stimmung mit den Zielen der Flächennutzungsplanung wird im übrigen durch die 
Stellungnahme der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung im Rahmen der frühzeiti-
gen Beteiligung der Behörden bestätigt. 

 
Erhalt der Gärten der Eisenbahnlandwirtschaft 
Es wird angeregt, die im Plangebiet vorhanden Gärten der Eisenbahnlandwirtschaft zu 
erhalten, da in Moabit andere Flächen für eine Bebauung zur Verfügung stünden, die oh-
ne Eingriffe in Grünflächen und unbelastet von Schienenverkehrslärm entwickelbar wären. 
Darüber hinaus ist die Fläche im sektoralen Fachplan „Grün- und Freiflächen“ des Bezirks 
Mitte als Bestand dargestellt und zählt damit zur erhaltenswerten Grünflächenstruktur. 
 

Die Gärten der Eisenbahn-Landwirtschaft stellen, wie auch die vorhandenen ge-
werblichen Nutzungen eine – wenn auch auf Grund der historischen Entwicklung 
langjährige – Zwischennutzung des Geländes dar. Der Bereich wäre jederzeit wie-
der als Bahnbetriebsfläche nutzbar gewesen und könnte aufgrund der weiterhin be-
stehenden eisenbahnrechtlichen Widmung der betroffenen Flächen theoretisch 
auch heute noch als Bahnbetriebsfläche genutzt werden. Darüber hinaus ist das 
Plangebiet in den übergeordneten Planungen (Flächennutzungsplan, Bereichsent-
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wicklungsplan) und im Baunutzungsplan von 1958/60 stets als Bahnanlage bzw. 
Baufläche dargestellt und ist nach noch erforderlicher Freistellung von Bahnbe-
triebszwecken auch ohne Durchführung eines Bebauungsplanverfahrens auf Grund-
lage des § 34 BauGB bzw. auf Teilflächen auf Grundlage des Baunutzungsplans 
bebaubar. 
 
Die derzeit bestehenden Bahnanlagen stellen nach derzeitigem Erkenntnisstand 
keinen Hinderungsgrund für eine Bebauung des Plangebiets dar. Sicherheitsaspek-
te werden von der Deutschen Bahn AG nicht geltend gemacht. Im weiteren Verfah-
ren des Bebauungsplans wird ein Schallgutachten erarbeitet, das auch die im Zu-
sammenhang mit den bestehenden Bahnanlagen entstehenden Emissionen be-
rücksichtigt. Die Ergebnisse des Gutachtens werden als Festsetzungen zum Immis-
sionsschutz in den Bebauungsplan einfließen.  
 
Die Kleingärten der Eisenbahn-Landwirtschaft sind keine Kleingartenanlage gemäß 
Bundeskleingartengesetz und stellen keine „Ausgleichsfläche“ zur Kompensation 
bereits erfolgter Eingriffe in Natur und Landschaft dar. Zutreffend ist vielmehr, dass 
mit der Überplanung der zwischengenutzten Kleingartenflächen Eingriffe in Natur- 
und Landschaft im Sinne des Baugesetzbuchs vorbereitet werden, soweit das 
nach § 34 BauGB bzw. Baunutzungsplan ohnehin zulässige Maß der Nutzung über-
schritten wird. Ein Ausgleich dieser Eingriffe durch geeignete Maßnahmen ist in die 
Abwägung einzustellen. Der Umfang der vorbereiteten Eingriffe wird im weiteren 
Verfahren bilanziert und es werden Maßnahmen zum Ausgleich ermittelt, die grund-
sätzlich zunächst wertgleich sein müssen. Über die Festsetzung dieser Maßnahmen 
wird dann im Rahmen der Abwägung aller Belange gegeneinander und untereinan-
der entschieden. 
 
Im Fachplan Grün- und Freiflächen ist die Gartenanlage der Eisenbahn-
Landwirtschaft als Bestand-Kleingartenanlage dargestellt. In der Legende des sekt-
oralen Fachplans wird dazu erläutert, dass der Kleingartenbestand und die Fried-
hofsentwicklung auf der Grundlage der entsprechenden Entwicklungspläne der Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung berücksichtigt wurde. Der Kleingartenentwick-
lungsplan der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung mit Bearbeitungsstand 
01/2010 stellt die Anlage als ungesicherte Kleingartenanlage der DB AG dar. 

 
Lage des Grünzuges 
Die Lage des geplanten Grünzuges innerhalb des Plangebietes wird kritisiert. Die Lage di-
rekt an die Bahnflächen angrenzend und auf der Rückseite der geplanten Bebauung be-
schränke die Nutzbarkeit des Grünzugs (Besonnung, Schallimmissionen) und sei ein Zu-
geständnis an den Grundstückseigentümer, da die Flächen nicht als Baufläche vermarkt-
bar sind. Es wird angeregt, den Grünzug in die Mitte des Plangebietes zu verlegen. 
 

Der geplante Grünzug entlang der Bahn soll als Teil der Ausgleichs- und Gestal-
tungsmaßnahme Döberitzer Grünzug zur Kompensation der vom Vorhaben „Ver-
kehrsanlagen im Zentralen Bereich Berlin“ verursachten Eingriffe in den Naturhaus-
halt herangezogen werden. Der Grünzug wurde im Vorfeld des hierfür erforderlichen 
Planfeststellungsverfahrens verortet und räumlich festgelegt. Eine Einflussnahme-
möglichkeit im Rahmen diese Bebauungsplanverfahrens besteht nicht. Darüber hin-
aus sollen die geplanten Grünflächen (mit Ausnahme des bestehenden Kinderspiel-
platzes) im wesentlichen dazu dienen, als grüne Wegeverbindungen die im Umfeld 
vielfältig vorhandenen Grünflächen und Quartiere zu vernetzen und für die Bewoh-
ner besser erreichbar und zu Erholungszwecken zugänglich zu machen.  
 
Die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans 1 - 67 basieren auf dem städte-
baulichen Konzept, das im Rahmen eines kooperativen und konkurrierenden Gut-
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achterverfahrens Ende 2009 ausgewählt und in der Folge auf Grundlage der Emp-
fehlungen des Auswahlgremiums weiter entwickelt wurde. Inwiefern sich die Lage 
des Grünzugs an der Bahn ein Entgegenkommen an den Grundstückseigentümer 
darstellt, kann nicht nachvollzogen werden. Wie der genannte Entwurf von Sauer-
bruch / Hutton aufzeigt, wäre eine Bebauung der direkt an der Bahn gelegenen Flä-
chen unter Berücksichtigung der Schallschutzbestimmungen durchaus möglich.  

 
Ökologie, Baumbestand 
Es wird angeregt, die bestehenden Bäume vollständig zu erhalten. Zu diesem Zweck sol-
len die geplanten Festsetzungen entsprechend dem Baumbestand angepasst werden. 
Darüber hinaus wird angeregt, die wertvollen Biotopstrukturen und geschützten Tier- und 
Pflanzenarten bei der Planung angemessen zu berücksichtigen. 
 

Die vorliegende Biotoptypenkartierung beruht auf einer Ersteinschätzung des Gebie-
tes für diesen Verfahrensschritt. Die Bestandserhebung und detaillierte Beschrei-
bung erfolgt im weiteren Verfahren im Rahmen des Umweltberichts und berücksich-
tigt auch die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligungsverfahren durch die Öffentlich-
keit oder die Behörden gegebenen Hinweise zum Umfang der Umweltprüfung bzw. 
zum Artenschutz. 
 
Die Auswirkungen auf den Baumbestand werden ebenfalls im Verlauf des weiteren 
Verfahrens ermittelt, nachdem das endgültig abgestimmte städtebauliche Konzept 
vorliegt. Eine Anpassung des städtebaulichen Konzepts an den Baumbestand kann 
jedoch nur bei besonders schützenswerten Exemplaren erfolgen, da dies die Er-
schließung der Grundstücke erschweren oder einzelne Baufelder nicht oder nur 
sehr ungünstig bebaubar machen würde. Die nicht zu erhaltenden Bäume sind nach 
den Vorgaben der Baumschutzverordnung zu ersetzen. 
 
Eine avifaunistische Kartierung wird angefertigt, darüber hinaus werden Untersu-
chungen zur Erfassung der Fledermaus-, Stechimmen-, der geschützten sonstigen 
thermophilen Insektenarten und der Zauneidechsenvorkommen durchgeführt. Die 
artenschutzrechtlichen Belange werden im Umweltbericht vertiefend dargestellt. 

 
Kleinklima 
Es wird angeregt, die bestehenden Grün- und Freiflächen im Sinne der kleinklimatischen 
Auswirkungen (Kaltluftentstehung und Kaltluftschneisen) weitgehend von Bebauung frei-
zuhalten und damit der in den nächsten Jahren zu erwartenden Erwärmung entgegen zu 
wirken.  
 

Die klimatischen Auswirkungen der geplanten Festsetzungen werden im Rahmen 
des Umweltberichts noch näher untersucht und im Rahmen der Eingriffs- / Aus-
gleichsbilanz bilanziert. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass sich im näheren Um-
feld des Plangebiets noch eine Reihe weiterer Freiflächen (SportPark Poststadion, 
Fritz-Schloß-Park, Geschichtspark und Friedhof) mit positiver Wirkung auf das Klima 
befinden, deren Erhalt außer Frage steht. Darüber hinaus werden mit der planungs-
rechtlichen Sicherung der geplanten öffentlichen Grünflächen im Gebiet bereits die 
Voraussetzungen zur Minderung potenziell negativer Beeinträchtigungen des Kli-
mas geschaffen. Durch die ebenfalls mit dem angestrebten Grünzug und weitere im 
Umfeld bereits durchgeführte bzw. im Bau befindliche Maßnahmen geplante Ver-
netzung der Grünflächen wird ein Luftaustausch gefördert. Des weiteren sieht der zu 
Grunde liegende städtebauliche Entwurf private Freiflächen und Hausgärten vor, die 
ebenfalls eine Bedeutung für das Kleinklima haben. Insofern kann davon ausgegan-
gen werden, dass der Verlust der vorhandenen, für das Lokalklima nicht sonderlich 
bedeutsamen Freiflächen mit teilweise recht geringem Vegetationsbestand, nicht zu 
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deutlichen Veränderungen führen wird. Im weiteren Verfahren sollen ergänzende 
Maßnahmen zum Klimaschutz (z. B. Dachbegrünung) geprüft werden. 

 
Maß der baulichen Nutzung 
Es wird angeregt, die Neuordnungsbereiche mit deutlich reduzierter Dichte zu bebauen. 
Begründet wird dies einerseits mit der hoch verdichteten gründerzeitlichen Umgebung, in 
der ein Defizit an Freiflächen besteht und andererseits mit der Möglichkeit, unter Einbe-
ziehung der im Gebiet vorhandenen Strukturen ein attraktives, ökologisches Quartier ent-
stehen zu lassen, welches gleichzeitig auch die kleinklimatischen Belange (s.o.) berück-
sichtigt und in dem auch die Erdgeschosszonen der Gebäude für Nutzer attraktiv sind. 
 

Die beabsichtigte Umsetzung der städtebaulichen Ziele und des im Rahmen des 
kooperativen und konkurrierenden Gutachterverfahrens Ende 2009 ausgewählten 
städtebaulichen Konzeptes in verbindliches Baurecht erfordert innerhalb des Plan-
gebietes zumindest hinsichtlich der (in die Abwägung einzustellende rechnerisch 
ermittelte) Geschossflächenzahl eine Überschreitung der in § 17 BauNVO festgeleg-
ten Obergrenzen für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung. Das be-
sondere städtebauliche Erfordernis dafür wird im weiteren Verfahren nachzuweisen 
sein. Des Weiteren werden die Festsetzungen des Bebauungsplans im weiteren 
Verfahren (z. B. durch teilbereichsbezogene Festlegung der zulässigen Grundflä-
chen und Geschossflächen) noch weiter ausdifferenziert werden und teilbereichsbe-
zogen ein Nachweis zur Wahrung der allgemeinen Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse, ggf. auf der Grundlage von Besonnungs- bzw. 
Schattendiagrammen zu führen sein. Darüber hinaus entsprechen die geplanten 
Dichten eben gerade nicht der benachbarten gründerzeitlichen Bebauung, die schon 
im Plangebiet Werte von GFZ 2,6 erreicht und in benachbarten Bereichen teilweise 
noch höher ist. 
 
Insbesondere die Erdgeschosszonen der Gebäude sollen in Teilbereichen – ohne 
verbindliche Regelungen des Bebauungsplans – für die gebäudeweise Mischung 
von Wohnen und Arbeiten zur Verfügung stehen. Neben den geplanten öffentlichen 
Freiflächen sieht der städtebauliche Entwurf auch eine Reihe von privaten Freiflä-
chen vor, die z. B. als Hausgärten genutzt werden sollen. 
 
Berücksichtigung der geplanten Entwicklungen im Bereich der „Kulturfabrik“. 
Der Bebauungsplan sollte die auf dem Flurstück 161 befindlichen vorhandenen Kel-
lerräume sowie den dort geplanten Anbau (Treppenturm) berücksichtigen. Darüber 
hinaus wird angeregt, das auf dem Flurstück 162 (jetzt: 337 teilweise) befindliche 
Gebäude nebst der benötigten Erschließungsflächen im Bebauungsplan zu sichern. 
 
Die Flurstücke 161 und 163 (jetzt 336 teilweise) sollen vom Liegenschaftsfond an 
den Bezirk Mitte zurückübertragen werden. Eine vorzeitige Besitzeinweisung ist im 
Juni 2010 erfolgt. Im Rahmen der Planungen der Kulturfabrik soll ein 11,0 m breiter 
Grundstücksstreifen an die GSE übertragen werden. Dieser Teil soll zukünftig dem 
Mischgebiet zugeschlagen werden. Damit sind neben dem Anbau, für den im weite-
ren Verfahren noch ergänzende Festsetzungen getroffen werden, auch die genann-
ten Kellerflächen berücksichtigt. 
 
Das Flurstück 162 (jetzt: 337 teilweise) ist Bestandteil eines parallel zum Bebau-
ungsplanverfahren durchgeführten Planungsverfahrens zur Freiraumgestaltung im 
Rahmen von Maßnahmen des Programms „Stadtumbau West“. Hierfür sollen im 
Herbst mehrere Beteiligungsschritte für die Öffentlichkeit durchgeführt werden. Die 
Ergebnisse werden in das Bebauungsplanverfahren einfließen. 
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Erschließungskonzept 
Es wird angeregt, mehr als vier geplante Zuwegungen als Verbindung zwischen dem ge-
planten Grünzug entlang der Bahnflächen und der Lehrter Straße zu sichern. Dies ent-
spräche auch dem städtebaulichen Konzept aus dem Gutachterverfahren. 

 
Ein Erfordernis für weitere öffentlich nutzbare Wegeverbindungen von der Lehrter 
Straße zum bahnbegleitenden Grünzug wird nicht gesehen. Die im Bebauungsplan 
gesicherten Zugänge (öffentliche Grünfläche südlich der Kulturfabrik, Bereich Stadt-
platz gegenüber dem Zugang zum „SportPark Poststadion“ und nördlich der Lehrter 
Straße 20) sowie der Zugang im Bereich des „Döberitzer Grünzugs“ im Süden (au-
ßerhalb des Plangebiets) sichern mit geringen Entfernungen zueinander (max. ca. 
300 m) die öffentliche Erschließung. 

 
Sicherung des ansässigen Gewerbes 
Es wird angeregt, den im Plangebiet ansässigen Gewerbebetrieben die Möglichkeit einzu-
räumen, auch zukünftig am Standort zu verbleiben. 
 

Die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans (Mischgebiet) stehen den Inte-
ressen der derzeitigen Nutzer nicht entgegen. Im Mischgebiet sind Gewerbebetrie-
be, die das Wohnen nicht wesentlich stören, grundsätzlich zulässig, so dass ein 
Verbleib am Standort - allerdings innerhalb neu geordneter baulicher Strukturen - 
möglich ist. Eine weitergehende Steuerung des zukünftigen Wohnungs- und Ge-
werbeflächenangebots, z. B. bezüglich der Mietpreise oder der angesprochenen 
Zielgruppen, ist nicht die vom Gesetzgeber vorgesehene Aufgabe der Bauleitpla-
nung und somit auch nicht Regelungsinhalt des Bebauungsplans. 

 
 

4. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und der son stigen Träger öffentlicher Belan-
ge 

Für den Entwurf des Bebauungsplans 1 - 67 vom 16.04.2010 für die Grundstücke Lehrter 
Straße 20-31 und 35, die angrenzenden Flurstücke 161, 163 (jetzt 336 teilweise) und 202 
sowie Teilflächen des Grundstücks Heidestraße 35, 39 und des hier angrenzenden Flur-
stücks 211 im Bezirk Mitte, Ortsteil Moabit, wurde die "frühzeitige" Behördenbeteiligung 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB durchgeführt. 
 
Hierbei wurden mit Schreiben vom 20.04.2010 ausgewählte Behörden und sonstigen Trä-
gern öffentlicher Belange mit Frist für die Abgaben einer Stellungnahme bis zum 
21.05.2010 aufgefordert. 
 
Im Rahmen dieses Verfahrensschrittes wurden keine wesentlichen Anregungen abgege-
ben, die zu einer Änderung der Planung geführt haben. 
 
 

5. Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träge r öffentlicher Belange 

Für den Entwurf des Bebauungsplans 1 - 67 vom April 2011 für die Grundstücke Lehrter 
Straße 20-31 und 35, die angrenzenden Flurstücke 161, 163 (jetzt 336 teilweise) und 202 
sowie Teilflächen des Grundstücks Heidestraße 35, 39 und des hier angrenzenden Flur-
stücks 211 im Bezirk Mitte, Ortsteil Moabit, wurde die Behördenbeteiligung gemäß § 4 
Abs. 2 BauGB durchgeführt. 
 
Hierbei wurden mit Schreiben vom 20.04.2011 ausgewählte Behörden und sonstigen Trä-
gern öffentlicher Belange mit Monatsfrist zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. 
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Im Rahmen dieses Verfahrensschrittes wurden Anregungen abgegeben, die zu Änderun-
gen der Planung geführt haben. Die Grundzüge der Planung sind durch die Änderungen 
nicht berührt. Darüber hinaus wurden Anregungen und Hinweise gegeben, die zu Ände-
rungen oder Ergänzungen der Begründung geführt haben. 
 
Die Stellungnahmen enthielten zu folgenden Themenbereichen wesentliche Anregungen 
oder Hinweise: 
 
Verkehrsgutachten 
Das Straßen- und Grünflächenamt des Bezirks Mitte regt an, den prognostizierten Anteil 
des motorisierten Individualverkehrs in Höhe von 56 % am Gesamtverkehr zu überprüfen. 
In der Innenstadt beträgt dieser i.d.R. nur 28,7 %. 
 

Der Anregung wurde gefolgt und das Verkehrsgutachten überarbeitet. Die neuen 
Prognosewerte sind darüber hinaus in die überarbeitete schalltechnische Untersu-
chung eingeflossen. 

 
Immissionsschutz 
Von der Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz, dem Eisen-
bahnbundesamt und der Deutschen Bahn AG werden Anregungen zum Inhalt der schall-
technischen Untersuchung und zu den geplanten Immissionsschutzfestsetzungen gege-
ben. Einerseits wird angeregt, weitere aktive Schallschutzmaßnahmen (besonders über-
wachtes Gleis, Schienenabsorber) zu prüfen, andererseits sollen in der schalltechnischen 
Untersuchung neuere Verkehrsprognosen der Deutschen Bahn AG (Betriebsprogramm 
2025) berücksichtigt werden und die von den Bahnanlagen ausgehenden Erschütterun-
gen untersucht werden. 
 

Den Anregungen wurde gefolgt. Eine Bewertung der vorgeschlagenen aktiven 
Schallschutzmaßnahmen ergab, dass diese im Bereich der Schienenanlagen in 
Nachbarschaft des Plangebietes nicht realisierbar sind. Besonders überwachte 
Gleise können im Bahnhofsbereich bzw. auf Streckenabschnitten mit Weichenstra-
ßen nicht zum Einsatz kommen, Schienenabsorber sind in ihrer pegelreduzierenden 
Wirkung vom Eisenbahn-Bundesamt bisher nicht zugelassen und demnach richtli-
niengemäß nicht einsetzbar. 
 
Die schalltechnische Untersuchung wurde hinsichtlich der zur Verfügung gestellten 
Verkehrszahlen der Deutschen Bahn AG aktualisiert. 
 
Die potentiellen Auswirkungen der Erschütterungen durch die Bahnanlagen auf das 
Plangebiet wurden untersucht. Dabei ergaben sich keine Anhaltspunkte für die Ü-
berschreitung von einschlägigen Grenzwerten. 

 
Des Weiteren wurde angeregt, die planungsrechtlichen Möglichkeiten zu prüfen, eine 
Bauabfolge sicherzustellen, nach der die lärmabschirmenden Baukörper zeitlich zuerst er-
richtet werden. 
 

Der Anregung wird nicht gefolgt. Die hinsichtlich des Schienenverkehrsaufkommens 
und der hieraus resultierenden Emissionen überarbeite schalltechnische Untersu-
chung weist nach, dass auch unabhängig vom Bauablauf und ggf. der Errichtung 
von abschirmenden Baukörpern durch die vorgeschlagenen bzw. festgesetzten 
passiven Schallschutzmaßnahmen an den Gebäuden gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse durch entsprechenden Mehraufwand bei den passiven Maßnahmen 
gewährleistet werden können. Für Festsetzungen nach § 9 Abs. 2 BauGB besteht 
demnach keine Notwendigkeit, so dass in Abwägung aller Belange gegeneinander 
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und untereinander ein solcher Eingriff in die private Grundstücksnutzung als unver-
hältnismäßig beurteilt wird. 

 
Weiterhin wird zur Begrenzung des von den Neuordnungsbereichen des Plangebietes 
ausgehenden und Emissionen verursachenden motorisierten Individualverkehrs angeregt, 
die Anzahl von KfZ-Stellplätzen zu begrenzen. 
 

Der Anregung wird nicht gefolgt. Eine Begrenzung von Stellplätzen im Bebauungs-
plan wird nicht vorgenommen, da eine Steuerung des Kfz-Verkehrs im geplanten 
Mischgebiet hiermit nicht möglich erscheint. Entlang der Lehrter Straße und im Um-
feld des Plangebiets stehen zahlreiche Parkplätze im öffentlichen Straßenraum zur 
Verfügung, so dass eine Begrenzung innerhalb des Plangebiets lediglich zu nicht 
erwünschten Verdrängungseffekten führen würde. Hierdurch käme es zu zusätzli-
chen Belastungen der Nachbarn durch Parksuchverkehr bzw. ein verringertes Park-
platzangebot. Dies ist nicht Ziel der Planung. 

 
Denkmalschutz 
Die Denkmalschutzbehörden regen an, die geplanten überbaubaren Grundstücksflächen 
im Bereich der Kulturfabrik (Kufa) zu prüfen.  
 

Im Bereich der Kulturfabrik sollen die bestehenden und mit dem Bezirk abgestimm-
ten Planungen für den Ausbau und die Erweiterung im Bebauungsplan berücksich-
tigt werden. Da die Errichtung eines eingeschossigen Gebäudes im Anschluss an 
das bestehende Quergebäude nicht Gegenstand der abgestimmten Planungen für 
den Ausbau und die Erweiterung der Kufa ist, kann dieses im weiteren Verfahren 
entfallen. Die Festsetzungen des Bebauungsplanes zur Sicherung der weiteren 
Entwicklung der Kulturfabrik werden im weiteren Verfahren konkretisiert und auf die 
aktuellen Planungen angepasst. 

 
Für das Grundstück Lehrter Straße 27-30 wird die Ergänzung einer überbaubaren Grund-
stücksfläche im 1. Hof angeregt, mit der eine Wiedererrichtung des rechten zweigeschos-
sigen Remisengebäudes ermöglicht würde. 
 
 Der Anregung wird durch die geplante Festsetzung einer überbaubaren Grund-

stücksfläche gefolgt. 
 
Bahnbegleitender Grünzug („Döberitzer Grünzug“) 
Das Eisenbahnbundesamt (EBA) weist darauf hin, dass die planungsrechtliche Sicherung 
der nördlichen Verlängerung des Döberitzer Grünzuges durch ein Planfeststellungsände-
rungsverfahren erfolgen soll. Nach Ansicht des EBA ist damit die geplante Festsetzung 
einer öffentlichen Parkanlage auf diesen Flächen rechtswidrig. 
 

Der Anregung wird gefolgt. Die betroffene Fläche wird im Bebauungsplan bis zum 
Abschluss des Planänderungsverfahrens beim EBA als „In Aussicht genommene 
planfestgestellte Ausgleichs- und Gestaltungsmaßnahme“ gekennzeichnet und nach 
Abschluss des Planänderungsverfahrens nachrichtlich in den Bebauungsplanent-
wurf übernommen. Grundsätzlich ist jedoch anzumerken, dass der Planfeststellung 
nicht zuwiderlaufende Festsetzungen eines Bebauungsplanes gemäß § 38 BauGB 
und der entsprechenden Fachliteratur / -kommentierung nicht ausgeschlossen sind. 
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Fußgängerbrücke über die Bahntrasse 
Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und das Straßen- und Grünflächenamt des 
Bezirks Mitte regen an, die Teile der geplanten Bahnbrücke, die sich im Geltungsbereich 
dieses Bebauungsplanes befinden, durch geeignete Festsetzungen planungsrechtlich zu 
sichern. 
 

Der Anregung wird nicht gefolgt. Die planungsrechtliche Sicherung des geplanten 
Brückenbauwerkes soll zukünftig in einem separaten Bebauungsplanverfahren er-
folgen. Daher soll der Geltungsbereich des Bebauungsplans 1 - 67 um die für die 
Errichtung der Brücke erforderlichen Flächen (Treppen, Rampen, Brückenwiderla-
ger) reduziert werden. Der Geltungsbereich des separaten Bebauungsplanes soll an 
die im Bebauungsplan 1 - 67 geplante Verkehrsfläche besonderer Zweckbestim-
mung – Stadtplatz – angrenzen, so dass die öffentliche Erschließung der geplanten 
Brücke für den Fußgänger- und Radfahrerverkehr gesichert ist. Die geplante Breite 
des Geltungsbereiches für die Sicherung der Brücke ist so dimensioniert, dass für 
die erforderlichen Treppen, Rampen und Brückenwiderlager auch bei fortschreiten-
der Detaillierung der Brückenplanung ausreichend Entwicklungsspielraum besteht.  

 
Festsetzung als Mischgebiet 
Der Frauenbeirat Stadtplanung regt an, die bestehende Bebauung als Wohngebiet fest-
zusetzen und für Teile der Neuordnungsbereiche eine entsprechende Festsetzung zu prü-
fen. 
 

Der Anregung wird nicht gefolgt. Planungsziel für den Geltungsbereich dieses Be-
bauungsplans ist die Entwicklung eines Mischgebiets mit hohem Wohnanteil. Dies 
entspricht einerseits den Zielstellungen der übergeordneten Planungsebenen (Flä-
chennutzungsplan, Bereichsentwicklungsplanung) und andererseits der Lage der 
Flächen zwischen den Bahnanlagen und dem zukünftigen zentralen Sportbereich 
des Bezirks Mitte („Sportpark“). Für dieses Planungsziel, das auch im Rahmen des 
Gutachterverfahrens und der in diesem Zusammenhang durchgeführten „Zukunfts-
werkstatt“ stets benannt wurde, sprechen auch die im Umfeld des Plangebiets teil-
weise vorhandenen gewerblichen und sonstigen Nutzungen. Eine Schlechterstel-
lung der bestehenden Wohnnutzungen durch die Festsetzung als Mischgebiet ist 
nicht erkennbar. Das derzeit gültige Planungsrecht im Bereich der nicht als Bahnflä-
chen gesicherten Grundstücke ist auf Grundlage des übergeleiteten Baunutzungs-
plans zu beurteilen. Dort sind die Grundstücke als „beschränktes Arbeitsgebiet“ 
ausgewiesen, in dem Wohnen keine planungsrechtlich zulässige Nutzungsart ist. 
Insofern beinhaltet die angestrebte Festsetzung als Mischgebiet die erstmalige pla-
nungsrechtliche Legalisierung von Wohnnutzungen. Weiterhin stellt die Festsetzung 
eine Verbesserung in Bezug auf die im Gebiet momentan grundsätzlich zulässigen 
störintensiven Betriebe dar. Auch bei einer nach der erfolgten Freistellung der Flä-
chen von Bahnbetriebszwecken notwendigen Beurteilung der Zulässigkeit von Vor-
haben auf Basis des § 34 BauGB (unbeplanter Innenbereich) würden sich sowohl 
gewerbliche Nutzungen aller Art als auch Wohnnutzung, Sportanlagen sowie Büro 
und Verwaltungsgebäude in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen. 

 
Maß der baulichen Nutzung 
Der Frauenbeirat Stadtplanung regt an, das Maß der baulichen Nutzung zu reduzieren 
und die Abstandsflächen zu überprüfen. 
 

Der Anregung wird nicht gefolgt. Die beabsichtigte Umsetzung der städtebaulichen 
Ziele und des im Rahmen des kooperativen und konkurrierenden Gutachterverfah-
rens Ende 2009 ausgewählten städtebaulichen Konzeptes in verbindliches Baurecht 
erfordert innerhalb des Plangebietes zumindest hinsichtlich der (in die Abwägung 
einzustellenden rechnerisch ermittelten) Geschossflächenzahl eine Überschreitung 
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der in § 17 BauNVO festgelegten Obergrenzen für die Bestimmung des Maßes der 
baulichen Nutzung. Das besondere städtebauliche Erfordernis dafür ist in Kapitel 
4.1.3 der Begründung ausführlich erläutert. Eine Unterschreitung von Abstandsflä-
chen wird durch den Bebauungsplan im Bereich der Neuordnungsbereiche nicht zu-
gelassen. 

 
Zuwegungen Döberitzer Grünzug 
Der Frauenbeirat Stadtplanung regt an, in den Neuordnungsbereichen vier Zuwegungen 
zum Döberitzer Grünzug vorzusehen. 

 
Der Anregung wird nicht gefolgt. Ein Erfordernis für weitere öffentlich nutzbare We-
geverbindungen von der Lehrter Straße zum bahnbegleitenden Grünzug wird nicht 
gesehen. Die im Bebauungsplan gesicherten Zugänge (öffentliche Grünfläche süd-
lich der Kulturfabrik, Bereich Stadtplatz gegenüber dem Zugang zum „Sportpark“ 
und nördlich der Lehrter Straße 20) sowie der Zugang im Bereich des „Döberitzer 
Grünzugs“ im Süden (außerhalb des Plangebiets) sichern mit geringen Entfernun-
gen zueinander (max. ca. 300 m) die öffentliche Erschließung. Die Schaffung weite-
rer Querungsmöglichkeiten der Lehrter Straße kann mangels Rechtsgrundlage nicht 
Bestandteil der Festsetzungen des Bebauungsplanes sein. 

 
Erhalt von Bäumen 
Der Frauenbeirat Stadtplanung regt an, den alten Baumbestand im Bereich des Grund-
stücks Lehrter Straße 20-22 zu erhalten und den Erhalt weiterer Bäume zu prüfen. 
 

Die genannten Bäume im Bereich des Altbaubestandes werden durch die geplanten 
Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht tangiert. Sie befinden sich außerhalb 
der festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen und liegen zudem in einem 
Teilgebiet, in dem lediglich der Gebäudebestand mit geringfügigen Erweiterungs-
möglichkeiten gesichert werden soll. An dieser Stelle ist nicht davon auszugehen, 
dass die Bäume beseitigt werden. 
 
Im Bereich der Neuordnungsbereiche befinden sich mindestens 8 Bäume im Be-
reich geplanter überbaubarer Grundstücksflächen und gehen voraussichtlich verlo-
ren. Sofern sie unter den Schutz der Berliner Baumschutzverordnung fallen, sind sie 
entsprechend auszugleichen. 

 
Altlasten 
Der Fachbereich Umwelt des Bezirks Mitte weist darauf hin, dass für die Grundstücke 
Lehrter Straße 27-35 zwar Untersuchungen zur Altlastensituation durchgeführt wurden, al-
lerdings noch keine abschließenden Ergebnisse vorliegen. Für das Grundstück Lehrter 
Straße 23-26 wird weiterer Untersuchungsbedarf geltend gemacht. 
 

Die Untersuchungen wurden zwischenzeitlich durchgeführt bzw. abgeschlossen. Im 
Ergebnis sind für einzelne Teilflächen Sanierungsmaßnahmen erforderlich (ober-
flächlicher Bodenaustausch / Abdeckung), die vorgefundenen Bodenverunreinigun-
gen stehen jedoch den geplanten Festsetzungen nicht grundsätzlich entgegen. 

 
Für die Flächen der ehemaligen Gasanstalt (Flächen östlich Lehrter Straße 6-10) wird auf 
Grund der bestehenden Altlastensituation der geplanten Nutzung als öffentliche Grünflä-
che widersprochen. 
 

Die Anregung wird berücksichtigt. Für die betroffenen Flächen wird parallel zur Auf-
stellung des Bebauungsplanes ein Planfeststellungsänderungsverfahren mit dem 
Ziel durchgeführt, hier Ausgleichsmaßnahmen für die Verkehrsanlagen im zentralen 
Bereich (B96 / U55) durchzuführen. Die bisherige, Festsetzung einer öffentlichen 
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Parkanlage wird daher nicht weiter verfolgt. Die betroffene Fläche wird im Bebau-
ungsplan bis zum Abschluss des Planänderungsverfahrens beim EBA als „In Aus-
sicht genommene planfestgestellte Ausgleichs- und Gestaltungsmaßnahme“ ge-
kennzeichnet und nach Abschluss des Planänderungsverfahrens lediglich nachricht-
lich in den Bebauungsplanentwurf übernommen. Eigene Festsetzungen soll der Be-
bauungsplan 1 - 67 zukünftig für die betroffenen Flächen nicht mehr treffen, so dass 
potentiellen Altlasten der lediglich nachrichtlichen Übernahme nicht mehr entgegen-
gehalten werden können. 

 
Geh- und Radfahrrechte zugunsten der Allgemeinheit 
Der Fachbereich Natur des Bezirks Mitte regt eine Verlängerung des bahnbegleitenden 
Fuß- und Radweges über das Gelände der Kulturfabrik an. Hierzu wird vorgeschlagen 
entsprechende Geh- und Radfahrrechte im Bebauungsplan zu sichern. 
 

Der Anregung wird nicht gefolgt. Eine Wegeführung über das Grundstück der Kultur-
fabrik ist nicht möglich. Die Grünverbindung soll stattdessen zukünftig im Bereich 
Klara-Franke-Spielplatz auf die Lehrter Straße führen. 
 

Am innerhalb des Plangebietes vorgesehenen südlichen öffentlichen Zugang von der 
Lehrter Straße zum Döberitzer Grünzug sind Geh- und Radfahrrechte zugunsten der All-
gemeinheit vorzusehen, damit eine öffentliche Zugänglichkeit gewährleistet ist. 
 
 Der Anregung wird durch die geplante Festsetzung entsprechender Rechte gefolgt. 
 
Dachbegrünung / Überdeckung und Begrünung von Tiefg aragen / Pflanzflächen 
Der Fachbereich Natur des Bezirks Mitte regt an, zur Sicherung der Vorschriften zur 
Dachbegrünung eine entsprechende Ausbildung von Dächern mit Flach- oder flach ge-
neigten Dächern festzusetzen. Darüber hinaus wird vorgeschlagen eine Festsetzung zur 
Überdeckung von Tiefgaragen in den Bebauungsplan aufzunehmen und für die „Lücken“ 
zwischen den Baufeldern entlang des Döberitzer Grünzuges Pflanzbindungen vorzuse-
hen. 
 
 Den Anregungen wird durch Aufnahme entsprechender Festsetzungen in den Be-

bauungsplan gefolgt. 
 
Das Ergebnis der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
vom 27. Januar 2012 wurde vom Bezirksamt Mitte am 21. Februar 2012 beschlossen 
(Beschluss-Nr. 108). 
 
 

6. Beabsichtigte Änderung des Geltungsbereiches / E rneute Mitteilung der Planungs-
absicht 

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt wurde mit Schreiben vom 16. No-
vember 2011 darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Bezirk Mitte von Berlin den Bebau-
ungsplan 1 - 88 C aufzustellen beabsichtigt. Der geplante Geltungsbereich dieses Bebau-
ungsplanes umfasst auch Teilflächen des Geltungsbereiches des vorliegenden Bebau-
ungsplanes entlang der Bahnanlagen.  
 
Mit Schreiben vom 12. Dezember 2011 hat die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Umwelt mitgeteilt, dass durch den Bebauungsplan 1 - 67, der an ein planfestgestell-
tes Eisenbahngelände grenzt, dringende Gesamtinteressen berührt sind. Der Bebau-
ungsplan ist daher nach § 7 AGBauGB durchzuführen. Gegen die Absicht den Bebau-
ungsplan in den veränderten Grenzen aufzustellen, bestehen bei den dargelegten Pla-
nungszielen aus Sicht der dringenden Gesamtinteressen Berlins jedoch keine Bedenken. 
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Der Bebauungsplan ist aus dem Flächennutzungsplan entwickelbar, regionalplanerische 
Festlegungen des FNP werden nicht berührt. 
 
 

7. Änderung des Geltungsbereiches 

Das Bezirksamt Mitte von Berlin hat in seiner Sitzung am 21. Februar 2012 beschlossen, 
den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans 1 - 67 um eine nordöstlich des 
Grundstücks Lehrter Straße 23, 25 liegende Teilfläche des Flurstücks 263 (Flur 43) einzu-
schränken. Die genannte Teilfläche soll Bestandteil eines Bebauungsplans werden, der 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Brücke über die Bahnanlagen schaffen 
soll (1 - 88 C). Des Weiteren wurde das Ergebnis der Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 
2 BauGB sowie die Durchführung der öffentlichen Auslegung beschlossen und veröffent-
licht. Das Ergebnis der Behördenbeteiligung wurde am 23.2.2012 an die Einwender ver-
sandt. Die Geltungsbereichsänderung wurde im Amtsblatt Nr. 9, S. 298 am 2.3.2012 ver-
öffentlicht.  
 
 

8. Erneute eingeschränkte Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffent-
licher Belange 

Der Entwurf des Bebauungsplanes 1-67 ist nach der Durchführung der Beteiligung der 
Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange geändert und ergänzt worden. 
Daher wurde gemäß § 4a Abs. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB die Beteiligung der Behörden 
und der sonstigen Träger öffentlicher Belange für den Entwurf des Bebauungsplanes vom 
26.04.2012 für die Grundstücke Lehrter Straße 20-23, 25, 26A-31, 35, die westlich und 
östlich angrenzenden Flurstücke 153, 161, 163 (jetzt 336 teilweise), 202 und 263 (teilwei-
se) sowie Teilflächen des Bahngeländes, Flurstücke 211 (teilweise) und 223 (teilweise) im 
Bezirk Mitte, Ortsteil Moabit erneut durchgeführt. Die Beteiligung fand parallel zur Beteili-
gung der Öffentlichkeit statt und war gemäß § 4a Abs. 3 BauGB auf die berührten Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange beschränkt. 
 
Hierbei wurden mit Schreiben vom 30.04.2012 ausgewählte Behörden und sonstigen Trä-
gern öffentlicher Belange mit Monatsfrist zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. 
 
Die Stellungnahmen enthielten zu folgenden Themenbereichen wesentliche Anregungen 
oder Hinweise: 
 
Verkehrsgutachten  
Das Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt regt erneut an, den vorliegenden verkehrspla-
nerische Beitrag hinsichtlich der Annahme eines modal split mit einem zu hohen KFZ-
Anteil zu überprüfen. 
 
 Der Anregung wird teilweise gefolgt. Der KFZ-Anteil wurde im verkehrsplanerischen 

Beitrag vom 18.11.2011 gegenüber früheren Fassungen verringert. Allerdings ver-
tritt und erläutert der Gutachter die Auffassung, dass der vom TLA vorgegebene 
Wert von 28 % KFZ-Anteil an der Gesamtmenge der täglichen Wege nur für den 
Wohnanteil im geplanten Mischgebiet zutreffend ist. "Der Anteil des motorisierten 
Individualverkehrs wird für die Bewohner und Beschäftigten an dem für die Berliner 
Innenstadtbezirke 2006 ermittelten Wert von 28,7 % orientiert.65 Für den Wirt-
schaftsverkehr, die Supermarktkunden und die dienstlichen Besucher der Gewerbe-
einrichtungen werden höhere Kfz-Anteile angesetzt, so dass der Anteil in der Sum-
me aller Nutzergruppen bei etwa 35 % liegt Im Vergleich zu anderen Innenstadtbe-

                                                
65  PTV AG: Gesamtverkehrsprognose 2025 für die Länder Berlin und Brandenburg. Abschlussbericht. Denzlingen 

2010. Kapitel 4.3, Seite 32. 
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reichen weist das Untersuchungsgebiet eine eher mäßige ÖPNV-Erschließung auf. 
Der 20-Minuten-Takt der Buslinie und die Entfernung zur S-Bahn am Hauptbahnhof 
sind eine passable Erschließung, liegen aber unter dem Standard benachbarter 
Gründerzeitquartiere. Darüber hinaus sind bei Wohnnutzungen Motorisierungsgrad, 
Belegungsdichte und Wegehäufigkeit bei Neubauten (junge Familien, Berufstätige, 
überdurchschnittliche Einkommen) höher als im Bestand, wo etwa ältere Menschen 
häufig allein in relativ großen Wohnungen leben und diese seltener und meist zu 
Fuß oder Richtung ÖPNV verlassen. Aus diesen Gründen ist zumindest für die 
Erstbelegung ein etwas höherer MIV-Anteil als im Durchschnitt der Innenstadtbezir-
ke anzusetzen. Zwischenzeitlich ist im Ergebnis eines Workshopverfahrens für das 
Plangebiet ein neuer städtebaulicher Entwurf entwickelt worden und die Planungs-
ziele sind hinsichtlich der geplanten Nutzungsart in allgemeines Wohngebiet geän-
dert worden. Daher ist der verkehrsplanerische Beitrag im weiteren Verfahren zu 
überprüfen bzw. anzupassen. Dabei ist auch der Modal Split Ansatz erneut zu über-
prüfen. 

 
Immissionsschutz 
Die DB Services Immobilien GmbH regt an, zum Immissionsschutz an der Bahn aktive 
Schallschutzmaßnahmen vorzusehen. 
 

Der Anregung wird nicht gefolgt. Die Wirksamkeit aktiver Schallschutzmaßnahmen 
ist auf Grund der unterschiedlichen Höhenlage der Bahnanlagen nur eingeschränkt 
gegeben. Je nach Höhenlage lassen sich durch eine Schallschutzwand vertretbarer 
Höhe nur geringe Bereiche der geplanten Bebauung und der an die Bahn angren-
zenden geplanten Freiflächen vor Lärm schützen. Als weitere aktive Schallschutz-
maßnahmen für die Bahnanlagen wurden das „Besonders überwachte Gleis (BüG)“ 
und der Einsatz von Schienenabsorbern geprüft. Eine Realisierung der Maßnahmen 
ist jedoch nicht möglich. Besonders überwachte Gleise (BüG) sind ein Verfahren zur 
effektiven Pegelminderung des Rad-Schiene-Geräusches. Es ist zwar vom Eisen-
bahn-Bundesamt zugelassen, kann aber im Untersuchungsraum in direkter Nähe 
des Hauptbahnhofs nicht zur Anwendung kommen da entscheidende technische 
Randbedingungen nicht gegeben sind. Danach soll u. a. in Bahnhofsbereichen und 
auf Streckenabschnitten mit Weichenstraßen auf den Einsatz des BüG verzichtet 
werden. Schienenabsorber sind in ihrer pegelreduzierenden Wirkung vom Eisen-
bahn-Bundesamt bisher nicht zugelassen und demnach richtliniengemäß nicht ein-
setzbar. Der nach dem Beteiligungsschritt zwischenzeitlich überarbeitete städtebau-
liche Entwurf sieht jedoch eine gegenüber der Bahn weitestgehend geschlossene 
Bebauung vor. Dies sichert ruhige Außenwohnbereiche im Innenbereich der Bebau-
ung. Diesbezüglich wird im weiteren Verfahren eine aktualisierte schalltechnische 
Untersuchung erstellt. 

 
Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung regt an, das bisherige Abwägungsergebnis 
hinsichtlich der Schaffung ruhiger Wohnbereiche durch die entlang der Bahn geplante 
Riegelbebauung unter Berücksichtigung des Urteils des Hessische Verwaltungsgerichts-
hofs vom 29. März 2012 zu überprüfen. 
 

Die Anregung wird berücksichtigt. Im Ergebnis des im Jahr 2013 durchgeführten 
Workshopverfahrens für das Plangebiet wurde ein städtebaulicher Entwurf favori-
siert, der durch weitestgehend geschlossene Fronten zu den Schallquellen den Im-
missionsschutz gegenüber dem vorangegangenen Konzept optimiert und dadurch 
im Innern ruhige Fassaden- und Außenwohnbereiche gewährleistet. 

 
Die Auswertung der erneuten Behördenbeteiligung hat zu keiner, die Grundzüge der Pla-
nung berührenden Änderung geführt. Der Planung entgegenstehende Sachverhalte liegen 
nicht vor.  
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Zwischenzeitlich haben sich jedoch die Planungsziele für das Plangebiet geändert.  
 
In einem Workshopverfahren im 1. Halbjahr 2013 wurde ein neues städtebauliches Kon-
zept entwickelt, welches eine überwiegende Wohnnutzung im Plangebiet vorsieht, so 
dass zukünftig in wesentlichen Teilen die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebiets 
(WA) vorgesehen ist. Die geplante Festsetzung als allgemeines Wohngebiet soll auch für 
die Grundstücke Lehrter Straße 26A - 30 (Bestandsgebäude) erfolgen.  
 
Der Bebauungsplan wird auf Grundlage des neuen städtebaulichen Konzepts auch hin-
sichtlich der geplanten Festsetzungen zur Erschließung, zum zulässigen Maß der bauli-
chen Nutzung, zu den überbaubaren Grundstücksflächen und der geplanten Festsetzun-
gen zum Ausgleich überarbeitet und den Behörden sowie sonstigen Träger öffentlicher 
Belange und nachfolgend auch der Öffentlichkeit zur weiteren Stellungnahme vorgelegt. 
Das Ergebnis der eingeschränkten Behördenbeteiligung gem. § 4a Abs. 3 BauGB i.V. mit 
§ 4 Abs. 2 BauGB wurde am 9.4.2014 an die Einwender versandt. 
 
 

9. Beteiligung der Öffentlichkeit 

In der Zeit vom 21. Mai 2012 bis einschließlich 22. Juni 2012 wurde im Stadtentwick-
lungsamt Mitte die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zum Entwurf 
des Bebauungsplans 1-67 vom 26.04.2012 für die Grundstücke Lehrter Straße 20-23, 25, 
26A-31, 35, die westlich und östlich angrenzenden Flurstücke 153, 161, 163 (jetzt 336 
teilweise), 202 und 263 (teilweise) sowie Teilflächen des Bahngeländes, Flurstücke 211 
(teilweise) und 223 (teilweise) im Bezirk Mitte, Ortsteil Moabit durchgeführt. 
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurde durch Veröffentlichung 
im Amtsblatt für Berlin (Amtsblatt Nr. 19 vom 11. Mai 2012, S. 743), durch kostenpflichtige 
Anzeigen in drei Tageszeitungen (16.5.2012) und über die Homepage des Bezirksamtes 
Mitte (Adresse: http://www.berlin.de/ba-mitte/org/stadtplanung/bauleitplanung.html) im In-
ternet öffentlich bekannt gemacht. Zusätzlich wurden die Behörden bzw. sonstige Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 2 Satz 3 BauGB schriftlich über die öffentliche Aus-
legung informiert. 
 
Ausgelegt wurden der Entwurf des Bebauungsplans 1-67 vom 26. April 2012, die dazuge-
hörige Begründung vom 26. April 2012 sowie das aktuelle Grundstücksverzeichnis und 
der Entwurf eines städtebaulichen Vertrages zwischen dem Land Berlin und der CA Immo 
Deutschland GmbH vom 17.04.2012. Weiter wurden nachfolgende Fachbeiträge öffentlich 
ausgelegt: 
 
1. Gutachten zur Erschütterungs- und Sekundärluftschallprognose aus dem Bahnverkehr 

vom 05. Oktober 2011 (Geotechnik und Dynamik GmbH) 
2. Schalltechnische Untersuchung vom November 2011 (Planungsgruppe für Immissi-

onsschutz, Stadtplanung, Umweltplanung GbR) 
3. Verkehrsplanerischer Beitrag vom 18. November 2011 (Forschungs- und Planungs-

gruppe Stadt und Verkehr GbR) 
4. Boden-, Bodenluft- und Grundwasseruntersuchung auf der Fläche Lehrter Straße 23-

26 vom 03. Januar 2012 (BoSS Consult GmbH) 
 
Zusätzlich wurden folgende umweltbezogenen Stellungnahmen öffentlich ausgelegt: 
 
1. Stellungnahme der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Abteilung 

VII (VII B 11) sowie der Verkehrslenkung Berlin (VLB) vom 09. Mai 2011 
2. Stellungnahme des Eisenbahn-Bundesamtes vom 10. Mai 2011 
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3. Stellungnahme des Bezirksamtes Mitte von Berlin, Stadtentwicklungsamt Mitte, 
Fachbereich Denkmalschutz (Stadt 3) vom 12. Mai 2011 

4. Stellungnahme der Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucher-
schutz (III D 14) vom 23. Mai 2011 

5. Stellungnahme des Bezirksamtes Mitte von Berlin, Tiefbau- und Landschaftspla-
nungsamt (Bau 3 120 / Bau 1 120) vom 30. Mai 2011 

6. Stellungnahme des Landesdenkmalamtes Berlin (LDA 241) vom 30. Mai 2011 
7. Stellungnahme der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Refe-

rat Landschaftsplanung, Naturschutz und Forstwesen (I E 121) vom 09. Juni 2011 
8. Stellungnahme des Bezirksamtes Mitte, Umwelt- und Naturschutzamt (UmNat 30) 

vom 09. Juni 2011 
9. Stellungnahme des Bezirksamtes Mitte von Berlin, Umwelt- und Naturschutzamt 

(UmNat 20) vom 08. Juli 2011 
10. Stellungnahme des Bezirksamtes Mitte von Berlin, Umwelt- und Naturschutzamt 

(UmNat 315) vom 20. März 2012 
 

In die im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung ausgelegte Unterschriftenliste haben sich 
zwei Personen eingetragen. Es wurden insgesamt 16 schriftliche Stellungnahmen einge-
reicht. Die Stellungnahmen und ihre Auswertung werden wegen des zu Grunde liegenden 
veralteten städtebaulichen Konzepts und ihres Umfangs nicht im Einzelnen widergege-
ben. 
 
Die Auswertung der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB führt durch den Ver-
zicht auf die Ausweisung einer zusätzlichen überbaubaren Fläche im südlichen Hofbe-
reich des Grundstückes Lehrter Straße 27-30 (Ermöglichung der Errichtung einer zweiten 
Remise) zu Änderungen der geplanten Festsetzungen im Bereich des vorgenannten 
Grundstücks. Die Grundzüge der Planung sind von dieser Änderung jedoch nicht berührt. 

 
Unabhängig von der Auswertung der öffentlichen Auslegung haben sich zwischenzeitlich 
die Planungsziele für das Plangebiet geändert. 
 
In einem Workshopverfahren im 1. Halbjahr 2013 wurde ein neues städtebauliches Kon-
zept entwickelt, welches eine überwiegende Wohnnutzung im Plangebiet vorsieht, so 
dass zukünftig die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebiets (WA) vorgesehen ist. Die 
geplante Festsetzung als allgemeines Wohngebiet soll auch für die Grundstücke Lehrter 
Straße 26A - 30 (Bestandsgebäude) erfolgen. Die Grundstücke Lehrter Straße 20 - 22 
sind nicht mehr Bestandteil des Geltungsbereichs, sondern sind mit Aufstellungsbe-
schluss zum Bebauungsplan 1–91b vom 30. Juli 2013 dessen Geltungsbereich zugehörig. 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfs soll zukünftig zudem um das 
Grundstück Lehrter Straße 35, eine nördliche Teilfläche des Grundstückes Lehrter Straße 
31 sowie eine nördliche Teilfläche des hinter dem Grundstück Lehrter Straße 31 gelege-
nen Flurstücks 161 eingeschränkt und das Bebauungsplanverfahren gleichzeitig gemäß § 
25d BauNVO 1990/2013 neu eingeleitet werden, um zukünftig die BauNVO in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I. S. 1548) im weiteren Verfahren an-
wenden zu können. 

 
Der Bebauungsplan wird auf Grundlage des neuen städtebaulichen Konzepts auch hin-
sichtlich der geplanten Festsetzungen zur Erschließung, zum zulässigen Maß der bauli-
chen Nutzung, zu den überbaubaren Grundstücksflächen und der geplanten Festsetzun-
gen zum Ausgleich überarbeitet und den Behörden sowie sonstigen Träger öffentlicher 
Belange und nachfolgend auch der Öffentlichkeit zur weiteren Stellungnahme vorgelegt. 
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10. Beabsichtigte Änderung des Geltungsbereiches / Erneute Mitteilung der Planungs-
absicht 

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt wurde mit Schreiben vom 23. Mai 
2013 darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Bezirk Mitte von Berlin beabsichtigt, den Be-
bauungsplan 1 – 91 B aufzustellen. Der geplante Geltungsbereich dieses Bebauungspla-
nes umfasst auch Teilflächen des Geltungsbereiches des vorliegenden Bebauungsplanes 
(Grundstücke Lehrter Straße 20-22).  
 
Mit Schreiben vom 19. Juni 2013 hat die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Um-
welt mitgeteilt, dass durch den Bebauungsplan 1 - 67, der an ein planfestgestelltes Eisen-
bahngelände grenzt, dringende Gesamtinteressen berührt sind. Der Bebauungsplan ist 
daher nach § 7 AGBauGB durchzuführen. Gegen die Absicht den Bebauungsplan in den 
veränderten Grenzen aufzustellen, bestehen bei den dargelegten Planungszielen aus 
Sicht der dringenden Gesamtinteressen Berlins jedoch keine Bedenken. 
 
 

11. Änderung des Geltungsbereiches 

Das Bezirksamt Mitte von Berlin hat in seiner Sitzung am 30. Juli 2013 beschlossen, den 
räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans 1 - 67 um die Grundstücke Lehrter 
Straße 20-22 einzuschränken. Die genannten Grundstücke sollen Bestandteil des einfa-
chen Bebauungsplans 1-91 B werden, dessen Geltungsbereich südlich an den Geltungs-
bereich des Bebauungsplans 1-67 angrenzt. Ziel ist die planungsrechtliche Sicherung ei-
nes Mischgebietes. Die Änderung des Geltungsbereiches wurde im Amtsblatt Nr. 37 vom 
16.8.2013, S. 1747 veröffentlicht.  
 
 

12. Erneute Mitteilung der Planungsabsicht 

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt wurde mit Schreiben vom 25. 
September 2013 darüber in Kenntnis gesetzt, dass sich die Planungsabsichten des Be-
zirks Mitte im Geltungsbereich des Bebauungsplans 1-67 verändert haben. Nach der im 
Mai bzw. Juni 2012 erfolgten öffentlichen Auslegung des Bebauungsplans wurde das 
zentrale Grundstück des Plangebiets durch den Grundstückseigentümer veräußert. Der 
neue Eigentümer verfolgt nunmehr das Ziel, die zentrale innerstädtische Fläche unter Be-
rücksichtigung der bereits im Quartier vorhandenen Bebauung als Wohnstandort mit le-
diglich ergänzender gewerblicher Nutzung zu entwickeln. Zu diesem Zweck wurde ein 
mehrstufiges städtebauliches Workshopverfahren durchgeführt, in dessen Ergebnis das 
Büro Sauerbruch Hutton durch das Entscheidungsgremium mit der Entwicklung eines 
Masterplans beauftragt wurde. Das Konzept sieht eine vorwiegende Wohnnutzung vor, 
daher ist in Abänderung der bisherigen Planungsabsicht zukünftig die Festsetzung eines 
allgemeinen Wohngebiets gemäß § 4 BauNVO geplant. 
 
Mit Schreiben vom 05. November 2013 hat die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Umwelt mitgeteilt, dass gegen die Absicht den Bebauungsplan unter Veränderungen 
aufzustellen keine Bedenken aus Sicht der dringenden Gesamtinteressen Berlins beste-
hen. Das Bebauungsplanverfahren wird nach § 6 AGBauGB durchgeführt. Der Bebau-
ungsplan ist aus dem Flächennutzungsplan entwickelbar. „Die Entwicklung des geplanten 
WA aus gemischter Baufläche M2 bei geringfügiger Überschreitung des Orientierungs-
wertes von 3 ha ist gem. AV FNP Entwicklungsgrundsatz 1 unter Nummer 1 sowie Abb. 
A, Zeile 3 gegeben. [...] Es bedarf einer entsprechenden städtebaulichen Begründung. 
Diese müsste im vorliegenden Fall insbesondere auf die Bewältigung der Lärmproblema-
tik zur östlich gelegenen Bahntrasse und zum westlich angrenzenden Sportplatz einge-
hen.“ 
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13. Beabsichtigte Änderung des Geltungsbereiches, N eueinleitung des Verfahrens / 
Erneute Mitteilung der Planungsabsicht 

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt wurde mit Schreiben vom 22. Ja-
nuar 2014 darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Bezirk Mitte von Berlin beabsichtigt, den 
Geltungsbereich des Bebauungsplans 1-67 einzuschränken und das Verfahren neu einzu-
leiten. Der Geltungsbereich soll im Norden um das Grundstück Lehrter Straße 35 und ei-
nen südlich des Grundstücks gelegenen 11 m breiten Geländestreifen eingeschränkt wer-
den. Der beabsichtigte Geltungsbereich umfasst dann die Grundstücke Lehrter Straße 
26A, 26B und 27 – 30 sowie Teilflächen der Grundstücke Lehrter Straße 6, 23/25, 31 und 
des nordöstlich angrenzenden Bahngeländes, Flurstück 298 im Bezirk Mitte von Berlin, 
Ortsteil Moabit. 
 
Mit Schreiben vom 11. Februar 2014 hat die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Umwelt mitgeteilt, dass gegen die Absicht den Bebauungsplan unter Veränderungen auf-
zustellen keine Bedenken aus Sicht der dringenden Gesamtinteressen Berlins bestehen. 
Das Bebauungsplanverfahren wird nach § 6 AGBauGB durchgeführt. 
 
 

14. Beschluss über die Auswertungen der erneuten Be teiligung der Behörden und der 
sonstigen Träger öffentlicher Belange und der Betei ligung der Öffentlichkeit und 
Änderung des Geltungsbereiches / Neueinleitung des Verfahrens 

Das Bezirksamt Mitte hat in seiner Sitzung vom 15.04.2014 beschlossen, dass die Aus-
wertung der erneuten Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange gemäß § 4a Abs. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB zum Entwurf des Bebauungsplans 1-
67 zu keiner die Grundzüge der Planung berührenden Änderung der Planung geführt hat. 
 
In der gleichen Sitzung hat das Bezirksamt Mitte beschlossen, dass die Auswertung der 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zum Entwurf des Bebauungsplans 
1-67 vom 26.04.2012 ebenfalls zu keiner die Grundzüge der Planung berührenden Ände-
rung der Planung geführt hat. 
 
Darüber hinaus wurde beschlossen: 

- den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans 1 - 67 um das Grund-
stück Lehrter Straße 35 sowie nördliche Teilflächen des Grundstückes Lehrter 
Straße 31 einzuschränken. Der aufzustellende Bebauungsplan 1-67 umfasst 
jetzt die Grundstücke Lehrter Straße 26A, 26B und 27-30 sowie Teilflächen der 
Grundstücke Lehrter Straße 2, 23/25, 31 und des nordöstlich angrenzenden 
Bahngeländes, Flurstück 298 im Bezirk Mitte von Berlin, Ortsteil Moabit; 

 
- das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans 1-67 mit dem o.g. Geltungs-

bereich gemäß § 25d Satz 1 BauNVO 2013 neu einzuleiten. Dabei soll im weite-
ren Verfahren die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S.123), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) Anwendung finden (25d Satz 1 
BauNVO). Im neu eingeleiteten Verfahren soll von der Unterrichtung und Erörte-
rung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und der frühzeitigen Beteiligung der Behörden 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen werden, da sie gemäß § 3 Abs. 1 Satz 3 
Nr. 2 bereits auf anderer Grundlage im nicht weitergeführten Verfahren erfolgt 
sind. 

 
Die Änderung des Geltungsbereiches wurde im Amtsblatt Nr. 18 vom 2.5.2014, S. 861 
veröffentlicht. 
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15. Antrag auf Einleitung eines vorhabenbezogenen B ebauungsplanverfahrens 

Der Grundstückseigentümer bzw. Verfügungsberechtigte der Grundstücke Lehrter Straße 
23 und 25 hat mit Schreiben vom 20.08.2014 die Einleitung eines vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanverfahrens gemäß § 12 BauGB für die Grundstücke Lehrter Straße 23 und 
25 (Antragsgebiet des Vorhaben- und Erschließungsplans) und Lehrter Straße 26A, 26B, 
27-30 sowie eine Teilfläche der Lehrter Straße als Ergänzungsflächen im Bezirk Mitte, 
Ortsteil Moabit beantragt. 
 
 

16. Mitteilung der Planungsabsicht 

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt wurde mit Schreiben vom 
01.09.2014 darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Bezirk Mitte von Berlin beabsichtigt, den 
Geltungsbereich des  Bebauungsplans 1-67 um das Grundstück Lehrter Straße 31, im 
Geltungsbereich befindliche Teilflächen des Grundstückes Lehrter Str. 6 sowie das nord-
östlich angrenzenden Bahngeländes, Flurstück 298 einzuschränken und als vorhabenbe-
zogenes Bebauungsplanverfahren 1-67 VE weiterzuführen. Der Geltungsbereich soll ne-
ben dem Antragsgebiet des Vorhabenträgers auch angrenzende Flächen als Ergän-
zungsbereich beinhalten. Der aufzustellende vorhabenbezogene Bebauungsplan 1-67VE 
umfasst künftig die Grundstücke Lehrter Straße 23, 25, 26A – B und 27 – 30 (teilweise) im 
Bezirk Mitte von Berlin, Ortsteil Moabit. Planungsziel ist nunmehr die Entwicklung eines 
allgemeinen Wohngebiets im Bereich des Vorhabengebiets und die bestandssichernde 
Festsetzung eines allgemeinen Wohngebiets auf den ergänzenden Flächen des Plange-
biets. 
 
Mit Schreiben vom 25.09.2014 stimmt die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Umwelt der Weiterführung des Verfahrens als vorhabenbezogener Bebauungsplan zu. 
Aufgrund der Anzahl der zu entwickelnden Wohnung von mehr als 500 Einheiten im Plan-
gebiet sind aus wohnungspolitischer Sicht dringende Gesamtinteressen Berlins berührt. 
Das Verfahren ist somit nach § 7 AGBauGB durchzuführen. 
 
Die Senatsverwaltung weist darauf hin, dass der vorhabenbezogene Bebauungsplan im 
Randbereich des Projektgebietes Heidestraße, für den ein Masterplan als sonstige städ-
tebauliche Planung gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB vom Senat beschlossen wurde, liegt. 
Daher sind die großräumigen öffentlichen Fuß- und Radwegeverbindungen zu berück-
sichtigen. 
 
 

17. Beschluss über die Einschränkung des Geltungsbe reiches sowie die Einleitung ei-
nes vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahrens 

Das Bezirksamt Mitte von Berlin hat in seiner Sitzung am 11.11.2014 beschlossen, das 
Bebauungsplanverfahren 1 – 67 VE einzuleiten. Der Geltungsbereich umfasst neben dem 
Vorhabengrundstück Lehrter Straße 23 und 25 (Teilflächen) gemäß § 12 Abs. 4 BauGB 
auch Ergänzungsflächen außerhalb des Bereichs des Vorhaben- und Erschließungsplan. 
Bestandteil des Geltungsbereichs werden neben einer Teilfläche der Lehrter Straße auch 
Teilflächen der Grundstücke Lehrter Straße 26A und 26B sowie 27 bis 30.  
 
Im neu eingeleiteten Verfahren soll von der Unterrichtung und Erörterung gemäß § 3 Abs. 
1 BauGB abgesehen werden, da sie gemäß § 3 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 bereits auf anderer 
Grundlage im nicht weitergeführten Verfahren erfolgt sind. Von der frühzeitigen Behör-
denbeteiligung soll gemäß § 4 Abs. 1 Satz 2 BauGB abgesehen werden, da bereits im 
bisherigen Verfahren die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB, als auch gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingeholt worden 
sind. 
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18. Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träg er öffentlicher Belange gemäß § 4 

Abs. 2 BauGB 

Im neu eingeleiteten vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahren 1-67 VE wurde für 
den Entwurf des Bebauungsplans 1-67 VE vom 10.03.2015 für die Grundstücke Lehrter 
Straße 23, 25, 26A-B und 27-30 (teilweise) im Bezirk Mitte von Berlin, Ortsteil Moabit, die 
Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt. 
 
Hierbei wurden mit Schreiben vom 26.03.2015 ausgewählte Behörden und sonstigen Trä-
gern öffentlicher Belange mit Monatsfrist zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. 
 
Die Auswertung der Stellungnahmen kann der Anlage 2 entnommen werden. 
 
Die Auswertung der Behördenbeteiligung hat zu folgender Änderung geführt: 
 

- Festsetzung einer öffentlichen Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 
„Fuß- und Radweg“ und „Verkehrsberuhigter Bereich“ zur öffentlichen Anbindung 
der geplanten Brücke über die Bahnanlagen im Bereich des Stadtplatzes 

 
Darüber hinaus wurden im Bebauungsplanentwurf redaktionelle Änderungen vorgenom-
men die auf Hinweisen von beteiligten Behörden basieren.  
 

- Aus der Konkretisierung von dem Bebauungsplanentwurf zu Grunde liegenden 
Planungen und Gutachten resultieren folgende Änderungen am Bebauungsplan-
entwurf: 

 
- Geringfügige Änderungen im Bereich der überbaubaren Grundstücksflächen wur-

den auf der Grundlage der weiter konkretisierten Vorhabenplanung vorgenommen. 
Die Grundzüge der Planung werden hierdurch nicht berührt. 

 
- Redaktionelle Anpassung der zeichnerischen und textlichen Festsetzungen zum 

Immissionsschutz ohne Änderung der grundsätzlichen Schallschutzlösung auf 
Grundlage der Berechnungen eines nochmals aktualisierten Schallgutachtens und 
den Ergebnissen einer Abstimmung mit der Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung und Umwelt, Abteilung IIC (textliche Festsetzungen 13 bis 19). 

 
- Aufnahme einer Ausnahmeregelung für eine geringfügige Überschreitung der fest-

gesetzten Gebäudeoberkante durch Fahrstühle (textliche Festsetzung Nr. 4). 
 
Die Begründung wurde an die vorgenommenen Änderungen angepasst und hinsichtlich 
der Hinweise von Behörden oder sonstigen Trägern öffentlicher Belange ergänzt. Darüber 
hinaus sind die Ergebnisse zwischenzeitlich aktualisierter Fachgutachten und von Ab-
stimmungen mit Fachbehörden in die Begründung eingeflossen. Damit wurde die Abwä-
gung der öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander vervoll-
ständigt. 
 
 

19. Erneute eingeschränkte Beteiligung der Behörden  und der sonstigen Träger öffent-
licher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 4 A bs. 2 BauGB 

Für den Entwurf des Bebauungsplans 1-67 VE vom 19.08.2015 für die Grundstücke Lehr-
ter Straße 23, 25, 26A-B und 27-30 (teilweise) im Bezirk Mitte von Berlin, Ortsteil Moabit, 
wurde auf Grund von Änderungen nach der Beteiligung der Behörden eine erneute einge-
schränkte Behördenbeteiligung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB i.V. mit § 4 Abs. 2 BauGB 
durchgeführt. 



Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 1 – 67 VE Stadtentwicklungsamt Mitte   

 

 

 
 

178 

 
Hierbei wurden mit Schreiben vom 24.08.2015 folgende ausgewählte Behörden und sons-
tige Träger öffentlicher Belange mit Frist von 2 Wochen zur Abgabe einer Stellungnahme 
aufgefordert: 

 
• Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Abt. VII 
• Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Abt. IX C 
• Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Abt. X 
• Wohnbauleitstelle 
• BA Mitte, Straßen- und Grünflächenamt 
• BA Mitte, Umwelt- und Naturschutzamt, FB Umwelt 
• BA Mitte, Umwelt- und Naturschutzamt, FB Naturschutz 
• BA Mitte, Schulamt 
• BA Mitte, Jugendamt 
• BA Mitte, Facility Management (FM StIV) 

 
Schriftliche Stellungnahmen wurden von 9 der beteiligten Behörden eingereicht. 
 
Die Auswertung der Stellungnahmen kann der Anlage 3 entnommen werden. 
 
Die Auswertung der Behördenbeteiligung hat zu keinen Änderungen am Entwurf des vor-
habenbezogenen Bebauungsplanentwurfs geführt. Die Begründung wurde zu einigen 
Sachverhalten redaktionell überarbeitet. Einige Regelungen des Durchführungsvertrags 
wurden im Ergebnis der Auswertung der Stellungnahmen konkretisiert. 
 
 

20. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2  BauGB 

In der Zeit vom 24. August 2015 bis einschließlich 25. September 2015 wurde im Stadt-
planungsamt Mitte die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB zum Entwurf 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 1-67 VE vom 19. August 2015 für die Grund-
stücke Lehrter Straße 23, 25, 26A-B und 27-30 (teilweise) im Bezirk Mitte von Berlin, Orts-
teil Moabit, durchgeführt.  
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit wurde durch Ankündigung im Amtsblatt von Berlin am 
14. August 2015 (ABl. S. 1749) ortsüblich bekannt gemacht. Ergänzend wurden am 
20.08.2015 Annoncen in drei Tageszeitungen (Der Tagespiegel, Berliner Morgenpost, 
Berliner Zeitung) veröffentlicht, in denen auf die Beteiligung hingewiesen wurde. Darüber 
hinaus wurde hinsichtlich der Beteiligung der Öffentlichkeit über die Webseite des Be-
zirksamtes Mitte im Internet öffentlich informiert. 
 
Neben dem Bebauungsplanentwurf wurde die Begründung mit Umweltbericht vom 19. 
August 2015 und der Entwurf zum Durchführungsvertrag nebst Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan und 13 Anlagen öffentlich ausgelegt. 
 
Weiterhin waren Fachgutachten zu folgenden Themen Bestandteil der öffentlichen Ausle-
gung: 
 
� Fauna, Artenschutz 

- Faunistische Erhebungen von Oktober 2010 und September 2014 (alnus) 
- Artenschutzbeitrag von September 2014 (alnus) 

 
� Immissionsschutz 

- Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan 1-67 von November 2011 
(ISU-Plan) 
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- Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan 1-67 VE von Juni 2015 (Mül-
ler-BBM) 

- Bebauungsplan Lehrter Straße, Geräuschbelastung auf der Freifläche einer Kin-
dertagesstätte vor Gebäude F2 von Dezember 2014 (Müller-BBM) 

- Machbarkeitsstudie zu einer Schallschutzwand an der Skaterhalle Lehrter Straße 
mit Immissionsprognose von September 2014 (Müller-BBM),  

- Messkonzept zur Ermittlung des Erfordernisses einer Schallschutzwand an der 
Skaterhalle von Juni 2015 (Müller-BBM), als Anlage 10a zum Durchführungsver-
trag) 

- Gutachten zur Erschütterungs- und Sekundärluftschallprognose aus dem Bahn-
verkehr für das Projekt BP.018.99 Lehrter Straße in Berlin-Moabit von Oktober 
2011 und Mai 2013 (GuD) 

 
� Flora, Biotoptypen 

- Gutachten zum Baumbestand von Juli 2009 (Gast/Leyser) 
- Gutachten zum Baumbestand von Mai 2014 (Gast) 
- Biotoptypenkartierung und Beschreibung von März 2011 (Stauch), Bestandteil der 

Begründung (Kapitel II, Umweltbericht) 
 
� Altlasten, Boden 

- Div. Untersuchungen, historische Recherche etc. aus der Zeit von 1993 bis 2006 
- Ergänzende Untersuchungen zur Altlastensituation auf dem Grundstück Lehrter 

Straße 27 - 30 von Januar 2008 (Wessling Laboratorien GmbH) und Auswertung 
des Umweltamts vom 04.08.2010 

- Bericht Altlastenrecherche, Projekt: Döberitzer Grünzug von Februar 2008 (envi-
sann) 

- Prüfbericht Lehrter Straße 27-35 von August 2011 (kiwa) 
- Untersuchungsbericht Lehrter Straße 23-26 von Oktober 2012 (BoSS consult) 
- Orientierende Untersuchung der Grundstücke Lehrter Straße 26A – 30 von Juli 

2015 (BoSS Consult) 
 
� Verkehr 

- Verkehrsplanerischer Beitrag Projekt Lehrter Straße von November 2011 (FGS) 
- Verkehrsstudie Lehrter Straße, Abschlussbericht von August 2010 (SHP Ingenieu-

re) 
- Verkehrsgutachten Lehrter Straße von März 2015 (FPB) 
- Gutachterliche Stellungnahmen vom 11.06. und 03.07.2015 (FPB) 

 
� Besonnungsstudie  

- Bauvorhaben Lehrter Straße, Berlin Moabit, Tageslichtuntersuchung: Nachweis 
der Besonnung von Juli 2015 (ingenieurbüro hausladen GmbH), Anlage 5 der Be-
gründung 

 
� Entwässerungskonzept 

- 1. Fortschreibung Entwässerungskonzept Wohn- und Gewerbequartier Lehrter 
Straße 23-25 von Juni 2015 (PST) 

 
Zusätzlich wurden folgende umweltbezogenen Stellungnahmen öffentlich ausgelegt: 
 
1. Stellungnahme des Bezirksamts Mitte von Berlin, Umwelt- und Naturschutzamt (Um-

Nat 315) vom 04.08.2010 (vgl. auch Gutachten Altlasten Nr. 2) 
2. Stellungnahme der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Abteilung VII 

(VII B 11) sowie der Verkehrslenkung Berlin (VLB) vom 09. Mai 2011 (Verkehr) 
3. Stellungnahme des Eisenbahn-Bundesamtes vom 10. Mai 2011 (Schall) 
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4. Stellungnahme des Bezirksamtes Mitte von Berlin, Stadtentwicklungsamt Mitte, Fach-
bereich Denkmalschutz (Stadt 3) vom 12. Mai 2011 (Kultur- und sonstige Sachgüter) 

5. Stellungnahme der Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz 
(III D 14) vom 23. Mai 2011 (Schall) 

6. Stellungnahme des Bezirksamtes Mitte von Berlin, Straßen- und Grünflächenamt (Bau 
3 120 / Bau 1 120) vom 30. Mai 2011 (Verkehr, Altlasten) 

7. Stellungnahme des Landesdenkmalamtes Berlin (LDA 241) vom 30. Mai 2011 
8. Stellungnahme der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Referat 

Landschaftsplanung, Naturschutz und Forstwesen (I E 121) vom 09. Juni 2011 (Arten-
schutz) 

9. Stellungnahme des Bezirksamtes Mitte, Umwelt- und Naturschutzamt (UmNat 30) 
vom 09. Juni 2011 (Biotope, Eingriff-/Ausgleich) 

10. Stellungnahme des Bezirksamtes Mitte von Berlin, Umwelt- und Naturschutzamt 
(UmNat 20) vom 08. Juli 2011 (Schall) 

11. Stellungnahme des Bezirksamtes Mitte von Berlin, Umwelt- und Naturschutzamt 
(UmNat 315) vom 25.05.2011 (Altlasten, Boden) 

12. Stellungnahme des Bezirksamtes Mitte von Berlin, Umwelt- und Naturschutzamt 
(UmNat 315) vom 20. März 2012 (Altlasten, Boden) 

13. Stellungnahme des Bezirksamtes Mitte von Berlin, Umwelt- und Naturschutzamt 
(UmNat 20) vom 04. Juni 2012 (Altlasten, Boden Grundwasser) 

14. Stellungnahme DB Services Immobilien GmbH vom 01. Juni 2012 (Schall, Altlasten) 
15. Stellungnahme Landesdenkmalamt vom 15.06.2012 (Kultur- und sonstige Sachgüter, 

Zustimmung) 
16. Stellungnahme des Bezirksamtes Mitte von Berlin, Tief- und Landschaftsplanungsamt 

vom 28. Juni 2012 (Verkehr) 
17. Stellungnahme der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Abt. IX (IX 

D14) vom 06. Juni 2012 (Schall) 
18. Stellungnahme aus der Beteiligung der Öffentlichkeit (Bürger 2) vom 22. Juni 2012 

(Klima, Schall, Altlasten, Pflanzen, Tiere, Kultur und sonstige Sachgüter) 
19. Stellungnahme aus der Beteiligung der Öffentlichkeit (Bürger 3) vom 19. Juni 2012 

(Kultur und sonstige Sachgüter) 
20. Stellungnahme aus der Beteiligung der Öffentlichkeit (Bürger 6) vom 22. Juni 2012 

(Kultur und sonstige Sachgüter) 
21. Stellungnahme aus der Beteiligung der Öffentlichkeit (Bürger 7) vom 22. Juni 2012 

(Klima, Pflanzen, Tiere, , Altlasten, Kultur und sonstige Sachgüter, Verkehr) 
22.  Stellungnahme aus der Beteiligung der Öffentlichkeit (Bürger 8) vom 21. Juni 2012 

(Klima, Altlasten, Kultur und sonstige Sachgüter) 
23. Stellungnahme aus der Beteiligung der Öffentlichkeit (Bürger 9) vom 20. Juni 2012 

(Kultur und sonstige Sachgüter) 
24. Stellungnahme aus der Beteiligung der Öffentlichkeit (Bürger 10) vom 15. Juni 2012 

(Kultur und sonstige Sachgüter) 
25. Stellungnahme aus der Beteiligung der Öffentlichkeit (Bürger 11) vom 21. Juni 2012 

(Kultur und sonstige Sachgüter) 
26. Stellungnahme aus der Beteiligung der Öffentlichkeit (Bürger 12) vom 18. Juni 2012 

(Kultur und sonstige Sachgüter) 
27. Stellungnahme aus der Beteiligung der Öffentlichkeit (Bürger 15) vom 22. Juni 2012 

(Pflanzen, Tiere, Eingriffsermittlung und Vorschläge zum ökologischen Ausgleich, 
Schall, Altlasten) 

28. Stellungnahme aus der Beteiligung der Öffentlichkeit (Bürger 16) vom 23. Juni 2012 
(Kultur und sonstige Sachgüter) 

29. Stellungnahme des Bezirksamtes Mitte von Berlin, Umwelt- und Naturschutzamt 
(UmNat 216) vom 10. Juli 2014 (E-Mail, Lichtimmissionen) 

30. Stellungnahme des Bezirksamtes Mitte von Berlin, Umwelt- und Naturschutzamt 
(UmNat 20) vom 23. Februar 2015 (Altlasten) 
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31. Stellungnahme der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Referat 
Landschaftsplanung, Naturschutz und Forstwesen (I E 11) vom 16. April 2015 (Land-
schaft und Landschaftsbild, Wasser) 

32. Stellungnahme der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz Referat 
Wasserbehörde (VIII D) vom 14. April 2015 (Wasser) 

33. Stellungnahme des Bezirksamtes Mitte von Berlin, Stadtentwicklungsamt Mitte, Fach-
bereich Denkmalschutz (Stadt 3) vom 31. März 2015 (Kultur- und sonstige Sachgüter) 

34. Stellungnahme des Bezirksamtes Mitte von Berlin, Tief- und Landschaftsplanungsamt 
vom 17. April 2015 (Verkehr) 

35. Stellungnahme des Bezirksamtes Mitte von Berlin, Umwelt- und Naturschutzamt 
(UmNat30) vom 27. April 2015 (Pflanzen und Tiere) 

36. Stellungnahme des Bezirksamtes Mitte von Berlin, Umwelt- und Naturschutzamt 
(UmNat20) vom 20. April 2015 (Immissionsschutz / Mensch, Boden, Altlasten, Was-
ser) 

37. Stellungnahme des Eisenbahn-Bundesamtes vom 05. Mai 2015 (Schall, Erschütte-
rungen) 

38. Stellungnahme der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Abtei-
lung IX C vom 02.06.2015 (Schall) 

 
Teile der Unterlagen (Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Begründung mit 
Umweltbericht, Fauna und Artenschutzgutachten und Besonnungsstudie) wurden auch 
über das Internet zur Ansicht und zum Herunterladen bereitgehalten. 
 
Die Ankündigung im Amtsblatt wurde mit dem Hinweis über die zur Verfügung stehenden 
umweltbezogenen Informationen versehen. Es wurde weiterhin darauf hingewiesen, dass 
ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, soweit mit ihm Ein-
wendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung 
nicht oder nur verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden 
können. 
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit E-Mail vom 
21.08.2015 gemäß § 3 Abs. 2 Satz 3 BauGB über die Beteiligung der Öffentlichkeit infor-
miert. Von 2 Stellen gingen aufgrund dieser Information Rückmeldungen ein.  
 
In die im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung ausgelegte Unterschriftenliste im Stadt-
planungsamt haben sich 6 Personen eingetragen, die in die Planung Einsicht genommen 
haben.  
 
Im Beteiligungszeitraum wurden insgesamt 13 schriftliche Stellungnahmen aus der Öffent-
lichkeit eingereicht.  
 
Darüber hinaus fand außerhalb der formalen Öffentlichkeitsbeteiligung am 14.07.2015 ei-
ne Bürgerinformationsveranstaltung statt. Während der Veranstaltung gaben vier Bürger 
eine schriftliche Stellungnahme ab, die im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung ebenfalls 
ausgewertet worden sind. 
 
Im Wesentlichen waren folgende Sachverhalte Schwerpunkte der Stellungnahmen: 
� Geplante bauliche Dichte und Freiflächenversorgung 
� Ermittlung des Eingriffs und Umfang der Ausgleichsmaßnahmen 
� Auswirkungen der geplanten Baukörper im Norden des Plangebiets auf die Belichtung 

und Besonnung der angrenzenden Grundstücke Lehrter Straße 26A bis 30 und ihre 
Bebauung 

� Auswirkungen des Vorhabens auf das Landschafts-/ Ortsbild und die Erholung 
� Größe des geplanten Stadtplatzes 
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� Berechungsgrundlagen der Bedarfsermittlung für Kindertagesstätten- und Grund-
schulplätze sowie öffentliche Spielplätze 

� Lage der Kindertagesstätte und der öffentlichen Spielplatzflächen außerhalb des 
Plangebiets 

� Anteil und Lage der preisgünstigen Wohnungen 
� Anteil familiengerechter Wohnungen 
� Verzicht auf Balkone an den bahnseitigen Fassaden 
� Fortbestand von ehemals ansässigen Gewerbebetrieben 
� Grundlagen der Verkehrsprognose 
 
Die detaillierte Auswertung der Stellungnahmen kann der Anlage 4 entnommen werden. 
 
Die Auswertung der Öffentlichkeitsbeteiligung hat zu keinen Änderungen am Entwurf des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanentwurfs geführt. Die Begründung wurde zu einigen 
Sachverhalten redaktionell ergänzt oder überarbeitet. Einige Regelungen des Durchfüh-
rungsvertrags wurden im Ergebnis der Auswertung der Stellungnahmen konkretisiert. 
 

21. Bezirksamtsbeschluss 

Das Bezirksamt Mitte von Berlin hat den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 1-67 VE, 
die Abwägung des Beteiligungsverfahrens nach § 3 Abs. 2 BauGB und der erneuten Be-
teiligung nach § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB am 02.12.2015 beschlossen. 
 

22. Anzeige bei der höheren Verwaltungsbehörde 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 1-67 VE wurde nach dem Bezirksamtsbeschluss 
gemäß § 6 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs mit Schreiben vom 
11.12.2015 bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt angezeigt. 
 
Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung hat mit Schreiben vom 29.01.2016 mitgeteilt, 
dass der vorgelegte Bebauungsplan nicht beanstandet wird. Vor der Festsetzung der 
Rechtsverordnung sollten noch redaktionelle Hinweise in die Planzeichnung und die Be-
gründung eingearbeitet werden. Sie betreffen in der Planzeichnung die Zuordnung einer 
Punktkette in der textlichen Festsetzung Nr. 19 zu einem falschen Teilgebiet des allge-
meinen Wohngebiets, eine Ergänzung zum Hinweis über die Einsichtnahme von DIN-
Normen im Stadtplanungsamt sowie eine Aktualisierung von Rechtsgrundlagen im Fest-
setzungsvermerk. Die redaktionellen Änderungen der Begründung haben im Wesentli-
chen klarstellenden Charakter bzw. betreffen die Änderungen in der Planzeichnung. 
 

23. Beschluss der BVV 

Die Bezirksverordnetenversammlung des Bezirks Mitte hat den vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan 1-67 VE gemäß § 6 Abs. 3 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbu-
ches am                 .2016 beschlossen und gemäß § 12 Abs. 2 Nr. 4 BezVG über den 
Entwurf der Rechtsverordnung zur Festsetzung des vorhabenbezogenen  Bebauungspla-
nes 1-67 VE entschieden. 
 

24. Festsetzung 

Das Bezirksamt Mitte von Berlin hat den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 1-67 VE 
durch Rechtsverordnung vom           .2016 festgesetzt. Die Rechtsverordnung wurde im 
Gesetz- und Verordnungsblatt am               .2016 auf Seite             verkündet. 
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B. RECHTSGRUNDLAGEN 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zu-
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Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuches (AGBauGB) in der Fassung vom 07. No-
vember 1999 (GVBI. S. 578), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 23. Juni 2015 (GVBI. 
S. 283). 
 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung -  
BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Art. 
2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) 
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Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung,  Stadtentwicklungsamt 
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C. ANLAGEN 

 
1. Textliche Festsetzungen  

 
1. Im allgemeinen Wohngebiet sind die folgenden Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 Nr. 4 und 5 

der Baunutzungsverordnung nicht Bestandteil des Bebauungsplans: 
- Tankstellen 
- Gartenbaubetriebe. 

   Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO 
 

2. Als zulässige Grundfläche wird in den Teilgebieten WA 1.1, WA 1.3 und WA 1.4 des allge-
meinen Wohngebiets die im zeichnerischen Teil festgesetzte überbaubare Grundstücksflä-
che festgesetzt.  

   Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 3 Nr. 1 und § 23 BauNVO 
 
3. Bei der Ermittlung der zulässigen Grundfläche darf durch die Grundflächen von Garagen 

und Stellplätzen mit ihren Zufahrten und Nebenanlagen im Sinne des § 14 der Baunut-
zungsverordnung sowie baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das 
Baugrundstück lediglich unterbaut wird, die festgesetzte Grundfläche bis zu einer einer 
Grundflächenzahl von 0,8 überschritten werden. 

   Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 19 Abs. 4 Satz 1 bis 3 BauNVO 
 
4. Die Überschreitung der festgesetzten maximalen Oberkante baulicher Anlagen um maximal 

2,0 m für Aufzugsanlagen, technische Aufbauten wie Schornsteine und Lüftungsanlagen 
sowie bauliche Anlagen zu deren Einhausung ist zulässig, wenn sie um mindestens 2,0 m 
hinter die festgesetzte Baugrenze zurücktreten. Ausnahmsweise können im Einzelfall für 
Aufzugsanlagen und bauliche Anlagen zu deren Einhausung Überschreitungen der festge-
setzten maximalen Oberkante baulicher Anlagen um maximal 0,5 m ohne ein Zurücktreten 
von der Baugrenze zugelassen werden. 

 Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 und 6 und § 23 Abs. 1 BauNVO 
 
5. In den Teilgebieten WA 1.3, WA 1.4 und WA 1.5 des allgemeinen Wohngebiets sind Tief-

garagen nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen und der Flächen TGa zuläs-
sig. Oberirdische Stellplätze sind unzulässig. Dies gilt nicht für notwendige Behinderten-
stellplätze. 

   Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 5 BauNVO 
 

6. Die Flächen A sind mit einem Geh- und Radfahrrecht zugunsten der Allgemeinheit und mit 
einem Fahrrecht zugunsten des Straßen- und Grünflächenamtes sowie von notwendigen 
Fahrzeugen, die der Brückenunterhaltung dienen, zu belasten. 
Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB 

 
7. Die Flächen B sind mit einem Geh- und Radfahrrecht zugunsten der Allgemeinheit zu be-

lasten.  
Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB 

 
8. Die Flächen C sind mit einem Fahrrecht zugunsten des Straßen- und Grünflächenamtes 

und von notwendigen Fahrzeugen, die der Brückenunterhaltung dienen, zu belasten. 
Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB 

 
9. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist die Verwendung von Erdgas oder Heizöl EL 

als Brennstoff zugelassen. Die Verwendung anderer Brennstoffe ist dann zulässig, wenn 
sichergestellt ist, dass die Massenströme von Schwefeloxiden, Stickstoffoxiden und Staub, 
bezogen auf den Energiegehalt des eingesetzten Brennstoffs, vergleichbar höchstens de-
nen von Heizöl EL entsprechen. 
Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB 
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10. Zum Schutz vor Lärm dürfen innerhalb der mit dem Buchstaben „G“ bezeichneten über-
baubaren Grundstücksflächen die zulässigen Nutzungen erst zugelassen werden, wenn 
durch Vertrag oder auf sonstige Weise öffentlich rechtlich gesichert ist, dass die innerhalb 
der mit dem Buchstaben „H“ bezeichneten überbaubaren Grundstücksflächen zulässigen 
baulichen Anlagen bis zu den jeweils als Mindestmaß festgesetzten Gebäudehöhen und 
die Lärmschutzwände gemäß textlicher Festsetzung Nr. 12 vor oder zeitgleich mit den bau-
lichen Anlagen innerhalb der Flächen „G“ fertiggestellt werden. 
Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 2 Nr.2 BauGB 

 
11. Zum Schutz vor Lärm dürfen innerhalb der mit dem Buchstaben „J“ bezeichneten überbau-

baren Grundstücksflächen die zulässigen Nutzungen erst zugelassen werden, wenn durch 
Vertrag oder auf sonstige Weise öffentlich rechtlich gesichert ist, dass die innerhalb der mit 
dem Buchstaben „K“ bezeichneten überbaubaren Grundstücksflächen zulässigen baulichen 
Anlagen bis zu den jeweils als Mindestmaß festgesetzten Gebäudehöhen und die Lärm-
schutzwände gemäß textlicher Festsetzung Nr. 12 vor oder zeitgleich mit den baulichen 
Anlagen innerhalb der Flächen „J“ fertiggestellt werden. 
Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 2 Nr.2 BauGB 

 
12. Zwischen den Punkten L1 und L2 sind Lärmschutzwände mit einer Luftschall-

Pegeldifferenz DLR nach DIN EN 1793-2, Ausgabe April 2013, von 25 dB zu errichten. Die 
Höhe der Lärmschutzwand darf die Höhe des niedrigsten angrenzenden Gebäudes um 
maximal 0,6 m unterschreiten. In den Schallschutzwänden sind Tore zulässig, sofern durch 
geeignete technische Maßnahmen sichergestellt ist, dass diese sich selbsttätig schließen. 
Rechtsgrundlage § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 

 
13. Zum Schutz vor Verkehrslärm müssen in folgenden Abschnitten die Außenbauteile (ein-

schließlich der Fenster und ggf. vorhandener Rollladenkästen, schallgedämmter Lüftungs-
einrichtungen, etc.) von Aufenthaltsräumen ein bewertetes Luftschalldämm-Maß (R'w,res 
nach DIN 4109, Ausgabe November 1989) von mindestens 47 dB  aufweisen: 

� In den Teilgebieten WA 1.1 und WA 1.2 des allgemeinen Wohngebiets Außen-
wände, die entlang der Linie zwischen den Punkten 
- P1, P2  ausgerichtet sind, 

� im Teilgebiet WA 1.3 des allgemeinen Wohngebiets bei den zur Bahnanlage orien-
tierten Außenwänden in den mit den Buchstaben „H“ bezeichneten überbaubaren 
Grundstücksflächen, 

� im Teilgebiet WA 1.3 des allgemeinen Wohngebiets Außenwände, die entlang der 
Linien zwischen den Punkten  
- M1, M2, M3, M4 
- M2, M5 ausgerichtet sind, 

� in den Teilgebieten WA 1.4 des allgemeinen Wohngebiets bei den zur Bahnanlage 
orientierten Außenwänden in den mit den Buchstaben „H“  und „K“ bezeichneten 
überbaubaren Grundstücksflächen 

� in den Teilgebieten WA 1.4 des allgemeinen Wohngebiets Außenwände, die ent-
lang der Linien zwischen den Punkten  
- N1, N2  
- N3, N4 
- N5, N6 
- N7, N8 
- N9, N10  
- N10, N11 nur oberhalb des 8. Vollgeschosses 
- N12, N13, N14, N15, N16, N17 
- N18, N19, N20, N21, N22, N23 ausgerichtet sind, 
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� im Teilgebiet WA 1.5 des allgemeinen Wohngebiets Außenwände, die entlang der 
Linien zwischen den Punkten  
- O1, O2, O3, O6 
- O3, O4, O5  
- O6, O7 ausgerichtet sind. 

Für Büroräume und vergleichbare Nutzungen gelten um 5 dB reduzierte erforderliche Luft-
schalldämm-Maße. 
 
Es können auch Maßnahmen gleicher Wirkung getroffen werden.  
Rechtsgrundlage § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 
 

14. Zum Schutz vor Verkehrslärm müssen in folgenden Abschnitten die Außenbauteile (ein-
schließlich der Fenster und ggf. vorhandener Rollladenkästen, schallgedämmter Lüftungs-
einrichtungen, etc.) von Aufenthaltsräumen ein bewertetes Luftschalldämm-Maß (R'w,res 
nach DIN 4109, Ausgabe November 1989) von mindestens 42 dB  aufweisen: 

� Im Teilgebiet WA 1.1 des allgemeinen Wohngebiets bei allen Außenwänden, die 
nicht von der textlichen Festsetzung Nr. 13 erfasst sind, 

� im Teilgebiet WA 1.2 des allgemeinen Wohngebiets bei den zur Lehrter Straße o-
rientierten Außenwänden,  

� im Teilgebiet WA 1.2 des allgemeinen Wohngebiets Außenwände, die entlang der 
Linie zwischen den Punkten  
- P2, P3 ausgerichtet sind. 

Für Büroräume und vergleichbare Nutzungen gelten um 5 dB reduzierte erforderliche Luft-
schalldämm-Maße. 
 
Es können auch Maßnahmen gleicher Wirkung getroffen werden. 
Rechtsgrundlage § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 

 
15. Zum Schutz vor Verkehrslärm müssen in folgenden Abschnitten die Außenbauteile (ein-

schließlich der Fenster und ggf. vorhandener Rollladenkästen, schallgedämmter Lüftungs-
einrichtungen, etc.) von Aufenthaltsräumen ein bewertetes Luftschalldämm-Maß (R'w,res 
nach DIN 4109, Ausgabe November 1989) von mindestens 37 dB  aufweisen:    

� Im Teilgebiet WA 1.3 des allgemeinen Wohngebiets Außenwände, die entlang der 
Linien zwischen den Punkten 
- R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 
- R6, R8, R9 ausgerichtet sind, 

� in den Teilgebieten WA 1.4 des allgemeinen Wohngebiets bei den zur Lehrter 
Straße orientierten Außenwänden in den mit den Buchstaben „G“ und „J“ bezeich-
neten überbaubaren Grundstücksflächen 

� in den Teilgebieten WA 1.4 des allgemeinen Wohngebiets Außenwände, die ent-
lang der Linien zwischen den Punkten  
- S1, S2 
- S3, S4 
- S5, S6, S7, S8 
- S9, S10, S11, S12, S13, S14 
- S15, S16, S17, S18, S19, S20 ausgerichtet sind, 

� im Teilgebieten WA 1.5 des allgemeinen Wohngebiets Außenwände, die entlang 
der Linien zwischen den Punkten  
- T1, T2 
- T2, T3 nur oberhalb des 7. Vollgeschosses ausgerichtet sind. 

Für Büroräume und vergleichbare Nutzungen gelten um 5 dB reduzierte erforderliche Luft-
schalldämm-Maße. 
 
Es können auch Maßnahmen gleicher Wirkung getroffen werden. 
Rechtsgrundlage § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 
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16. Von den in den textlichen Festsetzungen Nr. 13 und Nr. 15 festgesetzten Anforderungen an 
das bewertete Luftschalldämm-Maß kann in den Teilgebieten WA 1.3, 1.4 und 1.5 des all-
gemeinen Wohngebiets bei den jeweils in Satz 1 und 2 geregelten Maßnahmen abgewi-
chen werden, wenn durch ein entsprechendes Fachgutachten einer entsprechend § 29b 
Bundes-Immissionsschutzgesetz bekanntgegebenen fachkundigen Stelle dem Umweltamt 
nachgewiesen wurde, dass in Wohnungen   

� in allen Aufenthaltsräumen ein Innenpegel L Aeq, tags ≤ 37 dB(A), gemittelt über 
die Zeit von 06:00 Uhr - 22:00 Uhr und  

� darüber hinaus ein Innenpegel L Aeq, nachts ≤ 27 dB(A), gemittelt über die Zeit 
von 22:00 Uhr - 06:00 Uhr, in mindestens einem Aufenthaltsraum (bei Wohnungen 
mit bis zu zwei Aufenthaltsräumen) bzw. mindestens der Hälfte der Aufenthalts-
räume (bei Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen) sicher eingehalten 
werden.  

Als Berechnungsvorschrift sind die entsprechenden Vorgaben der 24. Bundesimmissions-
schutzverordnung anzuwenden. 
Rechtsgrundlage § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 

 
17. Zum Schutz vor Verkehrslärm muss in den Teilgebieten WA 1.4 des allgemeinen Wohnge-

biets entlang der Lehrter Straße und der Bahnanlage in Gebäuden mindestens ein Aufent-
haltsraum von Wohnungen, bei Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen müssen 
mindestens zwei Aufenthaltsräume, mit jeweils mindestens einem zu Lüftungszwecken er-
forderlichen Fenster von der Lehrter Straße bzw. von der Bahnanlage abgewandt sein. 
Dies gilt nicht für die mit dem Buchstaben „W“ bezeichneten überbaubaren Grundstücksflä-
chen. Im Teilgebiet WA 1.5 des allgemeinen Wohngebiets muss in Gebäuden mindestens 
ein Aufenthaltsraum von Wohnungen, bei Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräu-
men müssen mindestens zwei Aufenthaltsräume mit jeweils mindestens einem zu Lüf-
tungszwecken erforderlichen Fenster von der Planstraße A bzw. von der Bahnanlage ab-
gewandt sein. Dies gilt nicht an den Linien zwischen den Punkten V1, V2, V3.  
Rechtsgrundlage § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 

 
18. Zum Schutz vor Verkehrslärm müssen im allgemeinen Wohngebiet in Wohnungen in min-

destens einem Aufenthaltsraum (bei Wohnungen mit bis zu zwei Aufenthaltsräumen) bzw. 
mindestens der Hälfte der Aufenthaltsräume (bei Wohnungen mit mehr als zwei Aufent-
haltsräumen) durch schallgedämmte Lüftungsmöglichkeiten oder Maßnahmen gleicher 
Wirkung Schallpegeldifferenzen erreicht werden, die gewährleisten, dass ein Beurteilungs-
pegel von 30 dB(A) während der Nachtzeit in dem betreffenden Raum bzw. den betreffen-
den Räumen nicht überschritten wird. Die Verpflichtung zum Einbau schallgedämmter Lüf-
tungsmöglichkeiten oder Maßnahmen gleicher Wirkung gemäß Satz 1 entfällt bei denjeni-
gen nach Satz 1 mit schallgedämmten Lüftungsmöglichkeiten oder Maßnahmen gleicher 
Wirkung auszustattenden Aufenthaltsräumen, an denen mindestens vor einem öffenbaren 
Fenster ein Beurteilungspegel von 49 dB(A) während der Nachtzeit nicht überschritten wird. 
Rechtsgrundlage § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 

 
19. Zum Schutz vor Verkehrslärm sind in folgenden Abschnitten mit den Gebäuden baulich 

verbundene Außenwohnbereiche nur als verglaste Vorbauten oder als verglaste Loggien 
zulässig: 

� In den Teilgebieten WA 1.3 , WA 1.4 und WA 1.5 des allgemeinen Wohngebiets 
an den zur Bahnanlage orientierten Außenwänden von Wohnungen, sofern nicht 
ein weiterer Außenwohnbereich der gleichen Wohnung an einer von der Bahnan-
lage abgewandten Außenwand vorhanden ist, 

� im Teilgebiet WA 1.2 des allgemeinen Wohngebiets entlang der Linien zwischen 
den Punkten  
- U1, U2,  
- U3, U4, 
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� im Teilgebiet WA 1.3 des allgemeinen Wohngebiets entlang der Linie zwischen 
den Punkten 
- U4, U5, U6, 

� in den Teilgebieten WA 1.4 des allgemeinen Wohngebiets entlang der Linie zwi-
schen den Punkten 
- U7, U8, 

� im Teilgebiet WA 1.5 des allgemeinen Wohngebiets entlang der Linie zwischen 
den Punkten 
- U9, U10. 

Von den Anforderungen kann in den Teilgebieten WA 1.3, WA 1.4 und WA 1.5 des allge-
meinen Wohngebiets bei den in Satz 1 geregelten Maßnahmen abgewichen werden, wenn 
durch ein entsprechendes Fachgutachten einer nach § 29b Bundes-
Immissionsschutzgesetz bekanntgegebenen fachkundigen Stelle dem Umweltamt nachge-
wiesen wurde, dass bei dem betreffenden baulich verbundenen Außenwohnbereich oder 
einem weiteren Außenwohnbereich derselben Wohnung ein Beurteilungspegel von Lr 

≤ 63 dB(A) tags, gemittelt über die Zeit von 06:00 – 22:00 Uhr ohne die Berücksichtigung 
von Schallreflexionen an der eigenen Fassade sicher eingehalten wird. Als Berechnungs-
vorschrift sind die einschlägigen Regelwerke für Straßen- bzw. Schienenverkehrslärm 
(RLS-90 bzw. Schall03) anzuwenden. 
Rechtsgrundlage § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 

 
20. Die Flächen zum Anpflanzen F sind gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten. Die Be-

pflanzungen sind zu erhalten. Dies gilt auch, wenn unter diesen unterirdische Garagen 
(Tiefgaragen) hergestellt werden. Die Erdschicht über der Tiefgarage innerhalb dieser Flä-
che muss mindestens 0,8 m betragen. Die Verpflichtung zum Anpflanzen gilt nicht für We-
ge und Kinderspielplätze. 
Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB, § 12 Abs. 6 sowie § 14 Abs. 1 Satz 3 BauNVO i.V.m. §23 
Abs. 5 BauNVO 

 
21. Nicht überbaute Teile von Tiefgaragen sind zu mindestens 20 von Hundert mit einer min-

destens 0,8 m starken Erdschicht zu überdecken. Die Flächen zum Anpflanzen F gemäß 
textlicher Festsetzung Nr. 20 können hierauf angerechnet werden. Die verbleibenden nicht 
überbauten Teile von Tiefgaragen sind je zur Hälfte mit einer mindestens 0,35 m bzw. 
0,5 m starken Erdschicht zu überdecken. Die Flächen sind gärtnerisch anzulegen und zu 
unterhalten. Die Verpflichtung zum Anpflanzen gilt nicht für Wege, Zufahrten und Nebenan-
lagen. 
Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB, § 12 Abs. 6 sowie § 14 Abs. 1 Satz 3 BauNVO i.V.m. §23 
Abs. 5 BauNVO 
 

22. In den Teilgebieten WA 1.3. WA 1.4 und WA 1.5 des allgemeinen Wohngebiets sind min-
destens 69 von Hundert der Dachflächen als flache oder flach geneigte Dächer mit einer 
Neigung von maximal 10° auszubilden und extensiv zu begrünen. Die Bepflanzungen sind 
dauerhaft zu erhalten. 

  Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB, § 1a Abs. 3 BauGB, § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 12 AG-
BauGB 

 
23. Im Bereich des Vorhaben- und Erschließungsplans sind im Rahmen der festgesetzten Nut-

zungen nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im 
Durchführungsvertrag verpflichtet. 
Rechtsgrundlage: § 12 Abs. 3a BauGB 

 
24. Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes treten alle bisherigen Festsetzungen und 

baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 des Baugesetz-
buchs bezeichneten Art enthalten, außer Kraft. 

 
25. Die Geltungsbereichsgrenze zwischen den Punkten Z1 und Z2 ist zugleich Straßenbegren-

zungslinie. 
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Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 
 

26. Die Einteilung der öffentlichen Straßenverkehrsflächen, der öffentlichen Verkehrsflächen 
besonderer Zweckbestimmung, der privaten Verkehrsflächen sowie der privaten Verkehrs-
flächen besonderer Zweckbestimmung ist nicht Gegenstand der Festsetzung. 

 
  Hinweis: Die DIN 4109 und die DIN EN 1793-2 werden im Bezirksamt Mitte von Berlin, 

Stadtentwicklungsamt, zur Einsichtnahme bereitgehalten. 
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2. Auswertung der Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB im Verfahren 1-67 VE  

 
(separates Dokument) 
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3. Auswertung der erneuten eingeschränkten Beteilig ung der Behörden und der sons-
tigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3  BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB 
im Verfahren 1-67 VE 

 
(separates Dokument) 
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4. Auswertung der Beteiligung der Öffentlichkeit ge mäß § 3 Abs. 2 BauGB im Bebau-

ungsplanverfahren 1-67 VE 

 
(separates Dokument) 
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5. Nutzungsszenarien Sportlärm 66 

Als Spaltenüberschrift finden sich zunächst die Sportanlagen (Stadion, Freiplätze 1 bis 5 
und die Rollschuhbahn). In einer Kurzbeschreibung ist die Nutzung ausgewiesen. Hierbei 
bedeuten: 

- „Training/10 Zuschauer“ bzw. „Training/10“: geräuschärmere Nutzung, d. h. 
Fußballtraining mit 10 Zuschauern (vgl. Kapitel 7.2.1 bzw. 7.2.3) 

- „Turnier/xxx Zuschauer“ bzw. „Turnier/30“: geräuschintensive Nutzung, d. h. 
Fußballturnier mit „xxx“ Zuschauern im Stadion bzw. 30 Zuschauern auf dem 
jeweiligen Freiplatz (vgl. Kapitel 7.2.2 bzw. 7.2.4) 

- „100 Pers. Rollschuhlaufen: geräuschärmere Nutzung der Rollschuhbahn (vgl. 
Kapitel 7.2.5) 

- „Inline-Skaterhockey/200: geräuschintensive Nutzung der Rollschuhbahn (Inline-
Skaterhockey mit 200 Zuschauern; vgl. Kapitel 7.2.6) 

 
Bei den nachfolgenden Spaltenüberschriften ist eine zusammenfassende Auswertung der 
Gebäudelärmkarten in Anhang B vorgenommen worden. Es wird die Geräuschbelastung 
an den Fassadenbereichen:  

- Bebauung an der Lehrter Straße, straßenseitige Fassade („Straße/Straße“),  
- Bebauung an der Lehrter Straße, hofseitige Fassade („Straße/Hof“),  
- Bebauung an der Bahnseite, hofseitige Fassade („Bahn/Hof“),  
- Bebauung an der Bahnseite, bahnseitige Fassade („Bahn/Bahn“),  
- Hochhaus, alle Fassadenseiten („HH“). 

 
Ob ein Nutzungsszenario zu einer Überschreitung oder Einhaltung der für den Beurtei-
lungszeitraum relevanten Immissionsrichtwert gem. 18. BImSchV führt ist in den Tabellen 
dargestellt. 
 
Es bedeuten: 

 

                                                
66  Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan 1-67 VE, Müller-BBM, Berlin, 16.09.2014, S. 99 bis 105 



Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 1 – 67 VE Stadtentwicklungsamt Mitte   

 

 

 

198 

In den einzelnen Zeilen finden sich die betrachteten Nutzungsszenarien. In den oberen 
Zeilen sind die Trainingsszenarien aufgeführt (Szenarien 1.1 bis 1.3). 
 
Es folgen Turnier- bzw. Wettkampfveranstaltungen auf den Freiplätzen ohne gleichzeitige 
Nutzung des Stadions (Szenarien 2.1 bis 2.6). Bei den Szenarien 3.1 bis 3.3 liegt der Sta-
dionbetrieb und bei den Szenarien 4.1 und 4.2 Nutzungen der Rollschuhbahn im Vorder-
grund. Sondersituationen sind Gegenstand der Szenarien 5.1 bis 5.4. Hier wurden unter 
anderem Zuschauerzahlen im Stadion betrachtet, die in der Realität bislang zwar noch 
nicht aufgetreten sind und auch zukünftig nur eine Ausnahmesituation darstellen dürften, 
aber theoretisch möglich sein könnten. 
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